
 

 

GGeemmeeiinnddee  JJeemmgguumm  
DDeerr  BBüürrggeerrmmeeiisstteerr  

 
 
An die Mitglieder  
des Ausschusses für Bau, Raumplanung, Umwelt- und Klimaschutz 
--------------------------------------------------------- 
(nachrichtlich an alle Ratsmitglieder) 
 
 

Jemgum, 13.09.2022 
 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

hiermit lade ich Sie zur öffentlichen Sitzung des Ausschusses für Bau, Raumplanung, 
Umwelt- und Klimaschutz der Gemeinde Jemgum am 
 
 

Dienstag, dem 20.09.2022, um 19:00 Uhr, 
 

 
ein. 

Tagesordnung: 

1. Eröffnung der Sitzung, Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung, 
Feststellung der anwesenden Ausschussmitglieder und der Beschlussfähigkeit 

2. Feststellung der Tagesordnung 
3. Genehmigung der Niederschrift vom 01.09.2022 
4. Bericht des Ausschussvorsitzenden und des Bürgermeisters mit 

anschließender Aussprache 
5. Anfragen der Einwohnerinnen und Einwohner zu den Tagesordnungspunkten 

und zu Gemeindeangelegenheiten 
6. Austellung des Bebauungsplanes Nr. 0614 "Jemgum - Kita Amelborgster 

Weg"; hier: a) Abwägung und Entscheidung über vorgebrachter Bedenken 
und Anregungen aus der förmlichen Trägerbeteiligung nach § 4 Absatz 2 
BauGB sowie der öffentlichen Auslegung nach § 3 Absatz 2 BauGB; b)  
Satzungsbeschluss 
Vorlage: BV/1107/2022/ 

7. Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 0615 "Jemgum – Toter Weg"; hier: a) 
Abwägung und Entscheidung über vorgebrachter Bedenken und Anregungen 
aus der förmlichen Trägerbeteiligung nach § 4 Absatz 2 BauGB sowie der 
öffentlichen Auslegung nach § 3 Absatz  2 BauGB; b) Satzungsbeschluss 
Vorlage: BV/1122/2022/ 



8. Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 0306 „Ditzum – Am Schöpfwerkstief"; 
hier: a) Abwägung und Entscheidung über vorgebrachter Bedenken und 
Anregungen aus der förmlichen Trägerbeteiligung nach § 4 Absatz 2 BauGB 
sowie der öffentlichen Auslegung nach § 3 Absatz 2 BauGB; b) 
Satzungsbeschluss 
Vorlage: BV/1123/2022/ 

9. Gasversorgung in Neubaugebieten; hier: Alternativen u. Vortrag 
Vorlage: BV/1124/2022/ 

10. Straßenzustandskataster; hier: Weiteres Vorgehen 
Vorlage: BV/1125/2022/ 

11. Antrag SPD-Fraktion; hier: Straßenausbaubeiträge 
Vorlage: AN/1081/2022/ 

12. Anfragen, Anregungen und Hinweise 
13. Anfragen der Einwohnerinnen und Einwohner zu den Tagesordnungspunkten 

und zu anderen Gemeindeangelegenheiten 
14. Ende der Sitzung 
 
 

Mit freundlichen Grüßen 
 

 
Heikens 
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Beschlussvorlage 

 
Vorlage Nr.: BV/1107/2022/ 

 
 

Betreff: Austellung des Bebauungsplanes Nr. 0614 "Jemgum - Kita 
Amelborgster Weg"; hier: a) Abwägung und Entscheidung über 
vorgebrachter Bedenken und Anregungen aus der förmlichen 
Trägerbeteiligung nach § 4 Absatz 2 BauGB sowie der öffentlichen 
Auslegung nach § 3 Absatz 2 BauGB; b)  Satzungsbeschluss 

Bearbeiter: Christiane Dorenbos 

Aktenzeichen:  21.08.2022 

 
 

Beratungsfolge Termin  

Ausschuss für Bau, 
Raumplanung, Umwelt- und 
Klimaschutz 

20.09.2022  

Verwaltungsausschuss 29.09.2022  
Rat 29.09.2022  

 
 
1. Sachverhalt: 
Der Rat der Gemeinde Jemgum hat in seiner Sitzung am 22.03.2021 die Aufstellung des 
Bebauungsplanes Nr. 0614 „Jemgum – Kita Amelborgster Weg“ beschlossen. 
 
Die Abwägung und Entscheidung über die vorgebrachten Bedenken und Anregungen aus der 
frühzeitigen Trägerbeteiligung gemäß § 4 Absatz 1 BauGB sowie aus der 
Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Absatz 1 BauGB ist augrund Ratsbeschluss vom 
25.05.2022 erfolgt. In gleicher Sitzung wurde die öffentliche Auslegung gemäß § 3 Absatz 2 
BauGB sowie die förmliche Trägerbeteiligung gemäß § 4 Absatz 2 BauGB beschlossen. 
 
Dieser Verfahrensschritt ist mittlerweile erfolgt. 
 
Über die neu vorgetragenen Bedenken und Anregungen aus der Trägerbeteiligung gemäß § 
4 Absatz 2 BauGB sowie aus der Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Absatz 2 BauGB bedarf 
es nunmehr einen Beschluss des Rates. 
Da der Landkreis Leer nunmehr ein Bodenschutzkonzept gefordert hat und dieses nicht 
komplett „weggewogen“ werden kann, wird darauf hingewiesen, dass die Planzeichnung 
einen Hinweis enthält, dass ein entsprechendes Bodenschutzkonzept im Vorfeld der 
Baumaßnahme zu erstellen und mit dem Landkreis Leer abzustimmen ist. 
 
Da das Verfahren nunmehr Planreife erlangt hat, hat der Rat den Bebauungsplan Nr. 0614 
„Jemgum – Kita Amelborgster Weg“, gemäß § 10 Absatz 1 BauGB, als Satzung zu 
beschließen. 
 

 
Beschlussvorschlag: 
Für den Ausschuss für Bau, Raumplanung, Umwelt- und Klimaschutz: 
Zu a) Der Ausschuss für Bau, Raumplanung, Umwelt- und Klimaschutz empfiehlt dem 
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Verwaltungsausschuss, entsprechend dem Abwägungsvorschlag über die neu vorgebrachten 
Bedenken und Anregungen aus der Öffentlichkeitsbeteiligung nach § 3 Absatz 2 BauGB 
sowie aus der förmlichen Trägerbeteiligung gemäß § 4 Absatz 2 BauGB, in der dargestellten 
Form zu beschließen. 
Zu b) Der Ausschuss für Bau, Raumplanung, Umwelt- und Klimaschutz empfiehlt dem 
Verwaltungsausschuss, den Bebauungsplan Nr. 0614 „Jemgum – Kita Amelborgster Weg“ als 
Satzung gemäß § 10 Absatz 1 BauGB zu beschließen. 
 
Für den Verwaltungsausschuss: 
Zu a) Der Verwaltungsausschuss empfiehlt dem Rat, entsprechend dem Abwägungsvorschlag 
über die neu vorgebrachten Bedenken und Anregungen aus der Öffentlichkeitsbeteiligung 
nach § 3 Absatz 2 BauGB sowie aus der förmlichen Trägerbeteiligung gemäß § 4 Absatz 2 
BauGB, in der dargestellten Form zu beschließen. 
 
Zu b) Der Verwaltungsausschuss empfiehlt dem Rat, den Bebauungsplan Nr. 0614 „Jemgum 
– Kita Amelborgster Weg“ als Satzung gemäß § 10 Absatz 1 BauGB zu beschließen. 
 
Für den Rat: 
Zu a) Der Rat beschließt, entsprechend der Anlage über die vorgebrachten Bedenken und 
Anregungen aus der Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Absatz 2 BauGB sowie aus der 
förmlichen Trägerbeteiligung nach § 4 Absatz 2 BauGB, in der dargestellten Form. 
 
Zu b) Der Rat beschließt den Bebauungsplan Nr. 0614 „Jemgum – Kita Amelborgster Weg“ 
als Satzung gemäß § 10 Absatz 1 BauGB. 
 
 

 
Finanzierung: 
 
 

 
Anlagenverzeichnis: 
Abwägungsvorschlag 
 

 



 

 

GEMEINDE JEMGUM 
Landkreis Leer 

_______________________________________________________________________ 

 
 

Bebauungsplan Nr. 0614 
„Jemgum-Kita Amelborgster 

Weg“  
 
 

Beteiligung der Behörden und sonstiger 
Träger öffentlicher Belange 

(§ 4 (2) BauGB) 
 

und 
 

Beteiligung der Öffentlichkeit 
(§ 3 (2) BauGB) 

 
 

ABWÄGUNGSVORSCHLÄGE 
 

 
 
    
 
                                        
 

19.08.2022
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Bebauungsplan Nr. 0614, Behörden-/TÖB-Beteiligung            keine Anregungen 

 

 

Diekmann • Mosebach & Partner – Oldenburger Straße 86 – 26180 Rastede 
 

Träger öffentlicher Belange 
 

von folgenden Stellen wurden keine Anregungen in der Stellungnahme vorgebracht: 
 
 

 
1. Landwirtschaftskammer Niedersachsen 

Forstamt Weser-Ems 
Gertrudenstraße 22 
26121 Oldenburg 
 

2. Industrie- und Handelskammer für Ostfriesland und Papenburg 
Ringstraße 4 
26721 Emden 
 

3. Rheider Deichacht 
Soltborg 19 b 
26844 Jemgum 
 

4. Landesamt für Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen 
Regionaldirektion Aurich 
Katasteramt Leer 
Westerende 2-4 
26789 Leer 

 
5. PLEdoc GmbH 

Gladbecker Straße 404 
45326 Essen 

 
6. GASCADE Gastransport GmbH 

Kölnische Straße 108-112 
34119 Kassel 
 

7. Deutsche Telekom Technik GmbH 
Hannoversche Straße 6-8 
49084 Osnabrück 
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Diekmann • Mosebach & Partner – Oldenburger Straße 86 – 26180 Rastede 
 

Träger öffentlicher Belange 
 

von folgenden Stellen wurden Anregungen in der Stellungnahme vorgebracht: 
 
 
1. Landkreis Leer 

Bergmannstraße 37 
26789 Leer 
 

2. Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie 
Geozentrum Hannover 
Stilleweg 2 
30655 Hannover 
 

3. Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz 
Betriebsstelle Aurich 
Oldersumer Straße 48 
26603 Aurich 

 
4. Landwirtschaftskammer Niedersachsen 

Bezirksstelle Ostfriesland 
Außenstelle Leer 
Hauptstraße 68 
26789 Leer 
 

5. Landwirtschaftlicher Hauptverein für Ostfriesland e.V. 
Kreisverband Leer 
Nessestraße 3 
26789 Leer 

 
6. Wasserversorgungsverband Rheiderland 

Graf-Ulrich-Str. 36 
26826 Wenner 

 
7. Sielacht Rheiderland 

Soltborg 19b 
26844 Jemgum 

 
8. Ostfriesische Landschaft 

Archäologischer Dienst & Forschungsinstitut  
Georgswall 1-5 
26603 Aurich 

 
9. EWE NETZ GmbH 

Cloppenburger Str. 302 
26133 Oldenburg 
 

10. Vodafone GmbH / Vodafone Deutschland GmbH 
Vahrenwalder Straße 236 
30179 Hannover 
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Diekmann • Mosebach & Partner – Oldenburger Straße 86 – 26180 Rastede 
 

 Anregungen 
 

 Abwägungsvorschläge 

 Landkreis Leer 
Bergmannstraße 37 
26789 Leer 
 

  

 Die Gemeinde Jemgum plant die Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 0614 
„Jemgum – Kita Amelborgster Weg“, um die Errichtung einer Kindertages-
stätte in der Ortschaft Jemgum planungsrechtlich abzusichern. Im Vergleich 
zum Vorentwurf wurde das Plangebiet im Entwurfsstand deutlich verkleinert 
und die südlichen Plangebietsflächen aus der Planung herausgenommen. 
Hier gab es archäologische Verdachtsflächen. 
 
Gemäß § 1 Abs. 7 Baugesetzbuch hat die Gemeinde bei der Aufstellung der 
Bauleitpläne die öffentlichen und privaten Belange gegeneinander und un-
tereinander gerecht abzuwägen. Zu der o. a. Bauleitplanung nehme ich da-
her - ohne dem von Ihnen vorzunehmenden Abwägungsprozess vorzugrei-
fen - für die einzelnen von mir zu vertretenden Fachbereiche wie folgt Stel-
lung: 
 
Aus raumordnungsrechtlicher Sicht nehme ich zu dieser Bauleitplanung wie 
folgt Stellung:  
 
Im Vergleich zum Vorentwurf sind nun eine Abwägung mit den flächenhaften 
Festlegungen des RROP 2006 (Vorsorgegebiete für die Landwirtschaft, 
Grünlandbewirtschaftung und Erholung; Festlegung von Jemgum als kultu-
relles Sachgut) sowie eine Standortbegründung in der Begründung aufge-
nommen. Den entsprechenden inhaltlichen Ausführungen kann gefolgt wer-
den. 
 
Aus raumordnerischer Sicht bestehen gegenüber der Bauleitplanung der 
Gemeinde Jemgum somit keine Bedenken. 
 
Aus naturschutzfachlicher Sicht ist festzustellen, dass meinen im Rahmen 
der frühzeitigen Beteiligung vorgebrachten Belangen in den nun vorgelegten 
Unterlagen Rechnung getragen wird. Ferner ist für das weitere Verfahren 
noch auf folgende Punkte hinzuweisen: 
 
Wesentliche Änderung seit der ersten Offenlage ist eine Verkleinerung des 
Plangebiets gegenüber der ersten Beteiligung. Diese ist aus 

 Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Die Stellungnahme aus raumordnungsrechtlicher Sicht wird zur Kenntnis ge-
nommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
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Diekmann • Mosebach & Partner – Oldenburger Straße 86 – 26180 Rastede 
 

 Anregungen 
 

 Abwägungsvorschläge 

naturschutzfachlicher Sicht zu begrüßen, da damit eine Verkleinerung des 
Eingriffs in den Naturhaushalt und das Landschaftsbild einhergeht.  
 
Die vorgeschlagene Ersatzmaßnahme auf dem Flurstück 13 der Flur 3 Ge-
markung Marienchor wurde im Vorfeld bereits mit meiner unteren Natur-
schutzbehörde (UNB) abgestimmt und erscheint zur Kompensation des er-
heblichen Eingriffs durch die Planung gut geeignet. Jedoch sind die Ausfüh-
rungen im Umweltbericht noch zu vage und unverbindlich. Auf S. 42 bspw. 
werden Entwicklungsmaßnahmen in Bezug auf eine Wiedervernässung 
empfohlen. Ein bloßer Empfehlungscharakter ist aber für die Erreichung des 
Zielbiotoptyps unzureichend. Die genannten Bewirtschaftungsauflagen, wel-
che den Abstimmungen mit der UNB entsprechen, sind hierfür nicht ausrei-
chend und verbindliche und konkret formulierte und verortete Maßnahmen 
zur Wasserstandsregulierung fehlen. Hier besteht also noch Überarbei-
tungsbedarf. Die Planung muss für eine Einschätzung der Erreichbarkeit des 
Zielbiotops hinreichend konkret sein. Ferner weise ich darauf hin, dass bei 
Maßnahmen zur Wasserstandsregulierung boden- und wasserrechtliche 
Abstimmungen und ggf. Genehmigungen erforderlich werden. Deren prog-
nostische Inaussichtstellung ist in den vorgelegten Unterlagen nachzuwei-
sen. 
 
Ferner rege ich an, die externen Kompensationsmaßnahmen in die Planur-
kunde aufzunehmen und als Festsetzung einschl. Verortung mittels eines 
eingefügten Kartenausschnitts darzustellen. Wichtig ist dabei auch die Fest-
legung der genauen Lage sowie die auf dem Flurstück umzusetzenden 
Maßnahmen (z. B. Bewirtschaftungsauflagen bei Grünlandextensivierung, 
ggf. Anlagen von Blänken u.ä., s. hierzu auch oben). 
Ich bitte um Vorlage einer überarbeiteten Maßnahmenplanung. 
 
 
Die in Kap. 5.2 aufgeführten Maßnahmen zur Überwachung werden be-
grüßt. Ich bitte um Übersendung von Protokollen nach erfolgten Kontrollen 
der Kompensationsmaßnahmen.  
 
Aus Sicht der unteren Denkmalschutzbehörde (uDSchB) nehme ich wie folgt 
Stellung: 
 
 
 

 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Nach fachgutachterlicher Ein-
schätzung ist schon die Berücksichtigung der genannten Bewirtschaftungs-
auflagen geeignet, um das angestrebte Entwicklungsziel zu erreichen und den 
ermittelten Kompensationsbedarf zu decken. Zur Klarstellung des Sachver-
halts und Konkretisierung der Maßnahmenplanung werden die „weiteren emp-
fohlenen Entwicklungsmaßnahmen“, die für die Erreichung des Entwicklungs-
ziels nicht erforderlich sind, aus dem Umweltbericht entfernt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Anregung wird teilweise gefolgt. In die Planurkunde wird ein Hinweis 
aufgenommen, aus dem Gemarkung, Flur und Flurstücksnummer hervorge-
hen. Auf die bildliche Darstellung (Kartenausschnitt) und die Übernahme der 
durchzuführenden Maßnahmen in die Planzeichnung wird allerdings verzich-
tet. Eine detaillierte Darstellung der Verortung sowie der Bewirtschaftungs-
maßnahmen befindet sich im Umweltbericht, der verbindlicher Bestandteil 
der Planunterlagen ist.  
 
 
Der Anregung wird gefolgt. In den Umweltbericht wird ein Hinweis ergänzt, 
dass die Protokolle der Umweltüberwachung der Unteren Naturschutzbe-
hörde vorzulegen sind.  
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Diekmann • Mosebach & Partner – Oldenburger Straße 86 – 26180 Rastede 
 

 Anregungen 
 

 Abwägungsvorschläge 

A) Baudenkmalpflege 
 
Aus baudenkmalpflegerischer Sicht bestehen keine Bedenken gegen 
die Aufstellung des B-Plans Nr. 0614.  
 
Aus Sicht der Ortsbildpflege werden gestalterische Vorgaben in der Bau-
leitplanung wie z.B. eine eingeschossige Bauweise befürwortet. Bei der 
Gestaltung der Baukörper wird auf eine ortstypische Material- und Farb-
wahl, sowie die Oberflächenbeschaffenheit der verwendeten Materialien 
hingewiesen. 
 

B) Bodendenkmalpflege 
 
Es wird auf die Stellungnahme des archäologischen Dienstes der Ost-
friesischen Landschaft verwiesen, die in diesem Verfahren zu beteiligen 
ist. 
 
Innerhalb des Plangebietes (ein Flurstück) befindet sich auf der südli-
chen Grundstückseite eine archäologische Verdachtsfläche. In dieser 
Grundstücksteilfläche sind Bodeneingriffe zu vermeiden, um das unter-
tägige Kulturdenkmal zu erhalten. Wer Erdarbeiten an einer Stelle vor-
nehmen will, von der er weiß oder vermutet oder den Umständen nach 
annehmen muss, dass sich dort Kulturdenkmale befinden, bedarf nach 
§ 13 Abs. 1 Niedersächsisches Denkmalschutzgesetz (NDSchG) einer 
Genehmigung der Denkmalschutzbehörde. Diese Genehmigung kann 
nach § 13 Abs. 2 NDSchG unter Bedingungen und mit Auflagen erteilt 
werden, soweit dies erforderlich ist, um die Einhaltung des Denkmal-
schutzgesetzes zu sichern. 
 
Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass bei Erdarbeiten im Rahmen 
der Baumaßnahme „Kita-Amelborgster Weg“ unmittelbar neben dem 
ehemaligen Burgstand „Amelborg“ archäologische Funde auftreten.  
 
Zur vorbereitenden Planung ist unter Aktenzeichen III/61–D-JEM/ARCH 
21 (3) vom 22.07.2021 eine denkmalrechtliche Genehmigung für die 
Durchführung von Prospektionen auf der nördlichen Teilfläche des 
Grundstückes Gemarkung Jemgum, Flur 5, Teilfläche des Flurstückes 5 
erteilt worden.  
 

 
 
Die Stellungnahme aus baudenkmalpflegerischer Sicht wird zur Kenntnis ge-
nommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplans wurde bereits im Vorfeld der öf-
fentlichen Auslegung verkleinert. Die archäologische Verdachtsfläche befin-
det sich nicht mehr innerhalb des Plangebietes.  Innerhalb des Bereichs, in 
dem der Bau der Kindertagesstätte vorgesehen ist, wurden am 16.08.2021 
archäologische Prospektionen durch den archäologischen Dienst der Ostfrie-
sischen Landschaft durchgeführt. Die Prospektionen haben keine relevante 
archäologische Denkmalsubstanz ergeben. Das Bauvorhaben kann somit 
ohne weitere Auflagen realisiert werden. 
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Diekmann • Mosebach & Partner – Oldenburger Straße 86 – 26180 Rastede 
 

 Anregungen 
 

 Abwägungsvorschläge 

Im geplanten Baugenehmigungsverfahren zur o.g. Kita kann deshalb 
nicht ausgeschlossen werden, dass weitere denkmalrechtliche Neben-
bestimmungen zur Archäologie ergehen. 
 
Bezüglich der Hinweise und nachrichtlichen Übernahmen wurde der 
Hinweis zur Meldepflicht von Bodenfunden bei Erdarbeiten nach § 14 
NDSchG aufgenommen. 

 
Aus bodenschutz- und abfallrechtlicher Sicht ist festzustellen, dass meine 
im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung vorgebrachten Belange in den nun 
vorgelegten Unterlagen nicht vollumfänglich ergänzt und berücksichtigt wur-
den. Die vorgelegten Unterlagen sind daher für eine abschließende Stel-
lungnahme wie folgt zu ergänzen: 
 
1. Die Ergebnisse unter Punkt 4.7 der Begründung hinsichtlich der Vornut-

zung des Plangebietes sind ergänzend auszuführen. 
Begründung:  In meiner Stellungnahme zur frühzeitigen Beteiligung für 
den B-Plan 0614 sowie in meiner Stellungnahme im Rahmen der Vor-
anfrage zu dieser Kita-Planung wurde darauf hingewiesen, dass zur Si-
cherstellung gesunder Wohn- und Arbeitsverhältnisse fachlich versierte 
und nachvollziehbare Aussagen zur Vornutzung der Fläche und mögli-
chen Schadstoffbelastungen zu treffen sind und in dem Zusammenhang 
nachvollziehbar darzustellen ist, auf welchen Quellen oder Recherchen 
diese Aussagen beruhen (Angabe Zeitzeugen oder sonstiger verwen-
deter Quellen, Übermittlung des Zeitzeugenprotokolls). Diese Angaben 
sind zu ergänzen. 

 
2. Vorlage eines konkret auf die praktische Umsetzung bezogenen Boden-

schutzkonzeptes mit Bodenschutzplan (angelehnt an die DIN 19639) 
durch einen in der Bodenkunde versierten Fachgutachter (Vorgabe: 
Mindestens BBB Zertifizierung nach BVB/Uni Osnabrück und Anhang C 
der DIN 19639).  
Begründung: In den vorstehend genannten Stellungnahmen wurde da-
rauf hingewiesen, dass Aussagen zur Vornutzung und zum Schadstoff-
gehalt des Baugrundes erforderlich sind, um gesunde Wohn- und Ar-
beitsverhältnisse zu beurteilen. Wie unter Kap. 3.1.1 des Umweltberich-
tes erläutert wird, ist eine intakte Umwelt die Lebensgrundlage für den 
Menschen. Zu dieser Umwelt gehört nicht nur die Betrachtung von 
Lärm- und Geruchsimmissionen, die sich durch die Neuausweisung 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entsprechende Ausführungen zur Vornutzung der Fläche wurden in die Be-
gründung aufgenommen. Das Plangebiet wurde in der Vergangenheit als 
Grünland und zum Kleiabbau genutzt. Im Rahmen der Baumaßnahmen wird 
das Gelände um ca. 1,5 m über die derzeitige Geländehöhe aufgefüllt. Ge-
sundheitsgefährdungen durch Schadstoffbelastungen im Boden können somit 
ausgeschlossen werden. 
 
 
 
 
 
 
 
Die Hinweise werden berücksichtigt. Die Planunterlagen werden dahingehend 
ergänzt, dass im Vorfeld der Baumaßnahmen ein entsprechendes Boden-
schutzkonzept zu erstellen ist. 
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Diekmann • Mosebach & Partner – Oldenburger Straße 86 – 26180 Rastede 
 

 Anregungen 
 

 Abwägungsvorschläge 

eines Baugebietes ergeben können. Für eine Beurteilung, dass durch 
die Planungen keine negativen Auswirkungen für das Schutzgut Mensch 
vorliegen (Kap. 4.1.1 Umweltbericht), gehört auch die Betrachtung des 
Baugrundes und dessen Qualität. Neben der Betrachtung der vorste-
hend genannten Vornutzung gehört die Betrachtung der Herrichtung des 
Plangebietes zum Untersuchungsumfang. Wie unter Kapitel 4.1.5 des 
Umweltberichtes und unter Kapitel 4.7 der Begründung dargestellt, soll 
das Plangebiet 1,5 m über derzeitige Geländehöhe aufgefüllt werden. 
Insofern ist in einem Bodenschutzkonzept darzustellen, wie und wann 
diese Auffüllung durchgeführt werden soll, damit nach Abschluss dieser 
Maßnahme gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse und die natürlichen 
Bodenfunktionen in den nicht überbaubaren Bereichen sichergestellt 
sind. 

 
3. Vorlage des Gutachtens der Geonovo GmbH hinsichtlich der Untersu-

chung der sulfatsauren Eigenschaft der Böden im Plangebiet. 
 
4. Es ist darzustellen, inwieweit im Hinblick auf das Gebot der Minimierung 

der Flächeninanspruchnahme und den Schutz von landwirtschaftlich ge-
nutzten Flächen, eine Neuversiegelung von Grünland am Ortsrand statt 
einer innerörtlichen Nachverdichtung erforderlich ist.  
Begründung: Auf diesen Belang wurde trotz Verweis in den o.g. Stel-
lungnahmen nicht eingegangen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5. Berücksichtigung der bodenschutzrechtlichen Belange im Zuge der Pla-

nungen der Kompensationsmaßnahmen. 
Begründung: Die Aufwertung der Kompensationsmaßnahmen durch 
Anlage von Gewässerbiotopen (Blänken, Tümpel, Kleingewässer oder 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Bitte wird nachgekommen. 
 
 
Entsprechende Ausführungen hierzu sind der Begründung zu entnehmen. Im 
Vorfeld der Bauleitplanung erfolgte eine Standortuntersuchung. Um den For-
derungen nach kurzen Wegen gerecht zu werden, ist die Nähe zu Wohnbe-
bauung für die Standortwahl ein wesentliches Kriterium. Aktuell plant die Ge-
meinde die Erschließung eines neuen Baugebietes südlich des vorliegenden 
Plangebietes. Es ist davon auszugehen, dass die hier entstehenden Grund-
stücke insbesondere für junge Familien mit Kindern attraktiv sind. Darüber 
hinaus schließt sich südöstlich des Plangebietes ein Wohngebiet an, in dem 
ein Generationswechsel bereits stattfindet, der sich in den nächsten Jahren 
fortsetzen wird. Zudem sind bei der Standortwahl die verkehrlichen Belange 
zu berücksichtigen. Im Rahmen der Erschließung des südlich des Plangebie-
tes gelegenen Baugebietes erfolgt ein Ausbau des Toten Wegs. So können 
auch die entstehenden Verkehre problemlos abgeleitet werden. Im Rahmen 
einer schalltechnischen Untersuchung wurde nachgewiesen, dass es nicht zu 
immissionsschutzrechtlichen Konflikten kommt. Eine geeignete Alternativflä-
che innerhalb eines baulichen Zusammenhangs steht derzeit nicht zur Verfü-
gung.  
 
Die Anregungen werden zur Kenntnis genommen. Nach fachgutachterlicher 
Einschätzung ist bereits die Berücksichtigung der im Umweltbericht benann-
ten Bewirtschaftungsauflagen geeignet, um das angestrebte Entwicklungsziel 
auf den Kompensationsflächen zu erreichen und den ermittelten 
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Grabenaufweitungen) und der damit verbundene wiederholte Bodenein-
griff sind zu begründen und Alternativen der Kompensation ohne Boden-
eingriff zu benennen. Diesbezüglich ist zu ergänzen, inwieweit speziell 
für den Boden Entsiegelungsmaßnahmen für die Bodenversiegelung als 
Kompensationsvariante geprüft wurden. Die geplanten Kompensations-
maßnahmen sind in der Art (Tiefe und Flächengröße und Anzahl) dar-
zustellen. Es wird darauf hingewiesen, dass auf den Kompensationsflä-
chen insgesamt potentiell und aktuell sulfatsaure Böden ausgewiesen 
sind. Es ist ergänzend darzustellen, inwieweit diese Bodeneigenschaft 
bereits in der Örtlichkeit erkundet wurde und wie mit dieser Thematik im 
Zuge der geplanten Gewässerherstellung dann umgegangen werden 
soll. Vorliegende sulfatsaure Eigenschaften erfordern beim Aushub und 
bei der Verwertung der Böden bestimmte Anforderungen. Darüber hin-
aus ist bei Vorhandensein sulfatsaurer Böden darzustellen, ob es zu ei-
ner Versauerung der angelegten Gewässer kommen kann.  
 
Auf den Kompensationsflächen ist darüber hinaus eine sehr hohe Ver-
dichtungsempfindlichkeit der Böden und insofern eine hohe Gefährdung 
der Bodenfunktion durch Verdichtung ausgewiesen. Hier sind Vermei-
dungs- und Minimierungsmaßnahmen zu beschreiben. Die Kompensa-
tionsmaßnahmen sollten diesbezüglich im Bodenschutzkonzept mit auf-
genommen werden. 

 
Aus immissionsschutzrechtlicher Sicht bestehen keine Bedenken gegen die 
vorgelegte Planung. 
 
Begründung: 
Das Büro für Schallschutz „Busse“ (Hertzstraße 13, 30827 Garbsen) hat un-
ter dem Projekt-Nr./Vers.: 220124-1/ A am 28.01.2022 eine schalltechnische 
Stellungnahme zu dem o. g. Vorhaben abgegeben. Hieraus geht hervor, 
dass durch den Hol- und Bringverkehr der geplanten Kita keine Beeinträch-
tigung der angrenzenden Wohnbebauung zu erwarten ist. Aus immissions-
schutzrechtlicher Sicht bestehen somit keine Bedenken. 
 
Aus wasserwirtschaftlicher Sicht nehme ich wie folgt Stellung: 
 
Das Plangebiet wird von einem Gewässer III. Ordnung umschlossen. Dies 
ist entsprechend in der Planzeichnung darzustellen und zu ergänzen (nord-
östlicher Bereich). 

Kompensationsbedarf zu decken. Die Herstellung von Gewässerbiotopen, 
also die Anlage von Blänken, Tümpeln oder Kleingewässern, bedarf es zur 
Erreichung des Entwicklungsziels demnach nicht, sodass auf einen Eingriff in 
den Boden an dieser Stelle verzichtet werden kann. Zur Klarstellung des 
Sachverhalts und Konkretisierung der Maßnahmenplanung werden die „wei-
teren empfohlenen Entwicklungsmaßnahmen“, die für die Erreichung des Ent-
wicklungsziels nicht erforderlich sind, aus dem Umweltbericht entfernt. Sei-
tens der Gemeinde erfolgte zudem im Vorfeld eine Prüfung in Hinblick auf 
weitere zur Verfügung stehende (potenzielle) Kompensationsflächen unter die 
auch die Entsiegelung von Flächen fallen würde. Im Ergebnis stehen keine 
weiteren Kompensationsflächen und somit auch keine Flächen, für die eine 
Entsiegelung in Frage käme, zur Verfügung.  
 
 
 
 
Dem Hinweis wird teilweise gefolgt. In Hinblick auf die Verdichtungsempfind-
lichkeit der ausgeprägten Böden wird in den Bewirtschaftungsauflagen er-
gänzt, dass eine den Bodenverhältnissen angepasste Bereifung zu wählen 
ist. Die Hinweise werden im Rahmen eines Bodenschutzkonzeptes, dass im 
Rahmen der Ausführungsplanung zu erstellen ist, ebenfalls berücksichtigt.  
 
 
 
 
 
 
Die Stellungnahme aus immissionsschutzrechtlicher Sicht wird zur Kenntnis 
genommen.  
 
 
 
 
 
 
 
Die im Umfeld des Plangebietes befindlichen Gräben wurden aufgemessen. 
Die Teile der Gräben, die sich innerhalb des Plangebietes befinden, wurden 
im Bebauungsplan als Wasserfläche festgesetzt.  
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Eine abschließende Stellungnahme kann erst nach Vorlage, Prüfung und 
wasserrechtlicher Genehmigung des erforderlichen Oberflächenentwässe-
rungskonzeptes ggf. einschl. der Kompensationsmaßnahmen erfolgen. Dies 
wurde meinem Amt für Wasserwirtschaft bislang noch nicht vorgelegt. 
 
Ich weise darauf hin, dass das in der Begründung erwähnte Regenwasser-
rückhaltebecken entsprechend dem ausstehenden wasserrechtlichen An-
trag in der Planzeichnung als Wasserfläche festzusetzen ist. 
 
 
 
Aus planungsrechtlicher Sicht ist festzustellen, dass meine im Rahmen der 
frühzeitigen Beteiligung gegebenen Hinweise größtenteils Beachtung in den 
nun vorgelegten Entwurfsunterlagen gefunden haben. Noch einmal hinwei-
sen möchte ich auf Folgendes: 
 

1) Die entlang der Gräben festgesetzte Grünfläche erfüllt dem Pla-
nungswillen entsprechend den Zweck „Räumstreifen“. Dies sollte 
dem Bestimmtheitsgebot entsprechend konkretisiert in der Plan-
zeichnung und Planzeichenerklärung ergänzt werden. 

2) Zu der TF Nr. 5 sind Angaben zu einem Nachpflanzgebot bei Ab-
gängen sowie ein Pflanzschema zu ergänzen.  

 
 
Ich bitte Sie, die Hinweise und Anregungen im weiteren Planverfahren in der 
Abwägung zu beachten 
 

 
Die Ausführungen werden berücksichtigt. Die erforderlichen wasserrechtli-
chen Genehmigungsanträge werden rechtzeitig bei der unteren Wasserbe-
hörde gestellt. 
 
 
Der Anregung wird nicht gefolgt. Der Bebauungsplan enthält eine textliche 
Festsetzung, dass Anlagen für die Regenwasserrückhaltung innerhalb der 
festgesetzten Fläche für den Gemeinbedarf zulässig sind. Die konkrete Lage 
und Gestaltung des Beckens wird im Rahmen des wasserrechtlichen Geneh-
migungsverfahrens festgelegt. 
 
 
 
 
 
 
Der Anregung wird gefolgt. 
 
 
 
Der Anregung wird teilweise gefolgt. Die textliche Festsetzung Nr. 5 wird dem-
entsprechend durch ein Nachpflanzgebot bei Abgängen ergänzt. Ein mögli-
ches Pflanzschema wird zusätzlich dazu im Umweltbericht ergänzt.  

 Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie 
Geozentrum Hannover 
Stilleweg 2 
30655 Hannover 
 

  

 Unsere Stellungnahme vom 07.09.2021 zu „BBP 0614 Jemgum - Kita  A-
melborgster Weg ist weiterhin gültig. 
 
Stellungnahme vom 07.09.2021 
In Bezug auf die durch das LBEG vertretenen Belange geben wir zum o. g. 
Vorhaben folgende Hinweise: 

  
 
 
 
Die Ausführungen werden im Vorfeld der Baumaßnahmen berücksichtigt und 
in den Planunterlagen ergänzt.   
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Boden 
Die Grundlage zur fachlichen Beurteilung des Schutzgutes Boden liefert in 
Deutschland das Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG) und fokussiert 
dabei auf die Bewertung der Bodenfunktionen. Bei Einwirkungen auf den 
Boden sollen Beeinträchtigungen der natürlichen Bodenfunktionen und der 
Archivfunktion vermieden werden (vgl. § 1 BBodSchG). Mit Grund und Bo-
den ist gemäß §1a BauGB sparsam und schonend umzugehen und flächen-
beanspruchende Maßnahmen sollten diesem Grundsatz entsprechen 
(LROP 3.1.1, 04). 
 
Zur fachgerechten Berücksichtigung in der Planung sollte das Schutzgut Bo-
den in dem zu erarbeitenden Umweltbericht entsprechend der Anlage 1 
Baugesetzbuch (BauGB) ausführlich beschrieben und eine Bodenfunktions-
bewertung entsprechend der im Bundes Bodenschutzgesetz (vgl. § 2 
BBodSchG) genannten Funktionen vorgenommen werden. 
 
Als Datenbasis zur Bearbeitung des Schutzgutes Boden empfehlen wir un-
sere Bodenkarte i.M. 1: 50. 000 (BK50) und ihre Vielzahl an Auswertungs-
karten - u.a. zu Suchräumen für schutzwürdige Böden und zu Empfindlich-
keiten der Böden. Sofern genauere Informationen zu den Böden im Gebiet 
vorliegen, sollten diese zusätzlich herangezogen werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entsprechend den Daten des LBEG sind die Böden empfindlich gegenüber 
Bodenverdichtung (siehe Auswertungskarte „Gefährdung der Bodenfunktio-
nen durch Bodenverdichtung“ auf dem NIBI S Kartenserver). Verdichtungen 
sind durch geeignete Maßnahmen zu vermeiden - zum Schutz und zur Min-
derung der Beeinträchtigungen des Bodens. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Im Niedersächsischen Bodenin-
formationssystem (NIBIS®) werden verschiedene bodenschutzrelevante Da-
ten und Auswertungsmethoden bereitgestellt. Diese flächenhaft vorliegenden 
Bodeninformationen ermöglichen räumlich differenzierte Gesamtaussagen zu 
den Böden und Bodenfunktionen und sind deshalb als Datengrundlage im 
Rahmen von Planung- und Zulassungsverfahren besonders relevant. Diese 
Datenquelle wurde auch im Rahmen der vorliegenden Bauleitplanung ausge-
wertet und wird in der Quellenangabe im Text als "Datenserver des LBEG" 
bezeichnet. Aus dem Bodeninformationssystem wurden z.B. Aussagen zu Bo-
denart, Grundwasserabständen, Grundwasserneubildungsrate, Schutzfunk-
tion hinsichtlich Einträgen in das Grundwasser usw. entnommen. Die Boden-
funktionen (z.B. Pufferfunktion, Lebensraumfunktion (Biotope), Archivfunktion 
(Denkmalschutz)) sind daher auch über die anderen Schutzgüter und Belange 
im Umweltbericht behandelt worden. Insbesondere die Archivfunktion wird 
auch im Zusammenhang mit den Belangen des Denkmalschutzes berücksich-
tigt. Die Lebensraumfunktion wird z.B. über die Bestandserfassung der Bio-
toptypen und deren Bewertung betrachtet. Insofern sind die einzelnen Boden-
funktionen im Umweltbericht ausreichend betrachtet worden. In Bezug auf das 
Schutzgut Boden werden Vermeidungsmaßnahmen formuliert, um die Beein-
trächtigungen der Funktionen so gering wie möglich zu halten.  
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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Laut den Datengrundlagen des LBEG kommen im Plangebiet sulfatsaure 
Böden der niedersächsischen Küstengebiete vor. 
 
Tiefenbereich Inhalt  
0-2 m aktuell und potenziell sulfatsaures Material aus mineralischen Anteilen 
und Torfen 
 
Maßnahme 
Flächige Erkundung mit engem Raster und tiefenorientiert 
 
Sulfatsaure Böden können zu bedeutenden Problemen bei Bauvorhaben 
führen. Ursache dieser Probleme sind hohe, geogenbedingte Gehalte an re-
duzierten anorganischen Schwefelverbindungen (v. a. Eisensulfide wie Py-
rit) in den Böden. Probleme treten dann auf, wenn diese z. B. im Rahmen 
von Bauvorhaben entwässert und/oder das Material aus dem natürlichen 
Verbund herausgenommen wird. Bei der daraus resultierenden Belüftung 
des Bodens bzw. des Bodenmaterials wird Pyrit oxidiert und erhebliche 
Mengen an Sulfat und Säure (bis pH< 4 im Boden) werden freigesetzt. Durch 
die Entwässerung und Umlagerung sulfatsaurer Böden ergeben sich erheb-
liche Gefährdungspotenziale für Boden, Wasser, Flora, Fauna und Bau-
werke. 
 
Wir weisen auf die erschienenen LBEG Veröffentlichungen „Sulfatsaure Bö-
den in niedersächsischen Küstengebieten“ Geofakten 24 und „Handlungs-
empfehlungen zur Bewertung und zum Umgang mit Bodenaushub aus (po-
tenziell) Sulfatsauren Sedimenten“ Geofakten 25 hin. Zudem liegt der Erlass 
„Umlagerung von potentiell sulfatsauren Aushubmaterialien im Bereich des 
niedersächsischen Küstenholozäns“ (RdErl. d. MU vom 12.02.2019) vor. In 
diesen Unterlagen werden Hinweise für das Vor-Ort-Management gegeben 
sowie Möglichkeiten zum Umgang mit potentiell sulfatsaurem Aushubmate-
rial aufgezeigt. Unsere Auswertungskarten können auf dem NIBIS Karten-
server eingesehen werden. 
 
Aus bodenschutzfachlicher Sicht geben wir einige allgemeine Hinweise zu 
den Maßnahmen der Vermeidung und Verminderung von Bodenbeeinträch-
tigungen. Vorhandener Oberboden sollte aufgrund § 202 BauGB vor Bau-
beginn schonend abgetragen und einer ordnungsgemäßen Verwertung zu-
geführt werden. Im Rahmen der Bautätigkeiten sollten einige DIN-Normen 
aktiv Anwendung finden (v.a. DIN 19639 Bodenschutz bei Planung und 

Durch die Geonovo GmbH wurde ein geotechnischer Untersuchungsbericht 
erstellt. In diesem Rahmen wurden an sechs Bodenproben der ausgeführten 
Rammkernsondierungen Schnelltests durchgeführt. Ein aktuell sulfatsaurer 
Boden oder ein erhöhtes Risiko zur Versauerung des Bodens bei Belüftung 
durch Bodenaushub konnte dabei nicht festgestellt werden. 
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Durchführung von Bauvorhaben, DIN 18915 Vegetationstechnik im Land-
schaftsbau -Bodenarbeiten, DIN 19731 Verwertung von Bodenmaterial). Der 
Geobericht 28 „Bodenschutz beim Bauen“ des LBEG dient als Leitfaden zu 
diesem Thema. 
 
Hinweise 
Sofern im Zuge des o.g. Vorhabens Baumaßnahmen erfolgen, verweisen 
wir für Hinweise und Informationen zu den Baugrundverhältnissen am 
Standort auf den NIBIS-Kartenserver. Die Hinweise zum Baugrund bzw. den 
Baugrundverhältnissen ersetzen keine geotechnische Erkundung und Un-
tersuchung des Baugrundes bzw. einen geotechnischen Bericht. Geotech-
nische Baugrunderkundungen/-untersuchungen sowie die Erstellung des 
geotechnischen Berichts sollten gemäß der DIN EN 1997-1 und -2 in Ver-
bindung mit der DIN 4020 in den jeweils gültigen Fassungen erfolgen. 
 
In Bezug auf die durch das LBEG vertretenen Belange haben wir keine wei-
teren Hinweise oder Anregungen. 
 
Die vorliegende Stellungnahme hat das Ziel, mögliche Konflikte gegenüber 
den raumplanerischen Belangen etc. ableiten und vorausschauend berück-
sichtigen zu können. Die Stellungnahme wurde auf Basis des aktuellen 
Kenntnisstandes erstellt. Die verfügbare Datengrundlage ist weder als par-
zellenscharf zu interpretieren noch erhebt sie Anspruch auf Vollständigkeit. 
Die Stellungnahme ersetzt nicht etwaige nach weiteren Rechtsvorschriften 
und Normen erforderliche Genehmigungen, Erlaubnisse, Bewilligungen 
oder objektbezogene Untersuchungen. 
 

 
 
 
 
 
 
Die Ausführungen werden berücksichtigt.  

 Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft,  
Küsten- und Naturschutz 
Betriebsstelle Aurich 
Oldersumer Straße 48 
26603 Aurich 
 

  

 Gegen die oben genannte Planung bestehen keine Bedenken, da wesentli-
che Auswirkungen auf den Wasserhaushalt nicht erwartet werden, wenn fol-
gende Punkte beachtet werden: 
 
Im Plangebiet ist mit sulfatsauren Böden zu rechnen (https://nibis.lbeg.de/ 
cardomap3/?permalink=h80e597). Bei Eingriffen in sulfatsaure Böden sind 

  
 
 
 
Durch die Geonovo GmbH wurde ein geotechnischer Untersuchungsbericht 
erstellt. In diesem Rahmen wurden an sechs Bodenproben der ausgeführten 
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entsprechende Maßnahmen vorzusehen (siehe Geofakten 24 und 25 des 
LBEG). 
 
Stellungnahme als TÖB: 
Anlagen und Gewässer des NLWKN (Bst. Aurich) im GB I (Landeseigene 
Gewässer) und GBIII (GLD) sind durch die Planungen nicht nachteilig be-
troffen. 

Rammkernsondierungen Schnelltests durchgeführt. Ein aktuell sulfatsaurer 
Boden oder ein erhöhtes Risiko zur Versauerung des Bodens bei Belüftung 
durch Bodenaushub konnte dabei nicht festgestellt werden. 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 Landwirtschaftskammer Niedersachsen 
Bezirksstelle Ostfriesland 
Außenstelle Leer 
Hauptstraße 68 
26789 Leer 
 

  

 Hiermit weisen wir darauf hin, dass landwirtschaftliche Nutzflächen unmittel-
bar an das Plangebiet grenzen. Auf diesen Flächen wird ggfs. im Laufe des 
Jahres Wirtschaftsdünger (Gülle, Festmist oder Jauche) ausgebracht, so 
dass eine gewisse zeitweilige Geruchsbelästigung im Plangebiet demzu-
folge nicht grundsätzlich auszuschließen ist.  
 
Weiterhin weisen wir darauf hin, dass die ordnungsgemäße Bewirtschaftung 
und Erreichbarkeit der benachbarten landwirtschaftlichen Nutzflächen mit 
landwirtschaftlichen Maschinen und Gerätschaften auch weiterhin gewähr-
leistet bleiben muss. Hier möchten wir ganz besonders betonen, dass für 
ortsansässige Landwirte ein Großteil ihrer Futterflächen nur über diese Zu-
wegung erschlossen wird. Es muss ohne Einschränkungen die Durchfahrt 
sowohl über den Toten Weg als auch über den Amelborgster Weg von der 
Hofstraße erhalten bleiben. Für die ortsansässigen Landwirte handelt sich 
Größtenteils um hofnahe Flächen, fast ausschließlich Grünland, welches 
durchaus bis zu fünf Mal jährlich beerntet wird. Im Rahmen der Flurbereini-
gung wurde die Fahrbahn ausgebaut, so dass alle daran liegenden Grund-
stücke für die Bewirtschafter gut erreichbar sind. Bislang war Begegnungs-
verkehr aufgrund der geringen Verkehrsfluktuation kein Problem, dieses 
wird sich mit der Ansiedlung einer Kita höchstwahrscheinlich ändern. Es ist 
für die Zukunft zu gewährleisten, dass auch für größer dimensionierte land-
wirtschaftliche Fahrzeuge, wie sie schon heutzutage von landtechnischen 
Lohnunternehmen eingesetzt werden, hinreichend Raum bleibt. In der 
Ernte und auch Dungausbringzeit sind Wartezeiten besonders zu vermei-
den, da Lohnunternehmen in der Regel ihre Arbeit nach Zeiteinheiten ab-
rechnen.  

 Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  
 
 
 
 
 
Im Rahmen der Erschließung des Baugebietes „Jemgum - Toter Weg“ erfolgt 
ein Ausbau des Toten Wegs. Eine Beeinträchtigung bei der Bewirtschaftung 
der Flächen wird durch die Planung nicht vorbereitet. 
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Die Landwirte haben in unserem Hause diverse Male diesbezüglich bei uns 
vorgesprochen. Wir bitten daher inständig um eine verbesserte Zuwegung 
zur Kita mit einer Straßenbreite, die Begegnungsverkehr für die in diesem 
Schreiben genannten Maschinen zulässt. 
 
Unter den Auflagen der geplanten Kompensationsflächen vermissen wir den 
Passus Beweidung – wird diese nicht erlaubt bzw. geduldet? Ein Zusatz mit 
Weidezeiten und Weideintensität (Tiere/ha) wäre hier sinnvoll. 
 
 
 
 
 
Gegen das o. g. Vorhaben bestehen daher unsererseits schon aufgrund der 
Erschließung starke Bedenken. 
 

 
 
 
 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Die erforderlichen Bewirtschaf-
tungsauflagen zur Erreichung der Entwicklungsziele auf den Kompensations-
flächen sind im Umweltbericht auf S. 42 dargestellt. Zur Beweidung steht dort: 
„Der Bereich der Kompensationsflächen ist ausschließlich als Dauergrünland 
(Mähwiese, extensive Beweidung) zu nutzen.“ Tiefergehende Regelungen 
wie Weidezeiten und Weideintensitäten sind im Vorfeld durch Abstimmung mit 
der unteren Naturschutzbehörde zu konkretisieren.  
 
Es wird auf die oben gemachten Ausführungen verwiesen. 

 Landwirtschaftlicher Hauptverein für Ostfriesland e.V. 
Kreisverband Leer 
Nessestraße 3 
26789 Leer 
 

  

 Stellungnahme vom 05.07.2022 
Aufgrund Ihres Schreibens vom 02.06.2022 nehme ich Stellung zur Aufstel-
lung des Bebauungsplans 0614 hinsichtlich der landwirtschaftlichen Anre-
gungen und Bedenken. 
 
Für die Landwirte, deren Futterflächen über diese Zuwegung erschlossen 
werden, muss die uneingeschränkte Zufahrt von der Hofstraße unbedingt 
erhalten bleiben. Es handelt sich vielfach um hofnahe Flächen, fast aus-
schließlich Grünland, das bis zu fünf Mal im Jahr geerntet wird. Die Strecke 
wurde im Rahmen der Flurbereinigung ausgebaut, so dass alle daran lie-
genden Grundstücke für die Bewirtschafter gut erreichbar sind. Begeg-
nungsverkehr ist wegen der geringen Breite kaum möglich, der allerdings 
bislang bei geringem Verkehrsaufkommen wenig vorkommt. Hier ist zu ge-
währleisten, dass zukünftig auch für größer dimensionierte landwirtschaftli-
che Fahrzeuge beispielsweise von Lohnunternehmern hinreichend Raum 
bleibt. Wartezeiten sind dort besonders zu vermeiden, da der Einsatz nach 
Zeiteinheiten abgerechnet wird. 

  
 
 
 
 
Im Rahmen der Erschließung des Baugebietes „Jemgum - Toter Weg“ erfolgt 
ein Ausbau des Toten Wegs. Eine Beeinträchtigung bei der Bewirtschaftung 
der Flächen wird durch die Planung nicht vorbereitet. 
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Im Hinblick auf die Umweltprüfung sind für uns die Folgen für die Flächen-
verfügbarkeit von besonderem Interesse. Angesichts des zunehmenden 
Mangels an Futterflächen sollten über den Bedarf für die Kindertagesstätte 
hinaus keine zusätzlichen Kompensationsflächen in Anspruch genommen 
werden, sondern über die Zahlung eines Ersatzgeldes gem. § 15 Abs. 6 
BNatSchG ausgeglichen werden.  
 
Aus unserer Sicht ist fraglich, ob das zur Kompensation vorgesehene Flur-
stück 13/0 der Flur 3, Gemarkung Marienchor zur Extensivierung in der ge-
planten Form geeignet ist. Durch Mangel an Nährstoffen, Verhinderung der 
Entwässerung und Anlage von Blänken wird auf diesen Standorten erfah-
rungsgemäß vor allem das Aufkommen von Flatterbinsen gefördert. Das 
macht die Fläche nicht nur für wertgebende Arten wie nordische Gast- und 
Wiesenvögel ungeeignet, sondern bietet auch Retentionsräume für Präda-
toren aller Art und ist damit für den Schutzzweck des LSG Rheiderland kont-
raproduktiv. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hinsichtlich der Begründung geben wir zu bedenken, dass angesichts des 
Umfangs der versiegelten Fläche die Anlage eines Regenrückhaltebeckens 
möglicherweise durch die Speicher- und Abfuhrkapazitäten des angrenzen-
den Neujemgumer Zuggrabens ersetzt werden kann. 
 

 
 
Die Zahlung eines Ersatzgeldes zum Ausgleich und Ersatz erheblicher Beein-
trächtigungen des Landschaftsbildes sowie der Leistungs- und Funktionsfä-
higkeit des Naturhaushaltes ist gem. § 1a (3) BauGB in der Bauleitplanung 
nicht zulässig. 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Die vorgesehenen Kompensati-
onsflächen wurden im Jahr 2021 fachgutachterlich geprüft und ihre Eignung 
hinsichtlich der geplanten extensiven Nutzung zur Entwicklung von mesophi-
lem Grünland, auch seitens der Unteren Naturschutzbehörde, bestätigt. Ei-
nem Mangel an Grundnährstoffen oder einer pot. Versauerung kann durch 
Erhaltungsdüngungen (in Absprache mit der Unteren Naturschutzbehörde) 
vorgebeugt werden. Die Anlage von Blänken, Tümpeln oder Kleingewässern 
ist zunächst nicht vorgesehen, sondern als weitere potenzielle Maßnahme zur 
Erreichung einer höheren Wertigkeit beschrieben. Darauf wird nunmehr ver-
zichtet und der Umweltbericht dahingehend angepasst. Die Maßnahmen ha-
ben, sofern sie umgesetzt werden sollen, immer in Absprache mit der Unteren 
Naturschutzbehörde zu erfolgen. Schlussendlich wurde für die beschriebene 
Kompensationsmaßnahme ein Monitoring angesetzt (siehe Umweltbericht 
Kap. 5.2), dessen Protokolle der Unteren Naturschutzbehörde des Landkrei-
ses Leer vorzulegen sind. Das Monitoring ist ein geeignetes Instrument um 
bei unerwünschten/unvorhergesehenen Entwicklungen zeitnah gegenzusteu-
ern und die Maßnahmen dann entsprechend anzupassen. An der hier be-
nannten Kompensationsfläche wird somit festgehalten.  
 
Das auf den versiegelten Flächen anfallende Oberflächenwasser ist auf dem 
Grundstück zurückzuhalten und gedrosselt abzuleiten. 

 Stellungnahme vom 05.07.2022 
Im Auftrag und in vorliegender Vollmacht für die Bronn GbR nehme ich Stel-
lung zur Aufstellung des Bebauungsplans 0614 und äußere nachstehend 
deren Anregungen und Bedenken. 
 
Familie Bronn bewirtschaftet unter der o. a. Anschrift einen Milchviehbetrieb 
zur Größe von 86 ha ausschließlich als Grünland. Davon liegen ca. 60 ha 

  
 
 
 
 
Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. Im Rahmen der Erschlie-
ßung des Baugebietes „Jemgum - Toter Weg“ erfolgt ein Ausbau des Toten 
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im Umkreis der geplanten Kita Amelborgster Weg. Die Grundstücke befin-
den sich beiderseits der Straße, die mit Mitteln der Flurbereinigung ausge-
baut wurde. Eine uneingeschränkte Durchfahrt und Zugang zu diesen Fut-
terflächen ist unbedingt zu erhalten, um die Versorgung der knapp 100 
Milchkühe und der Nachzucht sicher zu stellen. Da bis zu fünf Mal im Jahr 
geerntet wird und die Ernte durch den Lohnunternehmer erfolgt, muss der 
ungehinderte Zugang auch für entsprechend breite Maschinen gewährleis-
tet sein. Unnötige Wartezeiten durch Gegenverkehr, parkende PKW etc. 
müssen vermieden werden, weil der Einsatz nach Stunden und nicht nach 
Hektar abgerechnet wird. 
 
Angesichts der generellen Flächenknappheit im Gemeindegebiet ist es aus 
unserer Sicht eine Innenentwicklung über Verdichtungs- und Aufwertungs-
maßnahmen in den Ortskernen und bestehenden Wohnsiedlungen einer 
Ausweisung neuer Baugebiete vorzuziehen. Eine zusätzliche Versiegelung 
von Grünland ist aufgrund der zunehmenden Starkregenereignisse - wie zu-
letzt am 21.02.2022 - unbedingt zu vermeiden. 
 
Hinsichtlich der Begründung geben wir zu bedenken, dass angesichts des 
Umfangs der versiegelten Fläche die Anlage eines Regenrückhaltebeckens 
möglicherweise durch die Speicher- und Abfuhrkapazitäten des angrenzen-
den Neujemgumer Zuggrabens ersetzt werden kann. 
 

Wegs. Eine Beeinträchtigung bei der Bewirtschaftung der Flächen wird durch 
die Planung nicht vorbereitet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Gemeinde ist verpflichtet, ein ausreichendes Kontingent an Kinderbetreu-
ungsplätzen bereitzustellen. Alternativflächen im Bestand stehen derzeit nicht 
zur Verfügung. Es ist zudem festzuhalten, dass langfristig sichergestellt ist, 
dass im übrigen Gemeindegebiet umfangreiche Flächen einer landwirtschaft-
lichen Nutzung als Grünland vorbehalten bleiben. 
 
 
Das auf den versiegelten Flächen anfallende Oberflächenwasser ist auf dem 
Grundstück zurückzuhalten und gedrosselt abzuleiten. 

 Stellungnahme vom 14.07.2022 
Im Auftrag und in beiliegender Vollmacht für Herrn Klaus-Dieter Mansholt 
nehme ich Stellung zur Aufstellung des Bebauungsplans 0614 und äußere 
nachstehend dessen Anregungen und Bedenken. 
 
Herr Mansholt ist Eigentümer der Flurstücke 11/0, 13/0 und 14/0, Flur 4 in 
der Gemarkung Jemgum. Aus seiner Sicht muss dieser Zugang zwingend 
erhalten bleiben und darf auch nicht durch das höhere Verkehrsaufkommen 
über Gebühr behindert werden. Die Erschließung wurde durch die Flurbe-
reinigung von der Hofstraße aus über den Amelborgster Weg gesichert und 
ausgebaut. Die dadurch erschlossenen Grundstücke werden als Grünland 
mit hoher Nutzungsfrequenz bewirtschaftet. Es wird mehrmals jährlich ge-
walzt, geschleppt, gedüngt (mit Wirtschafts- und Mineraldünger), gemäht, 
gewendet, geschwadet, gehäckselt, abgefahren, geweidet, ausgemäht und 
gemulcht. Da muß die Zuwegung künftig wesentlich besser ausgebaut wer-
den, um Konflikte zu vermeiden. Die Kinder werden üblicherweise einzeln 

  
 
 
 
 
Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. Im Rahmen der Erschlie-
ßung des Baugebietes „Jemgum - Toter Weg“ erfolgt ein Ausbau des Toten 
Wegs. Eine Beeinträchtigung bei der Bewirtschaftung der Flächen wird durch 
die Planung nicht vorbereitet. 
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mit dem Auto zur Kita gebracht und wieder abgeholt, so dass ein erheblich 
erhöhtes Verkehrsaufkommen vorprogrammiert ist. 
 
Wegen des Flächenmangels im Gemeindegebiet ist aus unserer Sicht eine 
Innenentwicklung über Verdichtungs- und Aufwertungsmaßnahmen in den 
Ortskernen und bestehenden Wohnsiedlungen einer Ausweisung neuer 
Baugebiete vorzuziehen. Eine zusätzliche Versiegelung von Grünland ist 
aufgrund der zunehmenden Starkregenereignisse - wie zuletzt am 
21.02.2022- unbedingt zu vermeiden. 
 
Hinsichtlich der Begründung schlagen wir vor, aufgrund des vergleichsweise 
geringen Umfangs der versiegelten Fläche die Anlage eines Regenrückhal-
tebeckens durch die ausbaufähigen Speicher- und Abfuhrkapazitäten des 
angrenzenden Neujemgumer Zuggrabens zu ersetzen. 
 

 
 
 
Die Gemeinde ist verpflichtet, ein ausreichendes Kontingent an Kinderbetreu-
ungsplätzen bereitzustellen. Alternativflächen im Bestand stehen derzeit nicht 
zur Verfügung. Es ist zudem festzuhalten, dass langfristig sichergestellt ist, 
dass im übrigen Gemeindegebiet umfangreiche Flächen einer landwirtschaft-
lichen Nutzung als Grünland vorbehalten bleiben. 
 
 
Das auf den versiegelten Flächen anfallende Oberflächenwasser ist auf dem 
Grundstück zurückzuhalten und gedrosselt abzuleiten. 

 Wasserversorgungsverband Rheiderland 
Graf-Ulrich-Str. 36 
26826 Wenner 
 

  

 Seitens des Wasserversorgungverbandes Rheiderland bestehen keine Be-
denken zu der o. a. Änderung des Bebauungsplanes. 
 
Für den benötigten Ausbau des Gebietes und der Erschließung des Kita Ge-
ländes wäre eine Information zu den angedachten späteren Erweiterungs-
größen (geplante Häuser/ Ausbau "Toter Weg") von Vorteil, um unsere Pla-
nungen daran anzupassen. 
 
Des Weiteren sollten bei einem Ausbau des "Toten Weges" die Versorger 
informiert und die Arbeiten abgestimmt werden, um notwendige Netzanpas-
sungen mit einzuplanen! 
 
Das Plangebiet kann von dem bereits erschlossenen Gebiet (Bereich "Toter 
Weg") aus versorgt werden. 
 

  
 
 
Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. Durch die vorliegende 
Bauleitplanung wird lediglich der Bau einer Kindertagesstätte vorbereitet. Der 
Erschließung der südlich geplanten Wohnbauflächen wird im Rahmen eines 
separaten Bauleitplanverfahrens vorbereitet.   
 
Der Hinweis wird berücksichtigt.  

 Sielacht Rheiderland 
Soltborg 19b 
26844 Jemgum 
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 Gegen das oben genannte Vorhaben bestehen seitens der Sielacht Rhei-
derland keine Bedenken.  
 
Zur allgemeinen Information: 
In Zeiten des Klimawandels kommt es vermehrt zu ergiebigen Nieder-
schlagsmengen in einem sehr kurzen Zeitraum, sodass die vorhandenen 
Gräben das Oberwasser tlw. nicht mehr gefahrenlos in Richtung der größe-
ren Vorfluter abführen können. Durch den Rückstau kann es in den tieferlie-
genden Gebieten im Verbandsgebiet zu Überflutungen kommen. 
 

 Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 

 Ostfriesische Landschaft 
Archäologischer Dienst & Forschungsinstitut  
Georgswall 1-5 
26603 Aurich 
 

  

 Gegen den o. g. Bebauungsplan bestehen aus Sicht der archäologischen 
Denkmalpflege keine Bedenken. 
 
Sollten bei den vorgesehenen Bau- und Erdarbeiten archäologische Kultur-
denkmale (Boden- und Baudenkmale) festgestellt werden, sind diese unver-
züglich der unteren Denkmalschutzbehörde oder uns zu melden. 
 
Wir verweisen in diesem Zusammenhang auf das Nieders. Denkmalschutz-
gesetz vom 30.05.1978 (Nds. GVBI. S. 517), §§ 13 und 14, wonach eine 
Genehmigung der Denkmalschutzbehörde erforderlich ist, wenn Erdarbei-
ten an einer Stelle vorgenommen werden, wo Funde vermutet werden. Die 
Genehmigung kann unter Bedingungen und mit Auflagen erteilt werden. 
 

 Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
Die Planunterlagen enthalten einen Hinweis auf die Meldepflicht von Boden-
funden.  

 EWE NETZ GmbH 
Cloppenburger Straße 302 
26133 Oldenburg 
 

  

 Im Plangebiet bzw. in unmittelbarer Nähe zum Plangebiet befinden sich Ver-
sorgungsleitungen und/oder Anlagen der EWE NETZ GmbH. 
 
Diese Leitungen und Anlagen sind in ihren Trassen (Lage) und Standorten 
(Bestand) grundsätzlich zu erhalten und dürfen weder beschädigt, überbaut, 
überpflanzt oder anderweitig gefährdet werden. Bitte stellen Sie sicher, dass 

 Die Stellungnahme wird im Rahmen der Ausführungsplanung berücksichtigt.  
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diese Leitungen und Anlagen durch Ihr Vorhaben weder technisch noch 
rechtlich beeinträchtigt werden. 
 
Sollte sich durch Ihr Vorhaben die Notwendigkeit einer Anpassung unserer 
Anlagen, wie z.B. Änderungen, Beseitigung, Neuherstellung der Anlagen an 
anderem Ort (Versetzung) oder anderer Betriebsarbeiten ergeben, sollen 
dafür die gesetzlichen Vorgaben und die anerkannten Regeln der Technik 
gelten. Gleiches gilt auch für die gegebenenfalls notwendige Erschließung 
des Plangebietes mit Versorgungsleitungen und Anlagen durch EWE NETZ. 
Bitte planen Sie in diesem Fall Versorgungsstreifen bzw. -korridore für Tele-
kommunikationslinien, Elektrizitäts- und Gasversorgungsleitungen gemäß 
DIN 1998 (von min. 2,2 m) mit ein. Weiterhin kann für die Stromversorgung 
von Baugebieten o. Ä. zusätzlich die Installation einer Trafostation erforder-
lich sein. Für die Auswahl eines geeigneten Stationsplatzes (ca. 6 m x 4m) 
möchten wir Sie bitten, uns in weitere Planungen frühzeitig mit einzubinden. 
 
Bitte informieren Sie uns zudem, wenn ein wärmetechnisches Versorgungs-
konzept umgesetzt wird oder im Schwerpunkt auf den Einsatz von fossilen 
Brennstoffen (z.B. durch Einsatz von Wärmepumpen o. ä.) verzichtet wer-
den soll. 
 
Die Kosten der Anpassungen bzw. der Betriebsarbeiten sind von dem Vor-
habenträger vollständig zu tragen und der EWE NETZ GmbH zu erstatten, 
es seidernder Vorhabenträger und die EWE NETZ GmbH haben eine an-
derslautende Kostentragung vertraglich geregelt.   
 
Die EWE NETZ GmbH hat keine weiteren Bedenken oder Anregungen vor-
zubringen. 
 
Wir bitten Sie, uns auch in die weiteren Planungen einzubeziehen und uns 
frühzeitig zu beteiligen. Dies gilt auch für den Fall der Erschließung des Plan-
gebietes mit Versorgungsleitungen durch EWE NETZ, denn hierfür sind bei-
spielsweise Lage und Nutzung der Versorgungsleitung und die sich daraus 
ableitenden wirtschaftlichen Bedingungen wesentliche Faktoren. 
 
Unsere Netze werden täglich weiterentwickelt und verändern sich dabei. 
Dies kann im betreffenden Planbereich über die Laufzeit Ihres Verfah-
rens/Vorhabens zu Veränderungen im zu berücksichtigenden Leitungs- und 
Anlagenbestand führen. Wir freuen uns Ihnen eine stets aktuelle 
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Anlagenauskunft über unser modernes Verfahren der Planauskunft zur Ver-
fügung stellen zu können- damit es nicht zu Entscheidungen auf Grundlage 
veralteten Planwerkes kommt. Bitte informieren Sie sich deshalb gern jeder-
zeit über die genaue Art und Lage unserer zu berücksichtigenden Anlagen 
über unsere lnternetseite: https://www.ewe-netz.de/geschaeftskunden/ ser-
vice/leitungsplaene-abrufen 
 

 Vodafone GmbH / Vodafone Deutschland GmbH 
Vahrenwalder Straße 236 
30179 Hannover 

  

 Eine Ausbauentscheidung trifft Vodafone nach internen Wirtschaftlich-
keitskriterien. Dazu erfolgt eine Bewertung entsprechend Ihrer Anfrage zu 
einem Neubaugebiet. Bei Interesse setzen Sie sich bitte mit dem Team Neu-
baugebiete in Verbindung. 
 

 Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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Anregungen von Bürgern 
 

Von einem Bürger wurden Anregungen in der Stellungnahme vorgebracht. 
 
 
 
 
 
 



Abwägung: Bebauungsplan Nr. 0614, Öffentlichkeitsbeteiligung   (Verfahren gem. § 3 (2) BauGB)                                Bürger                      1 
 

 

Diekmann • Mosebach & Partner – Oldenburger Straße 86 – 26180 Rastede 

 Anregungen von Bürgern 
 

 Abwägungsvorschläge 

 Bürger 1 
 

  

 Nachstehend nehmen wir als landwirtschaftlicher Milchviehbetrieb Stellung 
zur Aufstellung des Bebauungsplans. 
 
Der Zugang zu unseren arrondierten Grünlandflächen muss jederzeit be-
fahrbar sein, auch für Lohnunternehmer mit größeren Fahrzeugen. Unnötige 
Wartezeiten durch Gegenverkehr, parkende PKW etc. sind zu vermeiden, 
weil der Einsatz nach Zeiteinheiten und nicht nach Fläche abgerechnet wird. 
Die Zuwegung zur Kindertagesstätte muss breit genug angelegt werden, da-
mit es nicht zu Staus kommt. Bekanntlich werden die meisten Kinder mit 
dem PKW gebracht und wieder abgeholt, und zwar jedes für sich, so dass 
Engpässe vorprogrammiert sind. 
 
Wegen der knappen Flächen in der Gemeinde Jemgum sollte die Innenent-
wicklung über Verdichtungs- und Aufwertungsmaßnahmen in den Ortsker-
nen und bestehenden Wohnsiedlungen statt einer Ausweisung neuer Wohn-
gebiete stattfinden. Eine zusätzliche Versiegelung von Grünland wird wegen 
der immer häufiger auftretenden Starkregenereignisse wie zuletzt am 
21.02.2022 immer bedenklicher. 
 
Nur eine konsequente Innenentwicklung kann gewährleisten, dass mög-
lichst wenig landwirtschaftlichen Nutzflächen durch die Bebauung oder Aus-
gleichsmaßnahmen unnötig verbraucht werden. Wir sind auf jeden Hektar 
Futterfläche angewiesen und fordern deshalb, dass der naturschutzfachli-
che Ausgleich nicht in Fläche, sondern durch Zahlung eines Kompensati-
onsgeldes geleistet werden soll. 
 
Bei der Planung der Kita Amelborgster Weg muss gesichert werden, dass 
eine Nutzung des angrenzenden Intensivgrünlandes weiterhin uneinge-
schränkt gewährleistet bleibt und nicht durch Konflikte mit der unmittelbar 
angrenzenden Bebauung behindert wird. Z. B. durch unaufschiebbare Be-
wirtschaftungsmaßnahmen, die Emissionen aller Art auf die angrenzenden 
Grundstücke auslösen könnten. 
 

  
 
 
Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. Im Rahmen der Er-
schließung des Baugebietes „Jemgum - Toter Weg“ erfolgt ein Ausbau des 
Toten Wegs. Eine Beeinträchtigung bei der Bewirtschaftung der angrenzen-
den landwirtschaftlichen Flächen wird durch die Planung nicht vorbereitet. 
 
 
 
 
 
Die Gemeinde ist verpflichtet, ein ausreichendes Kontingent an Kinderbe-
treuungsplätzen bereitzustellen. Alternativflächen im Bestand stehen derzeit 
nicht zur Verfügung. Es ist zudem festzuhalten, dass langfristig sicherge-
stellt ist, dass im übrigen Gemeindegebiet umfangreiche Flächen einer land-
wirtschaftlichen Nutzung als Grünland vorbehalten bleiben. 
 
 
Die Zahlung eines Ersatzgeldes zum Ausgleich und Ersatz erheblicher Be-
einträchtigungen des Landschaftsbildes sowie der Leistungs- und Funkti-
onsfähigkeit des Naturhaushaltes ist gem. § 1a (3) BauGB in der Bauleitpla-
nung nicht zulässig. 
 
 
 
Es wird auf die oben gemachten Ausführungen verwiesen.  
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TEIL I:  BEGRÜNDUNG 

1.0 ANLASS UND ZIEL DER PLANUNG 
 

Die Gemeinde Jemgum beabsichtigt in der Ortschaft Jemgum den Neubau einer Kin-

derkrippe und stellt zu diesem Zweck den Bebauungsplan Nr. 0614 „Jemgum – Kita 
Amelborgster Weg“ auf. 

 
Der etwa 0,77 ha umfassende Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 0614 befindet 

sich am nördlichen Rand der Ortschaft Jemgum südlich des Amelborgster Wegs. Die 
Fläche wird wie auch die nördlich, westlich und südlich angrenzenden Flächen aktuell 

landwirtschaftlich genutzt. Östlich grenzt eine Bebauung mit Ein- und Zweifamilienhäu-
sern an. Südlich des Plangebietes beabsichtigt die Gemeinde zudem in den nächsten 

Jahren die Erschließung eines Baugebietes, in dem insbesondere auch Grundstücke für 

Familien mit Kindern geschaffen werden sollen.  
 

Ziel der Planung ist es, weitere Kinderkrippenplätze für den aktuellen und zukünftigen 
Bedarf zur Verfügung zu stellen. Hintergrund ist ein gestiegener kommunaler Bedarf an 

Betreuungsplätzen. Die in der Gemeinde bereits vorhandenen Einrichtungen sind auf-
grund der in den letzten Jahren gestiegenen Betreuungsquote und des eingeführten ge-

setzlich Anspruchs auf einen Kindergartenplatz bereits ausgelastet. Entsprechend dem 

Planungsziel wird innerhalb des Geltungsbereiches eine Fläche für den Gemeinbedarf  
ausgewiesen. Über Vorgaben zum Maß der baulichen Nutzung soll sichergestellt wer-

den, dass sich der geplante Baukörper in die vorhandenen Strukturen einfügt. Zudem 
werden in den Randbereich Anpflanzmaßnahmen festgesetzt, sodass das Vorhaben 

zum offenen Landschaftsraum eingegrünt ist.  
 

Die durch das Planvorhaben berührten Belange des Umwelt- und Naturschutzes sowie 

der Landschaftspflege gem. § 1 (6) Nr. 7 BauGB im Sinne des BNatSchG und die wei-
teren, umweltbezogenen Auswirkungen werden im Umweltbericht gem. § 2a BauGB do-

kumentiert. Der Umweltbericht ist als Teil II verbindlicher Bestandteil der Begründung 
des Bebauungsplanes Nr. 0614.  

2.0 RAHMENBEDINGUNGEN 

2.1 Kartenmaterial 
 

Die Planzeichnung des Bebauungsplanes Nr. 0614 „Jemgum – Kita Amelborgster Weg“ 
wurde unter Verwendung der vom Vermessungsbüro Beening zur Verfügung gestellten 

digitalen Kartengrundlage im Maßstab 1: 500 erstellt.  

2.2 Räumlicher Geltungsbereich 

 

Der räumliche Geltungsbereich umfasst eine etwa 0,77 ha große Fläche an der nördli-
chen Grenze der Ortschaft Jemgum. Nördlich grenzt der Amelborgster Weg an. Östlich 

verläuft der Tote Weg. Die genaue Abgrenzung des Geltungsbereiches ist der Plan-
zeichnung zu entnehmen.  

2.3 Städtebauliche Situation und Nutzungsstruktur 
 

Die Fläche wird wie auch die nördlich, westlich und südlich angrenzenden Flächen der-

zeit landwirtschaftlich genutzt. Östlich schließt sich eine kleinteilige Ein- und Zweifamili-
enhausbebauung an. 
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3.0 PLANERISCHE VORGABEN UND HINWEISE 

3.1 Landesraumordnungsprogramm (LROP-VO) 
 

Gemäß § 1 des BauGB müssen Bauleitpläne wie die hier vorliegende Aufstellung des 

Bebauungsplanes Nr. 0614 „Jemgum – Kita Amelborgster Weg“ an die Ziele der Raumord-
nung angepasst werden. Aus den Vorgaben der übergeordneten Planungen ist die kom-

munale Planung zu entwickeln bzw. auf diese abzustimmen.  
 

Im rechtsgültigen Landesraumordnungsprogramm (LROP-VO) des Landes Niedersach-
sen aus dem Jahr 2017 ist die Gemeinde Jemgum der ländlichen Region des Landes 

Niedersachsen zugeordnet. Grundsätzlich soll die Entwicklung dieser Regionen geför-

dert werden, um die Auswirkungen des demographischen Wandels für die Dörfer abzu-
schwächen und sie als Orte mit großer Lebensqualität zu erhalten. Hierbei sind Maß-

nahmen zu fördern, die der Erhaltung der räumlichen Struktur dienen und zugleich be-
darfsorientierte, funktionsgerechte, sowie umweltverträgliche Raumansprüche befriedi-

gen. 
 

Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 0614 " Jemgum – Kita Amelborgster Weg" 
werden die Voraussetzungen für eine bessere Kinderbetreuung im ländlichen Gebiet 

geschaffen. Folglich ist das Planvorhaben mit den übergeordneten Zielen des Landes-

raumordnungsprogramms vereinbar. 

3.2 Regionales Raumordnungsprogramm (RROP) 

 
Das Regionale Raumordnungsprogramm (RROP) für den Landkreis Leer aus dem Jahr 

2006 konkretisiert die auf Landesebene formulierten Zielsetzungen für das Plangebiet. 
 

Die Ortschaft Jemgum ist im regionalen Raumordnungsprogramm des Landkreises Leer 

als Grundzentrum ausgewiesen. Die weitere Siedlungsentwicklung ist bevorzugt in die-
sen Bereichen zu planen. Dementsprechend beabsichtigt die Gemeinde die Erschlie-

ßung eines neuen Baugebietes südlich des geplanten Kita Standortes. Zudem befindet 
sich östlich des Plangebietes ein Wohnquartier, in dem in den nächsten Jahren ein Ge-

nerationswechsel stattfinden wird. Der Ausbau der sozialen Infrastruktur in unmittelbarer  
Nähe zur vorhandenen und geplanten Wohnbebauung ist mit den Zielen der Raumord-

nung vereinbar und entspricht den Forderungen des Gesetzgebers nach kurzen Wegen.  

 
Im Bereich des Planvorhabens sind ein Vorsorgegebiet für die Erholung, Vorsorgege-

biete für die Landwirtschaft sowie ein Vorsorgegebiet für Grünlandbewirtschaftung aus-
gewiesen. Die Ortschaft Jemgum ist darüber hinaus im RROP 2006 als kulturelles Sach-

gut dargestellt. 
 

Im Vorfeld der Bauleitplanung erfolgte eine Standortuntersuchung. Wesentliche Krite-

rien bei der Standortwahl für eine Kinderbetreuungseinrichtung sind die Nähe zu Wohn-
bebauung und die verkehrliche Erreichbarkeit. Wie bereits oben erläutert, ist die Nähe 

zur Wohnbebauung bei dem vorliegenden Plangebiet gegeben. Auch ist durch den Aus-
bau des Toten Weg eine konfliktfreie Ableitung des entstehenden Verkehrs möglich. 

Eine geeignete Alternativfläche innerhalb eines baulichen Zusammenhangs steht der-
zeit nicht zur Verfügung. 

 

Dem Belang der Schaffung von Kinderbetreuungsplätzen in unmittelbarer Nähe zu 
Wohnbebauung wird daher ein Vorrang gegenüber den Belangen der Landwirtschaf t 

eingeräumt. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass durch die vorliegende Bauleitplanung 
lediglich eine verhältnismäßig kleine Fläche angrenzend an vorhandene Siedlungsstruk-

turen für eine bauliche Nutzung in Anspruch genommen wird und dass umfangreiche 
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Flächen im Gemeindegebiet auch langfristig einer landwirtschaftlichen Nutzung vorbe-
halten bleiben. Eine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion wird durch die Planung 

nicht vorbereitet. Da das Vorhaben umfassend eingegrünt wird und unmittelbar an be-
stehende Bebauung angrenzt, ist auch nicht von einer Beeinträchtigung des kulturellen 

Sachgutes auszugehen. 

3.3 Vorbereitende und verbindliche Bauleitplanung  
 

Der Flächennutzungsplan der Gemeinde Jemgum befindet sich in Neuaufstellung . Die 
Beteiligung der Träger öffentlicher Belange, der Behörden gem. § 4 (2) BauGB sowie 

der Öffentlichkeit gem. § 3 (2) BauGB ist abgeschlossen. In diesem ist das Plangebiet 
als Fläche für den Gemeinbedarf ausgewiesen 

 
Eine verbindliche Bauleitplanung liegt für das Plangebiet nicht vor. 

4.0 ÖFFENTLICHE BELANGE 

4.1 Belange von Natur und Landschaft / Umweltprüfung 
 

Die Belange des Naturschutzes und der Landschaftspflege gem. § 1a BauGB sowie die 

sonstigen umweltbezogenen Auswirkungen des Planvorhabens werden im Rahmen des 
Umweltberichtes gem. § 2a BauGB zur Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 0614 " 

Jemgum – Kita Amelborgster Weg " bewertet. Die Belange des Umwelt- und Naturschutzes 
sowie der Landschaftspflege sind so umfassend zu berücksichtigen, dass die Beein-

trächtigungen des Naturhaushaltes, die mit der Realisierung der Bauleitplanung verbun-
den sind, sofern möglich vermieden, minimiert oder kompensiert werden können. Über 

die Entwicklung entsprechender Maßnahmen auf Grundlage der angewandten Eingriffs-

regelung wird dies im Rahmen der Umweltprüfung geschehen.  
 

Der Umweltbericht ist als Teil II verbindlicher Bestandteil der Begründung. 

4.2 Belange des Denkmalschutzes  

 
Im Umfeld des Plangebietes befinden sich die archäologischen Fundstellen 2710/1:46 

(südlich der Baufläche) und 47 (unmittelbar östlich in der Gemarkung Midlum). In dem 
Bereich in dem der Neubau der Kindertagesstätte vorgesehen ist erfolgten daher am 

16.08.2021 archäologische Prospektionen. Diese haben keine relevante archäologische 

Denkmalsubstanz ergeben. Das Bauvorhaben kann somit ohne weitere Auflagen reali-
siert werden. 

 
Für den südlichen Teil des Plangebietes wird auf § 13 Abs. 1 Niedersächsisches Denk-

malschutzgesetz (NDSchG) hingewiesen. Wer Erdarbeiten an einer Stelle vornehmen 
will, von der er weiß oder vermutet oder den Umständen nach annehmen muss, dass 

sich dort Kulturdenkmale befinden, bedarf einer Genehmigung der Denkmalschutzbe-

hörde. Diese Genehmigung kann nach § 13 Abs. 2 NDSchG unter Bedingungen und mit 
Auflagen erteilt werden, soweit dies erforderlich ist, um die Einhaltung des Denkmal-

schutzgesetzes zu sichern. Im Übrigen wird nachrichtlich auf die Meldepflicht von ur- 
und frühgeschichtlichen Bodenfunden im Zuge von Bauausführungen hingewiesen: 

„Sollten bei den geplanten Bau- und Erdarbeiten ur- oder frühgeschichtliche sowie mit-
telalterliche und frühneuzeitliche Bodenfunde (das können u. a. sein: Tongefäßscher-

ben, Holzkohleansammlungen, Schlacken sowie auffällige Bodenverfärbungen u. Stein-

konzentrationen, auch geringe Spuren solcher Funde) gemacht werden, sind diese gem. 
§ 14 (1) des Nds. Denkmalschutzgesetzes (NDSchG) meldepflichtig und müssen dem 

Archäologischen Dienst der Ostfriesischen Landschaft oder der unteren Denkmal-
schutzbehörde des Landkreises Leer unverzüglich gemeldet werden. Meldepflichtig ist 
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der Finder, der Leiter der Arbeiten oder der Unternehmer. Bodenfunde und Fundstellen 
sind nach § 14 (2) des NDSchG bis zum Ablauf von 4 Werktagen nach der Anzeige 

unverändert zu lassen, bzw. für ihren Schutz ist Sorge zu tragen, wenn nicht die Denk-
malschutzbehörde vorher die Fortsetzung der Arbeit gestattet. 

4.3 Belange der Wasserwirtschaft  

 
In der Bauleitplanung sind die Belange der Wasserwirtschaft zu beachten. Das im Plan-

gebiet anfallende Oberflächenwasser von versiegelten Bauflächen muss ordnungsge-
mäß entsprechend der wasserwirtschaftlichen Anforderungen abgeleitet werden.  

 
Im westlichen Teil des Plangebietes wir ein Regenrückhaltebecken mit einem Rückhal-

tevolumen von ca. 90 m³ angelegt. Von hier aus wird das anfallende Oberflächenwasser 
gedrosselt abgeleitet. Die erforderlichen wasserrechtlichen Genehmigungsanträge wer-

den rechtzeitig bei der unteren Wasserbehörde gestellt.  

 
Gemäß dem erstellten geotechnischen Bericht ist eine Versickerung aufgrund des be-

reits hochanstehenden Grundwassers/Staunässe (temporär derzeitige Geländeoberf lä-
che) und der Unterlagerung mit Schichten geringer Durchlässigkeit (Bindige Böden Klei 

und Schlick, sowie Torf) deutlich eingeschränkt. Einfache Versickerungsbauwerke z.B. 
Sickermulden sind nicht zielführend. 

4.4 Belange des Immissionsschutzes 

 
Die Immissionssituation wurde durch das Büro für Schallschutz Busse untersucht. Die 

Untersuchung kommt zu dem Ergebnis, dass die Immissionsrichtwerte der TA Lärm für 
den Tagzeitraum durch den an dem maßgeblichen Immissionsort prognostizierten Be-

urteilungspegel um mehr als 20 dB und somit deutlich unterschritten werden. Weiterhin 
werden die nach TA Lärm geltenden Vorgaben für Pegelspitzen eingehalten. Maßnah-

men bzgl. des An- und Abfahrtverkehrs auf öffentlichen Verkehrsflächen sind somit nicht 

erforderlich.  

4.5 Belange des Bodenschutzes  

 
Bei geplanten Baumaßnahmen oder Erdarbeiten sind die Vorschriften des vorsorgen-

den Bodenschutzes zu beachten, d. h. jeder, der auf den Boden einwirkt, hat sich so zu 
verhalten, dass schädliche Bodenveränderungen nicht hervorgerufen werden. Grund-

stückseigentümer bzw. Nutzer sind verpflichtet, Maßnahmen zur Abwehr der von ihrem 
Grundstück drohenden schädlichen Bodenveränderungen zu ergreifen (Grundpflichten 

gem. § 4 BBodSchG). Anfallendes Bodenaushubmaterial darf am Herkunftsort wieder 

verwendet werden, wenn die Prüf- und Vorsorgewerte dem nicht entgegenstehen. Zur 
Herstellung der natürlichen Bodenfunktion ist für den Oberboden sowie für den Füllsand 

ein schadstofffreies Material mit dem Zuordnungswert Z 0 der LAGA zu verwenden. Im 
Übrigen wird auf die Ausführungen im Umweltbericht (Teil II der Begründung) verwiesen.  

 
Im Vorfeld der Baumaßnahmen ist ein Bodenschutzkonzept mit Bodenschutzplan durch 

einen in der Bodenkunde versierten Fachgutachter zu erstellen und der Abfall- und Bo-

denschutzbehörde des Landkreises Leer zur Abstimmung vorzulegen. 

4.6 Belange des Abfallrechtes 

 
Die Verwertung oder Beseitigung von anfallenden Abfällen (z. B. Baustellenabfall, nicht 

auf der Baufläche verwertbarer Bodenaushub usw.) unterliegen den Anforderungen des 
Kreislaufwirtschaftsgesetzes sowie der Satzung über die Abfallentsorgung im Landkreis 

Leer in der jeweils gültigen Fassung. Demnach sind die Abfälle einer Verwertung (vor-
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rangig) bzw. Beseitigung zuzuführen und hierfür getrennt zu halten. Nicht kontaminier-
tes Bodenmaterial und andere natürlich vorkommende Materialien, die bei Bauarbeiten 

ausgehoben wurden, können unverändert an dem Ort, an dem sie ausgehoben wurden, 
für Bauzwecke wiederverwendet werden. 

 

Verwertungsmaßnahmen wie z. B. Flächenauffüllungen außerhalb des Baugrundstü-
ckes, Errichtung von Lärmschutzwällen usw., unterliegen ggf. genehmigungsrechtlichen 

Anforderungen (nach Bau-, Wasser- und Naturschutzrecht) und sind daher vorab mit 
dem Landkreis Leer bzw. der zuständigen Genehmigungsbehörde abzustimmen.  

 
Sofern mineralische Abfälle (Recyclingschotter und Bodenmaterial) für geplante Verfül-

lungen oder Versiegelungen zum Einsatz kommen sollen, gelten die Anforderungen der 

LAGA Richtlinie M 20 (Mitteilung der Länderarbeitsgemeinschaft Abfall Nr. 20 „Anforde-
rungen an die stoffliche Verwertung von mineralischen Reststoffen/Abfällen“). 

 
Laut den Datengrundlagen des Landesamtes für Bergbau, Energie und Geologie kom-

men im Plangebiet sulfatsaure Böden der niedersächsischen Küstengebiete vor. Sul-
fatsaure Böden können zu bedeutenden Problemen bei Bauvorhaben führen. Durch die 

Geonovo GmbH wurde daher ein geotechnischer Untersuchungsbericht erstellt. In die-
sem Rahmen wurden an sechs Bodenproben der ausgeführten Rammkernsondierun-

gen Schnelltests durchgeführt. Ein aktuell sulfatsaurer Boden oder ein erhöhtes Risiko 

zur Versauerung des Bodens bei Belüftung durch Bodenaushub konnte dabei nicht fest-
gestellt werden. 

4.7 Altlasten (Altablagerungen) 
 

Im Rahmen des Altlastenprogramms des Landes Niedersachsen haben die Landkreise 
gezielte Nachermittlungen über Altablagerungen innerhalb ihrer Grenzen durchgeführt 

und entsprechendes Datenmaterial gesammelt. Dieses wurde vom damaligen Nieder -

sächsischen Landesamt für Wasser und Abfall (NLWA) (aktuell: Niedersächsischer 
Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN)) bewertet. 

Hiernach sind innerhalb des Plangebietes keine Altablagerungen (stillgelegte Abfallbe-
seitigungsanlagen z. B. ehemalige Müllkippen) gemeldet.  

 
Das Plangebiet wurde in der Vergangenheit als Grünland und zum Kleiabbau genutzt. 

Im Rahmen der Baumaßnahmen wird das Gelände um ca. 1,5 m über die derzeitige 

Geländehöhe aufgefüllt. Gesundheitsgefährdungen durch Schadstoffbelastungen im 
Boden können somit ausgeschlossen werden. 

 
Sollten bei den Bauarbeiten Hinweise auf Abfallablagerungen, Bodenverunreinigungen 

etc. zutage treten oder Bodenverunreinigungen während der Bauphase (Leckagen beim 
Umgang mit Betriebsmitteln oder Baustoffen) auftreten, ist unverzüglich der Landkreis 

Leer als untere Bodenschutz- und Abfallbehörde zu benachrichtigen. 

4.8 Kampfmittel 

 

Seitens der Gemeinde Jemgum wurde eine Untersuchung auf eine mögliche Kampfmit-
telbelastung im Plangebiet beim Kampfmittelbeseitigungsdienst Niedersachsen in Auf-

trag gegeben. Demnach wird nach durchgeführter Luftbildauswertung innerhalb des 
Plangebietes keine Kampfmittelbelastung vermutet. Sollten bei den Bau- und Erdarbei-

ten jedoch Kampfmittel (Bombenblindgänger, Granaten, Panzerfäuste, Minen etc.) ge-
funden werden, sind diese umgehend dem Landesamt für Geoinformation und Landes-

vermessung Niedersachsen (LGLN), Regionaldirektion Hameln-Hannover - Kampfmit-

telbeseitigungsdienst (KBD) zu melden. 
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5.0 INHALT DES BEBAUUNGSPLANES  

5.1 Maß der baulichen Nutzung 
 

Um sicherzustellen, dass sich der geplante Baukörper behutsam in die vorhandenen 

Strukturen einfügt, werden im Bebauungsplan Vorgaben zum Maß der baulichen Nut-
zung getroffen.  

 
Es wird eine Grundflächenzahl (GRZ) von 0,4 festgesetzt. Die gem. § 19 BauNVO zu-

lässige Überschreitung der Grundflächenzahl für Anlagen gem. § 19 (4) Satz 1 BauNVO 
(Garagen und Stellplätze mit ihren Zufahrten, Nebenanlagen im Sinne des § 14 Bau-

BNVO und bauliche Anlagen unterhalb der Geländeoberfläche, durch die das Baugrund-

stück lediglich unterbaut wird) wird auf 25 vom Hundert begrenzt (§ 19 (4) Satz 3 
BauNVO). Hierüber soll ein nutzungsgerechter Entwicklungsspielraum geschaffen und 

zeitgleich eine übermäßige Versiegelung ausgeschlossen werden (§ 16 (2) Nr. 1 
BauNVO).  

 
Zudem ist maximal ein Vollgeschoss zulässig (§ 16 (2) Nr. 3 BauNVO). Die maximale 

Gebäudehöhe wird auf 9,5 m begrenzt (§ 16 (2) Nr. 4 BauNVO). Maßgebend sind hierbei 
die in der textlichen Festsetzung definierten Höhenbezugspunkte (§ 18 (1) BauNVO). 

Der obere Bezugspunkt wird über die obere Gebäudekante definiert. Als unterer Be-

zugspunkt gilt demzufolge die Straßenoberkante der nächsten Erschließungsstraße 
(Fahrbahnmitte), gemessen senkrecht zur Mitte der zu erschließenden Straße zuge-

wandten Gebäudeseite. 

5.2 Flächen für den Gemeinbedarf – Kindertagesstätte 

 
Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 0614 sollen, angesichts des hohen kom-

munalen Bedarfes an Kinderbetreuungsplätzen, die planungsrechtlichen Voraussetzun-

gen für die Errichtung einer Kinderkrippe geschaffen werden. Zu diesem Zweck wird 
eine Fläche für den Gemeinbedarf mit der Zweckbestimmung „Kindertagesstätte“ gem. 

§ 9 (1) Nr. 5 BauGB festgesetzt. Um eine schadlose Oberflächenentwässerung sicher-
zustellen, sind innerhalb der festgesetzten Gemeinbedarfsfläche Anlagen für die Regen-

wasserrückhaltung zulässig.  

5.3 Grünflächen  

 

Die entlang der Gräben festgesetzten Grünflächen sind von jeglicher Bebauung (Ge-
bäude, Nebenanlagen, Einfriedungen, usw.), Bepflanzungen und Ablagerungen (Kom-

post-, Stein- oder Sandhaufen) freizuhalten, um sicherzustellen, dass eine Aufräumung 
der Gräben auch zukünftig möglich ist.   

5.4 Umgrenzung von Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonsti-
gen Bepflanzungen 

 
Zur Eingrünung des Plangebietes gegenüber der offenen Landschaft, wird entlang der 

westlichen und nördlichen Grenze des Geltungsbereiches eine Fläche zum Anpflanzen 

von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen gem. § 9 (1) Nr. 25 a) BauGB 
festgesetzt. Die Gehölze sind dauerhaft zu unterhalten und bei Abgang durch Neupflan-

zungen zu ersetzen. Die Anpflanzungen sind in der auf die Fertigstellung der baulichen 
Maßnahmen folgenden Pflanzperiode durchzuführen. Für die Grundstücksbegrünung 

sind ungiftige Sträucher für den Kindergarten- und Kinderkrippenbereich zu verwenden. 
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6.0 VERKEHRLICHE UND TECHNISCHE INFRASTRUKTUR 
 

• Äußere Erschließung 

Die verkehrliche Erschließung des Plangebietes erfolgt über den Toten Weg.   

 

• ÖPNV 

Etwa 200 m östlich des Plangebietes befindet sich an der Hofstraße die Bushalte-
stelle Hofstraße/Nesser Straße, die von den Buslinien 605 und 606 angefahren wird.  

 

• Gas- und Stromversorgung 
Die Gasversorgung und die Versorgung mit elektrischer Energie erfolgt durch den 

Anschluss an die Versorgernetze der EWE Netz GmbH. 
 

• Schmutz- und Abwasserentsorgung 
Die Schmutz- und Abwasserentsorgung erfolgt durch den Anschluss an das vorhan-

dene und gegebenenfalls auszubauende Abwassernetz. 

 

• Wasserversorgung  

Die Wasserversorgung des Plangebietes erfolgt über das Versorgungssystem des 
Wasserversorgungsverbandes Rheiderland. 

 

• Abfallbeseitigung 

Als öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger entsorgt der Landkreis die in seinem Ge-

biet angefallenen und überlassenen Abfälle nach den Vorschriften des Kreislaufwirt-
schaftgesetzes (KrWG) sowie des Niedersächsischen Abfallgesetzes (NAbfG) und 

nach Maßgabe der Abfallentsorgungssatzung.  
 

• Oberflächenentwässerung 
Im westlichen Teil des Plangebietes wir ein Regenrückhaltebecken mit einem Rück-

haltevolumen von ca. 90 m³ angelegt. Von hier aus wird das anfallende Oberflächen-

wasser gedrosselt abgeleitet. Die erforderlichen wasserrechtlichen Genehmigungs-
anträge werden rechtzeitig bei der unteren Wasserbehörde gestellt. 

 

• Fernmeldetechnische Versorgung 

Die fernmeldetechnische Versorgung des Plangebietes gem. §77 i Abs. 7 des Tele-
kommunikationsgesetzes (TKG) erfolgt über verschiedene Telekommunikationsan-

bieter. 

 

• Sonderabfälle 

Sonderabfälle sind vom Abfallerzeuger einer ordnungsgemäßen Entsorgung zuzu-
führen.  

 

• Brandschutz 

Die Löschwasserversorgung des Plangebietes wird entsprechend den jeweiligen 

Anforderungen sichergestellt. 

7.0 VERFAHRENSGRUNDLAGEN /-VERMERKE 

7.1 Rechtsgrundlagen 

 
Dem Bebauungsplan liegen zugrunde (in der jeweils aktuellen Fassung): 

 

• BauGB   (Baugesetzbuch) 
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• BauNVO  (Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke: 
Baunutzungsverordnung) 

• PlanzV  (Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die 
Darstellung des Planinhaltes: Planzeichenverordnung) 

• NBauO   (Niedersächsische Bauordnung) 

• NAGBNatSchG (Nieders. Ausführungsgesetz z. Bundesnaturschutzgesetz) 

• BNatSchG  (Bundesnaturschutzgesetz) 

• NKomVG  (Nieders. Kommunalverfassungsgesetz) 

• ROG                      (Raumordnungsgesetz)  

7.2 Planverfasser 

 
Die Ausarbeitung des Bebauungsplan Nr. 0614 „Jemgum – Kita Amelborgster Weg“ 

erfolgte im Auftrag der Gemeinde Jemgum vom Planungsbüro: 
 

 

 

Diekmann • 
Mosebach 
 

& Partner 

Regionalplanung 

Stadt- und Landschaftsplanung 

Entwicklungs- und Projektmanagement 

Oldenburger Straße 86  -  26180 Rastede 

Telefon (0 44 02) 9116-30 

Telefax (0 44 02) 9116-40 

www.diekmann-mosebach.de 

mail: info@diekmann-mosebach.de 
 

 

7.3 Satzungsbeschluss 
 

Der Rat der Gemeinde Jemgum hat den Bebauungsplan Nr. 0614 „Jemgum – Kita 
Amelborgster Weg“ nach Prüfung der Stellungnahmen gem. § 3 Abs. 2 BauGB in sei-

ner Sitzung am ………………. gem. § 10 (1) BauGB als Satzung beschlossen. Die 
Begründung wurde ebenfalls beschlossen. 

 

 
Jemgum, ..................                                                             ............................. 

                                                                                                 Bürgermeister 
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Gemeinde Jemgum

Bebauungsplan Nr. 0614
"Jemgum - Kita Amelborgster Weg"

Landkreis Leer

Übersichtsplan unmaßstäblich

M 1 : 500

VERFAHRENSVERMERKE

Aufgrund des § 1 (3) und des § 10 des Baugesetzbuches (BauGB) i.V.m. § 58 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 des 
Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) in den jeweils aktuellen Fassungen hat der 
Rat der Gemeinde Jemgum die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 0614 "Jemgum - Kita Amelborgster 
Weg" bestehend aus der Planzeichnung und den textlichen Festsetzungen in seiner Sitzung am 
......................... als Satzung beschlossen.

Jemgum, ......................... .................................
Bürgermeister

PLANVERFASSER
Der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 0614 "Jemgum - Kita Amelborgster Weg" wurde ausgearbeitet vom 
Planungsbüro Diekmann • Mosebach & Partner.

Rastede, ......................... .................................
 Unterschrift

AUFSTELLUNGSBESCHLUSS

ÖFFENTLICHE AUSLEGUNG

SATZUNGSBESCHLUSS

INKRAFTTRETEN
Der Satzungsbeschluss des Bebauungsplanes Nr. 0614 "Jemgum - Kita Amelborgster Weg" ist gem. § 10 (3) 
BauGB am ......................... ortsüblich bekannt gemacht worden. Der Bebauungsplan Nr. 0614 ist damit am 
......................... rechtsverbindlich geworden.

Jemgum, ......................... .................................
Bürgermeister

VERLETZUNG VON VERFAHRENS- UND FORMVORSCHRIFTEN
Innerhalb von einem Jahr nach Inkrafttreten des Bebauungsplanes Nr. 0614 "Jemgum - Kita Amelborgster 
Weg" wurde keine Verletzung von Vorschriften im Sinne des § 215 BauGB beim Zustandekommen des 
Bebauungsplans und der Begründung geltend gemacht.

Jemgum, ......................... .................................
Bürgermeister

Der Verwaltungsausschuss der Gemeinde Jemgum hat in seiner Sitzung am ......................... die Aufstellung 
des Bebauungsplanes Nr. 0614 "Jemgum - Kita Amelborgster Weg" beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss 
ist gem. § 2 (1) BauGB am .......................... ortsüblich bekannt gemacht worden.

Jemgum, ......................... .................................
Bürgermeister

Der Rat der Gemeinde Jemgum hat in seiner Sitzung am .......................... nach Erörterung dem Entwurf des 
Bebauungsplanes Nr. 0614 "Jemgum - Kita Amelborgster Weg" zugestimmt und die öffentliche Auslegung 
gem. § 3 (2) BauGB beschlossen. Ort und Dauer der Auslegung wurden gem. § 3 (2) BauGB am  
......................... ortsüblich und auf der Internetseite der Gemeinde Jemgum bekannt gemacht. Der Entwurf 
des Bebauungsplanes Nr. 0614 "Jemgum - Kita Amelborgster Weg" hat mit Begründung sowie den 
wesentlichen, bereits vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen vom ......................... bis zum 
......................... öffentlich ausgelegen und war auf der Internetseite der Gemeinde Jemgum einsehbar.

Jemgum, ......................... .................................
Bürgermeister

Der Rat der Gemeinde Jemgum hat den Bebauungsplan Nr. 0614 "Jemgum - Kita Amelborgster Weg" 
bestehend aus der Planzeichnung und den textlichen Festsetzungen nach Prüfung der Stellungnahmen in 
seiner Sitzung am ......................... gem. § 10 BauGB als Satzung beschlossen. Die Begründung wurde 
ebenfalls beschlossen und ist dem Bebauungsplan gem. § 9 (8) BauGB beigefügt.

Jemgum, ......................... .................................
Bürgermeister

PRÄAMBEL UND AUSFERTIGUNG

1. Maß der baulichen Nutzung
0,4 zulässige Grundflächenzahl (GRZ), z.B. 0,4

I Zahl der zulässigen Vollgeschosse, z.B. I

7. Sonstige Planzeichen

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes

PLANUNTERLAGE
Kartengrundlage: Liegenschaftskarte

Maßstab: 1:1.000
Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten der Niedersächsischen Vermessungs- und 

Katasterverwaltung,

© 2022 Landesamt für Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen
Regionaldirektion Aurich

Die Planunterlage entspricht dem Inhalt des Liegenschaftskatasters und weist die städtebaulich bedeutsamen 
baulichen Anlagen sowie Straßen, Wege und Plätze vollständig nach (Az. 21246; Stand vom 17.01.2022).
Sie ist hinsichtlich der Darstellung der Grenzen und der baulichen Anlagen geometrisch einwandfrei.
Die Übertragbarkeit der neu zu bildenden Grenzen in die Örtlichkeit ist einwandfrei möglich.

Leer, den .........................

               (Siegel)
.........................................
  Dipl.-Ing. Dirk Beening
(Öffentl. best. Verm.-Ing.)
 

6. Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen für Maßnahmen
zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft

TEXTLICHE FESTSETZUNGEN

1. Innerhalb der festgesetzten Fläche für den Gemeinbedarf mit der Zweckbestimmung "Kindertagesstätte"
gem. § 9 (1) Nr. 5 BauGB sind Anlagen für die Regenwasserrückhaltung zulässig.

2. Innerhalb Plangebietes gelten für bauliche Anlagen folgende Höhenbezugspunkte (§ 18 (1) BauNVO):

Oberer Bezugspunkt:    Gebäudehöhe:obere Gebäudekante

Unterer Bezugspunkt:    Straßenoberkante (Fahrbahnmitte) der nächsten Erschließungsstraße,
gemessen senkrecht zur Mitte der zu erschließenden Straße zugewandten 

Gebäudeseite

3. Die gem. § 19 BauNVO festgsetzte Grundflächenzahl darf für Anlagen gem. § 19 (4) Satz 1 BauNVO
(Garagen und Stellplätze mit ihren Zufahrten, Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauBNVO und bauliche
Anlagen unterhalb der Geländeoberfläche, durch die das Baugrundstück lediglich unterbaut wird) bis zu 25
vom Hundert überschritten werden (§ 19 (4) Satz 3 BauNVO).

4. Die entlang der Gräben festgesetzten Grünflächen und nicht überbaubaren Grundstücksflächen sind von
jeglicher Bebauung (Gebäude, Nebenanlagen, Einfriedungen, usw.), Bepflanzungen und Ablagerungen
(Kompost-, Stein- oder Sandhaufen) freizuhalten.

5. Innerhalb der festgesetzten Fläche zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen
gem. § 9 (1) Nr. 25a BauGB sind Baum-Strauch-Hecken aus heimischen, standortgerechten Sträuchern
und Laubgehölzen anzulegen. Die Maßnahme ist in der auf die Fertigstellung der Rohbaumaßnahme
folgenden Pflanzperiode zu erfüllen. Abgänge oder Beseitigungen sind durch gleichwerte Neupflanzungen
zu ersetzen. Der Pflanzabstand untereinander soll i. d. R. 1,00 m betragen. Der Abstand in der Reihe soll
ebenfalls 1,00 m betragen. Es ist ausschließlich autochthones Pflanzmaterial aus regionalen Beständen zu
verwenden.

Folgende Pflanzenarten sind zu verwenden:
Bäume: Stieleiche, Hainbuche, Weißbirke, Schwarzerle
Sträucher: Kornelkirsche, Vogelkirsche, Schlehe, Johannesbeere, Mehlbeere, Himbeeren

Folgende Qualitäten sind zu verwenden:
Bäume: Heister, 2 x verpflanzt, Höhe 125-150 cm
Sträucher: leichte Sträucher, 1 x verpflanzt, Höhe 70-80 cm

GH ≤ 9,50 m Höhe baulicher Anlagen (Gebäusehöhe) als Höchstmaß, z.B. 9,50 m

PLANZEICHENERKLÄRUNG

BEGLAUBIGUNG
Diese Ausfertigung des Bebauungsplanes Nr. 0614 "Jemgum - Kita Amelborgster Weg" stimmt mit der 
Urschrift überein.

Jemgum, ......................... .................................
 Unterschrift

Umgrenzung von Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern
und sonstigen Bepflanzungen

Oldenburger Straße 86         26180 Rastede          Tel. (04402) 91 16 30          Fax 91 16 40

Regionalplanung • Stadt- und Landschaftsplanung • Entwicklungs- und Projektmanagement

D i e k m a n n  •  M o s e b a c h  &  P a r t n e r

Endfassung 18.08.2022

3. Einrichtungen und Anlagen zur Versorgung mit Gütern und Dienstleistungen des
öffentlichen und privaten Bereichs, Flächen für den Gemeinbedarf

Fläche für den Gemeinbedarf, hier: Kindertagesstätte

Gemeinde Jemgum
Bebauungsplan Nr. 0614 "Jemgum - Kita Amelborgster Weg"

HINWEISE UND NACHRICHTLICHE ÜBERNAHMEN

1. Sollten bei den geplanten Bau- und Erdarbeiten ur- oder frühgeschichtliche sowie mittelalterliche und
frühneuzeitliche Bodenfunde (das können u. a. sein: Tongefäßscherben, Holzkohleansammlungen,
Schlacken sowie auffällige Bodenverfärbungen u. Steinkonzentrationen, auch geringe Spuren solcher
Funde) gemacht werden, sind diese gem. § 14 (1) des Nds. Denkmalschutzgesetzes (NDSchG)
meldepflichtig und müssen dem Archäologischen Dienst der Ostfriesischen Landschaft oder der unteren
Denkmalschutzbehörde des Landkreises Leer unverzüglich gemeldet werden. Meldepflichtig ist der
Finder, der Leiter der Arbeiten oder der Unternehmer. Bodenfunde und Fundstellen sind nach § 14 (2)
des NDSchG bis zum Ablauf von 4 Werktagen nach der Anzeige unverändert zu lassen, bzw. für ihren
Schutz ist Sorge zu tragen, wenn nicht die Denkmalschutzbehörde vorher die Fortsetzung der Arbeit
gestattet.

2. Sollten bei den geplanten Bau- und Erdarbeiten Hinweise auf Altablagerungen zutage treten, so ist 
unverzüglich die untere Bodenschutzbehörde zu benachrichtigen.

3. Die Baufeldräumung/Baufeldfreimachung ist während des Fortpflanzungszeitraumes vom 01. März bis
zum 15. Juli unzulässig. Darüber hinaus ist diese in der Zeit vom 01. März bis zum 30. September
unzulässig, sofern Gehölze oder Bäume abgeschnitten, auf dem Stock gesetzt oder beseitigt werden. Die
Baufeldräumung/Baufeldfreimachung ist in den genannten Zeiträumen als auch die Beseitigung von
Gehölzen im Zeitraum vom 01. Oktober bis Ende Februar jeweils nur zulässig, wenn die untere
Naturschutzbehörde zuvor nach Vorlage entsprechender Nachweise der Unbedenklichkeit auf Antrag
eine entsprechende Zustimmung erteilt hat.

4. Innerhalb des Geltungsbereiches sind die Bestimmungen des § 39 BNatSchG (Allgemeiner Schutz wild
lebender Tiere und Pflanzen) in Verbindung mit § 44 BNatSchG (Vorschriften für besonders geschützte
und bestimmte andere Tier- und Pflanzenarten) zu beachten.

5. Im Vorfeld der Baumaßnahmen ist ein Bodenschutzkonzept mit Bodenschutzplan durch einen in der
Bodenkunde versierten Fachgutachter zu erstellen und der Abfall- und Bodenschutzbehörde des
Landkreises Leer zur Abstimmung vorzulegen.

6. Zur Herstellung der natürlichen Bodenfunktion ist für den Oberboden sowie für den Füllsand ein Material
mit dem Zuordnungswert Z 0 der LAGA zu verwenden. Bei der Herstellung oder Umgestaltung einer
durchwurzelbaren Bodenschicht ist bei entsprechenden Tätigkeiten unabhängig von der
Abfalleigenschaft des Bodenaushubs der § 12 BBodSchV i.V.m. § 202 BauGB zu beachten.

7. Das Kompensationsflächendefizit von 9.985 WP (bzw. 4.990 m²) für Biotoptypen und 1.720 m² für das
Schutzgut Boden wird auf dem Flurstück 13, Flur 3, Gemarkung Marienchor ausgeglichen.

8. Es ist die Baunutzungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl.
I S. 3786), die durch Artikel 2 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBl. I S. 1802) geändert worden ist,
anzuwenden.

4. Grünflächen

Grünflächen, Zweckbestimmung: Gewässerräumstreifen
(siehe textliche Festsetzung Nr. 4)

5. Wasserflächen

Wasserflächen, hier: Gräben

Baugrenze

2. Bauweise, Baugrenzen(Siegel)
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TEIL II: UMWELTBERICHT 
 

1.0 EINLEITUNG 
 
Zur Beurteilung der Belange des Umweltschutzes (§ 1 (6) Nr. 7 BauGB) ist im 
Rahmen der Bauleitplanung eine Umweltprüfung durchzuführen, in der die voraus-
sichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen ermittelt werden. Der Bebauungsplan 
Nr. 0614 „Jemgum – Kita Amelborgster Weg“ wird neu aufgestellt. Entsprechend 
der Anlage zum Baugesetzbuch zu § 2 (4) und § 2a BauGB werden die ermittelten 
Umweltauswirkungen im Umweltbericht beschrieben und bewertet (§ 2 (4) Satz 1 
BauGB). 

1.1 Beschreibung des Planvorhabens / Angaben zum Standort 
 
Die Gemeinde Jemgum beabsichtigt in der Ortschaft Jemgum den Neubau einer 
Kinderkrippe und stellt zu diesem Zweck den Bebauungsplan Nr. 0614 „Jemgum – 
Kita Amelborgster Weg“ auf.  
 
Der Geltungsbereich umfasst ca. 7.695 m² und befindet sich am nördlichen Rand 
der Ortschaft Jemgum südlich des Amelborgster Wegs. Die Fläche wird aktuell 
landwirtschaftlich genutzt. Östlich grenzt Bebauung mit Ein- und Zweifamilienhäu-
sern an. Die Flächen nördlich, südlich und westlich angrenzend werden landwirt-
schaftlich genutzt. Auf den südlich angrenzenden Flächen beabsichtig die Gemein-
de in den nächsten Jahren ein Baugebiet zu erschließen, in dem insbesondere 
auch Grundstücke für Familien mit Kindern geschaffen werden sollen. Mit dieser 
Planung sollen weitere Kinderkrippenplätze für den aktuellen und zukünftigen Be-
darf zur Verfügung gestellt werden.  

1.2 Umfang des Vorhabens und Angaben zu Bedarf an Grund und Boden 
 
Das Plangebiet umfasst eine Größe von ca. 7.695 m². Durch die Festsetzung eines 
Sondergebietes wird ein unbebauter Bereich einer möglichen baulichen Nutzung 
zugeführt.  
 
Die einzelnen Flächenausweisungen umfassen:  
 
Fläche für den Gemeinbedarf (hier: Kindertagesstätte)       ca. 6.865 m² 
 

davon Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern          ca. 795 m² 
und sonstigen Bepflanzungen 

 
Grünfläche              ca. 485 m² 
 
Wasserflächen, hier: Graben            ca. 345 m² 
 
Durch die im Bebauungsplan vorbereiteten Überbauungsmöglichkeiten (u.a. GRZ + 
Überschreitung gem. § 19 (4) BauNVO) können im Planungsraum bis zu 3.430 m² 
dauerhaft versiegelt werden.  
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2.0 PLANERISCHE VORGABEN UND HINWEISE 
 
Die in einschlägigen Fachplänen und Fachgesetzen formulierten Ziele des Um-
weltschutzes, die für den vorliegenden Planungsraum relevant sind, werden unter  
Kap. 2.0 „Planerische Vorgaben“ der Begründung zum Flächennutzungsplan um-
fassend dargestellt (Landesraumordnungsprogramm (LROP), Regionales Raum-
ordnungsprogramm (RROP)). Im Folgenden werden zusätzlich die planerischen 
Vorgaben und Hinweise aus naturschutzfachlicher Sicht dargestellt (Landschafts-
programm, Landschaftsrahmenplan (LRP), Landschaftsplan (LP), geschützte Teile 
von Natur und Landschaft, artenschutzrechtliche Belange). 

2.1 Landschaftsprogramm 
 
Das Untersuchungsgebiet befindet sich gemäß dem Niedersächsischen Land-
schaftsprogramm in der Endfassung aus Oktober 2021 in der naturräumlichen Re-
gion der Watten und Marschen. Als vorrangig schutz- und entwicklungsbedürftig 
sind im Bereich der Marschen alle naturnahen Gewässer, spezifisch ausgeprägte 
Hochmoore und Moorheiden, Bruch- und Auwälder, Sümpfe, feuchte Grünlandflä-
chen mit floristischer und/oder faunistischer Bedeutung. Insbesondere im Bereich 
der intensiv landwirtschaftlich genutzten Marsch bedarf es der Vermehrung natur-
schutzfachlich relevanter Flächen wie Gewässer, Moore und artenreiches Feucht-
grünland. Landschaftsprägende Elemente und Strukturen wie beispielsweise Weit-
räumigkeit (Gehölzarmut) oder überwiegende Grünlandnutzung mit dichtem Gra-
ben- und Grüppennetz sind zu erhalten. Die potenzielle natürliche Vegetation im 
Plangebiet sind Eichen-Eschen- und Erlen-Marschenwälder. Schwerpunkträume 
für die landschaftsgebundene Erholung bilden in der naturräumlichen Region der 
Watten und Marschen der Nationalpark „Niedersächsisches Wattenmeer“, die Küs-
tengebiete und die Nordseeinseln.  

2.2 Landschaftsrahmenplan Landkreis Leer 
 
Der Landschaftsrahmenplan des Landkreises Leer in der neu aufgestellten Fas-
sung (2021) trifft folgende Aussagen zum Untersuchungsgebiet: 
 
Gemäß Karte 1 „Biotoptypen“ hat das Untersuchungsgebiet eine mittlere Bedeu-
tung. Die Karte 2 bewertet das Landschaftsbild im Untersuchungsgebiet als „hohe 
Bedeutung für das Landschaftserleben“. Das Untersuchungsgebiet wird naturräum-
lich der Untereinheit Rheiderland zugeordnet (Karte 2 „Landschaftsbild“). Angren-
zend befinden sich historische Siedlungsformen und Ortskerne. 
 
Die Böden im Untersuchungsgebiet sind feucht bis extrem nass (Karte 3 „Besonde-
re Werte von Böden“). Die Treibhausgasspeicherung von organischen Böden hat 
im Plangebiet eine mittlere Bedeutung (Karte 4 „Klima und Luft“). 
 
Gemäß der Standorteigenschaften handelt es sich im Untersuchungsgebiet um 
feuchte und extrem nasse Böden (Karte 3.1 „besondere Werte von Böden“).  
 
Die Karte 5.1 „Zielkonzept“ gibt an, dass es sich im Untersuchungsgebiet um Ge-
biete zur Sicherung mit überwiegend hoher Bedeutung für Arten und Biotope und 
hoher bis sehr hohe Bedeutung für das Landschaftsbild, Boden/Wasser, Klima/Luft 
handelt. Das Untersuchungsgebiet gilt gemäß Karte 5.2 „Biotopverbund“ als Grün-
land mit Verbundfunktion.  
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Die Karte 6 „Schutz, Pflege und Entwicklung“ definiert das Untersuchungsgebiet 
als Schwerpunktraum für Anforderungen der Bauleitplanung und prioritären Kultur-
landschaftsschutz. Es liegt ein flächiger Schwerpunktraum für Artenhilfsmaßnah-
men (hier: Gastvögel) vor.  

2.3 Landschaftsplan Gemeinde Jemgum 
 
Der Landschaftsplan der Gemeinde Jemgum liegt aus dem Jahr 1996 vor und kon-
kretisiert die Inhalte der Rahmenplanung auf Gemeindeebene zur Vorbereitung 
und Ergänzung der Bauleitplanung. Als gutachterlicher, unabgestimmter Fachplan 
besitzt der Landschaftsplan allein keine rechtsbindende Wirkung, er stellt jedoch 
das erforderliche Grundlagen- bzw. Abwägungsmaterial zur Berücksichtigung der 
Belange des Umweltschutzes gem. § 1 und 1a BauGB in der Bauleitplanung zur 
Verfügung. Auf Grund ihrer Planungshoheit ist die Gemeinde in der Lage, die im 
Landschaftsplan formulierten Ziele im Rahmen ihrer Bauleitplanung zu verwirkli-
chen bzw. zu unterstützen. 
 
In Karte 1 des Landschaftsplanes sind die unterschiedlichen Gesteinsuntergründe 
im Gemeindegebiet dargestellt. Im Plangebiet liegt Schlick (humoser Ton/Ton bis 
Schluff; Pflanzenreste; entkalkt) vor. Zudem könnte dort ein ungefährer Verlauf ver-
landeter Flußläufe, Rinnen und Priele vorliegen.  
 
Karte 2 stellt die potenzielle natürliche Vegetation dar. Für den Großteil des Ge-
meindegebietes werden Hartholzauenwälder dargestellt. 
 
Die Karte 4 (Wasserwirtschaft) stellt dar, dass entlang des Geltungsbereichs der 
Neujemgumer Zuggraben verläuft.  
 
Gemäß RROP – Entwurf von 1988 liegt im Untersuchungsgebiet ein Gebiet mit be-
sonderer Bedeutung für Erholung vor (Karte Nr. 9).  
 
Karte 12 (Biotoptypen) stellt im Plangebiet Artenarmes Intensiv-Grünland (über-
wiegend mit Wirtschaftsgräsern) dar.  
 
Der Bereich westlich des Geltungsbereichs ist ein wertvoller Bereich für Wiesenvö-
gel dargestellt (Karte 19).  
 
Das Landschaftsbild und -erleben wird hauptsächlich durch Grünlandflächen ge-
prägt (Karte 21).  
 
Das Plangebiet befindet sich zum Großteil in Bereichen mit knickiger Brackmarsch 
und Knick-Brackmarsch (Karte 22). 

2.4 Geschützte und wertvolle Teile von Natur und Landschaft 
 
Der Geltungsbereich befindet sich innerhalb von als international wertvoll für Gast-
vögel beurteilten Bereichen der „Binnendeichsflächen Jemgum-Nendorp“, Teilge-
bietsname ist „Jemgum-Nendorp“ (NLWKN 2022). Im Geltungsbereich selbst be-
finden sich sonst keine geschützten oder wertvollen Teile von Natur und Land-
schaft. Östlich des Plangebietes befindet sich die Ortschaft Jemgum, Ortsteil Neu 
Jemgum und weiter östlich das FFH-Gebiet Unterems und Außenems (2507-331) 
sowie das Naturschutzgebiet Unterems (NSG WE 00292). Westlich des Geltungs-
bereiches, in ca. 500 m Entfernung liegt das EU-Vogelschutzgebiet Rheiderland 
(DE2709-401) sowie das Landschaftsschutzgebiet Rheiderland (LSG LER 00003).  
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2.5 Artenschutzrechtliche Belange 
 
§ 44 BNatSchG in Verbindung mit Art. 12 und 13 der FFH-Richtlinie und Art. 5 der 
Vogelschutzrichtlinie (V-RL) begründen ein strenges Schutzsystem für bestimmte 
Tier- und Pflanzenarten (Tier und Pflanzenarten, die in Anhang A oder B der Euro-
päischen Artenschutzverordnung - (EG) Nr. 338/97 - bzw. der EG-Verordnung Nr. 
318/2008 in der Fassung vom 31.03.2008 zur Änderung der EG-Verordnung Nr. 
338/97 - aufgeführt sind, Tier- und Pflanzenarten des Anhangs IV der FFH-
Richtlinie, alle europäischen Vogelarten, besonders oder streng geschützte Tier- 
und Pflanzenarten der Anlage 1 der BArtSchV). Danach ist es verboten, 
 

• wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu 
fangen, zu verletzen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Na-
tur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören, 

• wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vo-
gelarten während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- 
und Wanderungszeiten erheblich zu stören; eine erhebliche Störung liegt vor, 
wenn sich durch die Störung der Erhaltungszustand der lokalen Population 
einer Art verschlechtert, 

• Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders ge-
schützten Arten aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zer-
stören und 

• wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Entwick-
lungsformen aus der Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu be-
schädigen oder zu zerstören. 

 
Die artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände des § 44 (1) werden um den für 
Eingriffsvorhaben relevanten Absatz 5 des § 44 BNatSchG ergänzt, mit dem be-
stehende und von der Europäischen Kommission anerkannte Spielräume bei der 
Auslegung der artenschutzrechtlichen Vorschriften der FFH-Richtlinie genutzt und 
rechtlich abgesichert werden, um akzeptable und im Vollzug praktikable Ergebnis-
se bei der Anwendung der Verbotsbestimmungen des Absatzes 1 zu erzielen: 
 
Entsprechend dem § 44 (5) BNatSchG gelten die artenschutzrechtlichen Verbote 
bei nach § 15 zulässigen Eingriffen in Natur und Landschaft sowie nach den Vor-
schriften des Baugesetzbuches zulässigen Vorhaben im Sinne des § 18 (2) Satz 1 
nur für die in Anhang IV der FFH-RL aufgeführte Tier- und Pflanzenarten sowie für 
die Europäischen Vogelarten. Darüber hinaus ist nach nationalem Recht eine Viel-
zahl von Arten besonders geschützt. Diese sind nicht Gegenstand der folgenden 
Betrachtung, da gem. § 44 (5) Satz 5 BNatSchG die Verbote des Absatzes 1 für 
diese Arten nicht gelten, wenn die Zulässigkeit des Vorhabens gegeben ist. 
 
Zwar ist die planende Gemeinde nicht unmittelbar Adressat dieser Verbote, da mit 
der Bauleitplanung in der Regel nicht selbst die verbotenen Handlungen durchge-
führt beziehungsweise genehmigt werden. Allerdings ist es geboten, den besonde-
ren Artenschutz bereits in der Bauleitplanung angemessen zu berücksichtigen, da 
eine Bauleitplanung, die wegen dauerhaft entgegenstehender rechtlicher Hinde-
rungsgründe (hier entgegenstehende Verbote des besonderen Artenschutzes bei 
der Umsetzung) nicht verwirklicht werden kann, vollzugsunfähig ist. Im Rahmen der 
konkreten nachfolgenden verbindlichen Bauleitplanungen müssen die Belange des 
Artenschutzes berücksichtigt werden. 
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3.0 BESCHREIBUNG UND BEWERTUNG DER UMWELTAUSWIRKUNGEN 
 
Die Bewertung der Umweltauswirkungen des vorliegenden Planvorhabens erfolgt 
anhand einer Bestandsaufnahme bezogen auf die einzelnen, im Folgenden aufge-
führten Schutzgüter. Durch eine umfassende Darstellung des gegenwärtigen Um-
weltzustandes einschließlich der besonderen Umweltmerkmale im unbeplanten 
Zustand sollen die umweltrelevanten Wirkungen der Flächennutzungsplanneuauf-
stellung herausgestellt werden. Hierbei werden die negativen sowie positiven Aus-
wirkungen der Umsetzung der Planung auf die Schutzgüter dargestellt und hin-
sichtlich ihrer Erheblichkeit soweit wie möglich bewertet. Ferner erfolgt eine Prog-
nose der Umweltauswirkungen bei Durchführung und Nichtdurchführung der Pla-
nung („Nullvariante“). 
 
Die Bewertung der Umweltauswirkungen richtet sich nach der folgenden Skala: 

- sehr erheblich, 
- erheblich, 
- weniger erheblich und  
- nicht erheblich. 

3.1 Bestandsaufnahme und Bewertung der einzelnen Schutzgüter 
 
Sobald eine Auswirkung entweder als nachhaltig oder dauerhaft einzustufen ist, 
kann man von einer Erheblichkeit ausgehen. Eine Unterteilung im Rahmen der Er-
heblichkeit als wenig erheblich, erheblich oder sehr erheblich erfolgt in Anlehnung 
an die Unterteilung der „Arbeitshilfe zu den Auswirkungen des EAG Bau 2004 auf 
die Aufstellung von Bauleitplänen – Umweltbericht in der Bauleitplanung 
(SCHRÖDTER et al. 2004). Es erfolgt die Einstufung der Umweltauswirkungen nach 
fachgutachterlicher Einschätzung und diese wird für jedes Schutzgut verbal-
argumentativ projekt- und wirkungsbezogen dargelegt. Ab einer Einstufung als „er-
heblich“ sind Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen vorzusehen, sofern es über Ver-
meidungs- und Minimierungsmaßnahmen nicht zu einer Reduzierung der Beein-
trächtigungen unter die Erheblichkeitsschwelle kommt. 
 
Die Einstufung der Wertigkeiten der einzelnen Schutzgüter erfolgt bis auf die Ein-
stufung der Biotopstrukturen beim Schutzgut Pflanzen, bei denen das Bilanzie-
rungsmodell nach BREUER (2006) verwendet wird, in einer Dreistufigkeit. Dabei 
werden die Einstufungen „hohe Bedeutung“, „allgemeine Bedeutung“ sowie „gerin-
ge Bedeutung“ verwendet. Die Bewertung erfolgt verbal-argumentativ. 
 
Zum besseren Verständnis der Einschätzung der Umweltauswirkungen wird im 
Folgenden ein kurzer Abriss über die durch die Festsetzungen des Bebauungspla-
nes Nr. 0614 verursachten Veränderungen von Natur und Landschaft gegeben. Mit 
der Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 0614 wird eine Fläche für den Gemeinbe-
darf (hier: Kindertagesstätte), Grünflächen und Wasserflächen festgesetzt. Der ge-
samte Geltungsbereich umfasst eine Größe von 7.695 m².  
 
Es wird dadurch vorwiegend Intensivgrünland feuchter Mineralboden überplant. Für 
die Fläche für den Gemeinbedarf mit einer Größe von 6.865 m² wird eine Grundflä-
chenzahl (GRZ) von 0,4 festgesetzt. Eine Überschreitung ist gemäß § 19 (4) BauN-
VO mit 25%; höchstens und demnach bis 0,5 durch Nebenanlagen zulässig.  
 
Im Norden und Westen werden Grünflächen zur Eingrünung festgesetzt. Im Norden 
und Westen werden Grünflächen entlang des Grabens festgesetzt. An die Grünflä-
chen angrenzend werden Flächen für Anpflanzungen zur Eingrünung festgesetzt.  
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Nachfolgend werden die konkretisierten Umweltauswirkungen des Vorhabens auf 
die verschiedenen Schutzgüter dargestellt und bewertet. 

3.1.1 Schutzgut Mensch 
 
Eine intakte Umwelt ist Lebensgrundlage für den Menschen. Im Zusammenhang 
mit der Bewertung der umweltrelevanten Auswirkungen auf das Schutzgut Mensch 
sind gesundheitliche Aspekte sowie solche, die im Zusammenhang mit Erholung 
stehen, von Bedeutung. Bei der Betrachtung des Schutzgutes Mensch sind daher 
Auswirkungen durch Lärm, Gerüche und andere Immissionen sowie die Aspekte 
Erholungsfunktion und Wohnqualität zu untersuchen. Der Aspekt der Erholung 
steht wiederum in engem Zusammenhang mit dem Schutzgut Landschaft. 
 
Für den Menschen stellt das Plangebiet eine der Grünlandnutzung unterliegende 
Fläche dar. Die östliche Grenze wird von Siedlungsstrukturen begrenzt, während 
das Plangebiet im Norden durch die Straße Amelborgster Weg und im Süden 
durch die Straße Toter Weg begrenzt wird. Insgesamt ist aufgrund der intensiven 
Grünlandnutzung und der Nähe zu wohnbaulichen Nutzungen von einem geringen 
Erholungswert des Plangebietes auszugehen.  
 
Gesundheitliche Aspekte 
Bezüglich Lärmimmissionen sind die Auswirkungen durch die neu dargestellten 
gewerblichen Bauflächen zu prüfen. Diese können sich vor allem auf die in der Nä-
he befindlichen Wohnnutzungen auswirken. Die entsprechenden Richt- und Orien-
tierungswerte sind hierbei zu berücksichtigen und verbindliche Festsetzungen zu 
treffen. Zur Ermittlung der potenziellen Lärmimmissionen zum Bebauungsplan Nr. 
0614 „Jemgum-Kita“ wurde vom Büro für Schallschutz Busse eine Schalltechni-
sche Stellungnahme abgegeben. Für die Beurteilung des An- und Abfahrtverkehrs 
auf öffentlichen Verkehrsflächen wurden zwei Immissionsorte an vorhandener 
Wohnbebauung betrachtet, welche dem Toten Weg in dem Abschnitt von der Kita 
zur Hofstraße am nächsten gelegen sind. Der Gutachter kommt zu folgendem Er-
gebnis: 
 
Die Immissionsrichtwerte der TA Lärm für den Tagzeitraum werden durch den an 
dem maßgeblichen Immissionsort prognostizierten Beurteilungspegel um mehr als 
20 dB und somit deutlich unterschritten. Die nach TA Lärm geltenden Vorgaben für 
Pegelspitzen werden eingehalten. Es sind keine gesonderten Maßnahmen bzgl. 
des An- und Abfahrtverkehrs auf öffentlichen Verkehrsflächen zu treffen. Von dem 
geplanten Betrieb sind somit keine Konflikte hinsichtlich des Schallimmissions-
schutzes zu erwarten. 
 
Landwirtschaft 
Mit der vorliegenden Bauleitplanung kommt es Festsetzungen von Bauflächen auf 
derzeit landwirtschaftlich genutzten Flächen. Es handelt sich dabei vorwiegend um 
Grünlandbereiche. Diese stehen damit für die landwirtschaftliche Produktion nicht 
mehr zu Verfügung.  
 
Bewertung 
Insgesamt werden durch die vorliegende Aufstellung des Bebauungsplanes 
Nr. 0614 „Jemgum - Kita Amelborgster Weg“ keine bis weniger erhebliche Beein-
trächtigungen des Schutzgutes Mensch erwartet. 
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3.1.2 Schutzgut Pflanzen 
 
Gemäß dem BNatSchG sind Natur und Landschaft aufgrund ihres eigenen Wertes 
und als Grundlage für Leben und Gesundheit des Menschen auch in Verantwor-
tung für die künftigen Generationen im besiedelten und unbesiedelten Bereich 
nach Maßgabe der nachfolgenden Absätze so zu schützen, dass  
 

1. die biologische Vielfalt,  
2. die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes einschließlich 

der Regenerationsfähigkeit und nachhaltigen Nutzungsfähigkeit der Natur-
güter sowie  

3. die Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie der Erholungswert von Natur und 
Landschaft auf Dauer gesichert sind. Zur dauerhaften Sicherung der biolo-
gischen Vielfalt sind entsprechend dem jeweiligen Gefährdungsgrad insbe-
sondere  

a. lebensfähige Populationen wild lebender Tiere und Pflanzen ein-
schließlich ihrer Lebensstätten zu erhalten und der Austausch zwi-
schen den Populationen sowie Wanderungen und Wiederbesiede-
lungen zu ermöglichen, 

b. Gefährdungen von natürlich vorkommenden Ökosystemen, Bioto-
pen und Arten entgegenzuwirken sowie 

c. Lebensgemeinschaften und Biotope mit ihren strukturellen und geo-
grafischen Eigenheiten in einer repräsentativen Verteilung zu erhal-
ten; bestimmte Landschaftsteile sollen der natürlichen Dynamik 
überlassen bleiben. 

 
Biotoptypen 
Um Aussagen über den Zustand von Natur und Landschaft zu erhalten, wurde im 
Geltungsbereich eine flächendeckende Bestandserfassung in Form einer Bio-
toptypen-/Nutzungskartierung durchgeführt. Die Erfassung fand im September 
2020 statt. Die Kartierung der Biotoptypen wurde gemäß dem Kartierschlüssel für 
Biotoptypen in Niedersachsen (DRACHENFELS 2020) des NLWKN durchgeführt.  

 
Die Erfassung von Biotopen, ihrer Ausprägung und ihres Verbundes liefert Infor-
mationen über schutzwürdige Bereiche eines Gebiets und ermöglicht eine Bewer-
tung der untersuchten Flächen. Die Einordnung und Nomenklatur der Biotoptypen 
beruht dabei auf dem Kartierschlüssel für Biotoptypen in Niedersachsen (DRA-

CHENFELS 2020). Die Nomenklatur der Pflanzen erfolgt auf der Florenliste der 
Farn- und Blütenpflanzen in Niedersachsen und Bremen (GARVE 2004). Die unmit-
telbar an den Planbereich angrenzenden Flächen wurden jeweils miterfasst. Die 
Geländearbeit erfolgte im September 2020. 
 
Die Darstellungen der Biotoptypen können den im Anhang befindlichen Plänen 
entnommen werden (siehe dazu auch Abbildung 2).  
 
Der Bereich westlich der Ortslage von Jemgum wird vorwiegend von Grünlandflä-
chen eingenommen, die von Gräben durchzogen oder begrenzt werden; im Nor-
den zählt ein Abschnitt des Toten Weges zu dem Teilgebiet. Gehölze und sonstige 
Biotope sind nur sporadisch und kleinflächig vorhanden. 
 
Sämtliche Grünländer sind dem sonstigen Intensivgrünland feuchter Standorte zu-
zuordnen, Grüppen durchziehen die Flächen in unregelmäßigen Abständen (GIFt). 
Dominiert werden sie von Weidelgras (Lolium spec.), typisch sind auch weitere 
Süßgräser, wie z. B. Gewöhnliches Rispengras (Poa trivialis), Knäuelgras (Dactylis 
glomerata) und Wolliges Honiggras (Holcus lanatus), sowie unter den Kräutern 
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Löwenzahn (Taraxacum officinale agg.), Weiß-Klee (Trifolium repens) und Krie-
chender Hahnenfuß (Ranunculus repens). Unter den Störungszeigern treten lokal 
Vogelmiere (Stellaria media) und Acker-Kratzdistel (Cirsium arvense) hinzu, in den 
Grüppen ist teilweise Rohrglanzgras (Phalaris arundinacea) verbreitet. Auf dem 
Grünland im Norden kommen mit Großem Sauerampfer (Rumex acetosa) und 
Wiesen-Schaumkraut (Cardamine pratensis) sporadisch einzelne Arten mit gerin-
geren Nährstoffansprüchen vor. 
 
Die Flurstücksgrenzen der Grünländer werden überwiegend von bis zu ca. 3 m 
breiten Entwässerungsgräben begleitet. Bei einer Tiefe von oftmals mehr als 1 m 
führen sie zumeist nährstoffreiches Wasser (FGR), einige Gräben fallen zeitweise 
trocken (Zusatz: u). Typisch ist eine Schwimmblattdecke aus Kleiner Wasserlinse 
(Lemna minor) und teils Froschbiss (Hydrocharis morsus-ranae). Hinzu treten 
Tauchblattpflanzen wie die Schmalblättrige Wasserpest (Elodea nuttallii) sowie 
Spreizender Wasserhahnenfuß (Ranuculus circinatus). An den Ufern finden sich z. 
B. Schilf (Phragmites australis), Flatter-Binse (Juncus effusus) oder Großseggen 
(Carex spp.). Der das Grünland im Süden querende Graben weist eine Verlan-
dungsvegetation auf, kennzeichnend sind z. B. Wasserschwaden (Glyceria maxi-
ma), Gewöhnlicher Froschlöffel (Alisma plantago-aquatica) und ein größer Be-
stand der nach der Roten Liste gefährdeten Schwanenblume (Butomus umbella-
tus). Der Graben an der südlichen Grenze des Plangebietes führt nur zeitweise 
Wasser und weist keine typische Gewässervegetation auf (FGZ). 
 
An den Grabenrändern des Grünlandes im Norden verlaufen schmale Streifen aus 
Schilf (NRS), das Röhricht durchdringt teilweise auch den gesamten Graben. Den 
Graben entlang der östlichen Plangebietsgrenze begleiten bis zu 3 m breite Säu-
me halbruderaler Gras- und Staudenfluren feuchter Standorte (UHF) mit z. B. 
Schilf, Großer Brennnessel (Urtica dioica), Gewöhnlicher Zaunwinde (Calystegia 
sepia) und Kriechender Quecke (Elymus repens), im südlichen Abschnitt sind 
Brennnesselfluren (UHB) ausgebildet. 
 
Der im Norden des Gebietes verlaufende Tote Weg ist asphaltiert (OVSa). Von der 
Straße zweigt der Amelborgster Weg (OVW) ab, der die nördliche Plangebiets-
grenze markiert. Im Bereich der Abzweigung befindet sich eine Hecke (HFM) ge-
ringer Länge aus vorwiegend Birken (Betula pendula). Am Toten Weg stehen zu-
dem einige Einzelsträucher (BE) von Weiden (Salix spec.), weitere Weidensträu-
cher sind an der südlichen Grenze des Gebietes vorhanden. Angrenzend an den 
Toten Weg befindet sich am Rande eines Grünlandes eine befestigte Fläche ge-
ringer Größe (OFZ). 
 
Im Norden, Süden und Westen schließen sich weitere Grünland-Graben-Areale 
an. Östlich grenzen die Hausgärten (PH) des Einzelhausgebietes an der Menno-
Peters-Straße an, teilweise sind in den Gärten Großbäume vorhanden (PHG). 
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Abbildung 1: Das Teilgebiet Jemgum-West wird von einem Grünland-Graben-Areal 
geprägt; im Hintergrund die Siedlungsbereiche an der Menno-Peters-Straße (Foto: 
Fittje, September 2020). 

 

 

Abbildung 2: Biotoptypenkarte 
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Bewertung 
In Anwendung der Aktualisierung der „Naturschutzfachlichen Hinweise zur Anwen-
dung der Eingriffsregelung in der Bauleitplanung“ nach BREUER (2006) wird eine 
Bewertung der gegenwärtigen Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes und Land-
schaftsbildes im Plangebiet aus Sicht des Schutzgutes Pflanzen durch Wertstufen 
vorgenommen.  
 
Für die Bewertung des Schutzgutes Pflanzen wird die nachfolgende fünfstufige 
Bewertungsskala zugrunde gelegt.  
 
 

Wertstufe Bedeutung des Bereichs für den Naturschutz 

5 von besonderer Bedeutung 
4 von besonderer bis allgemeiner Bedeutung 
3 von allgemeiner Bedeutung  
2 von allgemeiner bis geringer Bedeutung 
1 von geringer Bedeutung 

 
 

Tabelle 1: Bewertung der Biotoptypen (nach DRACHENFELS 2019) 

Beschreibung Bedeutung / Bewertung 

• Sonstiges Intensivgrünland 
feuchter Standorte, mit 
Beetrelief (mit Grüppen) 
(GIFt) 

von allgemeiner bis geringer Be-
deutung 

Wst. 2 

 
Hinsichtlich der Umweltauswirkungen ist zu konstatieren, dass der Geltungsbereich 
nahezu vollständig von intensiv genutztem Grünland eingenommen wird. Entlang 
der Straße Toter Weg befinden sich lineare bzw. vereinzelte Gehölzstrukturen.  

 
Aufgrund der umfangreichen Versiegelung und Überbauung und dem damit ein-
hergehenden Verlust von Lebensräumen für Pflanzen sind die Umweltauswirkun-
gen auf das Schutzgut Pflanzen als erhebliche Beeinträchtigung zu bewerten 
(vgl. Kap. 3.2.1). 
 

3.1.3 Schutzgut Tiere 
 

Aufgrund der möglichen Betroffenheit von schutzwürdigen Landschaftsbestandtei-
len und Strukturen sind neben dem aktuellen Bestand der Biotoptypen zusätzlich 
die im Planungsraum vorliegenden faunistischen Wertigkeiten zu ermitteln und 
darzustellen. Für die geplante Fläche für den Gemeinbedarf (hier: Kindertagesstät-
te) liegen die Ergebnisse einer Brutvogelerfassung aus dem Jahr 2021 vor. Die Er-
fassung erfolgte für den Bebauungsplan Nr. 0615 „Jemgum – Toter Weg“ und 
deckt den hier vorliegenden Geltungsbereich mit ab. Der Faunistische Fachbeitrag 
dazu ist dem Umweltbericht angehängt.   
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Brutvögel 
Die Erfassung der Brutvögel wurde von Anfang April bis Ende Juni 2021 im Verlauf 
von insgesamt sechs Ganzflächenbegehungen (07.04., 23.04., 10.05., 29.05., 
11.06. und 28.06.2021) durchgeführt. Die Brutvogelbestandsaufnahmen erfolgten 
im Rahmen einer standardisierten Erfassung nach dem Prinzip der "erweiterten 
Revierkartierung" (vgl. BIBBY et al. 1995, SÜDBECK et al. 2005), in deren Verlauf 
sämtliche relevanten territorialen Verhaltensweisen der Vögel registriert und in 
Form sog. „Papierreviere“ kartographisch festgehalten wurden. Anhand der auf die-
se Weise erhaltenen Tageskarten wurde für ausgewählte Zeiger- / Charakterarten 
auf der Grundlage eines Vergleichs der reale Brutbestand ermittelt. Für häufige und 
verbreitete Gehölzbrüter, wie beispielsweise Amsel, Buchfink, Kohlmeise, erfolgten 
halbquantitative Abschätzungen der in den Gehölzen vertretenen Vogelpaare. Für 
die Einstufung als Brutvogel liegen in allen Fällen die artspezifischen Wertungs-
grenzen und Erfassungszeiträume (Einzelheiten bei SÜDBECK et al. 2005) zugrun-
de, wonach sich brutverdächtig verhaltende Vögel bzw. Brutnachweise als Brutvo-
gel zu gelten haben, während die sog. Brutzeitfeststellungen unberücksichtigt blei-
ben. Die Lage der Reviere von zwölf ausgewählten Brutvogelarten wurde in einer 
Verbreitungskarte (vgl. Abbildung 3) zusammengestellt. 
 

   

Abbildung 3: Untersuchungsgebiet Brutvögel (Geltungsbereich der vorliegenden 
Bauleitplanung ist in Rot eingezeichnet). 

   
Von den 245 in Deutschland regelmäßig brütenden Vogelarten (exkl. Vermeh-
rungsgäste, Neozoen oder ehemalige Brutvögel, vgl. RYSLAVY et al. 2020) wurden 
im Untersuchungsraum insgesamt 23 Arten nachgewiesen. Dies entspricht 11,6 % 
der aktuell in Niedersachsen und Bremen brütenden Spezies (N = 198; vgl. KRÜ-

GER & NIPKOW 2015). Für die 23 Arten handelt es sich mehrheitlich um allgemein 
häufige Brutvögel mit einem weiten Verbreitungsspektrum im norddeutschen Tief-
land. Dass sämtliche Vogelarten des Untersuchungsraumes zu den im Kreis Leer 
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bodenständigen und dort regelmäßig brütenden Spezies gehören, ist u. a. durch 
die langjährig kreisweit durchgeführten Untersuchungen von GERDES (2000) belegt. 
 
In Tabelle 2 sind die im Untersuchungsgebiet nachgewiesenen Brutvögel unter An-
gabe ihrer Nistweise und damit ihrer Präsenz in den entsprechenden Habitaten 
aufgelistet. Im Einzelnen sind dies vier (17,4 %) Nicht-Singvögel (Nonpasseres) 
und 19 (82,6 %) Singvögel (Passeres). Dieses Verhältnis, wonach die Singvögel 
gegenüber den Nicht-Singvögeln deutlich überwiegen, ist nicht ungewöhnlich an-
gesichts der Tatsache, dass die Passeriformes 66 % aller rezenten Landvögel stel-
len (BEZZEL 1982) und eine Vielzahl der Nonpasseriformes auf große und stö-
rungsarme Lebensräume angewiesen ist. 
 

Tabelle 2: Liste der im Jahr 2021 im Untersuchungsraum nachgewiesenen Brutvögel. 

Bedeutung der Abkürzungen: Häufigkeit = absolute Zahl der Brut- / Revierpaare (in arabi-
schen Zahlen) bzw. geschätzte Häufigkeitsklassen (in römischen Zahlen), wobei I = 1 Brut-
paar (BP), II = 2-3 BP, III = 4-7 BP bedeuten. Nistweise: a = Bodenbrüter, b = 
Baum-/Gebüschbrüter; RL W/M bzw. RL Nds.: Rote Liste der in der Naturräumlichen Regi-
on Watten und Marschen bzw. in Niedersachsen und Bremen gefährdeten Brutvögel (KRÜ-

GER & NIPKOW 2015); RL D: Rote Liste der Brutvögel Deutschlands (RYSLAVY et al. 2020); 
Gefährdungsgrade: 2= stark gefährdet, 3 = gefährdet, V = Art der Vorwarnliste, / = derzeit 
nicht gefährdet; Schutzstatus: § = besonders geschützte Art gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 13 
BNatSchG, §§ = streng geschützte Art nach § 7 Abs. 2 Nr. 14 BNatSchG bzw. Anlage 1 
Spalte 3 der BArtSchV, s. Text. 

    ∑ BP   RL  RL  RL BNatSchG/ 

    
bzw. 
Hk.- Nist- W/M Nds D BArtSchV 

BRUTVÖGEL AVES Klasse weise 2015 2015 2020 2009 

Graugans Anser anser 1 a / / / § 

Schnatterente Mereca strepera 1 a / / / § 

Stockente Anas platyrhynchos 5 a / / / § 

Ringeltaube Columba palumbus III b / / / § 

Blaumeise Cyanistes caeruleus I b / / / § 

Kohlmeise Parus major I b / / / § 

Zilpzalp Phylloscopus collybita III a / / / § 

Schilfrohrsänger 
Acrocephalus 
schoenob. 2 a / / / §§ 

Sumpfrohrsänger Acrocephalus palustris 3 a / / / § 

Teichrohrsänger 
Acrocephalus scir-
paceus 1 a / / / § 

Mönchsgrasmücke Sylvia atricapilla II b / / / § 

Zaunkönig Troglodytes troglodytes II a / / / § 

Amsel Turdus merula III b / / / § 

Singdrossel Turdus philomelos 3 b / / / § 

Rotkehlchen Erithacus rubecula II a / / / § 

Schwarzkehlchen Saxicola rubicola 1 a / / / § 

Blaukehlchen Luscinia svecica 3 a / / / §§ 

Wiesenpieper Anthus pratensis 1 a 3 3 2 § 

Bachstelze Motacilla alba I a / / / § 

Buchfink Fringilla coelebs III b / / / § 

Grünfink Chloris chloris I b / / / § 

Stieglitz Carduelis carduelis 1 b V V / § 

Rohrammer Emberiza schoeniclus 1 a / / / § 

∑ 23 spp.               
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Das aktuelle Vogelartenspektrum setzt sich einerseits aus sog. Allerweltsarten 
(Ubiquisten) zusammen, die überwiegend die Gehölze am Siedlungsrand von Jem-
gum besiedeln. Zu diesen gehören insbesondere Singvögel (Passeres), wie 
Drosseln, Grasmücken, Finken, Meisen und Zaunkönige, sowie die Ringeltaube als 
Nicht-Singvogel (Nonpasseres). Andererseits wird die Ornis des Untersuchungs-
raumes von einer größeren Zahl an Arten gestellt, die auf spezielle Brutbiotope an-
gewiesen sind. Mit FLADE (1994) sind Lebensraumspezialisten Spezies, die sich 
durch eine enge ökologische Bindung oder durch einen hohen Treuegrad an be-
stimmte Lebensräume oder Lebensraumkomplexe auszeichnen. Zu diesen gehö-
ren im Fall des Untersuchungsraumes mit Schwarzkehlchen und Wiesenpieper 
Charakterarten der offenen Agrarlandschaft, mit Graugans, Schnatter- und Stock-
ente treten mehrere Wasservögel auf und mit Blaukehlchen, Rohrammer, Schilf-, 
Sumpf- und Teichrohrsänger ist eine für Röhrichte typische Avifauna ausgebildet. 
 
Gastvögel 
Der Geltungsbereich befindet sich innerhalb von als international wertvoll für Gast-
vögel beurteilten Bereichen der „Binnendeichsflächen Jemgum-Nendorp“, Teilge-
bietsname ist „Jemgum-Nendorp“ (NLWKN 2018, vgl. Abbildung 4). Während für 
das Schutzgut Tiere - Brutvögel im Rahmen der durchgeführten Erhebungen eine 
konkrete Aussage getroffen werden kann, wurden zu Rast- und Gastvögeln ab-
stimmungsgemäß keine Erhebungen durchgeführt. Es kann demnach ausschließ-
lich von Annahmen im Sinne einer Worst-Case-Analyse ausgegangen werden zu-
mal die zugrundeliegenden Erfassungen einen Zeitraum von 2008 bis 2012 abde-
cken. Der Bewertung der Gastvogellebensräume liegen Daten aus dem Zeitraum 
2008 bis 2018 zugrunde. Aus den im Rahmen des Niedersächsischen Vogelarten-
Erfassungsprogramms gemeldeten Daten wurden für die Bewertung eines Gebietes 
die aktuellsten Daten aus einem Zeitabschnitt von fünf Jahren zur Bewertung her-
angezogen (NLWKN 2018). Zur Beurteilung wurden demnach keine landesweit flä-
chendeckenden regelmäßigen Kartierungen durchgeführt, sondern es handelt sich 
um eine Datensammlung von ehrenamtlichen und z. T. beauftragten Bestandser-
fassungen in den definierten Zählgebieten (NLWKN 2018). Wertgebend für die Ein-
stufung des Gebietes als von internationaler Bedeutung sind Vorkommen der 
Weißwangengans, die in mehreren Erfassungsjahren Vorkommen internationaler 
Bedeutung gem. KRÜGER et al. (2010) aufwies. Die Bestandsituation der Weißwan-
gengans ist positiv, sodass diese auf der Roten Liste gefährdeter Arten seit 2016 
als „nicht gefährdet“ (IUCN) eingestuft wird.  
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Abbildung 4: Geltungsbereich (rot) im dargestellten wertvollen Bereich für Gastvögel 
(blaue Schraffur) 

Zu den wertvollen Bereichen zählen im Umfeld des Geltungsbereichs auch Sied-
lungsbereiche der Gemeinde Jemgum, Straßen und Gehölzstrukturen (vgl. Abbil-
dung 4). Dennoch werden durch die Inanspruchnahme von Teilflächen aus diesem 
Bereich diese Flächen möglicherweise beeinträchtig bzw. verkleinert und stehen 
dann potenziell nicht mehr zur Verfügung. 
 
Bewertung 
Die Ornis des Untersuchungsraumes setzt sich überwiegend aus ungefährdeten 
Singvögeln und einzelnen Nicht-Singvögeln zusammen, die in Nordwestdeutsch-
land regelmäßig in teils großer Zahl auftreten. Dabei handelt es sich überwiegend 
um Arten mit einer großen ökologischen Valenz in der Besiedlung verschiedener 
Habitate und damit um im Norddeutschen Tiefland allgemein häufige und verbreite-
te Spezies. In Anbetracht der vorliegenden Brutvogelvorkommen wird dem Unter-
suchungsraum insgesamt eine allgemeine Bedeutung als Vogelbrutgebiet zuge-
ordnet. 
 
Da die randlich gelegenen Grabenstrukturen inkl. ihrer Röhrichte als Wasserflächen 
zum Erhalt festgesetzt werden und die Grünlandfläche, die den Geltungsbereich 
nahezu vollständig einnimmt, von Brutvögeln nur in sehr geringem Umfang besie-
delt wird, ist für die Artengruppe der Brutvögeln von weniger erheblichen Beein-
trächtigungen auszugehen.  
 
Zu den wertvollen Bereichen für Gastvögel zählen im Umfeld des Geltungsbereichs 
auch einige potenzielle Störquellen wie Siedlungsbereiche der Gemeinde Jemgum, 
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Straßen und Gehölzstrukturen. Dennoch werden durch die Inanspruchnahme von 
Teilflächen aus diesem Bereich die verbleibenden Flächen möglicherweise beein-
trächtig bzw. verkleinert und stehen dann potenziell nicht mehr zur Verfügung. Es 
sind demnach erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes Tiere (hier: Gast-
vögel) zu prognostizieren.  
 
Spezielle artenschutzrechtliche Prüfung 
Die Festsetzungen des Bebauungsplanes Nr. 0614 sehen im Wesentlichen vor, In-
tensivgrünland zu überplanen. Diese Strukturen können für Vögel potenzielle Fort-
pflanzungs-, Ankunfts- und Ruhestätten darstellen. Mit der Überplanung dieser 
Strukturen könnten artenschutzrechtliche Verbotstatbestände gemäß § 44 
BNatSchG verbunden sein, da den Tieren diese potenziellen Lebensräume nach 
Durchführung der Planung nicht mehr zu Verfügung stünden bzw. Störungen 
durch bau- und betriebsbedingte Lärmimmissionen verursacht werden könnten.  
 
Zusätzlich ist es möglich, dass der Geltungsbereich als Jagdhabitat für Fleder-
mäuse dient. Die Nutzung als Jagdhabitat besitzt allerdings keine artenschutz-
rechtliche Relevanz, sofern kein essenzieller Lebensraum verloren geht, was auf-
grund der umliegenden Strukturen ähnlicher Habitatausstattung nicht zu erwarten 
ist. Aufgrund der vorhandenen Strukturen ohne ältere Bäume und Gebäude ist ein 
Quartierpotenzial für Fledermäuse nicht gegeben.  

 
Tierarten des Anhanges IV der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie 
 
Aufgrund der anthropogenen Vorbelastung des Gebietes sowie dem Fehlen ent-
sprechender Habitatstrukturen ist nicht davon auszugehen, dass weitere Tierarten 
gem. Anhang IV der FFH-Richtlinie (z. B. Fledermäuse oder Amphibien) im Plan-
gebiet vorkommen. Zur Überprüfung der Auswirkungen der Planung auf die ver-
schiedenen Arten unter Berücksichtigung der Verbotstatbestände wird im Folgen-
den eine artenschutzrechtliche Prüfung (saP) für Brutvögel durchgeführt. 
 
Geschützte wildlebende Vogelarten im Sinne von Art. 1 der Vogelschutzricht-
linie 
 
Im Plangebiet können verschiedene europäische Vogelarten vorkommen, die hin-
sichtlich der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände zu betrachten sind.  
Generell gehören alle europäischen Vogelarten, d.h. sämtliche wildlebende Vogel-
arten die in den EU-Mitgliedstaaten heimisch sind, zu den gemeinschaftlich ge-
schützten Arten. Um das Spektrum der zu berücksichtigenden Vogelarten im Rah-
men der speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung einzugrenzen, werden bei der 
artspezifischen Betrachtung folgenden Gruppen berücksichtigt:  
 

• Streng geschützte Vogelarten, 

• Arten des Anhangs I der Vogelschutzrichtlinie, 

• Vogelarten, die auf der Roten Liste oder der Vorwarnliste geführt werden, 

• Koloniebrüter, 

• Vogelarten mit speziellen Lebensraumansprüchen (u. a. hinsichtlich Fort-
pflanzungsstätte). 

 
Unter Berücksichtigung dieser Kriterien wird eine Vorentscheidung für die artbezo-
gene Betrachtung vorgenommen. Euryöke, weit verbreitete Vogelarten müssen im 
Rahmen der artenschutzrechtlichen Prüfung keiner vertiefenden artspezifischen 
Darstellung unterliegen, wenn durch das Vorhaben keine populationsrelevanten 
Beeinträchtigungen zu erwarten sind (BMVBS 2010). Ein Ausschluss von Arten 
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kann in dem Fall erfolgen, wenn die Wirkungsempfindlichkeiten der Arten vorha-
benspezifisch so gering sind, dass mit hinreichender Sicherheit davon ausgegan-
gen werden kann, dass keine Verbotstatbestände ausgelöst werden können (Rele-
vanzschwelle). Diese sogenannten Allerweltsarten finden über den flächenbezoge-
nen Biotoptypenansatz der Eingriffsregelung (einschließlich Vermeidung und Kom-
pensation) hinreichend Berücksichtigung (vgl. BAUCKLOH et al. 2007). 
 
Das Vorhaben kann zu einem Verlust von Brut-, Wohn- und Zufluchtsstätten sowie 
Nahrungshabitaten europäisch geschützter Vogelarten nach Art. 1 der Vogel-
schutzrichtlinie führen. Im Folgenden werden weit verbreitete, ubiquitäre oder an-
spruchsarme und störungsunempfindliche Arten, deren Bestand landesweit nicht 
gefährdet ist und deren Lebensräume grundsätzlich zu ersetzen sind, aufgeführt:  
 

Tabelle 3: Liste der im Jahr 2021 nachgewiesenen besonders geschützten ungefähr-
deten Brutvogelarten 

Graugans Zaunkönig 
Schnatterente Amsel 
Stockente Singdrossel 
Ringeltaube Rotkehlchen 
Blaumeise Schwarzkehlchen 
Kohlmeise Bachstelze 
Zilpzalp Buchfink 
Sumpfrohrsänger Grünfink 
Teichrohrsänger Rohrammer 

Mönchsgrasmücke  

 
Die ungefährdeten Arten sind meist anspruchsarm und wenig empfindlich. Bei 
ihnen kann eine gute regionale Vernetzung ihrer Vorkommen vorausgesetzt wer-
den. Für diese Arten ist daher trotz örtlicher Beeinträchtigungen und Störungen si-
chergestellt, dass sich der Erhaltungszustand ihrer Lokalpopulation nicht ver-
schlechtert und die ökologische Funktion ihrer Lebensstätten im räumlichen Zu-
sammenhang erfüllt bleibt. 
 
In der folgenden Tabelle werden die Brutvogelarten aufgeführt, die im Untersu-
chungsraum nachgewiesen wurden und für die eine artspezifische Betrachtung 
aufgrund der oben genannten Kriterien vorgenommen wird:  
 

Tabelle 4: Liste der 2021 im Untersuchungsraum nachgewiesenen Brutvögel, für die 
eine artspezifische Betrachtung aufgrund der oben genannten Kriterien vorgenom-
men wird. § = besonders geschützt, §§ = streng geschützt 

  ∑ BP   RL  RL  RL BNatSchG/ 

  
bzw. 
Hk- Nist- T-W Nds D BArtSchV 

BRUTVÖGEL [AVES] Klasse weise 2015 2015 2020 2009 

Blaukehlchen (Luscinia svecica) 3 a / / / §§ 

Wiesenpieper (Anthus pratensis) 1 a 3 3 2 § 

Schilfrohrsänger (Acrocephalus 
schoenobaenus) 2 a / / / §§ 

Stieglitz (Carduelis carduelis) 1 b V V / § 

 
Die Arten der Tabelle 4 werden im Folgenden einer artenschutzrechtlichen Prüfung 
unterzogen. Die Schwelle einer Verbotsverletzung ist abhängig vom aktuellen Ge-
fährdungszustand einer Art (vgl. STMI BAYERN 2011). Je ungünstiger etwa Erhal-
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tungszustand und Rote-Liste-Status einer betroffenen Art, desto eher muss eine 
Beeinträchtigung als Verbotsverletzung eingestuft werden.  
 
Prüfung des Zugriffsverbotes (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG) sowie des Schädi-
gungsverbotes (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG) 
In Hinblick auf die Überprüfung des Zugriffsverbotes gemäß § 44 (1) Nr. 1 
BNatSchG ist für die vorkommenden Vogelarten zu konstatieren, dass es nicht zu 
baubedingten Tötungen kommen wird. Es werden durch die Vermeidungsmaß-
nahme der Baufeldfreimachung und der Entnahme der der Röhrichte außerhalb 
artspezifischer Brutzeiten baubedingte Tötungen von Individuen oder ihrer Entwick-
lungsformen vermieden. Gehölze sind im Plangebiet nicht vorhanden. Die Baufeld-
räumung/Baufeldfreimachung ist demnach während des Fortpflanzungszeitraums 
vom 01. März bis zum 15. Juli unzulässig. Darüber hinaus ist sie unzulässig in der 
Zeit vom 01. März bis zum 30. September, sofern Röhrichte zurückgeschnitten 
oder beseitigt werden. Sie ist in diesen Zeiträumen jeweils nur zulässig, wenn die 
untere Naturschutzbehörde zuvor nach Vorlage entsprechender Nachweise der 
Unbedenklichkeit auf Antrag eine entsprechende Zustimmung erteilt hat. 
 
Mögliche Tötungen von Individuen durch betriebsbedingte Kollisionen mit Fahrzeu-
gen gehen nicht über das Lebensrisiko der bereits bestehenden Vorbelastung auf-
grund der Lage des Plangebietes in Straßennähe hinaus und stellen daher keinen 
Verbotstatbestand dar. Bei dem Untersuchungsraum handelt es sich um einen 
Standort, der sich an bereits vorhandene Siedlungsstrukturen angliedert und nicht 
über erhöhte punktuelle oder flächige Nutzungshäufigkeit von bestimmten Vogelar-
ten verfügt. In dem Bereich befinden sich jedoch keine traditionellen Flugrouten 
bzw. besonders stark frequentierte Jagdgebiete von Vögeln, sodass eine signifikan-
te Erhöhung von Kollisionen und eine damit verbundene signifikant erhöhte Mortali-
tätsrate auszuschließen ist. 
 
Regelmäßig genutzte Fortpflanzungsstätten sind auch bei längerer Abwesenheit 
der Tiere geschützt. Dies gilt beispielsweise für regelmäßig benutzte Brutplätze von 
Zugvögeln (STMI BAYERN 2011). Nicht mehr geschützt sind Fortpflanzungsstätten, 
die funktionslos geworden sind, z. B. alte Brutplätze von Vögeln, die in jedem Jahr 
an anderer Stelle ein neues Nest bauen. Ebenfalls nicht geschützt sind potenzielle 
Lebensstätten, die bisher noch nicht von gemeinschaftsrechtlich geschützten Arten 
genutzt werden. Die für die Vermeidung des Zugriffsverbotes notwendigen Maß-
nahmen der Baufeldfreimachung außerhalb der Brutzeit dienen neben dem Schutz 
der Individuen folglich auch dem Schutz der Fortpflanzungsstätten. Dies rührt da-
her, dass der Schutzanspruch nur dann vorliegt, wenn die Stätten in Benutzung 
sind, d. h. während der Brutzeit. Außerhalb der Brutzeit können alte Nester entfernt 
werden, ohne einen Verbotstatbestand auszulösen. Hinsichtlich der Fortpflan-
zungsstätten sind verschiedene Vogelgruppen zu unterscheiden, die unterschiedli-
che Nistweisen und Raumansprüche aufweisen. Dabei kann es sich hier beispiels-
weise um Arten handeln, die auf dem Boden brüten. 
 
Sämtliche vorkommende Arten sind in der Lage, sich in der nächsten Brutperiode 
einen neuen Niststandort zu suchen, so dass für diese Arten keine permanenten 
Fortpflanzungsstätten im Plangebiet existieren. Die Baufeldfreimachung / Baufeld-
räumung ist während des Fortpflanzungszeitraums vom 01. März bis zum 15. Juli 
unzulässig. Darüber hinaus ist diese in der Zeit vom 01. März bis zum 
30. September unzulässig, sofern Röhrichte zurückgeschnitten oder beseitigt wer-
den. Die Baufeldräumung / Baufeldfreimachung ist in den Zeiträumen jeweils nur 
zulässig, wenn die untere Naturschutzbehörde zuvor nach Vorlage entsprechender 
Nachweise der Unbedenklichkeit auf Antrag eine entsprechende Zustimmung er-
teilt hat.  
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Der Begriff Ruhestätte umfasst die Orte, die für ruhende bzw. nicht aktive Einzeltie-
re oder Tiergruppen zwingend v. a. für die Thermoregulation, die Rast, den Schlaf 
oder die Erholung, die Zuflucht sowie die Winterruhe erforderlich sind. Vorkommen 
solcher bedeutenden Stätten sind innerhalb des Plangebietes aufgrund der Natur-
ausstattung auszuschließen, so dass kein Verbotstatbestand verursacht wird. 
 
Für alle Gastvögel wird davon ausgegangen, dass selbst bei einer artspezifischen 
Meidung des Gebietes durch Verdrängungswirkungen keine Beeinträchtigungen 
gegeben sein werden, die ein artenschutzrechtliches Verbot nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 
BNatSchG verursachen.  
 
Somit ist festzustellen, dass unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaß-
nahmen die Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 3 BNatSchG 
nicht erfüllt sind. 
 
Prüfung des Störungsverbots (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 
In Bezug auf das Störungsverbot während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-,  
Überwinterungs- und Wanderzeiten lassen sich Störungen in Form von Lärmim-
missionen aufgrund des geplanten Vorhabens nicht ganz vermeiden. Störungen 
während sensibler Zeiten sind daher möglich, erfüllen jedoch nur dann den Ver-
botstatbestand, wenn sie zu einer Verschlechterung der lokalen Population der be-
troffenen Arten führen. 
 
Von erheblichen Störungen während der Mauserzeit, die zur Verschlechterung des 
Erhaltungszustandes der lokalen Population führen, ist nicht auszugehen. Dies 
hängt damit zusammen, dass es nur zu einer Verschlechterung käme, wenn die 
Störung von Individuen während der Mauserzeit zum Tode derselben und damit zu 
einer Erhöhung der Mortalität in der Population führen würde. Die im Plangebiet 
potentiell vorkommenden Arten bleiben jedoch auch während der Mauser mobil 
und können gestörte Bereiche verlassen und Ausweichhabitate in der Umgebung 
aufsuchen. 
 
Weiterhin sind erhebliche Störungen während Überwinterungs- und Wanderzeiten 
auszuschließen. Das Plangebiet stellt aufgrund seiner geringen Flächengröße kei-
nen Rast- und Nahrungsplatz für darauf zwingend angewiesene Vogelarten dar. 
Die im Plangebiet zu erwartenden Vogelarten sind an die verkehrsbedingten Beun-
ruhigungen (auch durch die bereits angrenzenden Siedlungsstrukturen) gewöhnt 
und in der Lage, bei Störungen in der Umgebung vorhandene ähnliche Habi-
tatstrukturen (Gehölzbestände und Grünländer) aufzusuchen. Durch die Planung 
kommt es zu keinen ungewöhnlichen Scheucheffekten, die zu starker Schwächung 
und zum Tod von Individuen führen werden.  
 
Hinsichtlich des Störungsverbotes während der Fortpflanzungs- und Aufzuchtszeit 
ist ebenfalls nicht mit der Erfüllung von Verbotstatbeständen zu rechnen. Die zu 
erwartenden Arten sind nicht auf einen Niststandort angewiesen. Gestörte Berei-
che kommen daher für die Nistplatzwahl von vornherein nicht in Frage. Sollten ein-
zelne Individuen durch plötzlich auftretende erhebliche Störung, z. B. Lärm, zum 
dauerhaften Verlassen des Nestes und zur Aufgabe ihrer Brut veranlasst werden, 
führt dies nicht automatisch zu einer Verschlechterung des Erhaltungszustandes 
der lokalen Population der im Plangebiet zu erwartenden Arten. Nistausfälle sind 
auch durch natürliche Gegebenheiten, wie z. B. Unwetter und Fraßfeinde gegeben. 
Durch Zweitbruten und die Wahl eines anderen Niststandortes sind die Arten i. d. 
R. in der Lage solche Ausfälle zu kompensieren. Es kann zudem aufgrund der be-
reits stark vorgeprägten Strukturen westlich sowie südlich des Plangebietes davon 
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ausgegangen werden, dass die vorkommenden Arten an gewisse für Siedlungen 
typische Störquellen gewöhnt sind. 
 
Das Blaukehlchen wurde nördlich und westlich des Geltungsbereichs sowohl im 
Bereich des Amelborgster Weges als auch an der Straße Toter Weg in ca.150 m 
Entfernung zum Geltungsbereich festgestellt. Ein Wiesenpieper wurde bei der Kar-
tierung in über 200 m Entfernung südwestlich des Geltungsbereichs verortet. Der 
Stieglitz konnte im Bereich der Siedlung an der Straße „Toter Weg“ festgestellt 
werden. Die drei genannten Arten werden nach der „Arbeitshilfe Vögel und Stra-
ßenverkehr“ (BVBS 2012) der Gruppe „Arten mit untergeordneter, schwacher 
Lärmempfindlichkeit“ zugeordnet. Dem Wiesenpieper und dem Blaukehlchen wird 
eine Effektdistanz von 200 m zugesprochen, während diese beim Stieglitz nur 100 
m beträgt. Der Wiesenpieper wurde in über 200 m Entfernung zum Geltungsbe-
reich der vorliegenden Planung verortet. Da die Entfernung die Effektdistanz dieser 
Art überschreitet ist davon auszugehen, dass die Planung den Wiesenpieper nicht 
negativ beeinflusst. Blaukehlchen und Stieglitz wurden in bereits vorgeprägten Be-
reichen (Siedlung, Straßen) kartiert. Zwar wird die Planung der Kindertagesstätte 
die artspezifischen Effektdistanzen unterschreiten, jedoch kann davon ausgegan-
gen werden, dass die betroffenen Arten sich im Umfeld neu orientieren und einer 
potenziellen Störung durch den Bebauungsplan Nr. 0614 ausweichen können. Zu-
dem kann angenommen werden, dass für diese Arten in ca. 100 m Abstand bis zur 
Effektdistanz keine Abnahme der Habitateignung erfolgt (vgl. Tabelle 5).  
 

Tabelle 5: Abnahme der Habitateignung in Abhängigkeit von der Verkehrsmenge für 
Arten mit Effektdistanz von 100 bis 300 m (aus:  Arbeitshilfe Vögel und 
Straßenverkehr, 2010) 

 
 
Somit ist festzustellen, dass die Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 
BNatSchG nicht erfüllt sind. 
 
Gastvögel 
 
Prüfung des Zugriffsverbotes (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG) sowie des Schädi-
gungsverbotes (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG) 
 
Für Rastvögel spielt im Hinblick auf den Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 
die Zerstörung oder Beschädigung der Ruhestätte eine Rolle.  
 
Ruhestätten umfassen Orte, die für ruhende bzw. nicht aktive Einzeltiere oder 
Tiergruppen zwingend erforderlich sind. Sie dienen v. a. der Thermoregulation, der 
Rast, dem Schlaf, der Erholung, der Zuflucht sowie der Winterruhe bzw. dem Win-
terschlaf (gekürzt nach EU-Kommission 2007, zitiert in STMI BAYERN 2007). In 
STMI BAYERN (2007) sind folgende Beispiele genannt:  

• Winterquartiere oder Zwischenquartiere von Fledermäusen,  

• Winterquartiere von Amphibien (an Land, Gewässer),  



Gemeinde Jemgum – Umweltbericht zum B-Plan Nr. 0614 „Jemgum-Kita Amelborgster Weg“ 20 

 
 

 
Diekmann • Mosebach & Partner – Oldenburger Straße 86 – 26180 Rastede 

• Sonnenplätze der Zauneidechse,  

• Schlafhöhlen von Spechten,  

• regelmäßig aufgesuchte Schlafplätz durchziehender nordischer Gänse oder 
Kraniche,  

• wichtige Rast- und Mausergebiete für Wasservögel.  
 

Der Begriff der Ruhestätte kann aber auch gemäß BMVBS (2009) weiter gefasst 
werden und so z. B. für Blässgans, Saatgans als Durchzügler und Wintergäste den 
Verbund von Nahrungsflächen (z. B. ruhige Acker- und Grünlandflächen) mit 
Schlaf- und Trinkplätzen (störungsarme Gewässer) umfassen. Bei der Brandgans 
als Gastvogel wurden in dem weiter gefassten Rahmen die Ruhestätte den Ver-
bund aus feindsicheren Sandbänken und seichten Wasserflächen, sogenannten 
Mauserzentren, in denen die mausernden und vorübergehend flugunfähigen Tiere 
sich sammeln und ruhen, sowie die zur Nahrungssuche aufgesuchten angrenzen-
den Flachwasserbereiche und Schlickbänke umfassen.  
 
Wie in STMI Bayern (2007) festgestellt wird, ist von einer Beschädigung oder Zer-
störung einer Lebensstätte nicht nur dann auszugehen, wenn sie direkt (physisch) 
vernichtet wird, sondern auch, wenn durch andere vorhabenbedingte Einflüsse wie 
beispielsweise Lärm oder Schadstoffimmissionen die Funktion in der Weise beein-
trächtigt wird, dass sie von den Individuen der betroffenen Art nicht mehr dauerhaft 
genutzt besiedelbar ist.  
 
Für die Gastvögel wird davon ausgegangen, dass selbst bei einer artspezifischen 
Meidung des Gebietes durch Verdrängungswirkungen keine Beeinträchtigungen 
gegeben sein werden, die ein artenschutzrechtliches Verbot nach § 44 Abs. 1 Nr. 
3 BNatSchG verursachen. Der weiterhin verbleibende Grünlandkomplex ist ausrei-
chend groß dimensioniert um auch weiterhin von Gastvögel genutzt zu werden. 
Zusätzlich gibt es im Plangebiet keine Strukturen die eine explizite Nutzung als 
Ruhestätte bedingen.  
 
Von einem erhöhten Kollisionsrisiko, dass über das allgemeine Lebensrisiko hin-
aus geht, ist ebenfalls nicht auszugehen. Der § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG ist da-
her nicht einschlägig.  
 
Die Verbote nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 3 BNatSchG sind nicht einschlägig.  
 
Fazit 
Im Ergebnis der Betrachtung bleibt festzustellen, dass die Verbotstatbestände nach  
§ 44 BNatSchG für Brut- und Gastvögel unter Berücksichtigung der Vermeidungs-
maßnahmen für Brutvögel nicht einschlägig sind. 

3.1.4 Biologische Vielfalt 
 
Zur Beurteilung der Belange des Umweltschutzes (§ 1 (6) Nr. 7 BauGB) ist im 
Rahmen der Bauleitplanung eine Umweltprüfung durchzuführen, in der die voraus-
sichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen ermittelt werden. Dabei sind u. a. ins-
besondere die Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen, Boden, Wasser, Luft, Klima und 
das Wirkungsgefüge zwischen ihnen sowie die Landschaft und die biologische 
Vielfalt zu berücksichtigen. 
 
Auf Basis der Ziele des Übereinkommens der Biologischen Vielfalt (Rio-Konvention 
von 1992) sind folgende Aspekte im Rahmen des vorliegenden Umweltberichtes zu 
prüfen: 
 



Gemeinde Jemgum – Umweltbericht zum B-Plan Nr. 0614 „Jemgum-Kita Amelborgster Weg“ 21 

 
 

 
Diekmann • Mosebach & Partner – Oldenburger Straße 86 – 26180 Rastede 

• Artenvielfalt und 

• Ökosystemschutz. 

Allgemeines 

Das Übereinkommen über die biologische Vielfalt (CBD) wurde auf der Konferenz 
der Vereinten Nationen zu Umwelt und Entwicklung (UNCED) im Jahr 1992 in Rio 
de Janeiro ausgehandelt. Das Vertragswerk, auch Konvention zur biologischen 
Vielfalt genannt, beinhaltet die Zustimmung von damals 187 Staaten zu folgenden 
drei übergeordneten Zielen: 
 

• die Erhaltung biologischer Vielfalt, 

• eine nachhaltige Nutzung ihrer Bestandteile sowie 

• die gerechte Aufteilung der Vorteile aus der Nutzung genetischer Ressourcen.  
 
Das Übereinkommen trat am 29.12.1993 völkerrechtlich in Kraft. Deutschland ist 
dabei seit 1994 Vertragspartei. Der Begriff "biologische Vielfalt" im Sinne des 
Übereinkommens umfasst drei verschiedene Ebenen: 
 

• die Vielfalt an Ökosystemen, 

• die Artenvielfalt und 

• die genetische Vielfalt innerhalb von Arten.  
 

Im Konventionstext ist dabei der Begriff „biologische Vielfalt“ wie folgt definiert: 
 
„Variabilität unter lebenden Organismen jeglicher Herkunft, darunter unter anderem 
Land-, Meer- und sonstige aquatische Ökosysteme und die ökologischen Komple-
xe, zu denen sie gehören. Dies umfasst die Vielfalt innerhalb der Arten und zwi-
schen den Arten und die Vielfalt der Ökosysteme.“ 
 
In der Rio-Konvention verpflichten sich die Vertragsparteien zur Erhaltung aller Be-
standteile der biologischen Vielfalt, der aus ethischen und moralischen Gründen 
ein Eigenwert zuerkannt wird. Die biologische Vielfalt ermöglicht es den auf der Er-
de vorkommenden Arten und Lebensgemeinschaften in ihrem Fortbestand bei sich 
wandelnden Umweltbedingungen zu sichern. Dabei ist eine entsprechende Vielfäl-
tigkeit von Vorteil, da dann innerhalb dieser Bandbreite Organismen vorkommen, 
die mit geänderten äußeren Einflüssen besser zurechtkommen und so das Überle-
ben der Population sichern können. Die biologische Vielfalt stellt damit das Überle-
ben einzelner Arten sicher. Um das Überleben einzelner Arten zu sichern ist ein 
Ökosystemschutz unabdingbar. Nur durch den Schutz der entsprechenden spezifi-
schen Ökosysteme ist eine nachhaltige Sicherung der biologischen Vielfalt mög-
lich. 

 
Bewertung 
Als Kriterien zur Beurteilung der Vielfalt an Lebensräumen und Arten wird die Viel-
falt an Biotoptypen und die damit verbundene naturraum- und lebensraumtypische 
Artenvielfalt betrachtet, wobei Seltenheit, Gefährdung und die generelle Schutzver-
antwortung auf internationaler Ebene zusätzlich eine Rolle spielen.  
 
Das Vorkommen der verschiedenen Arten und Lebensgemeinschaften wurde in 
den vorangegangenen Kapiteln zu den Schutzgütern Pflanzen und Tiere ausführ-
lich dargestellt. Ebenso werden hier die Auswirkungen des Vorhabens auf die 
Schutzgüter Pflanzen und Tiere betrachtet und bewertet sowie gefährdete Arten 
und die verschiedenen Lebensraumtypen gezeigt.  
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Unter Berücksichtigung der prognostizierten Auswirkungen des Vorhabens werden 
für die Biologische Vielfalt insgesamt keine erheblichen negativen Auswirkungen 
durch die Realisierung der Planung erwartet. 

3.1.5 Schutzgüter Boden und Fläche 
 
Der Boden nimmt mit seinen vielfältigen Funktionen eine zentrale Stellung im Öko-
system ein. Neben seiner Funktion als Standort der natürlichen Vegetation und der 
Kulturpflanzen weist er durch seine Filter-, Puffer- und Transformationsfunktionen 
gegenüber zivilisationsbedingten Belastungen eine hohe Bedeutung für die Umwelt 
des Menschen auf. Gemäß § 1a (2) BauGB ist mit Grund und Boden sparsam um-
zugehen, wobei zur Verringerung der zusätzlichen Inanspruchnahme von Flächen 
für bauliche Nutzungen die Möglichkeiten der Entwicklung der Gemeinde insbe-
sondere durch Wiedernutzbarmachung von Flächen, Nachverdichtung und andere 
Maßnahmen zur Innenentwicklung zu nutzen sowie Bodenversiegelungen auf das 
notwendige Maß zu begrenzen sind. 
 
Auf Basis des Bundes-Bodenschutzgesetzes (BBodSchG) gilt es, nachhaltig die 
Funktionen des Bodens zu sichern oder wiederherzustellen. Hierzu sind schädliche 
Bodenveränderungen abzuwehren, der Boden und Altlasten sowie hierdurch verur-
sachte Gewässerverunreinigungen zu sanieren und Vorsorge gegen nachteilige 
Einwirkungen auf den Boden zu treffen. Bei Einwirkungen auf den Boden sollen 
Beeinträchtigungen seiner natürlichen Funktionen sowie seiner Funktion als Archiv 
der Natur- und Kulturgeschichte so weit wie möglich vermieden werden. 
 

 

Abbildung 5: Bodentypen im Geltungsbereich und der unmittelbaren Umgebung 
gem. Bodenkarte Niedersachsen (BK50, LBEG 2022, unmaßstäblich) 

 
Das Plangebiet wird gemäß Aussagen des Datenservers des Landsamtes für 
Bergbau, Energie und Geologie (LBEG-Server 2022) bzw. den Darstellungen der 
Bodenkarte von Niedersachsen (BK50 (1:50.000)) überwiegend von tiefem Kolluvi-
sol-Gley eingenommen, der von Niedermoor unterlagert wird. Lediglich im Nordos-
ten und Südosten werden kleine Teilbereiche von tiefer Kleimarsch geprägt.  

Tiefe Kleimarsch 

Tiefer Kolluvisol-Gley 
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Für den Geltungsbereich und die großräumig umliegenden Flächen werden sul-
fatsaure Böden im Tiefenbereich bis unterhalb von 0-2 m dargestellt. Das Gefähr-
dungspotenzial sulfatsaurer Böden ergibt sich  

• durch extreme Versauerung (pH <4,0–2,5) des Bodens bzw. Baggergutes 
mit der Folge von Pflanzenschäden, 

• deutlich erhöhte Sulfatkonzentrationen im Bodenwasser bzw. Sickerwasser,  

• erhöhte Schwermetallverfügbarkeit bzw. -löslichkeit und erhöhte Schwer-
metallkonzentrationen im Sickerwasser,  

• hohe Gehalte an betonschädlichen Stoffen (SO4
-, Säuren),  

• hohe Korrosionsgefahr für Stahlkonstruktionen. 
 
Insgesamt führen diese Eigenschaften bei Auftreten zu Problemen bei der Behand-
lung von Bodenmaterial in den betroffenen Regionen. Eine Bewertung von Böden 
vor einer Baumaßnahme dient der Abschätzung des Versauerungspotenzials des 
umzulagernden Materials.  
 
Die Geonovo GmbH wurde beauftragt, die örtlichen Boden- und Baugrundverhält-
nisse im Plangebiet zu ermitteln. Die Untersuchungen wurden im Dezember 2021 
durchgeführt. Im Zuge der geotechnischen Erkundung wurden Rammkernsondie-
rungen zur Erkundung der Bodenschichtung bzw. zur Erkundung der Lagerungs-
dichte durchgeführt. Es erfolgte zudem eine Probenahme. Aufgrund des Verdachts 
auf potentiell bzw. aktuell sulfatsaure Böden wurden an sechs Bodenproben der 
ausgeführten Rammkernsondierungen Schnelltests durchgeführt. Die Schnelltests 
umfassen Geruchsproben, eine Reaktion mit 10%-iger Salzsäure (HCl) sowie eine 
Reaktion mit Wasserstoffperoxid (H2O2). Von der Probenahme bis zur Durchfüh-
rung der Schnelltests wurden die Proben luftdicht verpackt, dunkel und kühl gela-
gert. An mehreren Proben wurde nach Zugabe von verdünnter Salzsäure eine Bla-
senbildung ersichtlich, so dass das Vorhandensein von Kalk nachgewiesen werden 
konnte. Der Boden verfügt noch über eine natürliche Pufferkapazität. 
 
Die Untersuchung ergab demnach, dass ein aktuell sulfatsaurer Boden oder ein 
erhöhtes Risiko zur Versauerung des Bodens bei Belüftung durch Bodenaushub 
nicht nachgewiesen werden konnte.  
 
Anthropogene Vorbelastungen des Bodens sind im Geltungsbereich infolge der in-
tensiven landwirtschaftlichen Nutzung zu erwarten. Die Bodenfruchtbarkeit (Er-
tragsfähigkeit) wird im Plangebiet als sehr gering beschrieben. Die vorhandenen 
Bodenfunktionen sind durch Bodenverdichtung gefährdet. Die Verdichtungsemp-
findlichkeit der Böden wird im Plangebiet als „sehr hoch“ angegeben.  

 
Bewertung 
Gemäß der „Naturschutzfachlichen Hinweise zur Anwendung der Eingriffsregelung 
in der Bauleitplanung“ (Breuer 2006) handelt es sich demnach um „stark überpräg-
te Naturböden“ durch wasserbauliche Maßnahmen (hier: Entwässerung durch 
Grüppen) und bewirtschaftungsbedingte Maßnahmen (hier: intensive Grünlandnut-
zung), sodass dem vorhandenen Boden im Geltungsbereich hinsichtlich der Bo-
denfunktionen eine allgemeine Bedeutung zugewiesen wird. 
 
Das hier vorgesehene Vorhaben verursacht neue Versiegelungsmöglichkeiten in 
einer Flächengröße von 3.430 m2. Sämtliche Bodenfunktionen gehen in diesen Be-
reichen irreversibel verloren. Durch Bautätigkeiten kann es im Umfeld zumindest 
zeitweise zu Verdichtungen und damit Veränderungen des Bodenluft- und -
wasserhaushaltes mit Auswirkungen auf die Bodenfunktionen kommen. Aufgrund 
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der o. g. Planungsabsichten sind erhebliche Auswirkungen auf das Schutzgut 
Boden zu erwarten.  

3.1.6 Schutzgut Wasser 
 
Das Schutzgut Wasser stellt einen wichtigen Bestandteil des Naturhaushalts dar 
und bildet die Lebensgrundlage für Menschen, Tieren und Pflanzen. Vor allem als 
Trinkwasser sowie als Transport- und Produktionsmittel ist es von Bedeutung. Bei 
der Betrachtung des Schutzguts Wasser sind damit Einflüsse auf den Grundwas-
serhaushalt, die Grundwasserqualität und den Zustand von fließenden und ruhen-
den Gewässern zu betrachten. Im Sinne des Gewässerschutzes sind Maßnahmen 
zu ergreifen, die zu einer Begrenzung der Flächenversiegelung und der damit ein-
hergehenden Zunahme des Oberflächenwassers, zur Förderung der Regenwas-
serversickerung sowie zur Vermeidung des Eintrags wassergefährdender Stoffe 
führen. Im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung ist der Nachweis eines gere-
gelten Abflusses des Oberflächenwassers zu erbringen.  
 
Oberflächenwasser 
Entlang der westlichen Grenze des Geltungsbereichs und nördlich der Straße Toter 
Weg verlaufen nährstoffreiche Gräben. Südöstlich befindet sich der Jemgumer 
Zugschloot.  
 
Grundwasser 
Grundwasser hat eine wesentliche Bedeutung für die Leistungsfähigkeit des Natur-
haushaltes, als Naturgut der Frischwasserversorgung und als Bestandteil grund-
wassergeprägter Böden. Gemäß den Darstellungen des LBEG (2021) wird der 
Grundwasserneubildungsrate im 30-jährigen Jahresmittel (1981-2010) der Stufe 0 
zugeordnet; es herrscht Grundwasserzehrung.  
 
Bewertung 
Insgesamt wird dem Schutzgut Wasser eine allgemeine Bedeutung zugesprochen. 
Es handelt sich bei dem Plangebiet und der Umgebung weder um ein Wasser-
schutzgebiet noch um einen besonderen Bereich zur Trinkwassergewinnung. 
Durch die geplanten Versiegelungsmöglichkeiten wird der Oberflächenabfluss er-
höht. Die geplante Bodenversiegelung und die Nutzungsänderung führen aufgrund 
der Flächengröße zu weniger erheblichen Beeinträchtigungen des Schutzgutes 
Wasser.  

3.1.7 Schutzgüter Luft und Klima 
 
Die Luft besitzt Bedeutung als Lebensgrundlage für Mensch, Tiere und Pflanzen. 
Durch Luftverunreinigungen werden neben der menschlichen Gesundheit weitere 
Schutzgüter wie Pflanzen, Tiere, Kultur- und Sachgüter beeinträchtigt sowie Belas-
tungen des Klimas sowohl auf der kleinräumigen als auch auf der regionalen bis zur 
globalen Ebene verursacht. Bei der Bewertung der umweltrelevanten Auswirkungen 
der geplanten Bauflächen auf die Schutzgüter Luft und Klima sind somit die mit der 
Umsetzung der Planung einhergehenden Luftverunreinigungen (v. a. Rauch, Stäu-
be, Gase und Geruchsstoffe) mit Folgen für das Kleinklima von Bedeutung. Weiter-
hin sind Umweltwirkungen aus ansteigender verkehrlicher und allgemeiner Erwär-
mung aufgrund Überbauung und abnehmender Luftzirkulation zu erwarten.  
 
Bei dem Klima im Gemeindegebiet handelt es sich um ein maritimes Klima, das 
durch relativ kühle Sommer, milde Winter und ausgeprägte Übergangsjahreszeiten 
bei ganzjährigen Niederschlägen, hoher mittlerer Luftfeuchtigkeit und einem 
schnellen Witterungswechsel aufgrund des häufigen Durchzugs von Tiefdruckge-
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bieten gekennzeichnet ist. Die mittlere jährliche Lufttemperatur liegt bei etwa 9°C 
bei mittleren Jahresschwankungen von ca. 16°C. Im Jahr fallen durchschnittlich 
650 bis 750 mm Niederschläge mit einem leichten sommerlichen Maximum. 
Hauptwindrichtung ist Süd-West. 
 
Die Nähe des Meeres, die geringe Besiedlungsdichte und die vorwiegende Grün-
landnutzung machen das Gemeindegebiet insgesamt zu einem klimatischen und 
lufthygienischem Gunstgebiet. Lokale klimatische Besonderheiten könnten beson-
ders in moorigen Bereichen und im Bereich größerer offener Wasserflächen auftre-
ten (PLANUNGSGRUPPE FREIRAUM 1996).  
 
Durch die Umsetzung der vorliegenden Planung können in diesem Bereich bis zu 
50% versiegelt werden. Der Anschluss an die freie Landschaft bleibt allerdings wei-
terhin bestehen. Auch die anzunehmenden Ausgleichsmaßnahmen (u. a. Neuan-
pflanzungen) minimieren die Auswirkungen, so dass von weniger erheblichen 
Auswirkungen auszugehen ist.  
 
Bewertung 
Mit der Errichtung der Kita Amelborgsterweg ergeben sich weniger erhebliche 
Auswirkungen auf das Schutzgut Klima und Luft.  

3.1.8 Schutzgut Landschaft 
 
Zur Beschreibung des Landschaftsbildes werden die Wertkriterien Vielfalt, Eigenart 
und Schönheit verwendet. Diese Kriterien oder Eigenschaften beschreiben das 
Landschaftsbild in seiner Gesamtheit. Das Gemeindegebiet von Jemgum stellt sich 
als ebenes, baumarmes und dünn besiedeltes Gebiet dar. Das Erscheinungsbild 
des Marschgebietes wird von der überwiegend landwirtschaftlichen Nutzung in 
Form von Grünländern geprägt. 
 
Das in den geplanten Bereichen vorherrschende Landschaftsbild befindet sich in-
nerhalb eines vom Menschen beeinflussten Raumes, was sich insbesondere in der 
landwirtschaftlichen Nutzung und den Siedlungsstrukturen bemerkbar macht. In der 
unmittelbaren Umgebung der Bauflächen kommen vorwiegend landwirtschaftlich 
genutzte Bereiche und Siedlungsstrukturen vor. 
 
Die geplante Fläche für den Gemeinbedarf unterliegt derzeit der Grünlandbewirt-
schaftung und stellt den Übergang zur offenen Landschaft dar. Das Plangebiet 
gliedert sich an bereits bestehende Wohnbauflächen an.  
 
Das Landschaftsbild wird sich durch die Realisierung der Planung nicht erheblich 
verändern, da sich mit der zukünftigen Bebauung an den umliegenden Bereichen 
orientiert wird. Die Umweltauswirkungen auf das Schutzgut Landschaft sind dem-
nach insgesamt als weniger erheblich einzustufen.  
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Abbildung 6: Landschaftsbild im Geltungsbereich und der Umgebung (LBEG 2021, 
unmaßstäblich) 

 
Bewertung 
Insgesamt werden mit der Realisierung der vorliegenden Bauleitplanung weniger 
erhebliche Umweltauswirkungen auf das Schutzgut Landschaft vorbereitet. 

3.1.9 Schutzgut Kultur- und Sachgüter 
 
Der Schutz von Kulturgütern stellt im Rahmen der baukulturellen Erhaltung des 
Orts- und Landschaftsbildes gem. § 1 (5) BauGB eine zentrale Aufgabe in der Bau-
leitplanung dar. Als schützenswerte Sachgüter werden natürliche oder vom Men-
schen geschaffene Güter betrachtet, die von geschichtlicher, wissenschaftlicher, 
archäologischer oder städtebaulicher Bedeutung sind. 
 
Das Rheiderland wurde durch seine Nähe zur Emsmündung als bevorzugtes Sied-
lungsgebiet angesehen und ist daher durch zahlreiche Fundstellen, archäologische 
und siedlungstopografische Verdachtsflächen geprägt. Es muss daher mit archäo-
logischen Funden im gesamtem Gemeindegebiet gerechnet werden. Dabei handelt 
es sich um Bodendenkmale, die durch das Niedersächsische Denkmalschutzge-
setz (NDSchG) geschützt sind. Im Vorfeld von Bau- und Erschließungsmaßnah-
men wurden daher frühzeitig archäologische Untersuchungen (Prospektionen) 
durchgeführt. Gemäß § 13 des Niedersächsischen Denkmalschutzgesetzes 
(NDSchG) ist eine Genehmigung der Denkmalschutzbehörde einzuholen, wenn 
Erdarbeiten an einer Stelle vorgenommen werden, wo archäologische Funde ver-
mutet werden. Die Untersuchungen haben ergeben, dass die mutmaßliche Burg-
stelle der Amelborg im Süden des Geltungsbereichs von der Baumaßnahme unbe-
rührt ist. Sie befindet sich in ca. 50 m Entfernung, gemessen von der südlichen 
Geltungsbereichsgrenze.   
 
Weitere schutzbedürftige Kultur- und Sachgüter, die eine Sensibilität gegenüber 
planerischen Veränderungen aufweisen, sind zum aktuellen Zeitpunkt auf oder in 
der Nähe der geplanten Bauflächen nicht vorhanden. 
 
Bewertung 
Insgesamt sind durch die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 0614 „Jemgum-
Kita Amelborgster Weg“ zum aktuellen Zeitpunkt keine erheblichen Auswirkungen 
auf das Schutzgut Kultur- und Sachgüter zu erwarten.  
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3.1.10 Wechselwirkungen 
 
Bei der Betrachtung der Wechselwirkungen soll sichergestellt werden, dass es sich 
bei der Prüfung der Auswirkungen nicht um eine rein sektorale Betrachtung handelt, 
sondern sich gegenseitig verstärkende oder addierende Effekte berücksichtigt wer-
den (KÖPPEL et al. 2004). 
 
In den geplanten Bauflächen führt die vorgesehene Überbauung von Boden 
zwangsläufig zu einem Verlust der Funktionen dieser Böden, wozu auch die Spei-
cherung von Niederschlagswasser zählt. Hierdurch erhöht sich der Oberflächen-
wasserabfluss, während die Versickerung unterbunden wird. In der Regel muss für 
Baugebiete im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung ein Entwässerungskon-
zept erstellt werden, welches u. a. die Wasserrückhaltung regelt. Daher ist hier kei-
ne erhebliche Beeinträchtigung durch sich negativ verstärkende Wechselwirkungen 
zu erwarten. 
 
Mit erheblichen, sich verstärkenden Wechselwirkungen zwischen den einzelnen 
Schutzgütern ist nicht zu rechnen. 
 

3.1.11 Kumulierende Wirkungen 
 
Aus mehreren, für sich allein genommenen geringen Auswirkungen kann durch 
Zusammenwirkung anderer Pläne und Projekte und unter Berücksichtigung der 
Vorbelastungen eine erhebliche Auswirkung entstehen (EU-KOMMISSION 2000). Für 
die Ermittlung möglicher erheblicher Beeinträchtigungen sollte darum auch die Zu-
sammenwirkung mit anderen Plänen und Projekten einbezogen werden. 
 
Um kumulativ wirken zu können, müssen folgende Bedingungen für ein Projekt er-
füllt sein: Es muss zeitlich zu Überschneidungen kommen, ein räumlicher Zusam-
menhang bestehen und ein gewisser Konkretisierungsgrad des Projektes gegeben 
sein. 
 
Neben der hier vorliegenden Bauleitplanung werden im Rahmen des Bebauungs-
planes Nr. 0615 „Jemgum – Toter Weg“ die planungsrechtlichen Grundlagen für 
die Errichtung von Siedlungsbebauung geschaffen. Diese Planung wird als kumu-
lierendes Vorhaben in den Umweltbericht eingestellt.  
 

Tabelle 6: Schutzgutbezogene Darstellung von Auswirkungen mit kumulierenden 
Wirkungen. 

Schutzgut Auswirkungen / kumulierende Wirkungen Erheblichkeit 

Mensch   

Erholung Die Landschaft weist lediglich eine allgemeine Er-
holungsfunktion auf und ist durch die Ortsrandla-
ge vorbelastet. Die kumulierenden Auswirkungen 
werden als nicht erheblich eingestuft. 
 

nicht erheblich 

Gesundheit - 
Lärm 

Durch die Ausweisung von Wohngebieten und der 
vorliegenden Planung einer Kindertagesstätte 
werden gering erhöhte Verkehrsaufkommen er-
wartet. Da Geräusche bzw. Schall sich nicht auf-
addiert, sondern in der Wahrnehmung gegenseitig 
überlagert, treten hier keine kumulierenden Wir-
kungen auf.  

nicht erheblich  
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Schutzgut Auswirkungen / kumulierende Wirkungen Erheblichkeit 

Pflanzen Da Pflanzen auf ihren Wuchsort festgelegt sind, 
sind jeweils die unmittelbar überplanten Standorte 
betroffen. Durch die Planung der Wohngebiete 
und des Kindergartens werden keine seltenen und 
besonders schützenswerten Pflanzenbestände 
überplant, deren Reduktion im Zusammenwirken 
mit kumulierenden Vorhaben kritisch für den Be-
stand der Populationen sein könnte. 

nicht erheblich 

Tiere Zum jetzigen Zeitpunkt sind keine kumulierenden 
Wirkungen in Bezug auf die Vogelfauna ersicht-
lich.  

nicht erheblich 

Biologische 
Vielfalt 

Keine kumulierenden Auswirkungen auf die biolo-
gische Vielfalt bei Umsetzung des Vorhabens er-
sichtlich. 

nicht erheblich 

Boden / Flä-
che 

Durch die Bodenversiegelungen sind keine Aus-
wirkungen auf das Schutzgut durch kumulierende 
Vorhaben zu erwarten. 

nicht erheblich 

Wasser Durch die geplanten Versiegelungsmöglichkeiten 
wird der Oberflächenabfluss erhöht. Erhebliche 
Auswirkungen auf das Schutzgut durch kumulie-
rende Vorhaben sind demnach nicht zu erwarten. 
Für die Bebauungspläne Nr. 0614 und 0615 wird 
jeweils ein Entwässerungskonzept erstellt, dass 
die schadlose Oberflächenentwässerung gewähr-
leistet. Aufgrund der in beiden Gebieten hohen 
Anteile unversiegelter Flächen ist nicht von kumu-
lierenden Wirkungen in Hinblick auf das Schutzgut 
Wasser auszugehen.  

nicht erheblich 

Luft Es sind keine Auswirkungen auf das Schutzgut 
Luft zu erwarten, da von dem geplanten Kinder-
garten und der vorliegenden Planung keine 
Schadstoffe oder sonstigen Stoffe, die emittierend 
wirken, ausgehen.  

nicht erheblich 

Klima Es sind keine Auswirkungen auf das Schutzgut 
Klima zu erwarten. Erhebliche klimatische bzw. 
lokalklimatische Veränderungen durch den in Pla-
nung stehenden Kindergarten sind nicht zu erwar-
ten. Das Zusammenwirken mit der vorliegenden 
Planung wird sich ebenfalls nicht kumulierend 
auswirken.  

nicht erheblich 

Landschaft Im Zuge der Bebauungspläne Nr. 0614 und 0615 
werden nahezu ausschließlich Grünlandflächen 
überplant. Zur Eingrünung des Kindergartens sind 
randlich Gehölzanpflanzungen vorgesehen. Zu-
dem grenzen in der Umgebung bereits bestehen-
de Siedlungsstrukturen an, die allesamt zur Orts-
randlage von Jemgum zu zählen sind.  

Erhebliche Umweltauswirkungen werden aufgrund 
der getroffenen Flächenfestsetzungen und der 
städtebaulichen Vorbelastungen nicht prognosti-
ziert. Kumulierende Wirkungen, die sich negativ 
auswirken, sind demnach nicht zu erwarten.   

nicht erheblich 
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Schutzgut Auswirkungen / kumulierende Wirkungen Erheblichkeit 

Kultur- und 
Sachgüter 

Geschützte Baudenkmäler sind nicht betroffen.  

Zudem wird im Rahmen der vorliegenden Bauleit-
planungen nachrichtlich auf die Meldepflicht ur- 
und frühgeschichtlicher sowie mittelalterlicher und 
frühneuzeitlicher Bodenfunde hingewiesen. 

Das Zusammenwirken der beiden angesproche-
nen Planungen wird sich nicht kumulierend aus-
wirken.  

nicht erheblich 

 

3.1.12 Zusammengefasste Umweltauswirkungen 
 
Die zu erwartenden Umweltauswirkungen bei Realisierung des Vorhabens werden 
nachfolgend tabellarisch zusammengestellt und hinsichtlich ihrer Erheblichkeit be-
urteilt. 
 

Tabelle 7: Zu erwartende Umweltauswirkungen auf die Schutzgüter und ihre Bewertung 
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•• erheblich / • weniger erheblich / - nicht erheblich / ? nicht abschließend zu beurteilen, 

wird im Rahmen der nachgelagerten verbindlichen Bauleitplanung betrachtet 
 

3.2 Entwicklungsprognosen des Umweltzustandes 

3.2.1 Entwicklung des Umweltzustandes bei Planungsdurchführung und 
Eingriffsbilanzierung  
 
Bei der Umsetzung des Planvorhabens ist mit den oben genannten Umweltauswir-
kungen zu rechnen. Im Zuge der geplanten Bebauung ist mit einer Versiegelungs-
rate von 50% (GRZ 0,4 zzgl. Überschreitung gem. § 19 BauNVO) zu rechnen. 
Durch die Realisierung der Darstellung der Flächen für den Gemeinbedarf in der 
verbindlichen Bauleitplanung wird eine bedarfsgerechte und städtebaulich sinnvolle 
Entwicklung angegliedert an die örtlich bereits vorhandenen Siedlungsstrukturen er-
folgen. Hintergrund ist ein gestiegener kommunaler Bedarf an Betreuungsplätzen. 
Eine geplante Anpflanzung mit standortgerechten Gehölzstrukturen wird die geplan-
te Kindertagesstätte in Richtung der offenen Landschaft eingrünen und gleichzeitig 

Schutzgut Beurteilung der Umweltauswirkungen Erheblichkeit 

Mensch • Verlust von Flächen für die landwirtschaftliche Pro-
duktion (vorwiegend Grünland). 

• Verringerung der Erholungseignung im Bereich der 
geplanten Bauflächen 

• Evtl. erhöhtes Verkehrsaufkommen durch die Inbe-
triebnahme einer Kindertagesstätte 

- 

bis 

• 

Pflanzen • Verlust von Pflanzen/Pflanzenlebensräumen (über-
wiegend auf Grünlandflächen) 

•• 

Tiere • Weniger erheblichen Auswirkungen für Brutvögel 
durch Überplanung von Lebensraum und Heranrü-
ckende Bebauung 

• Erhebliche Beeinträchtigungen für Gastvögel durch 
Inanspruchnahme wertvoller Bereiche internationaler 
Bedeutung 

• keine erheblichen Beeinträchtigungen für andere 
Faunengruppen absehbar 

•  

bis 

•• 

Biologische 
Vielfalt 

• keine erheblichen Auswirkungen - 

Boden und 
Fläche 

• erhebliche Beeinträchtigungen durch Verlust von Bo-
denfunktionen durch Versiegelungsmöglichkeiten 

•• 

Wasser • geringe Veränderung des lokalen Wasserhaushalts 
durch Versiegelungsmöglichkeiten 

• 

Luft und 
Klima  

• weniger erhebliche Beeinträchtigung von Luft und 
Klima durch die zulässige Versiegelungsmöglichkei-
ten 

• 

Landschaft  • weniger erhebliche Auswirkungen durch sichtbare 
Veränderung des Landschaftsbildes durch die Errich-
tung einer Kindertagesstätte sowie aufgrund der In-
anspruchnahme einer bislang größtenteils unbebau-
ten, jedoch an Siedlungsstrukturen angrenzenden 
Fläche 

 

• 

Kultur- und 
Sachgüter 

• keine Beeinträchtigung von Kultur- und Sachgütern 
ersichtlich 

- 

Wechselwir-
kungen 

• keine erheblichen sich verstärkenden Wechselwir-
kungen zwischen den einzelnen Schutzgütern zu er-
warten 

- 
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positive Wirkungen für u. a. die Tier- und Pflanzenwelt haben. 
Nachfolgend sind die Auswirkungen der Umsetzung des Bebauungsplanes 
Nr. 0614 auf die betroffenen Schutzgüter „Pflanzen“ und „Boden“ dargestellt. 
 

➢ ARTEN UND LEBENSGEMEINSCHAFTEN 
 

Tabelle 8: Bilanzierung des Schutzgutes Pflanzen (Wst = Wertstufe) 

 
Biotoptyp  

 
 

Überplanung durch... 
  

 
Flächengröße  

 
Wertverlust  

 
 

Ergebnis 
  

GIFt 

Fläche für Gemeinbe-
darf (50 % maximale 
Versiegelung) 

3.435 
um 2 Wst. (vorher 
Wst. 2; nachher Wst. 
0) 

-6.865 

 

Fläche für Gemeinbe-
darf (50 % artenarme 
Grünlandfläche) 

3.430 
um 1 Wst. (vorher 
Wst. 2; nachher Wst. 
1) 

-3.430  

GIFt 
artenarme Grünland-
fläche 

485 
um 1 Wst. (vorher 
Wst. 2; nachher Wst. 
1) 

-485 

 

 
  

maximale 
Überplanung 
(Flächen ge-
samt) 

  7.695 
  
  

Werteverlust:  
- 10.780 

 

 

maximale 
Versiegelung 

  3.435 
  
  

  

 

Die an den Geltungsbereichsgrenzen ausgeprägten Gräben werden in die vorlie-
gende Planung übernommen, sodass hier kein Wertstufenverlust resultiert.  
 
Das Kompensationsdefizit für das Schutzgut Arten und Lebensgemeinschaften (Bi-
otoptypen) beläuft sich demnach auf insgesamt 10.780 Werteinheiten.  
 
 

➢ TIERE (GASTVÖGEL)  
 
Mit der vorliegenden Planung wird ein Bereich überplant, der gemäß den Darstel-
lungen des NIEDERSÄCHSISCHEN MINISTERIUM FÜR UMWELT, ENERGIE, BAUEN UND 

KLIMASCHUTZ 2022 für Gastvögel wertvoll und von internationaler Bedeutung ist 
(vgl. Kap. 3.1.3).  
 
Die Umwandlung der bisherigen Grünlandflächen in eine Siedlungsnutzung bewirkt 
eine Inanspruchnahme von Flächen, die potenziell von Rast- und Gastvögeln ge-
nutzt werden. Erhebliche Beeinträchtigungen für das Schutzgut Tiere (Rastvögel) 
resultieren zum einen aus der Flächeninanspruchnahme an sich, aber auch der der 
potenziellen Störwirkung, die durch die Siedlungsstrukturen bedingt werden.  
 
Wenngleich gemäß dem angewendeten Bilanzierungsmodell (BREUER 1994) sich 
über die Biotoptypen hinaus weitergehende Anforderungen sich nur ergeben kön-
nen, wenn gefährdete Tierarten von den Eingriffen betroffen sind und die wertge-
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bende Art des o. g. wertvollen Gebietes die ungefährdete Weißwangengans ist, 
kann nicht abschließend ausgeschlossen werden, dass es nicht zu Beeinträchti-
gungen der übrigen erfassten Arten kommt. Hierzu gehören auch vom Aussterben 
bedrohte Arten wie der Goldregenpfeifer und stark gefährdete Arten wie Rotschen-
kel und Großer Brachvogel, wenngleich diese Arten in deutlich geringeren Be-
standszahlen vorkamen.  
 
Es kann an dieser Stelle hervorgehoben werden, dass der für Gastvögel wertvolle 
Bereich gemäß den Darstellungen des NLWK direkt bis an den Siedlungsbereich 
der Gemeinde Jemgum heranreicht, bzw. auch teilweise Siedlungsbereiche über-
lagert. Um einer potenziellen Einschränkung dieses Gebiets Rechnung zu tragen 
wurde zur Ermittlung einer möglicherweise eingeschränkten Fläche ein Puffer von 
100 m gewählt. Gemäß VAN DER VLIET et al. (2010) sowie auf Grundlage fachgut-
achterlicher Erkenntnisse ist anzunehmen, dass von Wiesenvögeln zu Siedlungs-
strukturen rd. 100 m Abstand gehalten werden. Aufgrund fehlender Literaturanga-
ben wird dieser Wert in Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde auch für 
hier potenziell betroffenen Gastvögel zugrunde gelegt. Um zu ermitteln um welche 
Flächengröße sich der Bereich verkleinert wurden die 100 m als Puffer zu beste-
henden Gehölzen und der Geltungsbereichsgrenze angesetzt (vgl. Abbildung 7). 
Abzüglich der bereits durch die bestehenden Siedlungsstrukturen bestehenden po-
tenziellen Störungen resultiert ein Kompensationsbedarf für das Schutzgut Tie-
re (Gastvögel) in Höhe von 3,8 ha.  
 

 

Abbildung 7:Luftbild der Geltungsbereiche der Bebauungspläne Nr. 0614 und 0615 
sowie potenziell beeinträchtigte Bereiche für Gastvögel unter Verwendung eines Puf-
fers von 100 m in Anlehnung an VAN DER VLIET et al. (2010).  

Bebauungsplan Nr. 0614 

Bebauungsplan Nr. 0615 

Beeinträchtigter Bereich 
des wertvollen Bereichs 
für Gastvögel internatio-
naler Bedeutung für Be-
bauungsplan Nr. 0614 = 
3,8 ha 

Beeinträchtigter Bereich 
des wertvollen Bereichs 
für Gastvögel internatio-
naler Bedeutung für Be-
bauungsplan Nr. 0615 = 
7,09 ha 

Beeinträchtigter Bereich 
des wertvollen Bereichs 
für Gastvögel internationa-
ler Bedeutung für beide 
Bebauungspläne (rd. 0,9 
ha) 
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➢ BODEN / FLÄCHE / WASSER 
 
Für die Schutzgüter Boden und Fläche sowie Wasser ist die Bodenversiegelung als 
erhebliche Beeinträchtigung zu werten. Flächen, die als Speicherraum für Nieder-
schlagswasser sowie als Puffer- und Filtersystem wirken, werden durch die Reali-
sierung des Bebauungsplanes überbaut. Zudem gehen sie als Flächen für die 
Grundwasserneubildung verloren.  
 
Auf einer Fläche von 3.435 m² (siehe Tabelle) erfolgt die Versiegelung bzw. Über-
bauung offener Bodenbereiche. Bezogen auf das Schutzgut „Boden“ und „Grund-
wasser“ stellt dies einen Eingriff dar, der zu kompensieren ist. Die Beeinträchtigung 
des Schutzgutes „Boden“ ist gem. dem Eingriffsmodell nach BREUER (2006) ge-
trennt von den Kompensationsmaßnahmen für das Schutzgut Pflanzen zu kom-
pensieren. Der Boden des Eingriffsbereichs wird einer allgemeinen Bedeutung für 
den Naturhaushalt zugeordnet (Böden mit allgemeiner Bedeutung). Durch die An-
wendung des Faktors 0,5 ergibt sich ein weiterer Kompensationsbedarf von ca. 
1.720 m² (3.435 m² zurzeit nicht versiegelter Boden x Bodenfaktor 0,5). Dieser ist 
aufgrund ähnlicher Funktionsbereiche gleichzusetzen mit dem Kompensationsbe-
darf für das Schutzgut Wasser.  
 
Der Gesamtverlust (Arten und Lebensgemeinschaften (Biotoptypen) und Boden) 
beläuft sich somit auf ca. 10.780 Werteinheiten und 1.720 m² bzw. ca. 1 ha bei 
einer Aufwertung um eine Wertstufe. Bei einer möglichen höheren Aufwertung von 
zwei Wertstufen für das Schutzgut Pflanzen wird entsprechend weniger Fläche be-
nötigt.  

3.2.2 Entwicklung des Umweltzustandes bei Nichtdurchführung - Nullvarian-
te 
 
Bei Nichtdurchführung der Planung bleiben die bestehenden Nutzungen unverän-
dert erhalten. Die Planungsräume würden weiterhin z.B. als landwirtschaftliche Flä-
chen genutzt werden. Für Arten und Lebensgemeinschaften würde der bisherige 
Lebensraum weitgehend unveränderte Lebensbedingungen bieten. Die klimati-
schen Bedingungen sowie die Boden- und Wasserverhältnisse würden sich bei 
Nichtdurchführung der Planung nicht verändern, eventuelle Mehrbelastungen der 
Menschen durch Lärm würden nicht auftreten. Das Landschaftsbild würde wahr-
scheinlich gleichbleiben.  

4.0 Vermeidung / Minimierung /Ausgleich / Ersatz nachteiliger Umwelt-
auswirkungen 
 
Der Verursacher eines Eingriffs ist verpflichtet, vermeidbare Beeinträchtigungen 
von Natur und Landschaft zu unterlassen. Verbleiben nach Ausschöpfung aller 
Vermeidungs- bzw. Minimierungsmaßnahmen erhebliche Beeinträchtigungen des 
Naturhaushaltes, so sind gem. § 15 (2) BNatSchG Ausgleichs- und Ersatzmaß-
nahmen durchzuführen. 
 
Obwohl durch die Aufstellung des Bebauungsplanes selbst nicht in den Naturhaus-
halt und das Landschaftsbild eingegriffen werden kann, sondern nur durch dessen 
Realisierung, ist die Eingriffsregelung dennoch von Bedeutung, da nur bei ihrer 
Beachtung eine ordnungsgemäße Abwägung aller öffentlichen und privaten Belan-
ge möglich ist. 
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Das geplante Vorhaben wird unvermeidbare Beeinträchtigungen von Natur und 
Landschaft auslösen. Die einzelnen Vermeidungs- / Minimierungsmaßnahmen für 
die Schutzgüter werden im Folgenden dargestellt. Einige der genannten Maßnah-
men sind aufgrund gesetzlicher Bestimmungen ohnehin durchzuführen (z. B. 
Schallschutz) und sind somit keine Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen 
im Sinne der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung. Sie werden vollständigkeits-
halber und zum besseren Verständnis jedoch mit aufgeführt. 

4.1 Vermeidung / Minimierung 

4.1.1 Schutzgut Mensch 
 
Nach derzeitigem Kenntnisstand sind keine bis weniger erhebliche Auswirkungen 
auf das Schutzgut Menschen zu erwarten. Auf Basis des schalltechnischen Gut-
achtens sind keine gesonderten Maßnahmen bzgl. des An- und Abfahrtverkehrs 
auf öffentlichen Verkehrsflächen zu treffen. 
 
Es verbleiben durch die Planung keine erheblichen negativen Auswirkungen auf 
das Schutzgut Mensch.  

4.1.2 Schutzgut Pflanzen 
 
Folgende allgemeine Maßnahme zur Vermeidung und Minimierung ist zu berück-
sichtigen: 
 

- Der Eingriff erfolgt in relativ wertarme und vorgeprägte Biotope.  
- Innerhalb des Geltungsbereiches sind die Bestimmungen des § 39 BNatSchG 

(Allgemeiner Schutz wild lebender Tiere und Pflanzen) in Verbindung mit § 44 
BNatSchG (Vorschriften für besonders geschützte und bestimmte andere 
Tier- und Pflanzenarten) zu beachten. 

 
Es verbleiben erhebliche Auswirkungen auf das Schutzgut Pflanzen, die kompen-
siert werden müssen. 

4.1.3 Schutzgut Tiere 
 
Folgende Maßnahmen tragen dem Grundsatz der Eingriffsvermeidung und -
minimierung Rechnung und werden daher verbindlich festgesetzt: 
 
- Die Baufeldräumung/Baufeldfreimachung ist während des Fortpflanzungszeit-

raumes vom 01. März bis zum 15. Juli unzulässig. Darüber hinaus ist diese in 
der Zeit vom 01. März bis zum 30. September unzulässig, sofern Gehölze 
oder Bäume abgeschnitten, auf dem Stock gesetzt oder beseitigt werden. Die 
Baufeldräumung/Baufeldfreimachung ist in den genannten Zeiträumen als 
auch die Beseitigung von Gehölzen im Zeitraum vom 01. Oktober bis Ende 
Februar jeweils nur zulässig, wenn die untere Naturschutzbehörde zuvor 
nach Vorlage entsprechender Nachweise der Unbedenklichkeit auf Antrag 
eine entsprechende Zustimmung erteilt hat. 

- Innerhalb des Geltungsbereiches sind die Bestimmungen des § 39 
BNatSchG (Allgemeiner Schutz wild lebender Tiere und Pflanzen) in Verbin-
dung mit § 44 BNatSchG (Vorschriften für besonders geschützte und be-
stimmte andere Tier- und Pflanzenarten) zu beachten. 
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4.1.4 Biologische Vielfalt 
 
Es werden keine erheblichen negativen Auswirkungen erwartet, folglich sind auch 
keine Vermeidungs- oder Minimierungsmaßnahmen notwendig oder vorgesehen. 
Durch Maßnahmen zum Ausgleich von Beeinträchtigungen anderer Schutzgüter 
können allerdings zusätzlich positive Wirkungen auf die Biologische Vielfalt erreicht 
werden. 

4.1.5 Schutzgüter Boden und Fläche 
 
Folgende allgemeine Maßnahmen zur Vermeidung und Minimierung sind zu be-
rücksichtigen: 
 
- Reduzierung der Eingriffe in vorhandenen Strukturen auf ein für das Vorha-

ben erforderliches Mindestmaß. 
- Der Schutz des Oberbodens (§ 202 BauGB) sowie bei Erdarbeiten die ATV 

DIN 18300 bzw. 18320 und DIN 18915 sind zu beachten. 
- Baugrundverbessernde Maßnahmen die vor der Umsetzung des Bauvorha-

bens durchzuführen sind: 
o Das Gelände soll um ca. 1,5m über die derzeitige Geländehöhe 

aufgefüllt werden. 
o Das Gebäude soll in Leichtbauweise erstellt werden. 
o Ein Bodenaushub ist bzgl. der Entsorgungsproblematik von sul-

fatsauren Böden zu vermeiden. 
o Alternativen zu einer Tiefgründung sind zu bevorzugen. 

- Um dauerhaft negative Auswirkungen auf die von Bebauung freizuhaltenden 
Bereiche zu vermeiden, sollte der Boden im Bereich der Bewegungs-, Ar-
beits- und Lagerflächen durch geeignete Maßnahmen (z.B. Überfahrungs-
verbotszonen, Baggermatten) geschützt werden. Boden sollte im Allgemei-
nen schichtgetreu ab- und aufgetragen werden. Die Lagerung von Boden in 
Bodenmieten sollte ortsnah, schichtgetreu, in möglichst kurzer Dauer und 
entsprechend vor Witterung geschützt vorgenommen werden (u.a. gemäß 
DIN 19639). Außerdem sollte das Vermischen von Böden verschiedener 
Herkunft oder mit unterschiedlichen Eigenschaften vermieden werden. Auf 
verdichtungsempfindlichen Flächen sollten Stahlplatten oder Baggermatten 
zum Schutz vor mechanischen Belastungen ausgelegt werden. Besonders 
bei diesen Böden sollte auf die Witterung und den Feuchtegehalt im Boden 
geachtet werden, um Strukturschäden zu vermeiden. Der Geobericht 28 „Bo-
denschutz beim Bauen“ des LBEG dient als Leitfaden zu diesem Thema. 

- Sollten bei den geplanten Bau- und Erdarbeiten Hinweise auf Altablagerun-
gen und Bodenverunreinigungen zutage treten, so ist unverzüglich die untere 
Abfallbehörde des Landkreises Leer zu benachrichtigen.  

- Sollten bei den Erdarbeiten Kampfmittel (Granaten, Panzerfäuste, Minen etc.) 
gefunden werden, sind diese umgehend der zuständigen Polizeidienststelle, 
dem Ordnungsamt oder dem Kampfmittelbeseitigungsdienst direkt zu mel-
den.  

 
Nichtsdestotrotz verbleiben erhebliche Auswirkungen durch die zulässige Versiege-
lung auf das Schutzgut Boden, die kompensiert werden müssen. 

4.1.6 Schutzgut Wasser 
 
Folgende Maßnahmen tragen dem Grundsatz der Eingriffsvermeidung und -
minimierung Rechnung und werden festgesetzt: 
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- Um den Eingriff in den Wasserhaushalt so gering wie möglich zu halten, ist 

das Niederschlagswasser so lange wie möglich im Gebiet zu halten. Dazu ist 
das Regenwasser von Dachflächen und Flächen anderer Nutzung, von de-
nen kein Eintrag von Schadstoffen ausgeht, nach Möglichkeit auf dem 
Grundstück zu belassen und, sofern möglich, zu versickern. 

 
Die als weniger erheblich eingestuften Umweltauswirkungen für das Schutzgut 
Wasser können durch die genannten im Plangebiet vorgesehenen Vermeidungs-
maßnahmen minimiert werden, so dass keine erheblichen Umweltauswirkungen 
verbleiben. 

4.1.7 Schutzgüter Luft und Klima 
 
Es sind keine erheblichen negativen Auswirkungen durch die Planung zu erwarten, 
folglich sind auch keine Vermeidungs- oder Minimierungsmaßnahmen notwendig 
oder vorgesehen. Durch Maßnahmen zum Ausgleich von Beeinträchtigungen an-
derer Schutzgüter können darüber hinaus zusätzlich positive Wirkungen auf das 
Schutzgut Klima und Luft erreicht werden. 

4.1.8 Schutzgut Landschaft 
 
Um Beeinträchtigungen für das Schutzgut Landschaft zu verringern, werden fol-
gende Maßnahmen zur Vermeidung berücksichtigt: 
 
- Erhalt der vorhandenen und landschaftstypischen Grabenstrukturen. 
- Eingrünung des Plangebietes mit standortgerechten Einzelbäumen und 

Sträuchern 
- Begrenzung der Gebäudehöhen auf ≤ 9,5 m. 
 
Die verbleibenden weniger erheblichen Auswirkungen auf das Schutzgut Land-
schaft werden über die umzusetzenden Kompensationsmaßnahmen für die über-
planten Biotoptypen und das Schutzgut Boden mit ausgeglichen. 

4.1.9 Schutzgut Kultur und Sachgüter 
 
Es sind keine erheblichen negativen Auswirkungen auf Kultur- und Sachgüter zu 
erwarten. Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen sind daher nicht vorgese-
hen.  

4.2 Maßnahmen zur Kompensation 
 
Der Verursacher eines Eingriffs ist verpflichtet, vermeidbare Beeinträchtigungen 
von Natur und Landschaft zu unterlassen. Der Verursacher ist verpflichtet, unver-
meidbare Beeinträchtigungen durch Maßnahmen des Naturschutzes und der 
Landschaftspflege auszugleichen (Ausgleichsmaßnahmen) oder zu ersetzen (Er-
satzmaßnahmen). Ausgeglichen ist eine Beeinträchtigung, wenn und sobald die 
beeinträchtigten Funktionen des Naturhaushalts in gleichartiger Weise wiederher-
gestellt sind und das Landschaftsbild landschaftsgerecht wiederhergestellt oder 
neugestaltet ist. Ersetzt ist eine Beeinträchtigung, wenn und sobald die beeinträch-
tigten Funktionen des Naturhaushalts in dem betroffenen Naturraum in gleichwerti-
ger Weise hergestellt sind und das Landschaftsbild landschaftsgerecht neugestal-
tet ist (§ 15 (1) und (2) BNatSchG). 
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Obwohl durch die Aufstellung des Bebauungsplanes selbst nicht in den Naturhaus-
halt und das Landschaftsbild eingegriffen werden kann, sondern nur durch dessen 
Realisierung, ist die Eingriffsregelung dennoch von Bedeutung, da nur bei ihrer 
Beachtung eine ordnungsgemäße Abwägung aller öffentlichen und privaten Belan-
ge möglich ist. 
 
Um die mit der Realisierung des Bebauungsplanes verbundenen Beeinträchtigun-
gen in den Naturhaushalt und das Landschaftsbild zu kompensieren, sind die im 
Folgenden beschriebenen Maßnahmen durchzuführen. 

 
Ausgleichsmaßnahmen 
 
Anlage einer Strauch-Baumhecke (ca. 795 m²) 

 
Innerhalb der festgesetzten Fläche zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und 
sonstigen Bepflanzungen gem. § 9 (1) Nr. 25a BauGB sind Baum-Strauch-Hecken 
aus heimischen, standortgerechten Sträuchern und Laubgehölzen anzulegen. Die 
Maßnahme ist in der auf die Fertigstellung der Rohbaumaßnahme folgenden 
Pflanzperiode zu erfüllen. Abgänge oder Beseitigungen sind durch gleichwerte 
Neupflanzungen zu ersetzen. 
 
Der Pflanzabstand untereinander soll i. d. R. 1,00 m betragen. Der Abstand in der 
Reihe soll ebenfalls 1,00 m betragen. Es ist ausschließlich autochthones Pflanzma-
terial aus regionalen Beständen zu verwenden. 
 

 

Abbildung 8: Pflanzschema für Pflanzflächen (beispielhaft) 

 
Neben der landschaftlichen Einbindung und der Schutz- bzw. Begrenzungsfunktio-
nen weist eine standorttypische Gehölzvegetation (Kombination Bäume/Sträucher) 
einen hohen faunistischen Wert auf. Eine Vielzahl von biotoptypischen Vogelarten 
nutzen diese Biotope als Ansitz- und Singwarte sowie als Brutmöglichkeit. Weiter-
hin haben verschiedene Wirbellose und auch Amphibienarten ihren Haupt- oder 
Teillebensraum im Bereich von Gehölzen und Gebüschen. Neben der hohen Be-
deutung für die Tierwelt und den Naturhaushalt prägen derartige Biotopstrukturen 
das Landschaftsbild positiv. Neben der hohen Bedeutung für die Tierwelt und den 
Naturhaushalt wird auf die besondere Landschaftsbildprägung derartiger Biotop-
strukturen hingewiesen. 
 
Folgende Gehölzarten sind zu verwenden: 
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Bäume:   Stieleiche, Hainbuche, Weißbirke, Schwarzerle, Traubeneiche 
Sträucher:  Kornelkirsche, Vogelkirsche, Schlehe, Johannesbeere, Mehlbeere, 

Himbeere 
 
Folgende Qualitäten sind zu verwenden: 
 
Bäume:   Heister, 2 x verpflanzt, Höhe 125-150 cm 
Sträucher:  leichte Sträucher, 1 x verpflanzt, Höhe 70-80 cm 

Hinweis zu gebietseigenen Herkünften von Saatgut und Pflanzmaterial 

Um im Rahmen der Eingriffsregelung den o. g. übergeordneten naturschutzfachli-
chen Zielsetzungen gerecht zu werden, ist bei der Umsetzung von Kompensati-
onsmaßnahmen und der Durchführung von Pflanzmaßnahmen und Ansaaten da-
her die Verwendung von Pflanzen und Saatgut gebietseigener Herkünfte vorzuse-
hen. 
 
Berechnung der Ausgleichsfläche im Geltungsbereich des Bebauungsplanes  
Nr. 0614 für das Schutzgut Arten und Lebensgemeinschaften (Biotoptypen): 

 

Tabelle 9: Aufwertungsmaßnahme innerhalb des Bebauungsplanes 

Biotoptyp  

 
 

Überplanung durch... 
  

 
Flächengröße  

 
Wertsteigerung  

 
 

Ergebnis 
  

GIFt 
Anpflanzfläche, 
Strauch-Baumhecke 
(HFM) 

795 
um 1 Wst. (vorher 
Wst. 2; nachher 
Wst. 3) 

795 

 

 
  

 
Durch die beschriebenen Maßnahmen innerhalb des Plangebietes können durch 
die Anlage einer Strauch-Baumhecke 822 Werteinheiten ausgeglichen werden.  
 

 Wertpunkte 

 - 10.780 

 + 795  

Defizit - 9.985  

 
Schutzgut Boden: 1.720 m² 
 
Das bedeutet, dass sich für die Beeinträchtigungen in die Schutzgüter Arten und 
Lebensgemeinschaften (Biotoptypen) ein Kompensationsflächendefizit von 9.985 
Wertpunkten (= 4.990 m² bei einer Aufwertung um 2 Wertstufen) sowie für das 
Schutzgut Boden und den o. g. Ausgleichsmaßnahmen ein Defizit von insgesamt 
ca. 1.720 m² ergibt. 
 

Ersatzmaßnahmen 
 
Der Ausgleich der erheblichen Eingriffe in die Schutzgüter kann über die vorgese-
henen grünordnerischen Maßnahmen innerhalb des Geltungsbereiches nicht aus-
geglichen werden. Es sind daher zum Ausgleich der verbleibenden erheblichen 
Beeinträchtigungen in den Naturhaushalt externe Kompensationsmaßnahmen er-
forderlich. 
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Nachfolgend werden die notwendigen Kompensationsmaßnahmen beschrieben: 
 

➢ BIOTOPTYPEN / BODEN 
 
Das Kompensationsflächendefizit von 9.985 WP (bzw. 4.990 m²) für Biotoptypen 
und 1.720 m² für das Schutzgut Boden wird auf geeigneten Flächen (Gemarkung 
Marienchor, Flur 3, Flurstück 13) ausgeglichen.  
 

 

Abbildung 9: Lageplan des Flurstücks 13, Flur 3, Gemarkung Marienchor (LGLN 
2021) 

 
Flurstück 13, Flur 3, Gemarkung Marienchor, Gemeinde Jemgum  
 
Beschreibung der Fläche (Biotoptypen): 
Das Flurstück 13 wird von Grünland mit Süßgräser-Dominanz eingenommen (vgl. 
Plan-Nr. 1 der Anlage). Die vorherrschenden Arten sind Wolliges Honiggras 
(Holcus lanatus), Weidelgras (Lolium perenne) und Gewöhnliches Rispengras (Poa 
trivialis). Zerstreut treten unter den Kräutern Vogelmiere (Stellaria media), Gewöhn-
liches Hornkraut (Cerastium holosteoides) und Löwenzahn (Taraxacum officinale 
agg.) hinzu, mit Kriechendem Hahnenfuß (Ranunculus repens), Krausem Ampfer 
(Rumex crispus) und Weißem Straußgras (Agrostis stoloinifera) finden sich lokal 
Feuchtezeiger. Weiterhin sind in einigen Bereichen des Grünlandes zerstreut Arten 
mit geringeren Nährstoffansprüchen, wie z. B. Rotes Straußgras (Agrostis capilla-
ris), Großer Sauerampfer (Rumex acetosa) und Wiesen-Schaumkraut (Cardamine 
pratensis), vorhanden. Aufgrund dieser Ausprägung ist die Fläche als Intensivgrün-
land feuchter Strandorte (GIF) mit lokalen Übergängen zum Extensivgrünland 
(GEF) einzustufen. Drei Grüppen durchziehen das Grünland in W-E-Richtung und 
besitzen einen Anschluss an den an der östlichen Flurstücksgrenze verlaufenden 
Graben, in den sie entwässern. Weitere Gräben (FGR) begleiten alle übrigen 
Grenzen des Flurstückes im Norden, Süden und Westen. Kennzeichnend für alle 
Gräben sind schmale Säume aus Schilf (Phragmites australis), das teils den ge-
samten Graben durchwächst. Teilweise finden sich Rohrglanzgras (Phalaris a-
rundinacea), Flatter-Binse (Juncus effusus) oder Seggen (Carex spp.) an den Gra-

Flurstück 13 
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benrändern. Zum Zeitpunkt der Untersuchung im Januar 2021 waren die Gräben 
und Grüppen mit Wasser gefüllt, lokal bildeten sich Blänken auf dem Grünland. Die 
nähere Umgebung des Flurstückes wird von einem nahezu gehölzfreien Grünland-
Graben-Areal eingenommen. 

 

 

Abbildung 10: Blick aus Westen auf das Intensivgrünland des Flurstückes 13 
(20.01.2021). 

 

 

Abbildung 11: Mit Wasser gefüllte Grüppe innerhalb des Grünlandes (20.01.2021). 
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Abbildung 12: Blänke innerhalb des Grünlandes (20.01.2021). 

 

 

Abbildung 13: Graben an der Ostseite; der Randbereich des Grünlandes liegt hier 
etwas höher (20.01.2021). 

 
Eignung als Kompensationsfläche 
Als vorwiegend intensiv genutzte, artenarme Intensivgrünlandfläche mit lokalen 
Übergängen zum artenarmen Extensivgrünland weist die potenzielle Kompensati-
onsfläche einen relativ geringen ökologischen Wert auf, der sich durch verschiede-
ne Maßnahmen sinnvoll aufwerten lässt.  
 
Entwicklungsmöglichkeiten 
Auf dem Flurstück ist eine Entwicklung von mesophilem Grünland durch extensive 
Nutzung des vorhandenen Intensivgrünlandes anzustreben, lokal können sich auf-
grund des hoch anstehenden Grundwassers ggf. seggen- und binsenreiche Frag-
mente einstellen. Die in den Randbereichen und teils auf der Grünlandfläche selbst 
bereits in zumeist geringer Dichte vorhandenen Arten mit geringeren Nährstoffan-
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sprüchen stellen ein gutes Potenzial für eine entsprechende Entwicklung dar und 
können sich bei entsprechender Nutzung in der Fläche etablieren bzw. ausbreiten. 
 
Mit dem Zielbiotop mesophiles Grünland und ggf. Feucht-/Nassgrünland wird ein 
artenreicher Biotoptyp entwickelt, der Lebensraum für zahlreiche Arthropoden bie-
tet und folglich auch ein Nahrungshabitat für Vögel und verschiedene Säugetiere 
bildet. Gegebenenfalls kommt es zur Ansiedlung anspruchsvoller bodenbrütender 
Vögel. 
 

Fläche 
Flächengrö-

ße (A) 

Wertstufenerhöhung/-

verringerung (WS) 

A x WS 

(Wertpunkte) 

Entwicklung von mesophilem 

Grünland (GMF=Wertstufe IV) 

auf sonstigem feuchten Inten-

sivgrünland (GIF=Wertstufe II) * 

rd. 14.170 m² + 2 + 28.340  

Bilanz   + 28.340  

* für die auf der Flurstücksgrenze verlaufenden Gräben wurde eine Breite von insgesamt 2 m ange-

nommen, die anteilig (1 m) auf das Flurstück 13 entfällt.  

 

Folglich stehen auf dem Flurstück 13, der Flur 3, der Gemarkung Marienchor 
insgesamt 28.340 Werteinheiten für Kompensationszwecke zur Verfügung.  
 
Von den hier zur Verfügung stehenden 28.340 Werteinheiten (auf 14.170 m²) 
werden für die vorliegende Planung 4.990 m² (bzw. 9.985 WE) für Biotoptypen 
zzgl. 1.720 m² für Boden in Anspruch genommen. Demnach stehen 7.460 m² 
bzw. 14.920 WE nicht mehr zur Verfügung. Es erfolgt eine grundbuchliche Si-
cherung der Kompensationsflächen. 
 
Es verbleiben auf dem Flurstück 13 (Gemarkung Marienchor, Flur 3) noch 
13.420 WP (bzw. 6.710 m²) für andere Planungen.  
 
Zur Erreichung der Entwicklungsziele auf den Kompensationsflächen sind Bewirt-
schaftungsauflagen zu berücksichtigen. Diese sind im Vorfeld durch Abstimmung 
mit der unteren Naturschutzbehörde des Landkreises Leer zu konkretisieren: 
 

- Der Bereich der Kompensationsflächen ist ausschließlich als Dauer-
grünland (Mähwiese, extensive Beweidung) zu nutzen.  

- Veränderungen der Bodengestalt durch Verfüllen, Einplanieren etc. 
sind unzulässig. 

- Beseitigungen von Geländeunebenheiten (Walzen und Schleppen) 
sind unzulässig. 

- Mahd frühestens ab Mitte Juni (zweimalige Mahd pro Jahr zulässig). 
Das Mähgut ist zu entfernen.  

- Sollten gemäß Bodenanalysen eine Versauerung oder Mangel an 
Grundnährstoffen festgestellt werden, so ist eine Erhaltungsdüngung 
in Absprache mit der Unteren Naturschutzbehörde des Landkreises 
Leer zulässig.  

- Umbruch und Neuansaaten sind nicht zulässig aber Nachsaat (Über-
saat) ist möglich.  

- Die Fläche muss jährlich bewirtschaftet werden und „kurzrasig“ in den 
Winter gehen. 

- In der Zeit vom 01. März bis 15. Juni eines jeden Jahres sind jegliche 
maschinelle Arbeiten auf der Fläche unzulässig. 
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- Jegliches Aufbringen von Pflanzenschutzmitteln ist unzulässig.  
- Jegliche Einrichtung von Entwässerungseinrichtungen ist unzulässig.  
- Die Lagerung von Silage, Heuballen oder sonstigen Materialien sowie 

das Abstellen von Geräten sind unzulässig. 
- In Hinblick auf die Verdichtungsempfindlichkeit der ausgeprägten Bö-

den ist eine den Bodenverhältnissen angepasste Bereifung zu wählen. 
 
Durch die oben genannten Maßnahmen lässt sich der derzeit vorhandene Bi-
otoptyp feuchtes Intensivgrünland (GIF = Wertstufe II) zu mesophilem Grün-
land (GMF = Wertstufe IV) nach der Bewertungsskala in DRACHENFELS (2012) 
um zwei Wertstufen aufwerten.  
 
 

➢ GASTVÖGEL 
 
Mit der vorliegenden Planung wird ein Bereich überplant, der gemäß den Darstel-
lungen des NIEDERSÄCHSISCHEN MINISTERIUM FÜR UMWELT, ENERGIE, BAUEN UND 

KLIMASCHUTZ 2022 für Gastvögel wertvoll und von internationaler Bedeutung ist 
(vgl. Kap. 3.1.3). Die Umwandlung des bisherigen Grünlands in eine Siedlungsnut-
zung stellt eine erhebliche Beeinträchtigung dar, da der Grünlandanteil des Gastvo-
gelgebietes verringert wird. 
 
Für Wiesen- und Gastvögel geeigneter Raum kann durch lineare Gehölzstrukturen 
eingeschränkt sein. Zur Habitatoptimierung vorhandener Flächen für Gastvögel 
(und Wiesenbrüter) besteht die Möglichkeit, vorhandene Hecken- oder Gehölzstruk-
turen zu entfernen. Durch die Gehölzentfernung entstehen weitere Flächen, die den 
Gastvögeln (und Wiesenbrütern) als Lebensraum dienen können und Störquellen 
werden entfernt.  
 
Gemäß VAN DER VLIET et. al. 2010 halten Wiesenvögel zu Waldrändern, Baumrei-
hen oder Hecken Abstände von 50-100 m. Auch Siedlungsränder werden mit die-
sem Abstand gemieden. Analog zur Eingriffsbilanzierung erfolgt auch hier die Fest-
legung eines Radius‘ von 100 m um die zu beseitigende Gehölzreihe, sodass eine 
Fläche von rd. 8,3 ha von Beeinträchtigungen durch vertikale Strukturen freige-
räumt wird (vgl. Abbildung 14). Der Verlust von 3,7 ha kann damit ausgeglichen 
werden.  
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Abbildung 14: Vergleich: Wieviel Fläche geht potenziell verloren, wieviel Fläche kann 
durch Habitatoptimierung verbessert werden.  

 
Die Maßnahme ist dauerhaft zu erhalten, d.h. dort wo die Gehölzstrukturen entfernt 
werden ist wieder aufkommender Bewuchs dauerhaft zu entfernen und die Flächen 
sind freizuhalten. Die Entfernung von Gehölzen ist während des Fortpflanzungs-
zeitraumes vom 01. März bis zum 30. September unzulässig. Die Beseitigung von 
Gehölzen im Zeitraum vom 01. Oktober bis Ende Februar jeweils nur zulässig, 
wenn die untere Naturschutzbehörde zuvor nach Vorlage entsprechender Nach-
weise der Unbedenklichkeit auf Antrag eine entsprechende Zustimmung erteilt hat. 

4.3 Anderweitige Planungsmöglichkeiten 

4.3.1 Standort 
 
Bei dem vorliegenden Planvorhaben handelt es sich um die planungsrechtliche 
Neuberegelung einer Fläche in der Gemeinde Jemgum, die bislang der landwirt-
schaftlichen Nutzung unterlag. Das Plangebiet verfügt über eine optimale infra-
strukturelle Anbindung und schließt zudem an bereits bestehende und geplante 
Siedlungsstrukturen an.  Die Festsetzung der Fläche für den Gemeinbedarf zur Er-
richtung einer Kindertagesstätte entspricht darüber hinaus der aktuellen Nachfra-
gesituation nach Kindergarten- bzw. Krippenplätzen. Alternativflächen, die aus na-
turschutzfachlicher Sicht besser geeignet wären, sind derzeit nicht verfügbar.  

4.3.2 Planinhalt 
 
Im Zuge der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 0614 werden entsprechend 
dem Planungsziel eine Fläche für den Gemeinbedarf sowie Grünflächen festge-
setzt. Die zulässige Grundflächenzahl wird mit 0,4 zzgl. zulässiger Überschreitung 
festgesetzt. Somit wäre bei Bedarf auch ein Erweiterungsbau möglich. Dem nach-
haltigen Umgang mit der Ressource Fläche wird somit Rechnung getragen. In den 

Beeinträchtigter Be-
reich des wertvollen 
Bereichs für Gastvögel 
internationaler Bedeu-
tung für Bebauungsplan 
Nr. 0614 = 3,8 ha 

 

Von Beeinträchtigungen 
durch bestehenden Ver-
tikalstrukturen freige-
räumter Raum = 8,3 ha 

Bebauungsplan 
Nr. 0614 
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Randbereichen sind umfassende Eingrünungsmaßnahmen vorgesehen. Anderwei-
tige Planungsmöglichkeiten hinsichtlich der Planinhalte bestehen nicht. 

5.0 ZUSÄTZLICHE ANGABEN 

5.1 Beschreibung der wichtigsten Merkmale der verwendeten technischen 
Verfahren 

5.1.1 Analysemethoden und -modelle 
 
In Anwendung der Aktualisierung der „Naturschutzfachlichen Hinweise zur Anwen-
dung der Eingriffsregelung in der Bauleitplanung“ nach BREUER (2006) i. V. m. der 
Einstufung der Biotoptypen in Niedersachsen nach DRACHENFELS (2012) wurde ei-
ne Bewertung der gegenwärtigen Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes Sicht des 
Schutzgutes Arten und Lebensgemeinschaften (Pflanzen) durch Wertstufen vorge-
nommen. Zusätzlich wurde für die übrigen Schutzgüter eine verbal-argumentative 
Eingriffsbetrachtung vorgenommen. 

5.1.2 Fachgutachten 
 
Durch das Büro für Schallschutz Busse (2022), Garbsen, wurde eine „Schalltechni-
sche Stellungnahme zur innerhalb des Bebauungsplans Nr. 0614 der Gemeinde 
Jemgum geplanten Kindertagesstätte“ erstellt. Ein Geotechnischer Untersu-
chungsbericht zum Neubau der Kindertagesstätte wurde von Geonovo (2022) aus 
Leer erarbeitet. Darüber hinaus wurden im Vorfeld Prospektionen durch den Ar-
chäologischen Dienst der Ostfriesischen Landschaft durchgeführt. Dipl.-Biol. Jörg 
Fittje erstellte einen Faunistischen Fachbeitrag zum Bebauungsplan „Toter Weg“, 
der den hier vorliegenden Geltungsbereich ebenfalls mit abdeckt und nahm eben-
falls die Eignungsüberprüfung potenzieller Kompensationsflächen in Marienchor 
vor.  

5.1.3 Hinweise auf Schwierigkeiten bei der Zusammenstellung der Unterla-
gen 
 
Zu den einzelnen Schutzgütern stand ausreichend aktuelles Datenmaterial zur Ver-
fügung bzw. wurde im Rahmen der Bestandserfassung zu den Biotoptypen erho-
ben, so dass keine Schwierigkeiten bei der Zusammenstellung der Unterlagen auf-
traten. 

5.2 Hinweise zur Durchführung der Umweltüberwachung 
 
Gemäß § 4c BauGB müssen die Kommunen die erheblichen Umweltauswirkungen 
überwachen (Monitoring), die auf Grund der Durchführung der Bauleitpläne eintre-
ten. Hierdurch sollen insbesondere unvorhergesehene nachteilige Auswirkungen 
frühzeitig erkannt werden, um geeignete Maßnahmen zur Abhilfe zu ermöglichen. 
Im Rahmen der vorliegenden Planung wurden zum Teil erhebliche bzw. weniger 
erhebliche Umweltauswirkungen festgestellt. Zur Überwachung der prognostizier-
ten Umweltauswirkungen der Planung wird innerhalb von zwei Jahren nach Sat-
zungsbeschluss eine Überprüfung durch die Gemeinde Jemgum stattfinden, die 
feststellt, ob sich unvorhergesehene erhebliche Auswirkungen abzeichnen. Gleich-
zeitig wird die Durchführung der enthaltenen Kompensationsmaßnahmen ein Jahr 
nach Umsetzung der Baumaßnahme erstmalig kontrolliert. Nach weiteren drei Jah-
ren wird eine erneute Überprüfung stattfinden. Die Protokolle der jeweiligen Über-
prüfung sind der Unteren Naturschutzbehörde des Landkreises Leer vorzulegen. 
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Sollte diese nicht durchgeführt worden sein, wird die Gemeinde deren Realisierung 
über geeignete Maßnahmen sicherstellen. 

6.0 ALLGEMEINVERSTÄNDLICHE ZUSAMMENFASSUNG 
 
Die Gemeinde Jemgum beabsichtigt den Bebauungsplan Nr. 0614 „Jemgum – Kita 
Amelborgster Weg“ aufzustellen, um die planungsrechtlichen Voraussetzungen für 
eine verträgliche Erweiterung des Siedlungsraumes zu schaffen. Um der aktuellen 
Nachfragesituation nach Kindergarten- bzw. Krippenplätzen Rechnung zu tragen 
werden Flächen für den Gemeinbedarf zur Errichtung einer Kindertagesstätte fest-
gesetzt.  
 
Durch die Festsetzungen des Bebauungsplanes Nr. 0614 kommt es zu einem Ver-
lust von Lebensraum für Pflanzen, was als erhebliche Beeinträchtigung zu bewer-
ten ist. Zusätzlich werden für das Schutzgut Boden und Fläche und das Schutzgut 
Tiere (Gastvögel) erhebliche Beeinträchtigungen erwartet. Für die Schutzgüter 
Landschaft, Luft und Klima, Wasser und Mensch werden weniger erhebliche Beein-
trächtigungen erwartet.  Weitere Beeinträchtigungen sind nicht zu erwarten. Die 
Eingriffe in Natur und Landschaft werden unter Berücksichtigung der Vermeidungs- 
und Minimierungsgebote im Umweltbericht zum Bebauungsplan dargestellt. Die 
Empfehlungen reichen von der Minimierung der neu zu versiegelnder Fläche bis 
zur Festsetzung von Ausgleichsmaßnahmen. Ein verbleibendes Kompensations-
flächendefizit wird über eine externe Kompensationsfläche ausgeglichen, die bis 
zur öffentlichen Auslegung in die Planunterlagen eingestellt wird.  
 
Zusammenfassend ist festzustellen, dass unter Berücksichtigung der Maßnahmen 
zur Vermeidung, Minimierung und zum Ausgleich sowie entsprechend einzustel-
lender Maßnahmen auf Ersatzflächen davon auszugehen ist, dass keine erhebli-
chen negativen Umweltauswirkungen im Geltungsbereich zurückbleiben. 
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kartierung angetroffenen Biotoptypen und Nutzungen wieder.
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1.0 ANLASS 
 
Die Gemeinde Jemgum (Landkreis Leer) plant für die Entwicklung eines Wohngebietes 
die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 0615 „Toter Weg“. Da aufgrund der im Pla-
nungsraum vorhandenen Strukturen nicht von vornherein ausgeschlossen werden 
konnte, dass Teile eine wichtige Funktion für den Naturhaushalt aufweisen, wurde in 
Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde des Landkreises Leer eine Brutvogel-
bestandsaufnahme durchgeführt. Auf der Grundlage der vorliegenden Ergebnisse ist es 
möglich, die Eingriffsfolgen nach § 1a BauGB als auch die zu erwartenden artenschutz-
rechtlichen Belange nach § 44 BNatSchG zu ermitteln und nach naturschutzfachlichen 
Kriterien zu bewerten. Nachfolgend werden die Ergebnisse der im Frühjahr / Frühsom-
mer 2021 durchgeführten Untersuchungen dargestellt und erläutert. 
 

2.0 UNTERSUCHUNGSRAUM UND UNTERSUCHUNGSMETHODEN 
 
Der am nordwestlichen Ortsrand von Jemgum gelegene Geltungsbereich des vorliegen-
den Bebauungsplanes mit einer Größe von ca. 3,9 ha befindet sich westlich des Toten 
Weges bzw. des Jemgumer Zugschlootes. Er reicht im Norden bis an den Toten Weg 
und wird im Süden und Westen von Gräben begrenzt. Der für die Erfassung der Fauna 
festgelegte erweiterte Untersuchungsraum umfasst neben dem Plangebiet auch die 
Randstrukturen der im Osten angrenzenden Siedlungsbereiche sowie im Süden und 
Westen sämtliche Flächen in einem Korridor mit einer Tiefe von ca. 100 m und weist 
damit eine Größe von ca. 19 ha auf. Nördlich erstreckt sich das Untersuchungsgebiet 
über den Amelborster Weg hinaus. Für die Ermittlung störungsempfindlicher Brutvogel-
arten wurden die Offenlandbereiche darüber hinaus bis in eine Tiefe von mindestens ca. 
200 m in die Erhebungen einbezogen. Der Untersuchungsraum wird in erster Linie von 
Grünlandflächen eingenommen, die von Entwässerungsgräben mit linearen Röhrichten 
als Saumstrukturen gegliedert werden. In den Siedlungsrandbereichen sind ver-
schiedentlich Gehölzbestände vorhanden.  
 
Die Erfassung der Brutvögel wurde von Anfang April bis Ende Juni 2021 im Verlauf von 
insgesamt sechs Ganzflächenbegehungen (07.04., 23.04., 10.05., 29.05., 11.06. und 
28.06.2021) (s. Plan-Nr. 1) durchgeführt. Die Brutvogelbestandsaufnahmen erfolgten im 
Rahmen einer standardisierten Erfassung nach dem Prinzip der "erweiterten Revierkar-
tierung" (vgl. BIBBY et al. 1995, SÜDBECK et al. 2005), in deren Verlauf sämtliche rele-
vanten territorialen Verhaltensweisen der Vögel registriert und in Form sog. „Papierre-
viere“ kartographisch festgehalten wurden. Anhand der auf diese Weise erhaltenen Ta-
geskarten wurde für ausgewählte Zeiger- / Charakterarten auf der Grundlage eines Ver-
gleichs der reale Brutbestand ermittelt. Für häufige und verbreitete Gehölzbrüter, wie 
beispielsweise Amsel, Buchfink, Kohlmeise, erfolgten halbquantitative Abschätzungen 
der in den Gehölzen vertretenen Vogelpaare. Für die Einstufung als Brutvogel liegen in 
allen Fällen die artspezifischen Wertungsgrenzen und Erfassungszeiträume (Einzelhei-
ten bei SÜDBECK et al. 2005) zugrunde, wonach sich brutverdächtig verhaltende Vögel 
bzw. Brutnachweise als Brutvogel zu gelten haben, während die sog. Brutzeitfeststellun-
gen unberücksichtigt bleiben. Für zwölf ausgewählte Brutvogelarten wurde die Lage von 
deren Revieren in einer Verbreitungskarte (Plan-Nr. 1) zusammengestellt. 
 

3.0 ERGEBNISSE / ÜBERSICHT BESTAND BRUTVÖGEL 
 
Von den 245 in Deutschland regelmäßig brütenden Vogelarten (exkl. Vermehrungs-
gäste, Neozoen oder ehemalige Brutvögel, vgl. RYSLAVY et al. 2020) wurden im 
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Untersuchungsraum insgesamt 23 Arten nachgewiesen. Dies entspricht 11,6 % der ak-
tuell in Niedersachsen und Bremen brütenden Spezies (N = 198; vgl. KRÜGER & NIPKOW 
2015). Für die 23 Arten handelt es sich mehrheitlich um allgemein häufige Brutvögel mit 
einem weiten Verbreitungsspektrum im norddeutschen Tiefland. Dass sämtliche Vogel-
arten des Untersuchungsraumes zu den im Kreis Leer bodenständigen und dort regel-
mäßig brütenden Spezies gehören, ist u. a. durch die langjährig kreisweit durchgeführten 
Untersuchungen von GERDES (2000) belegt. 
 
In Tabelle 1 sind die im Untersuchungsgebiet nachgewiesenen Brutvögel unter Angabe 
ihrer Nistweise und damit ihrer Präsenz in den entsprechenden Habitaten aufgelistet. Im 
Einzelnen sind dies vier (17,4 %) Nicht-Singvögel (Nonpasseres) und 19 (82,6 %) 
Singvögel (Passeres). Dieses Verhältnis, wonach die Singvögel gegenüber den Nicht-
Singvögeln deutlich überwiegen, ist nicht ungewöhnlich angesichts der Tatsache, dass 
die Passeriformes 66 % aller rezenten Landvögel stellen (BEZZEL 1982) und eine Viel-
zahl der Nonpasseriformes auf große und störungsarme Lebensräume angewiesen ist. 
 
Tabelle 1: Liste der im Jahr 2021 im Untersuchungsraum nachgewiesenen Brutvögel. 

Bedeutung der Abkürzungen: Häufigkeit = absolute Zahl der Brut- / Revierpaare (in arabischen 
Zahlen) bzw. geschätzte Häufigkeitsklassen (in römischen Zahlen), wobei I = 1 Brutpaar (BP), 
II = 2-3 BP, III = 4-7 BP bedeuten. Nistweise: a = Bodenbrüter, b = Baum-/Gebüschbrüter; 
RL W/M bzw. RL Nds.: Rote Liste der in der Naturräumlichen Region Watten und Marschen bzw. 
in Niedersachsen und Bremen gefährdeten Brutvögel (KRÜGER & NIPKOW 2015); RL D: Rote Liste 
der Brutvögel Deutschlands (RYSLAVY et al. 2020); Gefährdungsgrade: 2= stark gefährdet, 3 = ge-
fährdet, V = Art der Vorwarnliste, / = derzeit nicht gefährdet; Schutzstatus: § = besonders ge-
schützte Art gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 13 BNatSchG, §§ = streng geschützte Art nach § 7 Abs. 2 Nr. 
14 BNatSchG bzw. Anlage 1 Spalte 3 der BArtSchV, s. Text. 

    ∑ BP   RL  RL  RL BNatSchG/ 

    
bzw. 
Hk.- Nist- W/M Nds D BArtSchV 

BRUTVÖGEL AVES Klasse weise 2015 2015 2020 2009 

Graugans Anser anser 1 a / / / § 

Schnatterente Mereca strepera 1 a / / / § 

Stockente Anas platyrhynchos 5 a / / / § 

Ringeltaube Columba palumbus III b / / / § 

Blaumeise Cyanistes caeruleus I b / / / § 

Kohlmeise Parus major I b / / / § 

Zilpzalp Phylloscopus collybita III a / / / § 

Schilfrohrsänger Acrocephalus schoenob. 2 a / / / § 

Sumpfrohrsänger Acrocephalus palustris 3 a / / / § 

Teichrohrsänger Acrocephalus scirpaceus 1 a / / / § 

Mönchsgrasmücke Sylvia atricapilla II b / / / § 

Zaunkönig Troglodytes troglodytes II a / / / § 

Amsel Turdus merula III b / / / § 

Singdrossel Turdus philomelos 3 b / / / § 

Rotkehlchen Erithacus rubecula II a / / / § 

Schwarzkehlchen Saxicola rubicola 1 a / / / § 

Blaukehlchen Luscinia svecica 3 a / / / §§ 

Wiesenpieper Anthus pratensis 1 a 3 3 2 § 

Bachstelze Motacilla alba I a / / / § 

Buchfink Fringilla coelebs III b / / / § 

Grünfink Chloris chloris I b / / / § 

Stieglitz Carduelis carduelis 1 b V V / § 

Rohrammer Emberiza schoeniclus 1 a / / / § 



Faunistischer Fachbeitrag zu dem Bebauungsplan „Jemgum - Toter Weg“ 3 
 

 

 
Diekmann • Mosebach & Partner – Oldenburger Straße 86 – 26180 Rastede 

 

    ∑ BP   RL  RL  RL BNatSchG/ 

    
bzw. 
Hk.- Nist- W/M Nds D BArtSchV 

BRUTVÖGEL AVES Klasse weise 2015 2015 2020 2009 

∑ 23 spp.               

 
Das aktuelle Vogelartenspektrum setzt sich einerseits aus sog. Allerweltsarten (Ubiqu-
isten) zusammen, die überwiegend die Gehölze am Siedlungsrand von Jemgum besie-
deln. Zu diesen gehören insbesondere Singvögel (Passeres), wie Drosseln, Grasmü-
cken, Finken, Meisen und Zaunkönige, sowie die Ringeltaube als Nicht-Singvogel (Non-
passeres). Andererseits wird die Ornis des Untersuchungsraumes von einer größeren 
Zahl an Arten gestellt, die auf spezielle Brutbiotope angewiesen sind. Mit FLADE (1994) 
sind Lebensraumspezialisten Spezies, die sich durch eine enge ökologische Bindung 
oder durch einen hohen Treuegrad an bestimmte Lebensräume oder Lebensraumkom-
plexe auszeichnen. Zu diesen gehören im Fall des Untersuchungsraumes mit Schwarz-
kehlchen und Wiesenpieper Charakterarten der offenen Agrarlandschaft, mit Graugans, 
Schnatter- und Stockente treten mehrere Wasservögel auf und mit Blaukehlchen, Rohr-
ammer, Schilf-, Sumpf- und Teichrohrsänger ist eine für Röhrichte typische Avifauna 
ausgebildet. 
 
Die Mehrzahl der nachgewiesenen Brutvogelarten ist mit jeweils nur wenigen Brutpaaren 
im Gebiet vertreten, was auf eine spärliche Besiedlung durch Brutvögel hindeutet. 
47,8 % (N = 11) der 23 Brutvogelarten kommen mit jeweils nur einem Brutpaar vor, wei-
tere sieben Vogelarten (entsprechend 30,4 %) sind mit kleinen Populationen von zwei 
bis maximal drei Brutpaaren vertreten (Häufigkeitsklasse II, Tabelle 1). Fünf Spezies 
(21,7 %) bilden im Untersuchungsgebiet etwas größere Bestände von mehr als drei Brut-
paaren. Zu den Vertretern der oberen Häufigkeitsklasse gehören mehrheitlich die ein-
gangs erwähnten allgemein häufigen Ubiquisten und somit zum überwiegenden Teil Ge-
hölzbrüter. Darüber hinaus zählt die ökologisch anspruchslose Stockente mit fünf Brut-
paaren zu den häufigsten Arten des Untersuchungsraumes. 
 
Die nistökologische Betrachtung der 23 Vogelarten stellt sich folgendermaßen dar: Wäh-
rend die Brutvogelarten, die ihre Nester vorwiegend auf oder in geringer Höhe über dem 
Erdboden anlegen, mit 60,9 % (N = 14) den Hauptanteil ausmachen, zählen insgesamt 
neun (39,1 %) Brutvogelarten des Untersuchungsgebietes zu den Baum- und Gebüsch-
brütern. Trotz des sehr geringen Gehölzanteils im Untersuchungsraum fällt die Zahl der 
an Gehölze gebundenen Arten damit noch verhältnismäßig hoch aus. 
 
Wie der Verbreitungskarte (Plan-Nr. 1) von zwölf ausgewählten Arten zu entnehmen ist, 
besteht für die hier dargestellten Brutvogelarten keine auffällige Anhäufung von Revieren 
in bestimmten Bereichen des Untersuchungsgebietes, diese sind mehr oder weniger ho-
mogen über den gesamten Untersuchungsraum verteilt. Auffällig ist aber die Konzentra-
tion der Brutreviere auf die Gräben und deren Randstrukturen bei einer nur sporadischen 
Besiedlung der landwirtschaftlichen Nutzflächen. Unter den Wiesenvögeln brütet allein 
der Wiesenpieper auf einer Grünlandfläche in dem erweiterten südwestlichen Untersu-
chungsraum mit einem Revierpaar. Eine für Offenländer charakteristische Avizönose, 
wie sie z. B. von Watvögeln und / oder sonstigen Wiesen-Singvögeln gebildet wird, ist 
im Untersuchungsraum nicht ausgebildet. Hierfür fehlen so charakteristische Vertreter 
wie Kiebitz (Vanellus vanellus), Brachvogel (Numenius arquata) und / oder Feldlerche 
(Alauda arvensis). Die nächstgelegenen Reviere von Wiesenlimikolen befinden sich für 
Kiebitz und Rotschenkel (Tringa totanus) mehr als 300 m nordwestlich des Plangebietes 
und damit deutlich außerhalb des Untersuchungsraumes. Störungsempfindliche Brutvo-
gelarten treten folglich in dem für diese Spezies betrachteten 200-m-Radius nicht auf. 
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Ähnlich wie bei den Pflanzengesellschaften finden sich auch unter den Vögeln bei ver-
gleichbaren Lebensbedingungen in der Natur an verschiedenen Orten annähernd die 
gleichen Arten zusammen. Von PASSARGE (1991) wurden derartige Vogelgemeinschaf-
ten (Avizönosen) für den mitteleuropäischen Raum beschrieben. Aufgrund der Struktu-
rierung des Untersuchungsraumes, in dem Offenlandbereiche, Röhrichte, Gewässer und 
Gehölzbestände in verschieden großen Flächenanteilen vorhanden sind, kommen un-
terschiedliche Avizönosen vor. Diese treten zumeist nur lokal begrenzt auf und sind oft-
mals unvollständig ausgebildet. 
 
Die Brutvogelgemeinschaft der die Gräben begleitenden Röhrichte entspricht am ehes-
ten der Rohrammer-Schilfrohrsänger-Gemeinschaft (Emberizo-Acrocephaletum 
schoenobaeni), eine von den beiden namengebenden Arten und weiteren Rohrsän-
gern gebildete Einheit, die bevorzugt in uferbegleitenden Großröhrichten auftritt. Als Be-
gleitart tritt hier das Blaukehlchen hinzu. - In den das Gebiet prägenden Offenlandberei-
chen ist unter den Wiesensingvögeln allein der Wiesenpieper vertreten, Watvögel kom-
men nicht vor. In Anbetracht der Absenz weiterer diagnostisch wichtiger Arten für Avi-
zönosen von Agrarflächen, wie z. B. Feldlerche, Kiebitz oder Wiesenschafstelze (Mota-
cilla flava), lässt sich für die Offenlandbereiche keine konkrete Brutvogelgemeinschaft 
benennen und somit auch keine der bei PASSARGE (1991) aufgeführten Avizönosen zu-
ordnen. - Gleiches trifft auf die Wasservogelgemeinschaft zu, von denen die Stockente 
sowie Graugans und Schnatterente im Gebiet brüten. - In den von Gehölzen geprägten 
Randbereichen des Untersuchungsraumes ist eine Ausbildung der Mönchsgrasmücke-
Zilpzalp-Gemeinschaft (Sylvio-Phyl loscopion collybitae) wahrscheinlich. Be-
standsbildner dieser Brutvogelgemeinschaft sind insbesondere Buchfink, Mönchsgras-
mücke und Zilpzalp sowie Höhlenbrüter (Blau- u. Kohlmeise) neben verschiedenen 
Ubiquisten wie Amsel, Rotkehlchen und Zaunkönig. 
 
Sämtliche Brutvögel des Planungsraumes sind nach § 7 Abs. 2 Nr. 13 BNatSchG be-
sonders geschützt, darüber hinaus zählen Blaukehlchen und Schilfrohrsänger zu den 
nach § 7 Abs. 2 Nr. 14 BNatSchG streng geschützte Spezies. Nach den aktuellen Roten 
Listen der gefährdeten Brutvögel (KRÜGER & NIPKOW 2015, RYSLAVY et al. 2020) gilt der 
Wiesenpieper als regional und landesweit gefährdet, bundesweit ist er als stark gefähr-
det eingestuft. Der Stieglitz wird auf der regionalen und der landesweiten Vorwarnliste 
geführt. Dies sind Brutvögel, die aufgrund lokaler Bestandsrückgänge prophylaktisch in 
diese Liste aufgenommen wurden, sie gelten derzeit jedoch als (noch) nicht gefährdet. 
Bundesweit potenziell gefährdete Arten treten nicht auf. 
 

4.0 BEWERTUNG DES UNTERSUCHUNGSRAUMES ALS VOGELBRUTGEBIET 
 
Für die Dokumentation der Bedeutung von Vogelbrutgebieten wird in Niedersachsen üb-
licherweise ein vom Niedersächsischen Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- 
und Naturschutz (NLWKN) (Fachbehörde für Naturschutz) entwickeltes Verfahren ange-
wendet, das über den Gefährdungsgrad, die Brutpaarzahlen und die Artenzahl die orni-
thologische Bedeutung einer Fläche anhand eines differenzierten Punktsystems ermittelt 
(vgl. BEHM & KRÜGER 2013). Im Rahmen dieses Verfahrens werden sämtliche Arten der 
Roten Liste gewertet. Dabei sind ausschließlich die durch die Fachbehörde für Natur-
schutz definierten Kriterien (Brutnachweis / Brutverdacht) zu berücksichtigen, während 
die sog. Brutzeitfeststellungen eliminiert werden. Die Arten der Vorwarnlisten und alle 
ungefährdeten Arten bleiben unberücksichtigt. Bei der Bewertung erfolgt eine räumliche 
Differenzierung, indem für die Einstufung die jeweilige Rote Liste (regional, landesweit, 
bundesweit) zu berücksichtigen ist. Die jeweils höchste erreichte Bedeutung ist für das 
Gebiet entscheidend. 
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Da die Größe eines Vogelbestandes immer auch von der Größe der zugrunde liegenden 
Bearbeitungsfläche abhängt, wird ein Flächenfaktor in die Bewertung einbezogen. Die-
ser Faktor entspricht der Größe des Gebietes in km², jedoch mindestens 1,0, um nicht 
sehr kleine Flächen, in denen in einem erheblichen Ausmaß mit Randeffekten zu rech-
nen ist, überzubewerten. Die optimale Größe einer als Brutgebiet abzugrenzenden und 
zu bewertenden Fläche liegt nach Vergleichen mit einer Vielzahl von Untersuchungsflä-
chen unterschiedlicher Größe bei etwa 1 km² (100 ha), doch liefert das Verfahren auch 
für Flächen von 0,8 bis 2,0 km² (80-200 ha) belastbare Ergebnisse (BEHM & KRÜGER 
2013). 
 
Die Anwendung des Verfahrens ist folglich nur für Gebiete von mindestens ca. 80 ha 
geeignet, die Größe des Untersuchungsgebietes beträgt jedoch weniger als ein Viertel 
dieser Mindestgröße. Eine Bewertung anhand des Verfahrens nach BEHM & KRÜGER 
(2013) ist daher nicht praktikabel. Aus diesem Grund erfolgt die Bewertung des Unter-
suchungsraumes als Vogelbrutgebiet verbal-argumentativ auf der Basis der ermittelten 
Brutvogelvorkommen. 
 
Die Ornis des Untersuchungsraumes setzt sich überwiegend aus ungefährdeten Sing-
vögeln und einzelnen Nicht-Singvögeln zusammen, die in Nordwestdeutschland 
regelmäßig in teils großer Zahl auftreten. Dabei handelt es sich überwiegend um Arten 
mit einer großen ökologischen Valenz in der Besiedlung verschiedener Habitate und 
damit um im Norddeutschen Tiefland allgemein häufige und verbreitete Spezies. Unter 
den 23 vorgefundenen Brutvogelarten sind darüber hinaus mehrere Lebensraumspezi-
alisten vorhanden. In den das Untersuchungsgebiet prägenden Grünland-Graben-Area-
len weisen die schmalen Röhrichte entlang der Gräben die größte Artendiversität auf. 
Neben drei Rohrsängerspezies finden sich hier Blaukehlchen, Rohrammer und 
Schwarzkehlchen mit je ein bis drei Brutpaaren. Unter den Wasservögeln treten neben 
der ökologisch anspruchslosen Stockente Graugans und Schnatterente hinzu. Die den 
größten Flächenanteil einnehmenden Grünländer weisen außer einem Revierpaar des 
Wiesenpiepers keine Brutvögel auf. Die Gehölze am Siedlungsrand sind vornehmlich 
von Allerweltsarten besiedelt. Mit dem Wiesenpieper gilt eine der 23 Spezies als landes-
weit gefährdet und bundesweit als stark gefährdet, der Stieglitz ist auf der regionalen 
und landesweiten Vorwarnliste verzeichnet. In Anbetracht der vorliegenden 
Brutvogelvorkommen wird dem Untersuchungsraum insgesamt eine allgemeine 
Bedeutung als Vogelbrutgebiet und nicht etwa eine hohe, besonders hohe oder gar 
herausragende Bedeutung zugeordnet. 
 

5.0 ZUSAMMENFASSUNG 
 
Im Rahmen der im Jahr 2021 für den Bebauungsplan Nr. 0615 „Toter Weg“ der Ge-
meinde Jemgum (Landkreis Leer) für Brutvögel durchgeführten Bestandsaufnahme wur-
den in dem ca. 19 ha großen, landwirtschaftlich genutzten Untersuchungsgebiet, das 
außer dem aktuellen Plangeltungsbereich die im Norden, Süden und Westen angren-
zenden Offenlandbereiche in einem Korridor mit einer Breite von ca. 100 m sowie den 
im Osten angrenzenden Siedlungsrand einschließt, 23 Brutvogelarten nachgewiesen. 
Das im Untersuchungsgebiet verzeichnete Vogelartenspektrum impliziert vier Nicht-
Singvogel- und 19 Singvogelspezies, von denen die Mehrzahl als Lebensraumgenera-
listen gilt. Neben diesen kommen mehrere stenotope Brutvogelarten vor. In den das Un-
tersuchungsgebiet prägenden Grünland-Graben-Arealen weisen die von schmalen Röh-
richten begleiteten Gräben die größte Artendiversität auf; neben drei Entenvögeln wer-
den diese von sechs Singvogelarten besiedelt. Unter den Brutvögeln der offenen Agrar-
landschaft ist allein der Wiesenpieper in dem erweiterten südwestlichen Untersuchungs-
raum mit einem Brutpaar vertreten. In den Gehölzen des Siedlungsrandes entlang der 
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östlichen Plangebietsgrenze siedeln vornehmlich Allerweltsarten. Mit dem Wiesenpieper 
gilt eine der 20 Spezies als (bundesweit) landesweit (stark) gefährdet, der Stieglitz ist 
zurzeit auf der landesweiten Vorwarnliste verzeichnet. Dem Untersuchungsraum wird 
insgesamt betrachtet aufgrund der dort nachgewiesenen Brutvögel eine allgemeine Be-
deutung als Vogelbrutgebiet jedoch keine hohe, besonders hohe oder gar herausra-
gende Bedeutung zugeordnet. 
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1 EINLEITUNG 

Mit der Realisierung von Eingriffsvorhaben können Beeinträchtigungen des Naturhaushaltes und des Land-

schaftsbildes verbunden sein, die im Eingriffsgebiet nicht auszugleichen und daher durch Maßnahmen zum 

Ersatz auf externen Flächen zu kompensieren sind. 

 

Das Planungsbüro Diekmann • Mosebach & Partner wurde beauftragt die Flurstücke 13, 14 und 22, Flur 3, 

Gemarkung Marienchor auf ihre Eignung als Kompensationsfläche zu überprüfen. In diesem Rahmen erfolgt 

auch die Ausarbeitung geeigneter Maßnahmen für die Aufwertung der potenziellen Kompensationsflächen. 

Die vorgenommene Typisierung der Biotope und die Zuordnung der Codes (Großbuchstaben hinter dem Bio-

toptyp) beziehen sich auf den „Kartierungsschlüssel für Biotoptypen in Niedersachsen“ des NLWKN (DRA-

CHENFELS 2020). 

 

 

Abbildung 1: Lageplan der Flurstücke 22, 14 und 13, Flur 3, Gemarkung Marienchor (LGLN 2021) 

2 BEURTEILUNG DER POTENZIELLEN KOMPENSATIONSFLÄCHE 

2.1 Flurstück 22, Flur 3, Gemarkung Marienchor 

2.1.1 Beschreibung der Biotoptypen 

Das Flurstück 22 wird von feuchtem Intensivgrünland (GIF) mit Dominanz von Süßgräsern eingenommen (vgl. 

Plan-Nr. 1). Es herrscht Weidelgras (Lolium perenne) vor, verbreitet tritt Wiesen-Lieschgras (Phleum pratense) 

hinzu. In geringer Dichte finden sich Zweikeimblättrige wie z. B. Vogelmiere (Stellaria media) und unter den 

Feuchtezeigern Kriechender Hahnenfuß (Ranunculus repens). In den teils einige m breiten Randbereichen 

des Grünlandes, die von der Düngung in reduziertem Umfang erreicht werden, dominiert das Wollige 

Flurstück 22 

Flurstück 14 

Flurstück 13 
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Honiggras (Holcus lanatus) und es treten Arten mit geringeren Nährstoffansprüchen, wie z. B. Rotes Strauß-

gras (Agrostis capillaris), Großer Sauerampfer (Rumex acetosa) und Kleiner Sauerampfer (Rumex acetosella), 

hinzu. Zwei Grüppen durchziehen das Grünland in W-E-Richtung; im Osten sind die Grüppen auf ca. 20 m 

Länge verrohrt und entwässern in den an der östlichen Flurstücksgrenze verlaufenden Graben. Weitere Grä-

ben (FGR) begleiten alle übrigen Grenzen des Flurstückes im Norden, Süden und Westen. Typisch sind 

schmale Säume aus Schilf (Phragmites australis), abschnittsweise finden sich auch Rohrglanzgras (Phalaris 

arundinacea), Flatter-Binse (Juncus effusus) oder Seggen (Carex spp.). Zum Zeitpunkt der Untersuchung im 

Januar 2021 stand das Wasser in den Gräben und Grüppen hoch an. 

 

In der näheren Umgebung schließen sich überwiegend weitere Grünlandflächen an. Im Westen verläuft paral-

lel zu der Flurstücksgrenze die Straße Marienchor, am Straßenrand stehen Einzelbäume (HBE) von Gewöhn-

licher Esche (Fraxinus excelsior) und Stiel-Eiche (Quercus robur). Im Nordwesten grenzt ein Hausgarten mit 

weiteren Gehölzbeständen an. 

 

 

Abbildung 2: Blick aus Westen auf das Intensivgrünland des Flurstückes 22 (20.01.2021). 

 

Abbildung 3: Blick vom Graben an der südlichen Flurstücksgrenze nach Osten (20.01.2021). 
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Abbildung 4: Mit Wasser gefüllte Grüppe innerhalb des Grünlandes (20.01.2021). 

 

Abbildung 5: Das hoch anstehende Wasser tritt am Graben an der Nordseite des Flurstückes 22 teil-

weise über das Ufer (20.01.2021). 

2.1.2 Eignung als Kompensationsfläche  

Als intensiv genutzte, artenarme Intensivgrünlandfläche weist die potenzielle Kompensationsfläche einen re-

lativ geringen ökologischen Wert auf, der sich durch verschiedene Maßnahmen sinnvoll aufwerten lässt. 

2.1.3 Entwicklungsmöglichkeiten 

Auf dem Flurstück ist eine Entwicklung von mesophilem Grünland durch extensive Nutzung des vorhandenen 

Intensivgrünlandes anzustreben, lokal können sich aufgrund des hoch anstehenden Grundwassers ggf. seg-

gen- und binsenreiche Fragmente einstellen. Die in den Randbereichen bereits in zumeist geringer Dichte 

vorhandenen Arten mit geringeren Nährstoffansprüchen stellen ein gutes Potenzial für eine entsprechende 

Entwicklung dar und können sich bei entsprechender Nutzung in der Fläche etablieren. 

 

Mit dem Zielbiotop mesophiles Grünland und ggf. Feucht-/Nassgrünland wird ein artenreicher Biotoptyp ent-

wickelt, der Lebensraum für zahlreiche Arthropoden bietet und folglich auch ein Nahrungshabitat für Vögel und 

verschiedene Säugetiere bildet. Gegebenenfalls kommt es zur Ansiedlung anspruchsvoller bodenbrütender 

Vögel. 
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Weitere empfohlene Entwicklungsmaßnahmen: 

− Verschließen der Grüppen: Damit kann eine stärkere Vernässung der Fläche erzielt werden. Dies 

fördert die Entwicklung von Feucht- und Nasswiesenfragmenten. 

− Herstellung von Gewässerbiotopen: Möglich wäre die Anlage von Blänken, Tümpeln und/oder 

Kleingewässern sowie die Aufweitung von Gräben. 

2.1.4 Ermittlung der Wertfaktoren 

Durch die oben genannten Maßnahmen lässt sich der derzeit vorhandene Biotoptyp feuchtes Intensivgrünland 

(GIF = Wertstufe II) zu mesophilem Grünland (GMF = Wertstufe IV) nach der Bewertungsskala in DRACHEN-

FELS (2012) um zwei Wertstufen aufwerten.  

 

Gegebenenfalls sind die weiteren empfohlenen Entwicklungsmaßnahmen geeignet, (zumindest in Teilberei-

chen) eine höhere Bewertung (Wertstufe V) zu erzielen. Die Umsetzung der Maßnahmen wäre im Rahmen 

eines Maßnahmenplans und in enger Abstimmung mit der unteren Naturschutzbehörde zu konkretisieren.  

 

Fläche 
Flächen-

größe (A) 

Wertstufenerhöhung/-

verringerung (WS) 

A x WS 

(Wertpunkte) 

Entwicklung von mesophilem 

Grünland (GMF=Wertstufe IV) 

auf sonstigem feuchten Intensiv-

grünland (GIF=Wertstufe II)* 

rd. 35.235 m² + 2 + 70.470  

Bilanz   + 70.470  

* für die auf der Flurstücksgrenze verlaufenden Gräben wurde eine Breite von insgesamt 2 m angenom-

men, die anteilig (1 m) auf das Flurstück 22 entfällt.  

 

Folglich stehen auf dem Flurstück 22, der Flur 3, der Gemarkung Marienchor insgesamt 70.470 Werteinheiten 

für Kompensationszwecke zur Verfügung.  

2.2 Flurstück 14, Flur 3, Gemarkung Marienchor 

2.2.1 Beschreibung der Biotoptypen 

Auf dem Flurstück 14 befindet sich eine artenarme Intensivgrünlandfläche feuchter Standorte (GIF) (vgl. Plan-

Nr. 1). Es dominiert Weidelgras (Lolium perenne), hinzu treten Wiesen-Lieschgras (Phleum pratense) und 

Knäuelgras (Dactylis glomerata). Unter den Kräutern finden sich in geringer Dichte z. B. Vogelmiere (Stellaria 

media) und Gewöhnliches Hornkraut (Cerastium holosteoides) sowie Kriechender Hahnenfuß (Ranunculus 

repens) als Feuchtezeiger. Die Randbereiche des Grünlandes werden auf einer Breite von teils einigen Metern 

in geringerem Umfang gedüngt; hier dominiert das Wollige Honiggras (Holcus lanatus) und es treten Arten mit 

geringeren Nährstoffansprüchen, wie z. B. Rotes Straußgras (Agrostis capillaris), Großer Sauerampfer 

(Rumex acetosa) und Kleiner Sauerampfer (Rumex acetosella), hinzu. In W-E-Richtung wird das Grünland 

von drei Grüppen durchzogen, die im Osten auf ca. 20 m Länge verrohrt sind und in den an der östlichen 

Flurstücksgrenze verlaufenden Graben entwässern. Auch an den übrigen Grenzen des Flurstückes im Nor-

den, Süden und Westen befinden sich Gräben (FGR), die von schmalen Säumen aus Schilf (Phragmites aust-

ralis) begleitet werden, teils sind die Gräben vollständig von dem Schilf durchwachsen. Kennzeichnend für die 

Grabenränder sind darüber hinaus Rohrglanzgras (Phalaris arundinacea), Flatter-Binse (Juncus effusus) oder 

Seggen (Carex spp.). An dem Graben im Süden stehen junge Einzelbäume (HBE) der Birke (Betula pendula). 

Zum Zeitpunkt der Untersuchung im Januar 2021 stand das Wasser in den Gräben und Grüppen hoch an, 
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lokal bildeten sich Blänken auf dem Grünland. Die nähere Umgebung des Flurstückes wird von einem nahezu 

gehölzfreien Grünland-Graben-Areal eingenommen. 

 

Abbildung 6: Blick aus Westen auf das Intensivgrünland des Flurstückes 14 (20.01.2021). 

 

 

Abbildung 7: Südlicher Rand des Grünlandes mit jungen Birken am Grabenrand (20.01.2021). 
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Abbildung 8: Mit Wasser gefüllte Grüppe sowie Blänke innerhalb des Grünlandes (20.01.2021). 

 

Abbildung 9: Der Graben an der Ostseite des Flurstückes ist bis zur Geländeoberkante mit Wasser 

gefüllt (20.01.2021). 

2.2.2 Eignung als Kompensationsfläche  

Als intensiv genutzte, artenarme Intensivgrünlandfläche weist die potenzielle Kompensationsfläche einen re-

lativ geringen ökologischen Wert auf, der sich durch verschiedene Maßnahmen sinnvoll aufwerten lässt. 

2.2.3 Entwicklungsmöglichkeiten 

Auf dem Flurstück ist eine Entwicklung von mesophilem Grünland durch extensive Nutzung des vorhandenen 

Intensivgrünlandes anzustreben, lokal können sich aufgrund des hoch anstehenden Grundwassers ggf. seg-

gen- und binsenreiche Fragmente einstellen. Die in den Randbereichen bereits in zumeist geringer Dichte 

vorhandenen Arten mit geringeren Nährstoffansprüchen stellen ein gutes Potenzial für eine entsprechende 

Entwicklung dar und können sich bei entsprechender Nutzung in der Fläche etablieren. 

 

Mit dem Zielbiotop mesophiles Grünland und ggf. Feucht-/Nassgrünland wird ein artenreicher Biotoptyp ent-

wickelt, der Lebensraum für zahlreiche Arthropoden bietet und folglich auch ein Nahrungshabitat für Vögel und 

verschiedene Säugetiere bildet. Gegebenenfalls kommt es zur Ansiedlung anspruchsvoller bodenbrütender 

Vögel. 
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Weitere empfohlene Entwicklungsmaßnahmen: 

− Verschließen der Grüppen: Damit kann eine stärkere Vernässung der Fläche erzielt werden. Dies 

fördert die Entwicklung von Feucht- und Nasswiesenfragmenten. 

− Herstellung von Gewässerbiotopen: Möglich wäre die Anlage von Blänken, Tümpeln und/oder Klein-

gewässern sowie die Aufweitung von Gräben. 

− Die am südlichen Grabenrand vorhandenen Gehölze sollten gerodet oder regelmäßig auf den Stock 

gesetzt werden, um den von Wiesenvögeln bevorzugten offenen Landschaftscharakter dauerhaft zu 

erhalten. 

2.2.4 Ermittlung der Wertfaktoren 

Durch die oben genannten Maßnahmen lässt sich der derzeit vorhandene Biotoptyp feuchtes Intensivgrünland 

(GIF = Wertstufe II) zu mesophilem Grünland (GMF = Wertstufe IV) nach der Bewertungsskala in DRACHEN-

FELS (2012) um zwei Wertstufen aufwerten.  

 

Gegebenenfalls sind die weiteren empfohlenen Entwicklungsmaßnahmen geeignet, (zumindest in Teilberei-

chen) eine höhere Bewertung (Wertstufe V) zu erzielen. Die Umsetzung der Maßnahmen wäre im Rahmen 

eines Maßnahmenplans und in enger Abstimmung mit der unteren Naturschutzbehörde zu konkretisieren.  

 

Fläche 
Flächen-

größe (A) 

Wertstufenerhöhung/-

verringerung (WS) 

A x WS 

(Wertpunkte) 

Entwicklung von mesophilem 

Grünland (GMF=Wertstufe IV) 

auf sonstigem feuchten Intensiv-

grünland (GIF=Wertstufe II)* 

rd. 24.365 m² + 2 + 48.730  

Bilanz   + 48.730  

* für die auf der Flurstücksgrenze verlaufenden Gräben wurde eine Breite von insgesamt 2 m angenom-

men, die anteilig (1 m) auf das Flurstück 14 entfällt.  

 

Folglich stehen auf dem Flurstück 14, der Flur 3, der Gemarkung Marienchor insgesamt 48.730 Werteinheiten 

für Kompensationszwecke zur Verfügung.  

2.3 Flurstück 13, Flur 3, Gemarkung Marienchor 

2.3.1 Beschreibung der Biotoptypen 

Das Flurstück 13 wird von Grünland mit Süßgräser-Dominanz eingenommen (vgl. Plan-Nr. 1). Die vorherr-

schenden Arten sind Wolliges Honiggras (Holcus lanatus), Weidelgras (Lolium perenne) und Gewöhnliches 

Rispengras (Poa trivialis). Zerstreut treten unter den Kräutern Vogelmiere (Stellaria media), Gewöhnliches 

Hornkraut (Cerastium holosteoides) und Löwenzahn (Taraxacum officinale agg.) hinzu, mit Kriechendem Hah-

nenfuß (Ranunculus repens), Krausem Ampfer (Rumex crispus) und Weißem Straußgras (Agrostis stoloini-

fera) finden sich lokal Feuchtezeiger. Weiterhin sind in einigen Bereichen des Grünlandes zerstreut Arten mit 

geringeren Nährstoffansprüchen, wie z. B. Rotes Straußgras (Agrostis capillaris), Großer Sauerampfer 

(Rumex acetosa) und Wiesen-Schaumkraut (Cardamine pratensis), vorhanden. Aufgrund dieser Ausprägung 

ist die Fläche als Intensivgrünland feuchter Strandorte (GIF) mit lokalen Übergängen zum Extensivgrünland 

(GEF) einzustufen. Drei Grüppen durchziehen das Grünland in W-E-Richtung und besitzen einen Anschluss 

an den an der östlichen Flurstücksgrenze verlaufenden Graben, in den sie entwässern. Weitere Gräben (FGR) 

begleiten alle übrigen Grenzen des Flurstückes im Norden, Süden und Westen. Kennzeichnend für alle Grä-

ben sind schmale Säume aus Schilf (Phragmites australis), das teils den gesamten Graben durchwächst. 
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Teilweise finden sich Rohrglanzgras (Phalaris arundinacea), Flatter-Binse (Juncus effusus) oder Seggen 

(Carex spp.) an den Grabenrändern. Zum Zeitpunkt der Untersuchung im Januar 2021 waren die Gräben und 

Grüppen mit Wasser gefüllt, lokal bildeten sich Blänken auf dem Grünland. Die nähere Umgebung des Flur-

stückes wird von einem nahezu gehölzfreien Grünland-Graben-Areal eingenommen. 

 

 

Abbildung 10: Blick aus Westen auf das Intensivgrünland des Flurstückes 13 (20.01.2021). 

 

 

Abbildung 11: Mit Wasser gefüllte Grüppe innerhalb des Grünlandes (20.01.2021). 
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Abbildung 12: Blänke innerhalb des Grünlandes (20.01.2021). 

 

Abbildung 13: Graben an der Ostseite; der Randbereich des Grünlandes liegt hier etwas höher 

(20.01.2021). 

2.3.2 Eignung als Kompensationsfläche  

Als vorwiegend intensiv genutzte, artenarme Intensivgrünlandfläche mit lokalen Übergängen zum artenarmen 

Extensivgrünland weist die potenzielle Kompensationsfläche einen relativ geringen ökologischen Wert auf, der 

sich durch verschiedene Maßnahmen sinnvoll aufwerten lässt. 

2.3.3 Entwicklungsmöglichkeiten 

Auf dem Flurstück ist eine Entwicklung von mesophilem Grünland durch extensive Nutzung des vorhandenen 

Intensivgrünlandes anzustreben, lokal können sich aufgrund des hoch anstehenden Grundwassers ggf. seg-

gen- und binsenreiche Fragmente einstellen. Die in den Randbereichen und teils auf der Grünlandfläche selbst 

bereits in zumeist geringer Dichte vorhandenen Arten mit geringeren Nährstoffansprüchen stellen ein gutes 

Potenzial für eine entsprechende Entwicklung dar und können sich bei entsprechender Nutzung in der Fläche 

etablieren bzw. ausbreiten. 
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Mit dem Zielbiotop mesophiles Grünland und ggf. Feucht-/Nassgrünland wird ein artenreicher Biotoptyp ent-

wickelt, der Lebensraum für zahlreiche Arthropoden bietet und folglich auch ein Nahrungshabitat für Vögel und 

verschiedene Säugetiere bildet. Gegebenenfalls kommt es zur Ansiedlung anspruchsvoller bodenbrütender 

Vögel. 

 

Weitere empfohlene Entwicklungsmaßnahmen: 

− Verschließen der Grüppen: Damit kann eine stärkere Vernässung der Fläche erzielt werden. Dies 

fördert die Entwicklung von Feucht- und Nasswiesenfragmenten. 

− Herstellung von Gewässerbiotopen: Möglich wäre die Anlage von Blänken, Tümpeln und/oder Klein-

gewässern sowie die Aufweitung von Gräben. 

2.3.4 Ermittlung der Wertfaktoren 

Durch die oben genannten Maßnahmen lässt sich der derzeit vorhandene Biotoptyp feuchtes Intensivgrünland 

(GIF = Wertstufe II) zu mesophilem Grünland (GMF = Wertstufe IV) nach der Bewertungsskala in DRACHEN-

FELS (2012) um zwei Wertstufen aufwerten.  

 

Gegebenenfalls sind die weiteren empfohlenen Entwicklungsmaßnahmen geeignet, (zumindest in Teilberei-

chen) eine höhere Bewertung (Wertstufe V) zu erzielen. Die Umsetzung der Maßnahmen wäre im Rahmen 

eines Maßnahmenplans und in enger Abstimmung mit der unteren Naturschutzbehörde zu konkretisieren.  

 

Fläche 
Flächen-

größe (A) 

Wertstufenerhöhung/-

verringerung (WS) 

A x WS 

(Wertpunkte) 

Entwicklung von mesophilem 

Grünland (GMF=Wertstufe IV) 

auf sonstigem feuchten Intensiv-

grünland (GIF=Wertstufe II)* 

rd. 14.170 m² + 2 + 28.340  

Bilanz   + 28.340  

* für die auf der Flurstücksgrenze verlaufenden Gräben wurde eine Breite von insgesamt 2 m angenom-

men, die anteilig (1 m) auf das Flurstück 13 entfällt.  

 

Folglich stehen auf dem Flurstück 13, der Flur 3, der Gemarkung Marienchor insgesamt 28.340 Werteinheiten 

für Kompensationszwecke zur Verfügung.  

3 MÖGLICHE NUTZUNGS- UND BEWIRTSCHAFTUNGSAUFLAGEN 

Zur Erreichung der Entwicklungsziele sind Bewirtschaftungsauflagen zu berücksichtigen. Diese sind im Vorfeld 

durch Abstimmung mit der unteren Naturschutzbehörde des Landkreises Leer zu konkretisieren: 

− Der Bereich der Kompensationsflächen ist ausschließlich als Dauergrünland (Mähwiese) zu nutzen.  

− Veränderungen der Bodengestalt durch Verfüllen, Einplanieren etc. sind unzulässig. 

− Beseitigungen von Geländeunebenheiten (Walzen und Schleppen) sind unzulässig. 

− Mahd frühestens ab Mitte Juni (zweimalige Mahd pro Jahr zulässig). Das Mähgut ist zu entfernen.  

− Sollten gemäß Bodenanalysen eine Versauerung oder Mangel an Grundnährstoffen festgestellt wer-

den, so ist eine Erhaltungsdüngung in Absprache mit der Unteren Naturschutzbehörde des Landkrei-

ses Leer zulässig.  

− Umbruch und Neuansaaten sind nicht zulässig aber Nachsaat (Übersaat) ist möglich.  

− Die Fläche muss jährlich bewirtschaftet werden und „kurzrasig“ in den Winter gehen. 

− In der Zeit vom 01. März bis 15. Juni eines jeden Jahres sind jegliche maschinelle Arbeiten auf der 

Fläche unzulässig. 
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− Jegliches Aufbringen von Pflanzenschutzmitteln ist unzulässig.  

− Jegliche Einrichtung von Entwässerungseinrichtungen ist unzulässig.  

− Die Lagerung von Silage, Heuballen oder sonstigen Materialien sowie das Abstellen von Geräten sind 

unzulässig. 

4 FAZIT 

Durch eine extensive Nutzung der derzeit vorhandenen sonstigen feuchten Intensivgrünländer in Verbindung 

mit ggf. weiteren flankierenden Maßnahmen lassen sich die Flurstücke 22, 14 und 13, Flur 3, Gemarkung 

Marienchor wie folgt aufwerten:  

 

Flurstück 22, Flur 3, Gemarkung Marienchor rd.    70.470 Werteinheiten 

Flurstück 14, Flur 3, Gemarkung Marienchor rd.    48.730 Werteinheiten 

Flurstück 13, Flur 3, Gemarkung Marienchor rd.    28.340 Werteinheiten 

 rd. 147.540 Werteinheiten 

 

Es stehen demnach insgesamt rd. 147.500 Werteinheiten für Kompensationszwecke zur Verfügung.  

 

HINWEIS:  

Im Rahmen der vorliegenden Eignungsüberprüfung der potenziellen Kompensationsflächen erfolgte bislang 

noch keine Abstimmung der vorgeschlagenen Maßnahmen und Entwicklungsziele mit der unteren Natur-

schutzbehörde.  
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Vorlage Nr.: BV/1122/2022/ 

 
 

Betreff: Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 0615 "Jemgum – Toter Weg"; 
hier: a) Abwägung und Entscheidung über vorgebrachter Bedenken 
und Anregungen aus der förmlichen Trägerbeteiligung nach § 4 
Absatz 2 BauGB sowie der öffentlichen Auslegung nach § 3 Absatz  
2 BauGB; b) Satzungsbeschluss 

Bearbeiter: Hans-Peter Heikens 

Aktenzeichen:  12.09.2022 

 
 

Beratungsfolge Termin  

Ausschuss für Bau, 
Raumplanung, Umwelt- und 
Klimaschutz 

20.09.2022  

Verwaltungsausschuss 29.09.2022  
Rat 29.09.2022  

 
 
1. Sachverhalt: 
Der Rat der Gemeinde Jemgum hat in seiner Sitzung am 17.12.2021 die Aufstellung des 
Bebauungsplanes Nr. 0615 „Jemgum – Toter Weg“ beschlossen. 
 
Die Abwägung und Entscheidung über die vorgebrachten Bedenken und Anregungen aus der 
frühzeitigen Trägerbeteiligung gemäß § 4 Absatz 1 BauGB sowie aus der 
Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Absatz 1 BauGB ist aufgrund Ratsbeschlusses vom 
11.07.2022 erfolgt. In gleicher Sitzung wurde die öffentliche Auslegung gemäß § 3 Absatz 2 
BauGB sowie die förmliche Trägerbeteiligung gemäß § 4 Absatz 2 BauGB beschlossen. 
 
Dieser Verfahrensschritt ist mittlerweile erfolgt. 
 
Über die neu vorgetragenen Bedenken und Anregungen aus der Trägerbeteiligung gemäß § 
4 Absatz 2 BauGB sowie aus der Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Absatz 2 BauGB bedarf 
es nunmehr einen Beschluss des Rates. 
 
Da das Verfahren nunmehr Planreife erlangt hat, hat der Rat den Bebauungsplan Nr. 0615 
„Jemgum – Toter Weg“, gemäß § 10 Absatz 1 BauGB, als Satzung zu beschließen. 
 
 

 
Beschlussvorschlag: 
Für den Verwaltungsausschuss: 
Zu a) Der Verwaltungsausschuss empfiehlt dem Rat, entsprechend dem Abwägungsvorschlag 
über die neu vorgebrachten Bedenken und Anregungen aus der Öffentlichkeitsbeteiligung 
nach § 3 Absatz 2 BauGB sowie aus der förmlichen Trägerbeteiligung gemäß § 4 Absatz 2 
BauGB, in der dargestellten Form zu beschließen. 
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Zu b) Der Verwaltungsausschuss empfiehlt dem Rat, den Bebauungsplan Nr. 0615 „Jemgum 
– Toter Weg“ als Satzung gemäß § 10 Absatz 1 BauGB zu beschließen. 
 
 
Für den Rat: 
Zu a) Der Rat beschließt, entsprechend der Anlage über die vorgebrachten Bedenken und 
Anregungen aus der Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Absatz 2 BauGB sowie aus der 
förmlichen Trägerbeteiligung nach § 4 Absatz 2 BauGB, in der dargestellten Form. 
 
Zu b) Der Rat beschließt den Bebauungsplan Nr. 0615 „Jemgum – Toter Weg“ als Satzung 
gemäß § 10 Absatz 1 BauGB. 
 
 

 
Finanzierung: 
 
 

 
Anlagenverzeichnis: 
Abwägungsvorschlag 
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Bebauungsplan Nr. 0615 

 „Jemgum - Toter Weg“ 

mit örtlichen Bauvorschriften 

 

Begründung  

 

 
 

 

TOP Ö  7TOP Ö  7



Gemeinde Jemgum  

Bebauungsplan Nr. 0615 „Jemgum - Toter Weg“ 

2 

INHALT 

 

1 GRUNDLAGEN DER PLANAUFSTELLUNG............................................................................................. 3 

1.1 ANLASS UND ZIEL DER PLANUNG ................................................................................................................ 3 
1.2 WOHNRAUMBEDARF.................................................................................................................................... 3 
1.3 GELTUNGSBEREICH ..................................................................................................................................... 5 

2 PLANERISCHE VORGABEN ....................................................................................................................... 6 

2.1 RAUMORDNUNG .......................................................................................................................................... 6 
2.1.1 Landesraumordnungsprogramm (LROP) ........................................................................................... 6 
2.1.2 Regionales Raumordnungsprogramm ................................................................................................. 6 

2.2 FLÄCHENNUTZUNGSPLANUNG ..................................................................................................................... 8 

3 BESTANDSSTRUKTUREN ............................................................................................................................ 9 

3.1 BESTAND ..................................................................................................................................................... 9 
3.2 ERSCHLIEßUNG ............................................................................................................................................ 9 
3.3 LANDWIRTSCHAFT ....................................................................................................................................... 9 
3.4 BODENNUTZUNG ......................................................................................................................................... 9 

4 INHALT DES BEBAUUNGSPLANES ........................................................................................................ 10 

4.1 ALLGEMEINES WOHNGEBIET ..................................................................................................................... 10 
4.2 ERSCHLIEßUNG .......................................................................................................................................... 11 
4.3 BELEUCHTUNG .......................................................................................................................................... 11 
4.4 REGENRÜCKHALTUNG ............................................................................................................................... 11 
4.5 ÖRTLICHE BAUVORSCHRIFTEN (§ 84 ABS. 3 NBAUO) ............................................................................... 11 

4.5.1 Dachformen und -neigung ................................................................................................................ 11 
4.5.2 Dacheindeckung ................................................................................................................................ 11 
4.5.3 Schotter- und Steingärten ................................................................................................................. 12 
4.5.4 Antennenanlagen .............................................................................................................................. 12 

4.6 FLÄCHENBILANZ ....................................................................................................................................... 12 

5 UMWELTBERICHT ..................................................................................................................................... 13 

6 VER- UND ENTSORGUNG .......................................................................................................................... 14 

6.1 OBERFLÄCHENENTWÄSSERUNG ................................................................................................................. 14 
6.2 SCHMUTZWASSERKANALISATION .............................................................................................................. 14 
6.3 WASSERVERSORGUNG ............................................................................................................................... 14 
6.4 TELEKOMMUNIKATION .............................................................................................................................. 14 
6.5 ABFALL ..................................................................................................................................................... 15 
6.6 ENERGIEVERSORGUNG .............................................................................................................................. 15 
6.7 BRANDSCHUTZ .......................................................................................................................................... 15 

7 HINWEISE ...................................................................................................................................................... 16 

7.1 BAUNUTZUNGSVERORDNUNG .................................................................................................................... 16 
7.2 ALTLASTEN ............................................................................................................................................... 16 
7.3 ARCHÄOLOGISCHE BODENFUNDE .............................................................................................................. 16 
7.4 GRENZGEWÄSSER ...................................................................................................................................... 16 
7.5 ARTENSCHUTZ ........................................................................................................................................... 16 
7.6 SAATGUT ................................................................................................................................................... 17 
7.7 KOMPENSATIONSFLÄCHE .......................................................................................................................... 17 

8 VERFAHRENSSTAND ................................................................................................................................. 18 

 

 



Gemeinde Jemgum  

Bebauungsplan Nr. 0615 „Jemgum - Toter Weg“ 

3 

1 Grundlagen der Planaufstellung 

1.1 Anlass und Ziel der Planung 

Ziel der Gemeinde ist es, durch die Bereithaltung eines ausreichenden, attraktiven Angebots 

an Wohnbauflächen die Zuzugsrate zu steigern, um dem Bevölkerungsrückgang entgegen-

zuwirken. In der Ortschaft Jemgum sind die meisten grundzentralen Funktionen angesiedelt. 

Die Ortschaft bietet sich somit für die Schaffung eines vielfältigen Wohnraumangebotes an. 

Im Bebauungsplangebiet werden am westlichen Rand der Ortschaft Jemgum werden etwa 

45 Baugrundstücke geschaffen werden. Es soll eine aufgelockerte und offene Wohnbebau-

ung, die sich an den umliegenden dörflich geprägten Strukturen orientiert, entstehen. Mit der 

Nähe zum Ortszentrum stellt das Plangebiet eine attraktive Baumöglichkeit eines auch den 

Bedürfnissen der älteren Bevölkerung entsprechenden Wohnraumangebots dar. Da derzeit 

im Gemeindegebiet keine Baugrundstücke mehr zur Verfügung stehen und zahlreiche An-

fragen vorliegen, soll der erste etwa 25 Grundstücke umfassende Bauabschnitt zeitnah um-

gesetzt werden. Über entsprechende Wanderungsgewinne sollen die vorhandenen Einrich-

tungen der sozialen Infrastruktur gesichert werden. Die übrige Fläche dient dem mittelfristi-

gen Wohnbauflächenbedarf, diese soll in weiteren Bauabschnitten umgesetzt werden. 

Nördlich der geplanten Wohnbaufläche ist der Neubau einer Kinderkrippe vorgesehen. Hier 

wird eine Fläche für den Gemeinbedarf ausgewiesen. 

1.2 Wohnraumbedarf 

Im Rahmen des Verfahrens zur Neuaufstellung des Flächennutzungsplans der Gemeinde Je-

mgum hat sich diese bereits ausführlich mit der Bedarfssituation bzgl. Wohnbauland ausei-

nandergesetzt. In der Begründung zum Flächennutzungsplan wird in Kapitel 3 „Bestands-

aufnahme und Analyse“ folgendes Fazit gezogen: 

„Die Bevölkerungsentwicklung der Gemeinde Jemgum in den Jahren zwischen 2000 und 2015 unter-

scheidet sich deutlich von der im Landkreis Leer und im Land Niedersachsen. So verlor die Gemeinde 

in diesem Zeitraum etwa 5 % ihrer Einwohner. Zurückzuführen ist dies auf die periphere Lage der 

Gemeinde und die abnehmenden Beschäftigtenzahlen in einem für die Gemeinde bedeutenden Wirt-

schaftszweig der Landwirtschaft. Fehlende Arbeitsplätze und Ausbildungsmöglichkeiten veranlassten 

in der Vergangenheit insbesondere jüngere Einwohner die Gemeinde zu verlassen. 

In den letzten fünf Jahren konnte dieser Negativtrend allerdings gestoppt werden, sodass erhöhte Zu-

wanderungszahlen die negative natürliche Bevölkerungsentwicklung nahezu ausgleichen konnten und 

sich die Einwohnerzahl stabilisierte. Diese Entwicklung soll in den nächsten Jahren fortgesetzt wer-

den. Durch die landschaftlich attraktive Lage und die Nähe zum Wachstumszentrum Leer besitzt die 

Gemeinde gute Voraussetzungen für die Ansiedlung junger Familien. Die Entwicklung der jüngsten 

Zeit zeigt dabei, dass eine aktive Baulandpolitik und die Entwicklung zu einer familienfreundlichen 

Gemeinde deutliche positive Effekte auf die Bevölkerungsentwicklung der Gemeinde haben. Um auch 

langfristig Wanderungsgewinne verzeichnen zu können, ist es Ziel der Gemeinde, dauerhaft ein at-

traktives und vielfältiges Angebot an zeitnah zur Verfügung stehenden Wohnbauflächen bereitzuhal-

ten. Der Umfang der im Flächennutzungsplan neu ausgewiesenen Wohnbauflächen orientiert sich 

dabei an der Anzahl der in den letzten Jahren verkauften Grundstücke. 
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Dabei soll auch den veränderten Wohnraumansprüchen infolge der sich wandelnden Altersstruktur 

der Bevölkerung Rechnung getragen werden. Der demographische Wandel führt zu einer verstärkten 

Nachfrage nach zentralen Wohnstandorten mit guter infrastruktureller Ausstattung und einem Ange-

bot an seniorengerechten Gebäudeformen (z. B. barrierefreies Wohnen). Mit seinem vielfältigen An-

gebot an sozialen und medizinischen Versorgungseinrichtungen bietet die Ortschaft Jemgum für den 

Zuzug von älteren Bevölkerungsgruppen attraktive Standortbedingungen, die es künftig bedarfsori-

entiert weiterzuentwickeln gilt. 

Neben der Veränderung der Altersstrukturen ist auch die der Haushaltsstrukturen für die weitere 

Siedlungsentwicklung relevant. So geht die Verkleinerung der Haushaltsgrößen mit einer steigenden 

Nachfrage nach kleineren Wohneinheiten einher. Um zukünftig Wohnraum für alle Bevölkerungs-

gruppen bereit zu stellen, ist daher zunehmend auch Wohnraum in Doppel- und Mehrfamilienhäusern 

zu schaffen. 

Entsprechend dem oben erläuterten planerischen Ziel der Stabilisierung der Bevölkerungsentwick-

lung durch eine aktive Baulandpolitik beabsichtigt die Gemeinde eine Wohnbauflächenausweisung, 

die genügend Spielraum für die zukünftige Entwicklung lässt. 

Um einer nachhaltigen Entwicklung Rechnung zu tragen, ist die Gemeinde bemüht, neben der Bereit-

stellung von zusätzlichen Wohnbauflächen die Wohnsiedlungen der 50er/60er Jahre als attraktive 

Wohnstandorte zu sichern und entsprechend den heutigen Bedürfnissen weiterzuentwickeln. 

Die Neudarstellung von Wohnbauflächen erfolgt entsprechend den dargelegten Planungszielen über-

wiegend in den Ortschaften Jemgum und Ditzum. In Jemgum soll darüber hinaus eine bisher gewerb-

lich genutzte Fläche als Mischgebiet ausgewiesen werden und Raum für verdichtete Wohnformen bie-

ten.  ….t.“ 

In Kapitel 4.1.2 Städtebauliche Entwicklung wird zum Baugebiet „Jemgum-West“ wird u.a. 

ausgeführt:  

Im Rahmen der Flächennutzungsplanneuaufstellung sollen am westlichen Rand der Ortschaft Jem-

gum Wohnbauflächen gern. § 1 (1) Nr. 1 BauNVO für etwa 80 Baugrundstücke dargestellt werden. 

Der aktuell landwirtschaftlich genutzte, ca. 7,87 ha umfassende Entwicklungsraum dient als städte-

bauliche Erweiterung der östlich vorhandenen Einfamilienhaussiedlung. Städtebauliches Entwick-

lungsziel für die Wohnbaufläche ist die Realisierung einer aufgelockerten und offenen Wohnbebau-

ung, die sich an den umliegenden dörflich geprägten Strukturen orientiert. Mit der Nähe zum Ortsze-

ntrum stellt der Entwicklungsbereich auch eine attraktive Möglichkeit zur Schaffung eines den Be-

dürfnissen der älteren Bevölkerung entsprechenden Wohnraumangebots dar. Die verkehrliche Er-

schließung der Fläche kann über die Straße „Toter Weg“ und die „Menno-Peters-Straße“ erfolgen. 

Im RROP des Landkreises Leer ist die Fläche als Vorsorgegebiet für Erholung ausgewiesen. Inner-

halb dieser Gebiete sind entgegenstehende Nutzungen nicht grundlegend ausgeschlossen, die beson-

dere Bedeutung ist jedoch zu beachten. Daher ist im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung ein 

fließender Übergang zur umgebenden, freien Landschaft herzustellen. Darüber hinaus ist die Fläche 

im Regionalen Raumordnungsprogramm als Vorsorgegebiet für die Landwirtschaft ausgewiesen. Da 

große Teile des übrigen Gemeindegebietes der Landwirtschaft vorbehalten bleiben, ist davon auszu-

gehen, dass die Inanspruchnahme dieser, an die Ortslage angrenzenden Fläche für Wohnbauzwecke 

mit den regionalplanerischen Zielvorgaben vereinbar ist. Zu beachten ist hierbei insbesondere, dass 

nahezu das gesamte Gemeindegebiet als Vorsorgegebiet für die Landwirtschaft ausgewiesen ist. Die 

Erschließung von zusätzlichen Wohnbauflächen ist zur Erhaltung der vorhandenen Infrastruktur al-

lerdings von besonderer Bedeutung. Innenentwicklungspotenziale bestehen nur vereinzelt. Hierrüber 
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kann die aktuelle Nachfrage nach Wohnbaugrundstücken nicht gedeckt werden. Vor diesem Hinter-

grund wird den städtebaulichen Entwicklungszielen hier ein Vorrang eingeräumt. 

Da derzeit im gesamten Gemeindegebiet keine Baugrundstücke mehr zur Verfügung stehen und zahl-

reiche Anfragen vorliegen, soll der erste etwa 25 Grundstücke umfassende Bauabschnitt möglichst 

zeitnah durch eine verbindliche Bauleitplanung planungsrechtlich vorbereitet werden. Diese Flächen 

sind insbesondere für junge Familien attraktiv. Über entsprechende Wanderungsgewinne sollen die 

vorhandenen Einrichtungen der sozialen Infrastruktur gesichert werden. Die übrige Fläche dienen 

dem langfristigen Wohnbauflächenbedarf. Die weitere Entwicklung soll abschnittsweise erfolgen. 

1.3 Geltungsbereich 

Das Plangebiet umfasst knapp 4 ha. Es liegt westlich der Ortschaft Jemgum am Toter Weg.   
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2 Planerische Vorgaben 

2.1 Raumordnung 

2.1.1 Landesraumordnungsprogramm (LROP) 

Das Landesraumordnungsprogramm (LROP) des Landes Niedersachsen ist am 26. Septem-

ber 2017 neu bekannt gemacht worden ist und stellt die aktuell rechtsgültige Fassung dar. 

Das LROP beinhaltet für die Gemeinde Jemgum die folgenden Festlegungen: 

• Lage westlich des Mittelzentrums Leer 

• Lage an der Ems 

• Verlauf der Bundesautobahn (B 31) südlich des Gemeindegebiets 

• Große Teile der Gemeinde Natura 2000 Gebiet 

Ferner ist Jemgum der ländlichen Region des Landes Niedersachsen zuzuordnen.  

2.1.2 Regionales Raumordnungsprogramm 

Das Regionale Raumordnungsprogramm (RROP) für den Landkreis Leer liegt aus dem Jahr 

2006 vor.  

Der Ort Jemgum hat demzufolge als Grundzentrum die Aufgabe, Einrichtungen zur Deckung 

des allgemeinen, täglichen Grundbedarfs für das Gemeindegebiet zu sichern und zu fördern. 

Im Kontext mit der „besonderen Entwicklungsaufgabe Erholung“ ist in Jemgum ferner die 

Fremdenverkehrs- und Freizeitwirtschaft über die Sicherung und Entwicklung von Erho-

lungs- und Freizeiteinrichtungen zu stärken. Das Gewerbegebiet in Holtgaste ist im Regio-

nalen Raumordnungsprogramm als Standort mit der Schwerpunktaufgabe Sicherung und 

Entwicklung von Arbeitsstätten dargestellt. 

Gemäß den textlichen Ausführungen des RROP hat die Gemeinde Jemgum durch städtebau-

liche Maßnahmen, die zentralörtlichen Siedlungsbereiche und die ländlichen Ortschaften 

umwelt-, funktions- und bedarfsgerecht weiterzuentwickeln. 

Im RROP des Landkreises Leer ist das Plangebiet als Vorsorgegebiet für Erholung ausge-

wiesen. Innerhalb dieser Gebiete sind entgegenstehende Nutzungen nicht grundlegend aus-

geschlossen, die besondere Bedeutung ist jedoch zu beachten. Daher ist im Rahmen der ver-

bindlichen Bauleitplanung ein fließender Übergang zur umgebenden, freien Landschaft her-

zustellen.  

Darüber hinaus ist die Fläche im Regionalen Raumordnungsprogramm als Vorsorgegebiet 

für die Landwirtschaft ausgewiesen. Da große Teile des übrigen Gemeindegebietes der 

Landwirtschaft vorbehalten bleiben, ist davon auszugehen, dass die Inanspruchnahme dieser, 

an die Ortslage angrenzenden Fläche für Wohnbauzwecke mit den regionalplanerischen 

Zielvorgaben vereinbar ist. Die Erschließung von zusätzlichen Wohnbauflächen ist zur Er-

haltung der vorhandenen Infrastruktur allerdings von besonderer Bedeutung. Innenentwick-
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lungspotenziale bestehen nur vereinzelt. Hierrüber kann die aktuelle Nachfrage nach Wohn-

baugrundstücken nicht gedeckt werden. Vor diesem Hintergrund wird den städtebaulichen 

Entwicklungszielen hier ein Vorrang eingeräumt. 

Ortslage Jemgum ist als kulturelles Sachgut festgelegt. Kulturelle Sachgüter prägen die Kul-

turlandschaft des Landkreises Leer und sind im Rahmen einer zukünftigen Siedlungsent-

wicklung als solche zu sichern und zu erhalten. Durch die Planung erfolgt keine unverhält-

nismäßige Überprägung des bestehenden Siedlungskörpers bzw. des historischen Ortskerns. 

Da mit der Planung eine aufgelockerte und offene Wohnbebauung, die sich an den umlie-

genden dörflich geprägten Strukturen orientiert, angestrebt wird, ist eine unverhältnismäßige 

Überprägung nicht gegeben. 
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2.2 Flächennutzungsplanung 

Die Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Jemgum stellt für diesen Be-

reich der Gemeinde Jemgum bereits Wohnbauflächen dar. Eine Genehmigung der Neuauf-

stellung des Flächennutzungsplans der Gemeinde Jemgum durch den Landkreis Leer liegt 

bislang nicht vor. 

Flächennutzungsplan 2022 der Gemeinde Jemgum (noch nicht genehmigt) 
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3 Bestandsstrukturen 

3.1 Bestand 

Das Plangebiet umfasst landwirtschaftliche Grünflächen westlich der Siedlungsbebauung  

Jemgum. 

3.2 Erschließung 

Die verkehrliche Erschließung des Plangebietes erfolgt über die Gemeindestraße „Toter 

Weg“. 

3.3 Landwirtschaft 

Es stehen in der Ortschaft Jemgum keine ausreichenden Flächen für eine Innenverdichtung 

zur Verfügung.  

Die Fläche befindet sich im Einwirkungsbereich mehrerer landwirtschaftlicher Betriebe, die 

sich allerdings ausschließlich im Ortskernbereich befinden. Diese haben bereits heute die 

angrenzende Bebauung zu berücksichtigen und werden somit durch die Ausweisung nicht 

zusätzlich beeinträchtigt. Durch die Planung erfolgt keine Einschränkung der benachbarten 

landwirtschaftlichen Betriebe. Der Zugang zu den Flächen ist weiterhin gewährleistet. 

Geruchsimmissionen infolge der Bewirtschaftung landwirtschaftliche Fläche im Umfeld 

sind von den Anwohnern hinzunehmen. 

3.4 Bodennutzung 

Die Fläche wurde bisher ausschließlich zu Zwecken der Landwirtschaft genutzt. Andere 

Vornutzungen und Bodenbelastungen sind nicht bekannt. 
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4 Inhalt des Bebauungsplanes 

Die Planung wird ist aus einer hohen Nachfrage nach Bauland und fehlenden Reserveflächen 

(inklusive Innenentwicklungspotenziale) begründet. Es ist eine abschnittsweise Erschlie-

ßung des Baugebietes vorgesehen, wobei zunächst 25 Grundstücke mit jeweils bis zu zwei 

Wohneinheiten umgesetzt werden sollen. Perspektivisch sollen dann insgesamt 45 Grund-

stücke bereitgestellt werden. Aufgrund der Dimensionierung des jetzt geplanten Baugebietes 

ist die Erschließung in 2 Bauabschnitten vorgesehen. 

4.1 Allgemeines Wohngebiet 

In den allgemeinen Wohngebieten WA sind von den unter § 4 Abs. 2 Nr. 2 BauNVO ge-

nannte allgemein zulässige Nutzung „nicht störenden Handwerksbetriebe“ nicht zulässig 

(gemäß § 1 Abs. 5 BauNVO). In den allgemeinen Wohngebieten WA sind die unter § 4 Abs. 

3 BauNVO genannten ausnahmsweise zulässigen Nutzungen Nr. 4 und 5 „Gartenbaube-

triebe“ und „Tankstellen“ nicht zulässig (gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 1 BauNVO). 

 

Die Grundflächenzahl wird mit 0,35 bei 1 Vollgeschoss festgesetzt, um die Versiegelung der 

Grundstücke auf das erforderliche Maß zu begrenzen. Es gilt die abweichende Bauweise, es 

sind Gebäudelängen nur bis 18 m zulässig. 

Es sind je Wohngebäude maximal zwei Wohneinheiten zulässig. Sofern als Einzelhaus meh-

rere Gebäude nebeneinander gebaut werden, ist je Wohngebäude nur eine Wohneinheit zu-

lässig. 

Die Höhen der Oberkante der fertigen Erdgeschossfußböden dürfen das Maß von 0,40 m 

nicht überschreiten. Die Gebäudehöhe wird auf 9 m begrenzt. Die Gebäudehöhen von Dop-

pelhäusern sind einheitlich auszubilden. Die Höhen der Oberkante der fertigen Erdgeschoss-

fußböden dürfen das Maß von 0,60 m nicht überschreiten. Die Sockelhöhen von Doppelhäu-

sern sind einheitlich auszubilden. Unterer Bezugspunkt für die Höhenfestsetzungen sind je-

weils die Fahrbahnoberkanten der angrenzenden öffentlichen Verkehrsflächen, gemessen 

mittig der jeweiligen Gebäudefassade. Oberer Bezugspunkt für die Firsthöhe ist die Gebäu-

deoberkante. 

Gerätehäuser außerhalb der überbaubaren Bereiche sind auf maximal 30 m2 Grundfläche je 

Baugrundstück begrenzt. Diese Nebenanlagen sind zwischen Straßenbegrenzungslinie und 

der straßenseitigen Baugrenze (Vorgärten) sowie zwischen Böschungsoberkante des Gewäs-

sers und der rückseitigen Baugrenze nicht zulässig. Garagen, überdachte Stellplätze und Ne-

benanlagen in Form von Gebäuden sind zwischen der Straßenbegrenzungslinie und der stra-

ßenseitigen Baugrenze (Vorgärten) sowie zwischen Böschungsoberkante des Gewässers und 

der rückseitigen Baugrenze nicht zulässig. Stichwege sind davon ausgenommen, hier ist ein 

Abstand von mindestens 1 m zur Grenze der Verkehrsfläche einzuhalten und der 1 m – Strei-

fen mit Sträuchern einzugrünen. 
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4.2 Erschließung 

Die Erschließung erfolgt über die bestehende Gemeindestraße Toter Weg. Das Gebiet wird 

über eine Ringstraße und z.T. Wohnstichstraßen erschlossen. Nach Süden wird eine mögli-

che Erweiterung durch die Straßenführung vorgehalten. 

Die Hinterlieger-Grundstücke an den Stichwegen müssen die Abfallbehälter an die Ring-

straße transportieren, hier sind entsprechende Standorte gekennzeichnet. 

4.3 Beleuchtung 

Im Plangebiet sind „insektenfreundliche“ Leuchten im Straßenraum zu verwenden. Es müs-

sen warmweiße bis rötlich-gelbe Lampen ohne UV-Anteil verwendet werden wie z.B. Nat-

rium-Niederdruck/ Hochdruck-Dampflampen oder LEDs ohne Blauanteile bis max. 3000 

Kelvin /Lichtspektrum um 590 nm. Der Abstrahlwinkel der Lampen muss auf den Boden 

gerichtet sein. Der maximale Abstrahlwinkel sollte nicht mehr als ca. 30° zur Seite betragen.  

4.4 Regenrückhaltung 

In Anbetracht der anhaltenden Nachfrage nach großräumigen Wohnbauflächen hat sich die 

Gemeinde dazu entschieden, auf eine Eingrünung zu verzichten. Der Flächenverlust an Bau-

land wäre hier sehr hoch, da zwischen Eingrünung und Grenzgräben zusätzlich noch ein 

Gewässerräumstreifen freizuhalten ist. 

Zwischen Siedlung und Plangebiet verläuft in Nord-Süd-Richtung das Gewässer II. Ordnung 

„Jemgumer Zuggraben“. Es wird ein Räumstreifen von 5 m Breite ausgehend von der Bö-

schungsoberkante als öffentliche Grünfläche/Räumstreifen festgesetzt. Die sonstigen Grenz-

gräben im Süden, Westen und Norden werden festgesetzt und sind zu erhalten. Die Räumung 

kann hier von der landwirtschaftlichen Fläche aus erfolgen. 

Im südwestlichen Bereich wird eine Fläche für die Regenrückhaltung festgesetzt.  

4.5 Örtliche Bauvorschriften (§ 84 Abs. 3 NBauO) 

Für das Plangebiet gelten folgende örtliche Bauvorschriften: 

4.5.1 Dachformen und -neigung 

Es sind nur Sattel- bzw. versetzte Pultdächer, Walm- und Krüppelwalmdächer zwischen 28 

und 50 Grad zulässig. 

Garagen gemäß § 12 BauNVO, Nebengebäude gemäß § 14 BauNVO. Dachgauben, Winter-

gärten, offene Kleingaragen und Gartenhäuser sind hiervon ausgenommen. Dachterrassen 

auf dem 1. Vollgeschoss sind davon ausgenommen. 

4.5.2 Dacheindeckung 

Für die Dacheindeckung sind zulässig: 

a) Tonziegel oder Betondachstein in den Farbtönen rot, rotorange bis kastanienbraun und 

schwarz-grau-anthrazit. Als Entsprechung das Farbregister RAL 840 HR:: 2001-2010 (ohne 

2005 und 2007), 3000-3011 und 7011-7031. Geringfügige Farbabweichungen sind zulässig. 
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b) In die Dachflächen integrierte oder aufgesetzte Anlagen für die Solarenergie. 

Nicht zulässig sind glasierte Dachziegel.  

Wintergärten, offene Kleingaragen und Gartenhäuser sind hiervon ausgenommen. 

4.5.3 Schotter- und Steingärten 

Schotter- und Steingärten sind im Plangebiet unzulässig. 

Unversiegelte Gartenflächen haben eine hohe Funktion für das Kleinklima, für die Versicke-

rungsfähigkeit und auch für Arten- und Lebensgemeinschaften zu. 

Es wird darauf hingewiesen, dass unzulässige Überschreitungen der festgesetzten GRZ durch 

befestigte Schotter- oder Steingärten nach § 9 Abs. 2 NBauO in Verbindung mit § 58 Abs. 1 

NBauO kostenpflichtig geahndet werden können.  

4.5.4 Antennenanlagen 

Antennen, Antennenanlagen und Parabolantennen sind in vom Straßenraum einsehbarer 

Form nicht zulässig. 

Bei Gebäuden, deren beide Dachflächen oder gegenüberliegende Außenwände vom öffent-

lichen Straßenraum gleichzeitig einsehbar sind, ist eine Antennenanlage und eine Parabolan-

tenne zulässig. 

4.6 Flächenbilanz 

Plangebiet 3,91 ha 

 

Allgemeine Wohngebiete  2,88 ha 

Verkehrsflächen 0,43 ha 

Öffentliche Grünflächen – Gewässerräumstreifen 0,12 ha 

Regenrückhaltebecken 0,30 ha 

Wasserflächen - Gräben 0,18 ha 



Gemeinde Jemgum  

Bebauungsplan Nr. 0615 „Jemgum - Toter Weg“ 

13 

5 Umweltbericht 

Der Umweltbericht wird als eigenständiger Bericht vom Büro Diekmann, Mosebach & Part-

ner erstellt (Teil II der Begründung). 

In der Zusammenfassung des Umweltberichtes wird ausgeführt:  

„Die Gemeinde Jemgum beabsichtigt den Bebauungsplan Nr. 0615 „Jemgum - Toter Weg“ 

aufzustellen, um die planungsrechtlichen Voraussetzungen für eine verträgliche Erweiterung 

des Siedlungsraumes zu schaffen. In Anlehnung an die umgebenden Strukturen und zur 

Schaffung weiteren Wohnraums werden allgemeine Wohngebiete, Straßenverkehrsflächen 

sowie eine öffentliche Grünfläche, Wasserflächen und ein Regenrückhaltebecken festgesetzt.  

Durch die Festsetzungen des Bebauungsplanes Nr. 0615 kommt es zu einem Verlust von Le-

bensraum für Pflanzen, was als erhebliche Beeinträchtigung zu bewerten ist. Zusätzlich wer-

den für das Schutzgut Boden und Fläche sowie Wasser erhebliche Beeinträchtigungen er-

wartet. Für das Schutzgut Landschaft und das Schutzgut Tiere (Brutvögel) werden weniger 

erhebliche Beeinträchtigungen erwartet. Weitere Beeinträchtigungen sind nicht zu erwarten. 

Die Eingriffe in Natur und Landschaft werden unter Berücksichtigung der Vermeidungs- und 

Minimierungsgebote im Umweltbericht zum Bebauungsplan dargestellt. Die Empfehlungen 

reichen von der Minimierung der neu zu versiegelnder Fläche bis zur Festsetzung von Aus-

gleichsmaßnahmen. Ein verbleibendes Kompensationsflächendefizit wird über eine externe 

Kompensationsfläche ausgeglichen. 

Zusammenfassend ist festzustellen, dass unter Berücksichtigung der Maßnahmen zur Ver-

meidung, Minimierung und zum Ausgleich sowie entsprechend eingestellter Maßnahmen auf 

Ersatzflächen davon auszugehen ist, dass keine erheblichen negativen Umweltauswirkungen 

im Geltungsbereich zurückbleiben. 
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6 Ver- und Entsorgung 

6.1 Oberflächenentwässerung 

Boden 

Im geplanten Baugebiet steht bis in Tiefen zwischen 1,9 m bis 2,0 m unter Geländeoberkante 

Klei an, der im Zuge der Errichtung der Kanäle und Straßen entfernt werden muss. Dieser 

obere Klei ist unseren Erfahrungen nach durchweg deichbaufähig. Frühere Untersuchungen 

des Kleis nach EAK 2002 belegen die Deichbaufähigkeit. Der unter dem Klei anstehende 

Darg ist hingegen nicht deichbaufähig, weil die Organikanteile zu hoch sind (nach: Erneue-

rung der Straße Toter Weg, Gemeinde Jemgum – Ingenieurgeologischen Streckengutachten 

vom 03.05.2022). 

Die geplanten Wohnhäuser müssen ohnehin tief gegründet werden, es wird somit nur der 

Oberboden (Mutterboden) im Zuge der Baumaßnahme abgetragen werden. Die unteren Bo-

denschichten mit sulfatsauren Böden bleiben weitestgehend unberührt. Weitere Details lie-

gen erst in der Bauphase vor. 

Oberflächenwasser 

Für das Plangebiet wurde ein Oberflächenwasserentwässerungskonzept erarbeitet. Auf die-

ser Grundlage wird im südwestlichen Bereich eine Fläche für die Regenrückhaltung festge-

setzt.  

Zwischen Siedlung und Plangebiet verläuft in Nord-Süd-Richtung das Gewässer II. Ordnung 

„Jemgumer Zuggraben“. Es wird ein Räumstreifen von 5 m Breite ausgehend von der Bö-

schungsoberkante als öffentliche Grünfläche/Räumstreifen festgesetzt. Die öffentliche Grün-

fläche - Gewässerräumstreifen ist von festen Bauten jeglicher Art freizuhalten, ebenfalls sind 

hier Bäume und Gehölze unzulässig. Tätigkeiten im Rahmen der Grabenunterhaltung sind 

auf diesen Flächen zulässig. Damit die zwingend erforderliche Breite von 5 m auch in den 

nächsten Jahren erhalten bleibt, sind evtl, geplante Hecken, Büsche und Bäume an der 

Grenze zum Räumstreifen nur mit Abstand zu pflanzen. 

Die sonstigen Grenzgräben im Süden, Westen und Norden werden festgesetzt und sind zu 

erhalten. Die Räumung kann hier von der landwirtschaftlichen Fläche aus erfolgen. 

6.2 Schmutzwasserkanalisation 

Das Plangebiet wird über den Toter Weg an die zentrale Abwasserkanalisation angeschlos-

sen. 

6.3 Wasserversorgung 

Das Gebiet ist an das Trinkwassernetz angeschlossen. 

6.4 Telekommunikation 

Das Gebiet ist an das vorhandene Telekommunikationsnetz angeschlossen. Die Gemeinde 

strebt an, dass das Plangebiet einen Breitbandanschluss erhält.  
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6.5 Abfall 

Die zentrale Abfallentsorgung erfolgt durch den Landkreis Leer. 

6.6 Energieversorgung 

Das Gebiet wird an das Strom- und Gasversorgungsnetz angeschlossen. 

6.7 Brandschutz 

Es werden entsprechend den Anforderungen zum Brandschutz Unterflurhydranten ange-

bracht, die Standorte werden mit dem Gemeindebrandmeister und dem Wasserversorgungs-

verband abgestimmt. Dabei muss eine Löschwasserversorgung von 48 cbm pro Stunde vor-

gehalten werden. Diese Löschwassermengen müssen für eine Löschzeit von mindestens 2 

Stunden zur Verfügung stehen. 
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7 Hinweise 

7.1 Baunutzungsverordnung 

Es gilt die Baunutzungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 

2017 (BGBl. I S. 3786). 

7.2 Altlasten 

Sollten bei den geplanten Bau- und Erdarbeiten Hinweise auf Altablagerungen bzw. Alt-

standorte zutage treten, so ist unverzüglich die Untere Abfallbehörde zu benachrichtigen. 

Es liegt kein Verdacht auf Kampfmittel vor. 

7.3 Archäologische Bodenfunde 

Sollten bei den geplanten Bau- und Erdarbeiten ur- oder frühgeschichtliche Bodenfunde (das 

können u.a. sein: Tongefäßscherben, Holzkohlesammlungen, Schlacken sowie auffällige Bo-

denverfärbungen und Steinkonzentrationen, auch geringe Spuren solcher Funde) gemacht 

werden, sind diese gemäß § 14 Abs. 1 des Nds. Denkmalschutzgesetzes (NDSchG) melde-

pflichtig und müssen der Unteren Denkmalschutzbehörde des Landkreises oder der Ostfrie-

sische Landschaft gemeldet werden. 

Meldepflichtig ist der Finder, der Leiter oder der Unternehmer der Arbeiten. Bodenfunde 

und Fundstellen sind nach § 14 Abs. 2 des Nds. Denkmalschutzgesetzes bis zum Ablauf von 

vier Werktagen nach der Anzeige unverändert zu lassen, bzw. ist für ihren Schutz Sorge zu 

tragen, wenn nicht die Denkmalschutzbehörde vorher die Fortsetzung der Arbeiten gestattet. 

7.4 Grenzgewässer 

Die Grenzgewässer im nördlichen, südlichen und westlichen Bereich des Plangebietes sind 

in ihrem Bestand zu erhalten. Eine wesentliche Umgestaltung der Gewässer oder Ihrer Ufer, 

wie z. B. durch Folie, Leitplanken o. ä., ist gem. § 68 Wasserschutzgesetz nicht zulässig. 

Ferner gilt die Verordnung des Landkreises Leer über die Schau und Unterhaltung der Ge-

wässer dritter Ordnung. 

7.5 Artenschutz 

Die Baufeldräumung/Baufeldfreimachung ist während des Fortpflanzungszeitraums vom 01. 

März bis zum 15. Juli unzulässig. Darüber hinaus ist sie unzulässig in der Zeit vom 01. März 

bis zum 30. September, sofern Gehölze oder Bäume abgeschnitten, auf den Stock gesetzt 

oder beseitigt werden oder Röhrichte zurückgeschnitten oder beseitigt werden. Sie ist in die-

sen Zeiträumen als auch bei einer Beseitigung von Bäumen im Zeitraum vom 01. Oktober 

bis Ende Februar jeweils nur zulässig, wenn die untere Naturschutzbehörde zuvor nach Vor-

lage entsprechender Nachweise der Unbedenklichkeit auf Antrag eine entsprechende Zu-

stimmung erteilt hat. 

Innerhalb des Geltungsbereichs sind die Bestimmungen des § 39 BNatSchG (Allgemeiner 

Schutz wildlebender Tiere und Pflanzen) in Verbindung mit § 44 BNatSchG (Vorschriften 

für besonders geschützte und bestimmte andere Tier- und Pflanzenarten) zu beachten.  
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7.6 Saatgut 

Bei der Ausbringung von Saatgut auf Kompensationsflächen ist ausschließlich regional er-

zeugtes Wildpflanzensaatgut aus gesicherter Herkunft (hier aus dem Ursprungsgebiet 1 - 

Nordwestdeutsches Tiefland), zertifiziert nach den Zulassungsvoraussetzungen des Saatgut-

verkehrsgesetzes gemäß VWW-Standard "VWW-Regiosaaten" oder gleichwertiger Art zu 

verwenden.  

7.7 Kompensationsfläche 

Durch die mit dem Bebauungsplan Nr. 0315 zulässigen Eingriffe entsteht ein Kompensati-

onsdefizit. Folgende Flächen werden als Kompensationsflächen in Anspruch genommen: 

Flurstück 13, (anteilig auf 6.710 m²) und Flurstück 14 (anteilig auf 21.510 m²), Flur 3, Ge-

markung Marienchor für das Schutzgut Pflanzen und das Schutzgut Boden. Darüber hinaus 

wird das Flurstück 13 vollständig und das Flurstück 14 anteilig auf 1,18 ha für das Schutzgut 

Tiere (Gastvögel) herangezogen.  
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8 Verfahrensstand 

Aufgrund des § 1 Abs. 3 des Baugesetzbuches (BauGB) in Verbindung mit § 58 des Nieder-

sächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Gemeinde Jemgum 

in seiner Sitzung am .. .. 2021 die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 0615 „Jemgum - 

Toter Weg“ beschlossen.  

Nach Prüfung der Anregungen und Bedenken hat der Rat der Gemeinde Jemgum in seiner 

Sitzung am .. .. 2022 die Auslegung des Bebauungsplanes empfohlen und zugestimmt. Der 

Entwurf der g des Bebauungsplanes hat mit dem Begründungsentwurf mit Umweltbericht 

gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom .. .. 2022 bis .. .. 2022 erneut öffentlich ausgelegen. 

Ort und Dauer der erneuten öffentlichen Auslegung wurden am .. .. 2022 ortsüblich bekannt-

gemacht. 

Nach Prüfung der Anregungen und Bedenken hat der Rat der Gemeinde Jemgum in seiner 

Sitzung am .. .. 2022 den Bebauungsplan Nr. 0615 „Jemgum - Toter Weg“ gemäß § 10 

BauGB sowie die Begründung mit Umweltbericht beschlossen. 

Jemgum, den ………………. 

 

 

.......................................................................... 

 Bürgermeister 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entwurfs- und Verfahrensbetreuung 

 

 

Oldenburg, den 12.09.2022 

 

M. Lux - Dipl. Ing.  
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Von folgenden Trägern wurden Hinweise/Anregungen gegeben: 

 

1. EWE Netz GmbH 11.08.2022 

2. Ostfriesische Landschaft 16.08.2022 

3. NLKWN 19.08.2022 

4. Landwirtschaftlicher Hauptverein für Ostfriesland e.V. 22.08.2022 

5. LGLN Katasteramt Leer 24.08.2022 

6. Landkreis Leer 01.09.2022 

7. Landwirtschaftskammer Niedersachsen 02.09.2022 

8. LBEG Hannover 02.09.2022 

  

 

Von folgenden Trägern wurden keine Hinweise/Anregungen gegeben: 

 

9. Luftfahrt Bundesamt (LBA) 29.07.2022 

10. Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr-Luftfahrtbehörde- 03.08.2022 

11. Gascade Gastransport GmbH 11.08.2022 

12. WSV Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Ems-Nordsee Emden 16.08.2022 

13. Stadt Weener 18.08.2022 

14. Deutsche Telekom Technik GmbH 26.08.2022 

15. Wasserversorgungsverband Rheiderland 01.09.2022 

 

 

 

 

 

Bürgern wurden Hinweise/Anregungen gegeben: 

------------------ 
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Von folgenden Trägern wurden Hinweise gegeben: 

 

 

1 EWE Netz GmbH 11.08.2022 

Stellungnahme Abwägungsvorschlag 

Vielen Dank für die Beteiligung unseres Hauses als 

Träger öffentlicher Belange. 

Im Plangebiet bzw. in unmittelbarer Nähe zum Plange-

biet befinden sich Versorgungsleitungen und/oder An-

lagen der EWE NETZ GmbH. 

Diese Leitungen und Anlagen sind in ihren Trassen 

(Lage) und Standorten (Bestand) grundsätzlich zu er-

halten und (dürfen weder beschädigt, überbaut, über-

pflanzt oder anderweitig gefährdet werden. Bitte stel-

len Sie sicher, dass diese Leitungen und Anlagen durch 

Ihr Vorhaben weder technisch noch rechtlich beein-

trächtigt werden. 

 

 

 

 

 

Der Hinweis wird beachtet.  

 

 

Sollte sich durch Ihr Vorhaben die Notwendigkeit ei-

ner Anpassung unserer Anlagen, wie z.B. Änderungen, 

Beseitigung, Neuherstellung der Anlagen an anderem 

Ort (Versetzung) oder anderer Betriebsarbeiten erge-

ben, sollen dafür die gesetzlichen Vorgaben und die 

anerkannten Regeln der Technik gelten. Gleiches gilt 

auch für die gegebenenfalls notwendige Erschließung 

des Plangebietes mit Versorgungsleitungen und Anla-

gen durch EWE NETZ. Bitte planen Sie in diesem Fall 

Versorgungsstreifen bzw. -korridore für Telekommu-

nikationslinien, Elektrizitäts- und Gasversorgungslei-

tungen gemäß DIN 1998 (von min. 2,2 m) mit ein. 

Weiterhin kann für die Stromversorgung von Bauge-

bieten o. Ä. zusätzlich die Installation einer Trafosta-

tion erforderlich sein. Für die Auswahl eines geeigne-

ten Stationsplatzes (ca. 6m x 4m) möchten wir Sie bit-

ten, uns in weitere Planungen frühzeitig mit einzubin-

den. 

Bitte informieren Sie uns zudem, wenn ein wärmetech-

nisches Versorgungskonzept umgesetzt wird oder im 

Schwerpunkt auf den Einsatz von fossilen Brennstof-

fen (z.B. durch Einsatz von Wärmepumpen o. ä.) ver-

zichtet werden soll. 

 

 

 

 

 

Die Hinweise werden im Zuge der Erschließungspla-

nung beachtet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Hinweise werden im Zuge der Erschließungspla-

nung beachtet. Es findet eine Abstimmung statt. 

 

 

Die Kosten der Anpassungen bzw. der Betriebsarbei-

ten sind von dem Vorhabenträger vollständig zu tragen 

und der EWE NETZ GmbH zu erstatten, es sei denn 

der Vorhabenträger und die EWE NETZ GmbH haben 

eine anderslautende Kostentragung vertraglich gere-

gelt. 

Die EWE NETZ GmbH hat keine weiteren Bedenken 

oder Anregungen vorzubringen. 

 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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Wir bitten Sie, uns auch in die weiteren Planungen ein-

zubeziehen und uns frühzeitig zu beteiligen. Dies gilt 

auch für den Fall der Erschließung des Plangebietes 

mit Versorgungsleitungen durch EWE NETZ, denn 

hierfür sind beispielsweise Lage und Nutzung der Ver-

sorgungsleitung und die sich daraus ableitenden wirt-

schaftlichen Bedingungen wesentliche Faktoren. 

 

Die Hinweise werden im Zuge der Erschließungspla-

nung beachtet. 

Unsere Netze werden täglich weiterentwickelt und 

verändern sich dabei. Dies kann im betreffenden Plan-

bereich über die Laufzeit Ihres Verfahrens/Vorhabens 

zu Veränderungen im zu berücksichtigenden Lei-

tungs- und Anlagenbestand führen. Wir freuen uns 

Ihnen eine stets aktuelle Anlagenauskunft über unser 

modernes Verfahren der Planauskunft zur Verfügung 

stellen zu können - damit es nicht zu Entscheidungen 

auf Grundlage veralteten Planwerkes kommt. Bitte in-

formieren Sie sich deshalb gern jederzeit über die ge-

naue Art und Lage unserer zu berücksichtigenden An-

lagen über unsere Internetseite: https://www.ewe- 

netz.de/geschaeftskunden/service/leitunesplaene-abru-

fen. 

Bitte schicken Sie uns Ihre Anfragen und Mitteilun-

gen zukünftig ausschließlich an unser Postfach 

info@ewe-netz,de und ändern zudem die Anschrift 

der EWE NETZ GmbH in Ihrem System: Cloppen-

burger Str. 302, 26133 Oldenburg. Sollte ein E-Mail 

Versand nicht möglich sein, nutzen Sie bitte nur diese 

postalische Anschrift! 

 

 

 

 

 

 

Die Hinweise werden im Zuge der Erschließungspla-

nung beachtet. 

 

 

2 Ostfriesische Landschaft 16.08.2022 

Stellungnahme Abwägungsvorschlag 

Gegen den o.g. Bebauungsplan bestehen aus Sicht der 

archäologischen Denkmalpflege keine Bedenken. 

 

Sollten bei den vorgesehenen Bau- und Erdarbeiten ar-

chäologische Kulturdenkmale (Boden- und Baudenk-

male) festgestellt werden, sind diese unverzüglich der 

unteren Denkmalschutzbehörde oder uns zu melden. 

 

 

 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen 

und im Zuge der Erschließungsplanung beachtet. 

Wir verweisen in diesem Zusammenhang auf das Nie-

ders. Denkmalschutzgesetz vom 30.05.1978 (Nds. 

GVBI. S. 517), || 13 und 14, wonach eine Genehmigung 

der Denkmalschutzbehörde erforderlich ist, wenn Erd-

arbeiten an einer Stelle vorgenommen werden, wo 

Funde vermutet werden. Die Genehmigung kann unter 

Bedingungen und mit Auflagen erteilt werden. 

 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
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3 NLKWN 19.08.2022 

Stellungnahme Abwägungsvorschlag 

Gegen die oben genannte Planung bestehen keine Be-

denken, da wesentliche Auswirkungen auf den Was-

serhaushalt nicht erwartet werden, wenn folgende 

Punkte beachtet werden: 

- Im Plangebiet ist mit sulfatsauren Böden zu 

rechnen (https://nibis.lbeg.de/cardomap3/7per 

mlink=1jgMd3Rp). Bei Eingriffen in sul-

fatsaure Böden sind entsprechende Maßnahmen 

vorzusehen (siehe Geofakten 24 und 25 des 

LBEG). 

 

 

 

 

 

Der Hinweis wird im Zuge der Erschließungsplanung 

beachtet. 

 

Stellungnahme als TÖB: 

Anlagen und Gewässer des NLWKN (Bst. Aurich) im 

GB I (Landeseigene Gewässer) und GBIII (GLD) sind 

durch die Planungen nicht nachteilig betroffen. 

 

 

 

 

 

https://nibis.lbeg.de/cardomap3/7per%20mlink=1jgMd3Rp
https://nibis.lbeg.de/cardomap3/7per%20mlink=1jgMd3Rp
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4 Landwirtschaftlicher Hauptverein für Ostfriesland e.V. 22.08.2022 

Stellungnahme Abwägungsvorschlag 

aufgrund Ihres Schreibens vom 26.07.2022 teile ich 

Ihnen nachstehend unsere Anregungen und Bedenken 

zur Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 0615 der Ge-

meinde Jemgum mit. 

Ihre Auffassung, es stünden in Jemgum nicht ausrei-

chend Flächen zur Innenverdichtung zur Verfügung, 

ist möglicherweise vor dem Hintergrund der Kosten-

entwicklung im Baugewerbe und den pandemiebe-

dingten Störungen der Lieferketten neu zu bewerten. 

Die Nachfrage nach Baugrundstücken geht derzeit zu-

rück. Freiflächen bzw. ungenutzte Grundstücke wie 

das Ziegeleigelände stehen zwischen östlichem Orts-

rand und Deich augenscheinlich zur Verfügung. Im 

Übrigen wäre es aus unserer Sicht wesentlich nachhal-

tiger, im historischen Ortskem sowie den bestehenden 

Siedlungen aus den 50er und 60er Jahren, die aufgrund 

der Alterstruktur der ursprünglichen Bewohner immer 

weniger genutzt werden, kostengünstigen Wohnraum 

zu schaffen, statt den Außenbereich ständig mit neuen 

Bauprojekten zu belasten. Die Umwandlung bestehen-

der Altbauten in Wohnungen verschiedener Größen-

ordnung und für Ansprüche aller Art, sei es für junge 

Familien, Alleinstehende, Senioren, Ferienwohnungen 

oder öffentliche Einrichtungen, ist zweifelsohne für 

Planung und Verwaltung eine größere Herausforde-

rung als ein Neubaugebiet. Sie wäre aber wesentlich 

ressourcenschonender. Da eine abschnittsweise Er-

schließung vorgesehen ist, spricht nichts dagegen, 

diese kleinteilig und dezentral in den vorhandenen 

Wohngebieten vorzunehmen. 

Redaktioneller Hinweis: Beim Abwägungsvorschlag 

ist der Hinweis auf die Flächenkapazitäten in Ditzum 

vermutlich versehentlich erfolgt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es stehen der Gemeinde Jemgum hier keine ausrei-

chenden Flächen für eine Innenverdichtung zur Ver-

fügung. Dieser Aspekt wurde schon im Verfahren zur 

Aufstellung des neuen Flächennutzungsplanes für 

diese Fläche ausführlich dargelegt. Durch die Pla-

nung erfolgt keine Einschränkung der benachbarten 

landwirtschaftlichen Betriebe. 

Die Auffassung, dass aktuell die Nachfrage nach 

Baugrundstücken zurückgeht, wird geteilt. Dies 

spricht aber nicht gegen die Bauleitplanung, welche 

den kurz- und mittelfristigen Bedarf decken soll. Zu-

dem ist von dem Vorhabenträger in Abstimmung mit 

der Gemeinde ohnehin eine bauabschnittsweise Er-

schließung geplant. 

 

 

 

 

 

 

 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

Der Zugang zu den Flächen ist weiterhin gewährleis-

tet. 

 

Ob der ungehinderte Zugang zu den angrenzenden 

landwirtschaftlichen Grundstücken über den Toten 

Weg bei erhöhtem Verkehrsaufkommen, parkenden 

Fahrzeugen, verkehrsberuhigenden Vorrichtungen und 

Lieferverkehr weiterhin ungehindert gewährleistet 

bleibt, darf angesichts der Erfahrungen in bereits be-

stehenden Wohnsiedlungen mit Recht hinterfragt wer-

den. Zweifelsohne sind die Behinderungen während 

der Bauphase am höchsten, aber danach wird erfah-

rungsgemäß das Konfliktpotential zunehmen. Weiter-

hin bleibt unklar, inwieweit ein Ausbau der Zuwegung 

vorgesehen ist, um Begegnungsverkehr mit größeren 

Landmaschinen besonders von Lohnunternehmen zu 

regeln und ob dafür zusätzlicher Flächen- und entspre-

chender Kompensationsbedarf entsteht. 

 

 

Der Zugang zu den Flächen ist weiterhin, auch über 

den Toten Weg, gewährleistet. Der Tote Weg hat als 

Gemeindestraße die verkehrliche Funktion die ver-

schiedenen Verkehrsarten, auch im Begegnungsver-

kehr aufzunehmen. Dies wird auch in Zukunft ge-

währleistet sein. 
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Dass ein Wohngebiet zwangsläufig Flächen versiegelt, 

ist offenkundig und spricht aus unserer Sicht gegen 

eine solche Ausweisung. Ein Regenrückhaltebecken 

ändert daran grundsätzlich nichts, sondern nimmt noch 

zusätzlich Fläche in Anspruch, die weder landwirt-

schaftlich noch zu Wohnzwecken genutzt werden 

kann, sondern aus haftungsrechtlichen Gründen noch 

aufwendig gegen unbefugten Zugang gesichert und 

dauerhaft unterhalten werden muss. Hier wäre eine 

Aufweitung des Jemgumer Zuggrabens zielführender, 

die zusätzliche Speicherkapazität schafft und den Ab-

fluss beschleunigt. Gleichzeitig könnte man mit einer 

naturnahen Gestaltung des Uferbereichs und des 

Räumstreifens den Kompensationsbedarf verringern. 

Eine Versickerung im Plangebiet wäre bei entspre-

chender Gestaltung bzw. Vorgabe an die maximal zu-

lässige versiegelte Fläche auf den Einzelgrundstücken 

möglich, um die Verdunstung und Grundwasserneubil-

dung zu fordern. 

 

 

Die Schaffung eines Wohngebietes hat zwangsläufig 

die Versiegelung von den Flächen im Plangebiet zur 

Folge. Es wurde zudem auf Grundlage des Oberflä-

chenentwässerungskonzeptes ein Regenrückhaltebe-

cken festgesetzt, welches auch Fläche benötigt. Auch 

bei der vorgeschlagenen Alternative, der Aufweitung 

des Jemgumer Zuggrabens, müsste ein vergleichba-

res zusätzliches Stauvolumen geschaffen werden. 

Der zusätzliche Flächenverbrauch wäre mindestens 

ähnlich hoch, wegen der erforderlichen flachen 

Uferneigungen evtl. noch höher als bei dem geplan-

ten Regenrückhaltebecken. 

Die naturnahe Herrichtung würde zwar den externen 

Kompensationsbedarf reduzieren, aber im Gegenzug 

den Flächenbedarf im Plangebiet erhöhen.  

 

 

Daher bleibt die Gemeinde Jemgum bei der vorlie-

genden Konzeption.  

 

 

 

Grundsätzlich ist so viel Kompensation wie irgend 

möglich innerhalb des Plangebietes vorzunehmen, um 

nicht noch zusätzlich landwirtschaftliche Nutzfläche in 

Anspruch zu nehmen. Eine Eingrünung mit Gehölzen 

lehnen wir allerdings ab, nicht nur wegen des zusätzli-

chen Flächenbedarfs, sondern auch deshalb, weil sie 

im Zielkonflikt zum Schutzzweck des angrenzenden 

Vogelschutzgebietes stehen. Wertbestimmende Arten 

sind hier vorwiegend Rast- und Wiesenvögel. Verti-

kale Strukturen wie Bäume und Sträucher bieten 

Prädatoren aller Art Ansitz- und Deckungsmöglichkei-

ten und bedeuten damit eine akute Gefährdung beson-

ders der Wiesenbrüter, die auf offenes Gelände ange-

wiesen sind. In diesem Zusammenhang wäre zu über-

prüfen, ob nicht die Beseitigung weiterer Gehölze im 

Umkreis der bestehenden Bebauung als Kompensati-

onsmaßnahme bilanziert werden kann. 

 

 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen 

 

 

Die Eingrünung mit des Plangebietes mit Gehölzen 

ist nicht vorgesehen. 

 

 

 

 

 

 

 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen, 

und ggf. bei weiteren Baugebieten geprüft. 

 

 

Abschließend wird darauf verwiesen, dass aufgrund 

der benachbarten Gaskavernen mittelfristig mit Boden-

senkungen gerechnet werden muss, die ein unkalku-

lierbares Risiko für eine weitere Wohnbebauung dar-

stellen. 

 

Der Aspekt ist ggf. bei der Gründung der künftigen 

Wohnhäuser, nach fachlicher Prüfung, zu berück-

sichtigen. 
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5 LGLN – Katasteramt Leer 24.08.2022 

Stellungnahme Abwägungsvorschlag 

Zu dem Entwurf des o.g. Bebauungsplanes wird wie 

folgt Stellung genommen: 

Im Hinblick auf die erforderliche vermessungs- und ka-

tastertechnische Bescheinigung nach Absatz 41.3 W-

BauGB (RdErl.d.Nds.SozM i.d.F. vom 18.04.1996 

Nds.MBL. S .835) weise ich nachrichtlich noch auf 

Folgendes hin: 

Die Planunterlage für den Bebauungsplanentwurf ent-

spricht nicht dem aktuellen Inhalt des Liegenschafts- 

Katasters (Flurstückbezeichnung) und ist nicht vom 

Katasteramt gefertigt worden. Es kann daher auch nicht 

beurteilt werden, ob die Planunterlage den Anforderun-

gen des oben genannten Erlasses entspricht. 

Die vermessungs- und katastertechnische Bescheini-

gung durch das Katasteramt kann daher nicht zugesagt. 

 

 

 

 

 

 

 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 

 

Die Planunterlage wurde vom ÖbVI Beening er-

stellt, von dieser Stelle erfolgt auch die katastertech-

nische Bescheinigung. 

 

 

6 Landkreis Leer 01.09.2022 

Stellungnahme Abwägungsvorschlag 

Die Gemeinde Jemgum plant die Aufstellung des Be-

bauungsplans Nr. 0615 Jemgum - Toter Weg", um die 

Entwicklung von Wohnbauflächen in der Ortschaft Je-

mgum planungsrechtlich abzusichern. In dem ca. 4 ha 

großen Plangebiet sollen, aufgeteilt in zwei Bauab-

schnitte, 45 Wohnbaugrundstücke entstehen. In dem 

ersten Bauabschnitt ist zunächst die Entwicklung von 

25 Baugrundstücken vorgesehen. 

 

Gemäß § 1 Abs. 7 Baugesetzbuch hat die Gemeinde 

bei der Aufstellung der Bauleitpläne die öffentlichen 

und privaten Belange gegeneinander und untereinan-

der gerecht abzuwägen. Zu der o. a. Bauleitplanung 

nehme Ich daher - ohne dem von Ihnen vorzunehmen-

den Abwägungsprozess vorzugreifen - für die einzel-

nen von mir zu vertretenden Fachbereiche wie folgt 

Stellung: 

 

Aus raumordnungsrechtlicher Sicht nehme ich zu die-

ser Bauleitplanung wie folgt Stellung 

 

Die in meiner Stellungnahme im Rahmen der frühzei-

tigen Beteiligung nach § 4 (1) BauGB gegebenen Hin-

weise sind in den nun vorgelegten Entwurfsunterlagen 

entsprechend berücksichtigt worden. Insbesondere er-

folgt nun mit Verweis auf die Planung zur Neuaufstel-

lung des Flächennutzungsplans der Gemeinde Jemgum 

eine ausführliche und nachvollziehbare Betrachtung 

des Wohnraumbedarfs. 
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Ergänzt wurde In der Begründung zudem eine sachge-

rechte Auseinandersetzung mit der RROP-Festlegung 

der Ortslage Jemgum als kulturelles Sachgut. 

Insgesamt bestehen gegen die vorgelegte Planung der 

Gemeinde Jemgum aus raumordnungsrechtlicher Sicht 

keine Bedenken. 

 

Aus naturschutzfachlicher Sicht ist festzustellen, dass 

meine im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung gege-

benen Hinweise In den nun vorgelegten Entwurfsun-

terlagen weitestgehend berücksichtigt wurden. 

 

Folgende weitere Hinweise werden gegeben: 

- Redaktioneller Hinweis zu Kap. 2.2: Der 

Landschaftsrahmenplan liegt inzwischen in 

der Endfassung vor. Die zusammenfassenden 

Aussagen zu den Schutzgütern dürften aber 

Gültigkeit behalten. 

- Zur Kompensationsplanung und den Bewirt-

schaftungsauflagen für die Kompensations-

flächen [s. S. 37f): Diese Auflagen sind ver-

bindlich zu formulieren. Um klarzustellen, 

dass auch oder insbesondere eine Beweidung 

möglich Ist, sind auch Auflagen zu einer Be-

weidung aufzunehmen in Form der Festle-

gung von Beweidungsdichten während der 

Brutsaison der Wiesenbrüter (Vorschlag: Be-

weidung bis zum 15,06. mit 2 Rindern/Hek-

tar, danach bis zu 4 Rinder/Hektar). Für das 

Verschließen der Grüppen ist ein Lageplan 

zu erstellen. Es ist auch zu prüfen, ob von 

dem Einstau bzw. der Vernässung Auswir-

kungen auf Nachbarflächen zu erwarten sind. 

 

 

 

 

 

 

Dem Hinweis wird gefolgt und der Umweltbericht 

entsprechend angepasst.  

 

 

 

Der Anregung wird gefolgt. Der Vorschlag zu Bewei-

dungsdichten während der Brutsaison der Wiesenbrü-

ter wird unter den Bewirtschaftungsauflagen ergänzt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Erreichung der Entwicklungsziele auf den Kom-

pensationsflächen sind Bewirtschaftungsauflagen zu 

berücksichtigen. Diese sind im Vorfeld durch Ab-

stimmung mit der UNB des Landkreises Leer zu kon-

kretisieren. Sofern die Maßnahme "Verschließen von 

Grüppen" durchgeführt wird, sind die hier genannten 

Anmerkungen in Absprache mit dem Landkreis zu 

klären bzw. zu bearbeiten. Im Rahmen der Umwelt-

überwachung sind auch die umzusetzenden Kompen-

sationsmaßnahmen zu überwachen. Der vorliegende 

Umweltbericht hat hierauf bereits hingewiesen. 
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Die als „weitere Entwicklungsmaßnahme" 

formulierte Herstellung von Gewässerbioto-

pen ist ebenfalls verbindlich zu formulieren 

und vom Fachplaner in Lage und Gestaltung 

zu entwickeln. Andernfalls erscheint die Er-

reichung des Zielbiotoptyps, die zu einer An-

erkennung der Wertstufensteigerung um 2 

Werteinheiten führt, nicht sicher gegeben. 

 

 

 

 

 

 

Für eine bessere Übersicht sollte auch eine 

Zusammenschau der Bewirtschaftungsaufla-

gen für die Gastvogel-Kompensation (S. 39 

f) erfolgen unter Berücksichtigung der o.a. 

Aspekte. 

Weitere Anmerkungen bestehen zu der Planung nicht. 

Die o. g. Unterlagen sind vor einem Satzungsbeschluss 

jedoch mit meinem Amt für Planung und Naturschutz 

abzustimmen bzw. nachzureichen, um das Kompensa-

tionserfordernis vollständig und sachgerecht im Rah-

men dieser Bauleitplanung abgearbeitet zu haben. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Nach 

fachgutachterlicher Einschätzung ist schon die Be-

rücksichtigung der genannten Bewirtschaftungs-

auflagen geeignet, um das angestrebte Entwick-

lungsziel zu erreichen und den ermittelten Kompen-

sationsbedarf zu decken. Zur Klarstellung des Sach-

verhalts und Konkretisierung der Maßnahmenpla-

nung werden die „weiteren empfohlenen Entwick-

lungsmaßnahmen“, die für die Erreichung des Ent-

wicklungsziels nicht erforderlich sind, aus dem Um-

weltbericht entfernt. Im Rahmen der Umweltüber-

wachung sind auch die umzusetzenden Kompensati-

onsmaßnahmen zu überwachen (s. o.). 

 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. um nicht 

unnötig Inhalte zu wiederholen wurde an entsprechen-

der Stelle auf Seite 40 auf die Bewirtschaftungsaufla-

gen auf Seite 38 verwiesen. 
 

 

Dieser Anmerkung wird nicht gefolgt.  

Den obigen Anmerkungen und Hinweisen wurden 

gefolgt bzw. wurden zur Kenntnis genommen. Dem-

entsprechend sind Änderungen im Umweltbericht er-

folgt. Es wird an dieser Stelle von einer weiteren Ab-

stimmung abgesehen. 

Aus Sicht der unteren Denkmalschutzbehörde 

(uDSchB) nehme Ich wie folgt Stellung: 

 

a) Baudenkmalpflege 

Aus baudenkmalpflegerischer Sicht bestehen keine 

Bedenken gegen die Aufstellung des Bebauungsplans 

Nr. 0615 „Jemgum - Toter Weg". 

 

b) Bodendenkmalpflege 

Im Plangebiet sind im August 2021 archäologische 

Prospektionen durchgeführt worden, da der betroffene 

Bereich eine archäologische Verdachtsfläche ist. Die 

Flächen wurden in einem denkmalrechtlich genehmig-

ten Verfahren durch den Archäologischen Dienst der 

Ostfriesischen Landschaft mit Baggersuchschnitten 

überprüft. 

Es wurden keine Hinweise auf relevante Bodendenk-

mäler gefunden. Bedenken gegen die beabsichtigte 

Bauleitplanung bestehen daher nicht. 

 

Aus bodenschutz- und abfallrechtlicher Sicht ist eine 

abschließende Stellungnahme anhand der vorgelegten 

Entwurfsunterlagen nicht möglich. In den eingereich-

ten Unterlagen werden die in meinen Stellungnahmen 

im Rahmen der informellen Vorab-Beteiligung sowie 

der frühzeitigen Beteiligung genannten und begründe-

ten Ausführungen zu den abfall- und bodenschutz-

rechtlichen Belangen nicht ausreichend berücksichtigt. 
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Begründung: 

Gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse 

Im Umweltbericht, S. 7 wird die Aussage „Bo-

denverunreinigungen und Altlasten sind nicht 

bekannt" getroffen und mit Bezug auf eine Un-

tersuchung des Büros Mustafa begründet. Es 

fehlt die Angabe, auf welche Untersuchung des 

Büros Mustafa Bezug genommen wird. Der Un-

tersuchungsbericht ist den Unterlagen nicht bei-

gefügt. Sofern auf den Bericht des Büros Mus-

tafa vom 10.06.2020 Bezug genommen wird, 

kann die Aussage zu Bodenverunreinigungen 

nicht wie dargestellt getroffen werden, da In der 

Erkundung keine Schadstoffuntersuchungen 

durchgeführt wurden, sondern die Bodenproben 

lediglich auf sulfatsaure Eigenschaften unter-

sucht wurden. 

 

 

Die Anregung wird zur Kenntnis genommen. An der 

Aussage "Bodenverunreinigungen und Altlasten sind 

nicht bekannt" wird festgehalten. Demnach liegen 

dazu keine weiteren Informationen vor. Dem Hin-

weis wird dahingehend gefolgt, dass der Bezug zu 

den Untersuchungen des Büros Mustafa aus dem 

Umweltbericht entfernt wird, da wie angeführt, le-

diglich sulfatsaure Eigenschaften untersucht wurden. 

 

 

 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 

Zur Vornutzung wird lediglich die Aussage ge-

troffen, dass eine landwirtschaftliche Nutzung 

stattgefunden hat. Auf S. 21 wird ausgeführt, 

dass anthropogene Vorbelastungen des Bodens 

infolge der intensiven landwirtschaftlichen Nut-

zung vorliegen. 

Der Belang „Vorliegen gesunder Wohn- und Ar-

beitsverhältnisse" ist nicht ausreichend und fach-

lich versiert abgearbeitet (z. B. durch eine histo-

rische Recherche zur Vornutzung, Bewertung 

anthropogener Vorbelastung aufgrund intensiver 

landwirtschaftlicher Nutzung). 

Auch Aussagen zur möglichen Kampfmitteibe-

lastung sind diesem Kapitel zuzuordnen. 

 

 

 

Die Fläche wurde bisher ausschließlich zu Zwecken 

der Landwirtschaft genutzt. Andere Vornutzungen 

und Bodenbelastungen sind nicht bekannt. 

 

- Hinsichtlich der Begründung der Flächeninan-

spruchnahme wurde in der Begründung ausge-

führt, dass ein Negativtrend der Bevölkerungs-

entwicklung gestoppt werden konnte. Es wird 

jedoch keine Begründung ausgeführt, warum 

eine innerörtliche Nachverdichtung durch Re-

aktivierung von Brachflächen nicht möglich ist. 

Hier ist eine Begründung zu ergänzen. 

Es wurden weiterhin keine Aussagen zu den 

Abfallbelangen getroffen. 

- Die Verschiebung der Problematik der sul-

fatsauren Böden auf die nachgeschaltete Ebene 

der Baugenehmigungsverfahren wird dem Be-

lang „Vermeidung und sachgerechter Umgang 

mit Abfälle" nicht gerecht, zumal in allgemei-

nen Wohngebieten nicht zwingend ein Bauge-

nehmigungsverfahren durchzuführen ist. 

 

Die Flächenverfügbarkeit wurde im Vorfeld von der 

Gemeinde geprüft. Die Ergebnisse sind in der Be-

gründung dargelegt. Der Wohnbauflächenbedarf ist 

ausführlich im neuen Flächennutzungsplan der Ge-

meinde Jemgum dargelegt. 

 

 

 

 

 
Der Hinweis wird im Zuge der Erschließungspla-

nung beachtet. Die geplanten Wohnhäuser müssen 

ohnehin tief gegründet werden, es wird somit nur der 

Oberboden (Mutterboden) im Zuge der Baumaß-

nahme abgetragen werden. Die unteren Boden-

schichten mit sulfatsauren Böden bleiben weitestge-

hend unberührt. Weitere Details liegen erst in der 

Bauphase vor. 
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- Hinsichtlich des Schutzgutes Boden und Fläche 

fehlen hinreichende Ausführungen, wie die auf 

S. 32 des Umweltberichtes genannten Vermei-

dungs- und Minimierungsmaßnahmen gewähr-

leistet und in der Praxis umgesetzt werden sol-

len. Wie in den genannten Quellen (Geobericht 

28 und die DIN 19639) nachzulesen ist, wird für 

die Umsetzung der Vermeidungs- und Minimie-

rungsmaßnahmen eine bodenkundliche Baube-

gleitung vorgesehen. Es sind daher konkrete 

Angaben zu ergänzen. 

Der Umweltbericht wird dahingehend konkretisiert, 

das verbindlich zu berücksichtigende Vermeidungs-

maßnahmen festgesetzt und / oder als Hinweis auf-

genommen werden. 

 

- Die Bewertung der Bodenfunktion anhand na-

turschutzfachlicher Hinweise ist nicht korrekt 

und führt ggf. zu einer Mehrkompensation (S. 

21, Umweltbericht). Beeinträchtigungen der 

Bodenfunktion sind bodengutachterlich zu be-

werten. 

Sobald eine Auswirkung entweder als nachhaltig oder 

dauerhaft einzustufen ist, kann von einer Erheblich-

keit ausgegangen werden. Eine Unterteilung im Rah-

men der Erheblichkeit als „weniger erheblich“, „er-

heblich“ oder „sehr erheblich“ erfolgt in Anlehnung 

an die Unterteilung der Arbeitshilfe „Umweltbericht 

in der Bauleitplanung - Arbeitshilfe zu den Auswir-

kungen des EAG Bau 2004 auf die Aufstellung von 

Bauleitplänen“ (SCHRÖDTER et al. 2004). Es erfolgt 

die Einstufung der Umweltauswirkungen nach fach-

gutachterlicher Einschätzung, welche für jedes 

Schutzgut verbal-argumentativ projekt- und wir-

kungsbezogen dargelegt wird.  

Seltene oder schützenswerte Böden finden sich nicht 

im Planungsraum. Dem Schutzgut Boden kommt 

durch die aktuellen Gegebenheiten und seiner allge-

mein anerkannten Bedeutung als wichtiger Grund-

stein für Lebensräume eine allgemeine Bedeutung im 

Plangebiet zu. Die vorliegenden Planunterlagen ha-

ben hierauf bereits hingewiesen.  

Die Beeinträchtigung des Schutzgutes Boden ist 

gem. dem Eingriffsmodell nach Breuer (2006) ge-

trennt von den Kompensationsmaßnahmen für das 

Schutzgut Arten und Lebensgemeinschaften zu 

kompensieren. Dem Boden des Eingriffsbereichs 

wird eine allgemeine Bedeutung für den Naturhaus-

halt zugeordnet (Böden mit allgemeiner Bedeutung). 

Durch die Anwendung des Faktors 0,5 ergibt sich 

der Kompensationsbedarf. Ein darüberhinausgehen-

der Kompensationsbedarf wird nicht gesehen. 
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- Im Umweltbericht wird ausgeführt, dass auf den 

Kompensationsflächen weitere Entwicklungs-

möglichkeiten bestehen (z. B. S. 38). Zu dieser 

Thematik ist klar Stellung zu beziehen, inwie-

weit Entwicklungsmaßnahmen, wie die Herstel-

lung von Gewässerbiotopen usw. definitiv ge-

plant sind. Aus bodenschutzrechtlicher Sicht ist 

darzustellen, ob die Eigenschaft „sulfatsaure 

Böden" einer Gewässerherstellung entgegen-

steht, da auf den Kompensationsflächen sul-

fatsaure Böden ausgewiesen sind. Hier bedarf 

die Umsetzung von Kompensationsmaßnahmen 

einer gesonderten Abstimmung mit der unteren 

Naturschutzbehörde sowie der unteren Boden-

schutzbehörde. 

 

 

 

 

- Es fehlen Ausführungen, warum keine Entsie-

gelungsmaßnahmen als Kompensation für den 

Bodeneigriff vorgehalten werden können. Ent-

siegelungsmaßnahmen sind auch nach Breuer 

vorrangig als Kompensationsmaßnahmen für 

Flächenversiegelungen vorzuhalten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- In der Begründung, S. 14, wird in der aktuellen 

Planunterlage ausgeführt, dass bis in Tiefen 

zwischen 1.9 m bis 2,0 m unter Geländeober-

kante deichbaufähiger Klei ansteht. Es ist aus-

zuführen, wie diese Darstellung mit den Ergeb-

nissen des Berichtes des Büros Mustafa In Ein-

klang zu bringen ist. 

Die Anregungen werden zur Kenntnis genommen. 

 

Nach fachgutachterlicher Einschätzung ist bereits 

die Berücksichtigung der im Umweltbericht benann-

ten Bewirtschaftungsauflagen geeignet, um das an-

gestrebte Entwicklungsziel auf den Kompensations-

flächen zu erreichen und den ermittelten   

Kompensationsbedarf zu decken. Die Herstellung 

von Gewässerbiotopen, also die Anlage von Blän-

ken, Tümpeln oder Kleingewässern, bedarf es zur 

Erreichung des Entwicklungsziels demnach nicht, 

sodass auf einen Eingriff in den Boden an dieser 

Stelle verzichtet werden kann. Zur Klarstellung des 

Sachverhalts und Konkretisierung der Maßnahmen-

planung werden die „weiteren empfohlenen Ent-

wicklungsmaßnahmen“, die für die Erreichung des 

Entwicklungsziels nicht erforderlich sind, aus dem 

Umweltbericht entfernt.    

  

Der nebenstehenden Stellungnahme kann zudem da-

hingehend zugestimmt werden, dass Entsiegelungs-

maßnahmen eine geeignete Ersatzmaßnahme für 

Eingriffe in das Schutzgut Boden sein können. Diese 

ist aber nur beispielhaft. zu nennen, da darüber hin-

aus auch die Wiedervernässung von Böden, die Ex-

tensivierung und Rekultivierung von Flächen und 

mechanische Bodenlockerungen geeignete Kom-

pensationsmaßnahmen darstellen (Breuer 2006). 

Seitens der Gemeinde erfolgte außerdem im Vorfeld 

eine Prüfung in Hinblick auf weitere zur Verfügung 

stehende (potenzielle) Kompensationsflächen unter 

die auch die Entsiegelung von Flächen fallen würde. 

Im Ergebnis stehen keine weiteren Kompensations-

flächen und somit auch keine Flächen, für die eine 

Entsiegelung in Frage käme, zur Verfügung.    

 

Der Bericht des Büro Mustafa ist hier nicht maßge-

bend. Die Aussagen in der Begründung basieren auf 

dem Gutachten „Erneuerung der Straße Toter Weg, 

Gemeinde Jemgum – Ingenieurgeologischen Stre-

ckengutachten vom 03.05.2022 wird der Umgang 

mit den sulfatsauren Böden beschrieben. Der Geo-

technische Bericht ist Bestandteil der Begründung 

und wird dem Anhang beigefügt. Insofern ist der Be-

lang im Rahmen der Bauleitplanung ausreichend ab-

gearbeitet. Diese Vorgaben werden im Zuge der Er-

schließung und des Genehmigungsverfahrens be-

achtet. 
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Aus immissionsschutzrechtlicher Sicht bestehen keine 

Bedenken gegen die vorgelegte Planung. 

 

Aus wasserwirtschaftlicher Sicht nehme Ich wie folgt 

Stellung: 

 

Es bestehen keine grundsätzlichen Bedenken gegen 

die vorgelegte Bauleitplanung. 

 

 

Folgende Hinweise sind auf der Planurkunde anzu-

bringen: 

Die Grenzgewässer im nördlichen, südlichen und 

westlichen Bereich des Plangebietes sind in ihrem Be-

stand zu erhalten. Eine wesentliche Umgestaltung der 

Gewässer oder Ihrer Ufer, wie z. B. durch Folie, Leit-

planken o. ä., ist gem. § 68 Wasserschutzgesetz nicht 

zulässig. Ferner gilt die Verordnung des Landkreises 

Leer über die Schau und Unterhaltung der Gewässer 

dritter Ordnung. 

Eine abschließende Stellungnahme aus wasserwirt-

schaftlicher Sicht kann erst nach Vorlage, Prüfung 

und wasserrechtlicher Genehmigung des erforderli-

chen Oberflächenentwässerungskonzeptes erfolgen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Hinweis wird in die Planunterlagen aufgenom-

men. 

Aus planungsrechtlicher Sicht weise ich auf Folgen-

des hin: 

1) Im Vergleich zu der Vorentwurfs-Planunter-

lage enthält die Entwurfsfassung keine Aus-

sage mehr zu einer Unzulässigkeit von gem. § 

4 Abs. 3 BauNVO ausnahmsweise zulässigen 

Nutzungen (z. B. „sonstige nicht störende Ge-

werbebetriebe", „Anlagen für Verwaltung", 

„Gartenbaubetriebe" und „Tankstellen"). Ich 

bitte zu prüfen, ob diese ausnahmsweise zu-

lässigen Nutzungen nun Bestandteil der Pla-

nung sein sollen. 

2) Ich bitte zu prüfen, ob zu den TF Nr. 3.1 und 

3.2 (S. 2) § 16 (2) Nr. 4 BauNVO die Rechts-

grundlage bilden kann, da hier nur für Doppel-

häuser Regelungen getroffen werden sollen. 

Gegebenenfalls wäre das Gestaltungsziel über 

eine örtliche Bauvorschrift zu erreichen. 

3) Zu der TF Nr. 8 ist eine Rechtsgrundlage zu 

ergänzen. 

 

 

 

 

Es wird dem Hinweis gefolgt. Die ausnahmsweise 

zulässigen Nutzungen, wie die „Gartenbaubetriebe" 

und „Tankstellen“, werden ausgeschlossen, die text-

liche Festsetzung wird angepasst. 

 

 

 

 

 

Die Rechtsgrundlage wird auf § 18 Abs. 1 BauNVO 

angepasst. 

 

 

Die Rechtsgrundlage wird ergänzt. 

Ich bitte Sie, die Hinweise und Anregungen Im weite-

ren Planverfahren zu beachten. 
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7 Landwirtschaftskammer Niedersachsen 02.09.2022 

Stellungnahme Abwägungsvorschlag 

Zuerst einmal möchten wir gern auf unsere Stellung-

nahmen vom 14.10.2021 und 13.04.2022 im Rahmen 

der Beteiligung zur Aufstellung des Flächennutzungs-

planes hinweisen. Wir halten unsere dort beschriebe-

nen Bedenken weiterhin aufrecht. 

 

Aus landwirtschaftlicher Sicht weisen wir darauf hin, 

dass sich nach unserer Kenntnis im Umfeld des Plan-

gebietes „Jemgum - Toter Weg“ in der Ortschaft Jem-

gum landwirtschaftliche Betriebe bzw. Tierhaltungs-

anlagen befinden, die über eine Gerüche emittierende 

Tierhaltung bzw. über baurechtlich genehmigte Tier-

plätze, Mistlagerstätten und evtl. Güllehochbehälter 

verfügen. Ohne Anspruch auf Vollständigkeit werden 

hier benannt: 

• 1. Standort: Hofstraße 39, Jengum - Rinderhal-

tung. 

Bei der Planung sind die entsprechenden immissions-

schutzrechtlichen Aspekte bezüglich der bestehenden 

landwirtschaftlichen Betriebe bzw. Tierhaltungsanla-

gen zu beachten. Für die landwirtschaftlichen Tierhal-

tungsanlagen im Außenbereich sind ggfs. angemes-

sene Entwicklungsmöglichkeiten zu berücksichtigen 

 

 

 

Der Betrieb liegt etwa 500 m von der südlichen 

Plangebietsgrenze entfernt und hat somit vom 

Grundsatz schon einen ausreichenden Abstand. Zu-

dem liegen zwischen landwirtschaftlichem Betrieb 

und dem Plangebiet Wohnsiedlungen. Sie liegen in 

der Nähe des Betriebes und begrenzen seine Ent-

wicklungsmöglichkeiten bereits heute. Von dem 

Plangebiet gehen somit keine zusätzlichen Ein-

schränkungen aus.  

Wir weisen weiter darauf hin, dass landwirtschaftliche 

Nutzflächen unmittelbar an das Plangebiet grenzen. 

Auf diesen Flächen wird ggfs, im Laufe des Jahres 

Wirtschaftsdünger (Gülle, Festmist oder Jauche) aus-

gebracht, so dass eine gewisse zeitweilige Geruchsbe-

lästigung im Plangebiet demzufolge nicht grundsätz-

lich auszuschließen ist. 

 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen, er ist 

bereits in den Planunterlagen enthalten. 

Zudem wird darauf hingewiesen, dass die im Zuge der 

Kompensation vorgesehene Maßnahme nicht die Exis-

tenz oder zukünftige betriebliche Entwicklung umlie-

gender landwirtschaftlicher Betriebe beeinträchtigen 

darf. 

Gegen das o. g. Vorhaben bestehen daher unsererseits 

Bedenken. 

 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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8 LBEG Hannover 02.09.2022 

Stellungnahme Abwägungsvorschlag 

In Bezug auf die durch das LBEG vertretenen Belange 

geben wir zum o.g. Vorhaben folgende Hinweise: 

 

Hinweise ’ 

Sofern im Zuge des o.g. Vorhabens Baumaßnahmen 

erfolgen, verweisen wir für Hinweise und Informatio-

nen zu den Baugrundverhältnissen am Standort auf den 

NIBIS-Kartenserver. Die Hinweise zum Baugrund 

bzw. den Baugrundverhältnissen ersetzen keine geo-

technische Erkundung und Untersuchung des Bau-

grundes bzw. einen geotechnischen Bericht. Geotech-

nische Baugrunderkundungen/-untersuchungen sowie 

die Erstellung des geotechnischen Berichts sollten ge-

mäß der DIN EN 1997-1 und -2 in Verbindung mit der 

DIN 4020 in den jeweils gültigen Fassungen erfolgen. 

 

 

 

Der Hinweis wird im Zuge der Erschließungspla-

nung beachtet. 

 

Ob im Vorhabengebiet eine Erlaubnis gem. § 7 

BBergG oder eine Bewilligung gem. § 8 BBergG er-

teilt und/oder ein Bergwerkseigentum gem. §§ 9 und 

149 BBergG verliehen bzw. aufrechterhalten wurde, 

können Sie dem NIBIS-Kartenserver entnehmen. Wir 

bitten Sie, den dort genannten Berechtigungsinhaber 

ggf. am Verfahren zu beteiligen. Rückfragen zu die-

sem Thema richten Sie bitte direkt an markscheide-

rei@ibea.niedersachsen.de. 

Informationen über möglicherweise vorhandene 

Salzabbaugerechtigkeiten finden Sie unter 

www.lbeg.niedersachsen.de/Bergbau/Bergbauberech-

tigungen/Alte_Rechte. 

In Bezug auf die durch das LBEG vertretenen Belange 

haben wir keine weiteren Hinweise oder Anregungen. 

 

 

 

 

 

Die Hinweise werden im Zuge der Erschließungs-

planung beachtet. 

 

Die vorliegende Stellungnahme hat das Ziel, mögliche 

Konflikte gegenüber den raumplanerischen Belangen 

etc. ableiten und vorausschauend berücksichtigen zu 

können. Die Stellungnahme wurde auf Basis des aktu-

ellen Kenntnisstandes erstellt. Die verfügbare Daten-

grundlage ist weder als parzellenscharf zu interpretie-

ren noch erhebt sie Anspruch auf Vollständigkeit. Die 

Stellungnahme ersetzt nicht etwaige nach weiteren 

Rechtsvorschriften und Normen erforderliche Geneh-

migungen, Erlaubnisse, Bewilligungen oder objektbe-

zogene Untersuchungen. 

 

 

 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

Oldenburg, den 12.09.2022 

 

 

M. Lux 

mailto:markscheiderei@ibea.niedersachsen.de
mailto:markscheiderei@ibea.niedersachsen.de
http://www.lbeg.niedersachsen.de/
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Abfallentsorgung und Abwasserbeseitigung

Standort für Abfallbehälter

Gewässerräumstreifen

Straßenbegrenzungslinien
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"Jemgum - Toter Weg"
mit örtlichen Bauvorschriften

M.   1 : 1000

Örtliche Bauvorschriften (§ 84 Abs. 3 NBauO) 
 
1. Dachformen und -neigung 

1.1 Es sind nur Sattel- bzw. versetzte Pultdächer, Walm- und Krüppelwalmdächer zwischen 28 und 50 Grad 
zulässig. 
Garagen gemäß § 12 BauNVO, Nebengebäude gemäß § 14 BauNVO. Dachgauben, Wintergärten, offene 
Kleingaragen und Gartenhäuser sind hiervon ausgenommen. 

1.2 Dachterrassen auf dem 1. Vollgeschoss sind davon ausgenommen. 
 

2. Dacheindeckung 

Für die Dacheindeckung sind zulässig: 

a) Tonziegel oder Betondachstein in den Farbtönen rot, rotorange bis kastanienbraun und schwarz-grau-
anthrazit. Als Entsprechung das Farbregister RAL 840 HR:: 2001-2010 (ohne 2005 und 2007), 3000-
3011 und 7011-7031. Geringfügige Farbabweichungen sind zulässig. 

b) In die Dachflächen integrierte oder aufgesetzte Anlagen für die Solarenergie. 

Nicht zulässig sind glasierte Dachziegel.  
 
Wintergärten, offene Kleingaragen und Gartenhäuser sind hiervon ausgenommen. 
 

3. Schotter- und Steingärten 

Schotter- und Steingärten sind im Plangebiet unzulässig. 

Unversiegelte Gartenflächen haben eine hohe Funktion für das Kleinklima, für die Versickerungsfähigkeit 
und auch für Arten- und Lebensgemeinschaften zu. 

Es wird darauf hingewiesen, dass unzulässige Überschreitungen der festgesetzten GRZ durch befestigte 
Schotter- oder Steingärten nach § 9 Abs. 2 NBauO in Verbindung mit § 58 Abs. 1 NBauO kostenpflichtig 
geahndet werden können.  
 

4. Antennenanlagen 

4.1 Antennen, Antennenanlagen und Parabolantennen sind in vom Straßenraum einsehbarer Form nicht 
zulässig. 

4.2 Bei Gebäuden, deren beide Dachflächen oder gegenüberliegende Außenwände vom öffentlichen 
Straßenraum gleichzeitig einsehbar sind, ist eine Antennenanlage und eine Parabolantenne zulässig. 

 

Kompensationsfläche
Gemarkung: Marienchor, Flur 3, Flurstück 13,14
(siehe Hinweise Nr.6)

Textliche Festsetzungen 
 
1. Allgemeine Wohngebiete WA gemäß § 4 BauNVO 

1.1 In den allgemeinen Wohngebieten WA sind von den unter § 4 Abs. 2 Nr. 2 BauNVO genannte allgemein zulässige 
Nutzung „nicht störenden Handwerksbetriebe“ nicht zulässig (gemäß § 1 Abs. 5 BauNVO). 

1.2 In den allgemeinen Wohngebieten WA sind die unter § 4 Abs. 3 BauNVO genannten ausnahmsweise zulässigen 
Nutzungen Nr. 4 und 5 „Gartenbaubetriebe“ und „Tankstellen“ nicht zulässig (gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 1 BauNVO). 
 

2. Abweichende Bauweise gemäß § 22 (4) BauNVO 

In der abweichenden Bauweise sind Gebäude wie in der offenen Bauweise zulässig, aber nur Gebäudelängen bis 
18 m zulässig. Nebenanlagen nach § 14 BauNVO und Anlagen nach § 12 BauNVO bleiben dabei unberücksichtigt. 
 

3. Höhe der baulichen Anlagen gemäß § 18 (1) BauNVO 

3.1 Die Gebäudehöhen von Doppelhäusern sind einheitlich auszubilden. 

3.2 Die Höhen der Oberkante der fertigen Erdgeschossfußböden dürfen das Maß von 0,40 m nicht überschreiten. Die 
Sockelhöhen von Doppelhäusern sind einheitlich auszubilden. 

3.3 Unterer Bezugspunkt für die Höhenfestsetzungen sind jeweils die Fahrbahnoberkanten der angrenzenden öffentli-
chen Verkehrsflächen, gemessen mittig der jeweiligen Gebäudefassade. Oberer Bezugspunkt für die Firsthöhe ist 
die Gebäudeoberkante. 
 

4. Anzahl der Wohneinheiten gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB 

Es sind je Wohngebäude maximal zwei Wohneinheiten zulässig.  
 
Sofern als Einzelhaus mehrere Gebäude aneinandergebaut werden, ist je Wohngebäude nur eine Wohneinheit 
zulässig. 
 

5. Nebenanlagen nach § 9 (1) Nr. 2 und 4 BauGB in Verbindung mit § 14 (1) BauNVO 

Gerätehäuser außerhalb der überbaubaren Bereiche sind auf maximal 30 m2 Grundfläche je Baugrundstück be-
grenzt. Diese Nebenanlagen sind zwischen Straßenbegrenzungslinie und der straßenseitigen Baugrenze (Vorgär-
ten) sowie zwischen Böschungsoberkante der Gräben und der rückseitigen Baugrenze nicht zulässig. 
 

6. Garagen, überdachte Stellplätze und Nebenanlagen nach § 9 (1) Nr. 2 BauGB in Verbindung mit § 12 
BauNVO 

Garagen, überdachte Stellplätze und Nebenanlagen in Form von Gebäuden sind zwischen der Straßenbegren-
zungslinie und der straßenseitigen Baugrenze (Vorgärten) sowie zwischen Böschungsoberkante des Gewässers 
und der rückseitigen Baugrenze nicht zulässig. Stichwege sind davon ausgenommen, hier ist ein Abstand von min-
destens 1 m zur Grenze der Verkehrsfläche einzuhalten und der 1 m – Streifen mit Sträuchern einzugrünen. 
 

7. Gewässerräumstreifen gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 14 BauGB 

Die öffentliche Grünfläche - Gewässerräumstreifen ist von festen Bauten und Ablagerungen jeglicher Art freizuhal-
ten, ebenfalls sind hier Bäume und Gehölze unzulässig. Tätigkeiten im Rahmen der Grabenunterhaltung sind auf 
diesen Flächen zulässig. 
 

8. Insektenfreundliche Beleuchtung gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 16 und 20 BauGB 

Im Plangebiet sind „insektenfreundliche“ Leuchten im Straßenraum zu verwenden. Es müssen warmweiße bis röt-
lich-gelbe Lampen ohne UV-Anteil verwendet werden wie z.B. Natrium-Niederdruck/ Hochdruck-Dampflampen oder 
LEDs ohne Blauanteile bis max. 3000 Kelvin /Lichtspektrum um 590 nm. Der Abstrahlwinkel der Lampen muss auf 
den Boden gerichtet sein. Der maximale Abstrahlwinkel sollte nicht mehr als ca. 30° zur Seite betragen.  
 

Hinweise 
 
1. Baunutzungsverordnung 
 

Es gilt die Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 
(BGBl. I S. 3786). 
 

2. Altlasten 
 

Sollten bei den geplanten Bau- und Erdarbeiten Hinweise auf Altablagerungen bzw. Altstandorte zutage treten, so 
ist unverzüglich die Untere Abfallbehörde zu benachrichtigen. 
 

3. Archäologische Bodenfunde 
 
Sollten bei den geplanten Bau- und Erdarbeiten ur- oder frühgeschichtliche Bodenfunde (das können u.a. sein: 
Tongefäßscherben, Holzkohlesammlungen, Schlacken sowie auffällige Bodenverfärbungen und 
Steinkonzentrationen, auch geringe Spuren solcher Funde) gemacht werden, sind diese gemäß § 14 Abs. 1 des 
Nds. Denkmalschutzgesetzes (NDSchG) meldepflichtig und müssen der Unteren Denkmalschutzbehörde des 
Landkreises oder der Ostfriesische Landschaft gemeldet werden. 
 
Meldepflichtig ist der Finder, der Leiter oder der Unternehmer der Arbeiten. Bodenfunde und Fundstellen sind nach 
§ 14 Abs. 2 des Nds. Denkmalschutzgesetzes bis zum Ablauf von vier Werktagen nach der Anzeige unverändert zu 
lassen, bzw. ist für ihren Schutz Sorge zu tragen, wenn nicht die Denkmalschutzbehörde vorher die Fortsetzung 
der Arbeiten gestattet. 
 

4. Grenzgewässer 
Die Grenzgewässer im nördlichen, südlichen und westlichen Bereich des Plangebietes sind in ihrem Bestand zu 
erhalten. Eine wesentliche Umgestaltung der Gewässer oder Ihrer Ufer, wie z. B. durch Folie, Leitplanken o. ä., ist 
gem. § 68 Wasserschutzgesetz nicht zulässig. Ferner gilt die Verordnung des Landkreises Leer über die Schau 
und Unterhaltung der Gewässer dritter Ordnung. 
 

5. Artenschutz 
Die Baufeldräumung/Baufeldfreimachung ist während des Fortpflanzungszeitraums vom 01. März bis zum 15. Juli 
unzulässig. Darüber hinaus ist sie unzulässig in der Zeit vom 01. März bis zum 30. September, sofern Gehölze 
oder Bäume abgeschnitten, auf den Stock gesetzt oder beseitigt werden oder Röhrichte zurückgeschnitten oder 
beseitigt werden. Sie ist in diesen Zeiträumen als auch bei einer Beseitigung von Bäumen im Zeitraum vom 01. 
Oktober bis Ende Februar jeweils nur zulässig, wenn die untere Naturschutzbehörde zuvor nach Vorlage 
entsprechender Nachweise der Unbedenklichkeit auf Antrag eine entsprechende Zustimmung erteilt hat. 
  
Innerhalb des Geltungsbereichs sind die Bestimmungen des § 39 BNatSchG (Allgemeiner Schutz wildlebender 
Tiere und Pflanzen) in Verbindung mit § 44 BNatSchG (Vorschriften für besonders geschützte und bestimmte 
andere Tier- und Pflanzenarten) zu beachten.  
 

6. Saatgut 
Bei der Ausbringung von Saatgut auf Kompensationsflächen ist ausschließlich regional erzeugtes 
Wildpflanzensaatgut aus gesicherter Herkunft (hier aus dem Ursprungsgebiet 1 - Nordwestdeutsches Tiefland), 
zertifiziert nach den Zulassungsvoraussetzungen des Saatgutverkehrsgesetzes gemäß VWW-Standard "VWW-
Regiosaaten" oder gleichwertiger Art zu verwenden.  
 

7. Kompensationsfläche 
Durch die mit dem Bebauungsplan Nr. 0315 zulässigen Eingriffe entsteht ein Kompensationsdefizit. Folgende 
Flächen werden als Kompensationsflächen in Anspruch genommen: Flurstück 13, (anteilig auf 6.710 m²) und 
Flurstück 14 (anteilig auf 21.510 m²), Flur 3, Gemarkung Marienchor für das Schutzgut Pflanzen und das Schutzgut 
Boden. Darüber hinaus wird das Flurstück 13 vollständig und das Flurstück 14 anteilig auf 1,18 ha für das 
Schutzgut Tiere (Gastvögel) herangezogen.  
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Beschlussvorlage 

 
Vorlage Nr.: BV/1123/2022/ 

 
 

Betreff: Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 0306 „Ditzum – Am 
Schöpfwerkstief"; hier: a) Abwägung und Entscheidung über 
vorgebrachter Bedenken und Anregungen aus der förmlichen 
Trägerbeteiligung nach § 4 Absatz 2 BauGB sowie der öffentlichen 
Auslegung nach § 3 Absatz 2 BauGB; b) Satzungsbeschluss 

Bearbeiter: Christiane Dorenbos 

Aktenzeichen:  12.09.2022 

 
 

Beratungsfolge Termin  

Verwaltungsausschuss 29.09.2022  
Rat 29.09.2022  

 
 
1. Sachverhalt: 
Der Rat der Gemeinde Jemgum hat in seiner Sitzung am 17.12.2021 die Aufstellung des 
Bebauungsplanes Nr. 0306 „Ditzum – Am Schöpfwerkstief" beschlossen. 
 
Die Abwägung und Entscheidung über die vorgebrachten Bedenken und Anregungen aus der 
frühzeitigen Trägerbeteiligung gemäß § 4 Absatz 1 BauGB sowie aus der 
Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Absatz 1 BauGB ist aufgrund Ratsbeschluss vom 
11.07.2022 erfolgt. In gleicher Sitzung wurde die öffentliche Auslegung gemäß § 3 Absatz 2 
BauGB sowie die förmliche Trägerbeteiligung gemäß § 4 Absatz 2 BauGB beschlossen. 
 
Dieser Verfahrensschritt ist mittlerweile erfolgt. 
 
Über die neu vorgetragenen Bedenken und Anregungen aus der Trägerbeteiligung gemäß § 
4 Absatz 2 BauGB sowie aus der Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Absatz 2 BauGB bedarf 
es nunmehr einen Beschluss des Rates. 
 
Da das Verfahren nunmehr Planreife erlangt hat, hat der Rat den Bebauungsplan Nr. 0306 
„Ditzum – Am Schöpfwerkstief", gemäß § 10 Absatz 1 BauGB, als Satzung zu beschließen. 
 
 

 
Beschlussvorschlag: 
Für den Verwaltungsausschuss: 
Zu a) Der Verwaltungsausschuss empfiehlt dem Rat, entsprechend dem Abwägungsvorschlag 
über die neu vorgebrachten Bedenken und Anregungen aus der Öffentlichkeitsbeteiligung 
nach § 3 Absatz 2 BauGB sowie aus der förmlichen Trägerbeteiligung gemäß § 4 Absatz 2 
BauGB, in der dargestellten Form zu beschließen. 
 
Zu b) Der Verwaltungsausschuss empfiehlt dem Rat, den Bebauungsplan Nr. 0306 „Ditzum – 
Am Schöpfwerkstief" als Satzung gemäß § 10 Absatz 1 BauGB zu beschließen. 
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Für den Rat: 
Zu a) Der Rat beschließt, entsprechend der Anlage über die vorgebrachten Bedenken und 
Anregungen aus der Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Absatz 2 BauGB sowie aus der 
förmlichen Trägerbeteiligung nach § 4 Absatz 2 BauGB, in der dargestellten Form. 
 
Zu b) Der Rat beschließt den Bebauungsplan Nr. 0306 „Ditzum – Am Schöpfwerkstief" als 
Satzung gemäß § 10 Absatz 1 BauGB. 
 
 

 
Finanzierung: 
 
 

 
Anlagenverzeichnis: 
Abwägumgsvorschlag 
 

 



 
Gemeinde Jemgum 

 

Bebauungsplan Nr. 0306 

 „Ditzum – Am Schöpfwerkstief“ 
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1 Grundlagen der Planaufstellung 

1.1 Anlass und Ziel der Planung 

Im Norden des Gemeindegebietes liegt die Ortschaft Ditzum, die neben der Ortschaft Jemgum 

einen weiteren Siedlungsschwerpunkt des Gemeindegebietes darstellt. Die Ortslage erstreckt 

sich beidseitig der „Molkereistraße“ (K 43). Der historische Ortskern mit seiner kleinteiligen, 

dichten Bebauung liegt nördlich der Kreisstraße. Hier befinden sich einige Gastronomie- und 

Beherbergungsbetriebe, wobei die Unterbringung in Ferienwohnungen überwiegt. Außerdem 

befindet sich hier der Hafen, dessen historische trichterartige Form bis heute erhalten ist. Von 

hier aus verkehren Yachten, Kutter und die kleine Emsfähre nach Petkum. Zusätzlich bestehen 

Fährverbindungen nach Emden, Delfzijl und Borkum. In Ditzum finden sich zudem verschie-

dene Sehenswürdigkeiten, Im südlichen Teil der Ortschaft überwiegt die Wohnnutzung. Ver-

einzelt befinden sich auch hier Ferienwohnungen. Ditzum zeichnet sich insbesondere durch 

seine landschaftlich attraktive Lage aus, wodurch der Ort ein hohes touristisches Potenzial 

besitzt, welches bestmöglich genutzt werden soll. Versorgungseinrichtungen zur Deckung des 

täglichen Bedarfs befinden sich am westlichen Ortsrand. 

Ziel der Gemeinde ist es, durch die Bereithaltung eines ausreichenden, attraktiven Angebots 

an Wohnbauflächen die Zuzugsrate zu steigern, um dem Bevölkerungsrückgang entgegenzu-

wirken. In den letzten Jahren hat sich die Ortschaft Ditzum zu einem beliebten Wohnort ins-

besondere für Familien entwickelt. Aber auch die im Tourismus Beschäftigten fragen zuneh-

mend Wohnraum nach. Die Gemeinde will diesem Bedarf durch die Ausweisung von Wohn-

bauflächen im Rahmen der Flächennutzungsplanneuaufstellung Rechnung tragen. Entspre-

chend beabsichtigt die Gemeinde, eine Fläche westlich der Straße „Hoher Weg“ für eine 

wohnbauliche Nutzung planungsrechtlich vorzubereiten. Es handelt sich dabei um eine Erwei-

terung der vorhandenen Siedlungsstrukturen im Süden der Ortschaft. Städtebauliches Ent-

wicklungsziel für die neu ausgewiesene Wohnbaufläche ist die Realisierung einer aufgelo-

ckerten und offenen Wohnbebauung, die sich an den umliegenden dörflich geprägten Struktu-

ren orientiert. 

Der überwiegende Teil der Fläche wird derzeit landwirtschaftlich genutzt während der südli-

che Teil der Fläche durch eine aufgelockerte, dörflich geprägte Bebauung gekennzeichnet ist, 

welche planungsrechtlich abgesichert werden soll. Nördlich des Plangebietes verläuft ein Ge-

wässer 2. Ordnung, das Ditzumer Schöpfwerkstief.  

1.2 Wohnraumbedarf 

Im Rahmen des Verfahrens zur Neuaufstellung des Flächennutzungsplans der Gemeinde Je-

mgum hat sich diese bereits ausführlich mit der Bedarfssituation bzgl. Wohnbauland ausei-

nandergesetzt. In der Begründung zum Flächennutzungsplan wird in Kapitel 3 „Bestandsauf-

nahme und Analyse“ folgendes Fazit gezogen: 

„Die Bevölkerungsentwicklung der Gemeinde Jemgum in den Jahren zwischen 2000 und 2015 unter-

scheidet sich deutlich von der im Landkreis Leer und im Land Niedersachsen. So verlor die Gemeinde 

in diesem Zeitraum etwa 5 % ihrer Einwohner. Zurückzuführen ist dies auf die periphere Lage der 

Gemeinde und die abnehmenden Beschäftigtenzahlen in einem für die Gemeinde bedeutenden Wirt-

schaftszweig der Landwirtschaft. Fehlende Arbeitsplätze und Ausbildungsmöglichkeiten veranlassten 

in der Vergangenheit insbesondere jüngere Einwohner die Gemeinde zu verlassen. 
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In den letzten fünf Jahren konnte dieser Negativtrend allerdings gestoppt werden, sodass erhöhte Zu-

wanderungszahlen die negative natürliche Bevölkerungsentwicklung nahezu ausgleichen konnten und 

sich die Einwohnerzahl stabilisierte. Diese Entwicklung soll in den nächsten Jahren fortgesetzt werden. 

Durch die landschaftlich attraktive Lage und die Nähe zum Wachstumszentrum Leer besitzt die Ge-

meinde gute Voraussetzungen für die Ansiedlung junger Familien. Die Entwicklung der jüngsten Zeit 

zeigt dabei, dass eine aktive Baulandpolitik und die Entwicklung zu einer familienfreundlichen Ge-

meinde deutliche positive Effekte auf die Bevölkerungsentwicklung der Gemeinde haben. Um auch lang-

fristig Wanderungsgewinne verzeichnen zu können, ist es Ziel der Gemeinde, dauerhaft ein attraktives 

und vielfältiges Angebot an zeitnah zur Verfügung stehenden Wohnbauflächen bereitzuhalten. Der Um-

fang der im Flächennutzungsplan neu ausgewiesenen Wohnbauflächen orientiert sich dabei an der An-

zahl der in den letzten Jahren verkauften Grundstücke. 

Dabei soll auch den veränderten Wohnraumansprüchen infolge der sich wandelnden Altersstruktur der 

Bevölkerung Rechnung getragen werden. Der demographische Wandel führt zu einer verstärkten Nach-

frage nach zentralen Wohnstandorten mit guter infrastruktureller Ausstattung und einem Angebot an 

seniorengerechten Gebäudeformen (z. B. barrierefreies Wohnen). Mit seinem vielfältigen Angebot an 

sozialen und medizinischen Versorgungseinrichtungen bietet die Ortschaft Jemgum für den Zuzug von 

älteren Bevölkerungsgruppen attraktive Standortbedingungen, die es künftig bedarfsorientiert weiter-

zuentwickeln gilt. 

Neben der Veränderung der Altersstrukturen ist auch die der Haushaltsstrukturen für die weitere Sied-

lungsentwicklung relevant. So geht die Verkleinerung der Haushaltsgrößen mit einer steigenden Nach-

frage nach kleineren Wohneinheiten einher. Um zukünftig Wohnraum für alle Bevölkerungsgruppen 

bereit zu stellen, ist daher zunehmend auch Wohnraum in Doppel- und Mehrfamilienhäusern zu schaf-

fen. 

Entsprechend dem oben erläuterten planerischen Ziel der Stabilisierung der Bevölkerungsentwicklung 

durch eine aktive Baulandpolitik beabsichtigt die Gemeinde eine Wohnbauflächenausweisung, die ge-

nügend Spielraum für die zukünftige Entwicklung lässt. 

Um einer nachhaltigen Entwicklung Rechnung zu tragen, ist die Gemeinde bemüht, neben der Bereit-

stellung von zusätzlichen Wohnbauflächen die Wohnsiedlungen der 50er/60er Jahre als attraktive 

Wohnstandorte zu sichern und entsprechend den heutigen Bedürfnissen weiterzuentwickeln. 

Die Neudarstellung von Wohnbauflächen erfolgt entsprechend den dargelegten Planungszielen über-

wiegend in den Ortschaften Jemgum und Ditzum. In Jemgum soll darüber hinaus eine bisher gewerblich 

genutzte Fläche als Mischgebiet ausgewiesen werden und Raum für verdichtete Wohnformen bieten. 

Eine ausführliche Beschreibung der neu geplanten Wohnbauflächen mit den diesbezüglichen Planungs-

zielen wird im Kapitel 4 dargelegt.“ 

In Kapitel 4.2 Ditzum wird zum Baugebiet „Jemgum-West“ wird u.a. ausgeführt:  

„Im Norden des Gemeindegebietes liegt die Ortschaft Ditzum, die neben der Ortschaft Jemgum einen 

weiteren Siedlungsschwerpunkt des Gemeindegebietes darstellt. Die Ortslage erstreckt sich beidseitig 

der „Molkereistraße“ (K 43). Der historische Ortskern mit seiner kleinteiligen, dichten Bebauung liegt 

nördlich der Kreisstraße. Hier befinden sich einige Gastronomie- und Beherbergungsbetriebe, wobei 

die Unterbringung in Ferienwohnungen überwiegt. Außerdem befindet sich hier der Hafen, dessen his-

torische trichterartige Form bis heute erhalten ist. Von hier aus verkehren Yachten, Kutter und die 

kleine Emsfähre nach Petkum. Zusätzlich bestehen Fährverbindungen nach Emden, Delfzijl und 

Borkum. In Ditzum finden sich zudem verschiedene Sehenswürdigkeiten, wie die europaweit anerkannte 

Holzbootwerft „Bültjer Werft“, das Sielbauwerk, das Emssperrwerk, sowie der Ditzlimer Fischereiha-
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fen. Im Hafen- und Fischereimuseum finden Wechselausstellungen zu Fischerei, Hafen- und Sielge-

schichte statt. Im südlichen Teil der Ortschaft überwiegt die Wohnnutzung. Vereinzelt befinden sich 

auch hier Ferienwohnungen. Ditzum zeichnet sich insbesondere durch seine landschaftlich attraktive 

Lage aus, wodurch der Ort ein hohes touristisches Potenzial besitzt, welches bestmöglich genutzt wer-

den soll. Versorgungseinrichtungen zur Deckung des täglichen Bedarfs befinden sich am westlichen 

Ortsrand.“ 

1.3 Geltungsbereich 

Das Plangebiet umfasst etwa 3,6 ha. Es liegt südwestlich der Ortschaft Ditzum am Hoher Weg.   



Gemeinde Jemgum  

Bebauungsplan Nr. 030615 „Ditzum – Am Schöpfwerkstief“ 

6 

2 Planerische Vorgaben 

2.1 Raumordnung 

2.1.1 Landesraumordnungsprogramm (LROP) 

Das Landesraumordnungsprogramm (LROP) des Landes Niedersachsen Niedersachsen ist am 

26. September 2017 neu bekannt gemacht worden ist und stellt die aktuell rechtsgültige Fas-

sung dar. 

Das LROP beinhaltet für die Gemeinde Jemgum die folgenden Festlegungen: 

• Lage westlich des Mittelzentrums Leer 

• Lage an der Ems 

• Verlauf der Bundesautobahn (B 31) südlich des Gemeindegebiets 

• Große Teile der Gemeinde Natura 2000 Gebiet 

Ferner ist Jemgum der ländlichen Region des Landes Niedersachsen zuzuordnen.  

2.1.2 Regionales Raumordnungsprogramm 

Das Regionale Raumordnungsprogramm (RROP) für den Landkreis Leer liegt aus dem Jahr 

2006 vor.  

Im RROP des Landkreises Leer wird das Plangebiet als Vorsorgegebiet für die Erholung und 

die Ortschaft Ditzum als Standort mit der besonderen Entwicklungsaufgabe Fremdenverkehr 

ausgewiesen. Durch die Ausweisung von Wohnbauflächen wird zum einen der Nachfrage 

nach Wohnraum, der im Tourismus Beschäftigten, Rechnung getragen und zum anderen wer-

den die planungsrechtlichen Grundlagen für eine maßvolle Erweiterung des Angebotes an Fe-

rienwohnungen geschaffen. Die Entwicklung ist somit mit den regionalplanerischen Vorgaben 

vereinbar. Südlich des Plangebietes sind im Regionalen Raumordnungsprogramm des Land-

kreises Leer Vorsorge- bzw. Vorranggebiete für die Grünlandbewirtschaftung, -pflege und - 

entwicklung ausgewiesen, diese können gemäß den Inhalten des Regionalen Raumordnungs-

programmes des Landkreises Leer auch ökologisch wertvolle Bereiche umfassen. Darüber 

hinaus werden im Regionalen Raumordnungsprogramm keine weiteren Aussagen für das 

Plangebiet getroffen. 

Gemäß dem RROP 2006 (D 1.5 01) ist die Siedlungsentwicklung vorrangig auf die zentralört-

lichen Bereiche zu konzentrieren. Im aktuellen Landes-Raumordnungsprogramm 2017 heißt 

es hierzu im Grundsatz 2.105 weiter: „Die Entwicklung von Wohn- und Arbeitsstätten soll 

vorrangig auf die zentralen Orte und vorhandene Siedlungsgebiete mit ausreichender Infra-

struktur konzentriert werden." Die Ortslage Ditzum ist räumlich zwar deutlich abgesetzt vom 

zentralen Ort der Gemeinde (Jemgum), jedoch kann ihr aus raumordnerischer Sicht im Rah-

men der innergemeindlichen Gliederung eine herausgehobene Bedeutung zugeschrieben wer-

den. Es handelt sich um den zweiten Siedlungsschwerpunkt der Gemeinde mit einer entspre-

chend vorhandenen Versorgungsinfrastruktur, die nicht zuletzt auch durch die touristische Be-
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deutung des Ortes entstanden ist. In Ditzum gibt es sowohl einen Kindergarten, eine Grund-

schule, einen Lebensmittelladen als auch eine bestehende allgemein- und zahnmedizinische 

Versorgung. Ditzum hat somit für die Bevölkerung aus den benachbarten Orten sowie für das 

gesamte nördliche Rheiderland eine besondere Bedeutung, die sich In fortlaufenden Zuzügen 

und einer hohen Nachfrage nach Baugrundstücken äußert. Die angefragte Wohnbaulandent-

wicklung ist folglich von der Dimensionierung her als raumordnerisch verträglich anzuneh-

men. 

Auszug RROP Landkreis Leer 

 

Die Ortslage Ditzum ist als kulturelles Sachgut festgelegt.  

Kulturelle Sachgüter prägen die Kulturlandschaft des Landkreises Leer und sind lm Rahmen 

einer zukünftigen Siedlungsentwicklung als solche zu sichern und zu erhalten. Es ist durch die 

Planung gewährleistet, dass keine unverhältnismäßige Überprägung des bestehenden Sied-

lungskörpers bzw. des historischen Ortskerns erfolgt. Da mit der Planung eine aufgelockerte 

und offene Wohnbebauung, die sich an den umliegenden dörflich geprägten Strukturen orien-

tiert, angestrebt ist, ist eine unverhältnismäßige Überprägung nicht gegeben. 
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Das geplante Wohngebiet grenzt unmittelbar an das Fließgewässer Ditzumer Schöpfwerkstief. 

Dieses Gewässer ist im LROP als Vorranggebiet Biotopverbund ausgewiesen. Das Gewässer 

selbst wird nicht überplant, dennoch kann eine Beeinträchtigung der ökologischen Qualität 

bzw. Entwicklungsmöglichkeit sowie Durchlässigkeit für den Biotopverbund auch durch be-

nachbarte Nutzungen erfolgen. Um dies auszuschließen wird das Wohngebiet mit einem 5 m 

breiten Gewässerräumstreifen und einen 5 m breiten Pflanzstreifen von dem Ditzumer Schöpf-

werkstief abgegrenzt. 

2.2 Flächennutzungsplanung 

Die Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Jemgum stellt für diesen Be-

reich der Gemeinde Jemgum bereits Wohnbauflächen dar. Eine Genehmigung der Neuauf-

stellung des Flächennutzungsplans der Gemeinde Jemgum durch den Landkreis Leer liegt bis-

lang nicht vor. 

Flächennutzungsplan 2022 der Gemeinde Jemgum (noch nicht genehmigt) 
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3 Bestandsstrukturen 

3.1 Bestand 

Das Plangebiet umfasst landwirtschaftliche Grünflächen westlich der Siedlungsbebauung. 

3.2 Erschließung 

Die verkehrliche Erschließung des Plangebietes erfolgt über die Gemeindestraße „Hoher 

Weg“, welche an die „Molkereistraße“ (K 43) angebunden ist. 

3.3 Landwirtschaft 

Im Umfeld des Plangebietes befinden sich zwei landwirtschaftliche Betriebe, die allerdings 

bereits heute durch die vorhandene Bebauung in Ihrer Entwicklung eingeschränkt sind. Es 

stehen der Gemeinde Jemgum in Ditzum keine ausreichenden Flächen für eine Innenverdich-

tung zur Verfügung. Durch die Planung erfolgt keine Einschränkung der benachbarten land-

wirtschaftlichen Betriebe. Der Zugang zu den Flächen ist weiterhin gewährleistet. Die Aus-

weisung ist somit mit den Belangen der Landwirtschaft vereinbar. 

Geruchsimmissionen infolge der Bewirtschaftung landwirtschaftliche Fläche im Umfeld sind 

von den Anwohnern hinzunehmen. 

3.4 Bodennutzung 

Die Fläche wurde bisher ausschließlich zu Zwecken der Landwirtschaft genutzt. Andere 

Vornutzungen und Bodenbelastungen sind nicht bekannt. 
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4 Inhalt des Bebauungsplanes 

4.1 Allgemeines Wohngebiet 

In den allgemeinen Wohngebieten WA sind von den unter § 4 Abs. 2 Nr. 2 BauNVO genannte 

allgemein zulässige Nutzung „nicht störenden Handwerksbetriebe“ nicht zulässig (gemäß § 1 

Abs. 5 BauNVO). In den allgemeinen Wohngebieten WA sind die unter § 4 Abs. 3 BauNVO 

genannten ausnahmsweise zulässigen Nutzungen Nr. 4 und 5 „Gartenbaubetriebe“ und „Tank-

stellen“ nicht zulässig (gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 1 BauNVO). 

Die Grundflächenzahl wird mit 0,35 bei 1 Vollgeschoss festgesetzt, um die Versiegelung der 

Grundstücke auf das erforderliche Maß zu begrenzen. Die private Grünfläche ist auf die Er-

mittlung der Grundflächenzahl mit anzurechnen. Es gilt die abweichende Bauweise, es sind 

Gebäudelängen nur bis 18 m zulässig. 

Es sind je Wohngebäude maximal zwei Wohneinheiten zulässig. Sofern als Einzelhaus meh-

rere Gebäude nebeneinander gebaut werden, ist je Wohngebäude nur eine Wohneinheit zuläs-

sig. 

Die Gebäudehöhen von Doppelhäusern sind einheitlich auszubilden (gemäß § 16 (5) 

BauNVO). Die Höhen der Oberkante der fertigen Erdgeschossfußböden dürfen das Maß von 

0,40 m nicht überschreiten. Die Sockelhöhen von Doppelhäusern sind einheitlich auszubilden 

(gemäß § 16 (5) BauNVO). Unterer Bezugspunkt für die Höhenfestsetzungen sind jeweils die 

Fahrbahnoberkanten der angrenzenden öffentlichen Verkehrsflächen, gemessen mittig der je-

weiligen Gebäudefassade. Oberer Bezugspunkt für die Firsthöhe ist die Gebäudeoberkante. 

Gerätehäuser außerhalb der überbaubaren Bereiche sind auf maximal 30 m2 Grundfläche je 

Baugrundstück begrenzt. Diese Nebenanlagen sind zwischen Straßenbegrenzungslinie und der 

straßenseitigen Baugrenze (Vorgärten) sowie zwischen Böschungsoberkante des Gewässers 

und der rückseitigen Baugrenze nicht zulässig. Garagen, überdachte Stellplätze und Nebenan-

lagen in Form von Gebäuden sind zwischen der Straßenbegrenzungslinie und der straßensei-

tigen Baugrenze (Vorgärten) sowie zwischen Böschungsoberkante des Gewässers und der 

rückseitigen Baugrenze nicht zulässig. Stichwege sind davon ausgenommen, hier ist ein Ab-

stand von mindestens 1 m zur Grenze der Verkehrsfläche einzuhalten und der 1 m – Streifen 

mit Sträuchern einzugrünen. 

4.2 Erschließung 

Die Erschließung erfolgt über die bestehende Gemeindestraße Hoher Weg. Das Gebiet wird 

über eine Ringstraße und z.T. Wohnstichstraßen erschlossen. Nach Westen wird eine mögliche 

Erweiterung durch die Straßenführung vorgehalten. 

Die Hinterlieger-Grundstücke an den Stichwegen müssen die Abfallbehälter an die Ringstraße 

transportieren, hier sind entsprechende Standorte gekennzeichnet. 
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4.3 Begrünung, Beleuchtung, naturnahes Regenrückhaltebecken 

4.3.1 Pflanzstreifen am Schöpfwerk Tief 

Entlang des Schöpfwerkstief wird eine 5 m breite Pflanzfläche festgesetzt, um die direkten 

Lichteinwirkungen zum Schutz der Fledermäuse auf das Tief zu mindern: Innerhalb der fest-

gesetzten Fläche zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen sind 

20 % der Fläche als Strauchhecke mit heimischen, standortgerechten Gehölzarten anzulegen. 

Die Anpflanzungen erfolgen abschnittsweise und in gleichmäßigen Abständen. Die Anpflan-

zungen sind in der auf die Fertigstellung der Rohbaumaßnahmen folgenden Pflanzperiode an-

zulegen. Bei Abgängen oder Beseitigungen sind Neuanpflanzungen gleicher Art an derselben 

Stelle vorzunehmen. Die Gehölze dürfen eine Höhe von maximal 3,00 m nicht überschreiten. 

Dies ist durch entsprechende Pflegemaßnahmen sicherzustellen. Die neben den Anpflanzun-

gen verbleibenden Flächenanteile sind als halbruderale Gras- und Staudenflur oder Blühstrei-

fen mit gebietsheimischem Saatgut zu entwickeln und auf Dauer zu erhalten.  

Zu verwendende Pflanzenarten: Sträucher: Kornelkirsche, Vogelkirsche, Schlehe, Mehlbeere, 

Schwarzer Holunder, Ohrweide, Weißdorn. Qualität: leichte Sträucher, 1x verpflanzt, Höhe 

70-80 cm, Abstand 1,5 x 2 m. 

Die Anpflanzungen sind in der auf die Fertigstellung der baulichen Maßnahmen folgenden 

Pflanzperiode vom Eingriffsverursacher durchzuführen. Bei Abgang oder Beseitigung sind 

entsprechende Arten adäquat nachzupflanzen.  

In Anbetracht der anhaltenden Nachfrage nach großräumigen Wohnbauflächen hat sich die 

Gemeinde dazu entschieden, auf eine sonstige Eingrünung zu verzichten. Der Flächenverlust 

an Bauland wäre hier sehr hoch, da zwischen Eingrünung und Grenzgräben zusätzlich noch 

ein Gewässerräumstreifen freizuhalten ist. 

4.3.2 Beleuchtung 

Als weitere Maßnahme ist die Beleuchtung so zu gestalten, dass die öffentliche und die private 

Grünfläche sowie die Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung 

von Boden, Natur und Landschaft nicht beleuchtet werden.  

Im Plangebiet sind „insektenfreundliche“ Leuchten im Straßenraum zu verwenden. Es müssen 

warmweiße bis rötlich-gelbe Lampen ohne UV-Anteil verwendet werden wie z.B. Natrium-

Niederdruck/ Hochdruck-Dampflampen oder LEDs ohne Blauanteile bis max. 3000 Kelvin 

/Lichtspektrum um 590 nm. Der Abstrahlwinkel der Lampen muss auf den Boden gerichtet 

sein. Der maximale Abstrahlwinkel sollte nicht mehr als ca. 30° zur Seite betragen.  

4.3.3 Naturnahe Regenrückhaltung 

Im westlichen Bereich wird eine Fläche für die naturnahe Regenrückhaltung festgesetzt. Das 

Regenrückhaltebecken naturnah zu gestalten. Die Uferlinie ist geschwungen zu gestalten und 

die Böschungsneigungen sind flach zu modellieren. Das Gewässer ist weitestgehend der Suk-

zession zu überlassen und in seiner Entwässerungsfunktion zu erhalten.  

Nördlich des Plangebietes verläuft das Schöpfwerkstief. Es wird ein Räumstreifen von 5 m 

Breite ausgehend von der Böschungsoberkante als öffentliche Grünfläche/Räumstreifen fest-
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gesetzt, innerhalb des Plangebietes ergibt sich noch eine Breite von 3 m. Die sonstigen Grenz-

gräben im Osten, Süden und Westen werden festgesetzt und sind zu erhalten. Die Räumung 

kann hier von der Straße bzw. von landwirtschaftlichen Flächen aus erfolgen. 

4.4 Örtliche Bauvorschriften (§ 84 Abs. 3 NBauO) 

Für das Plangebiet gelten folgende örtliche Bauvorschriften: 

4.4.1 Dachformen und -neigung 

Es sind nur Sattel- bzw. versetzte Pultdächer, Walm- und Krüppelwalmdächer zwischen 28 

und 50 Grad zulässig. 

Garagen gemäß § 12 BauNVO, Nebengebäude gemäß § 14 BauNVO. Dachgauben, Winter-

gärten, offene Kleingaragen und Gartenhäuser sind hiervon ausgenommen. Dachterrassen auf 

dem 1. Vollgeschoss sind davon ausgenommen. 

4.4.2 Dacheindeckung 

Für die Dacheindeckung sind zulässig: 

a) Tonziegel oder Betondachstein in den Farbtönen rot, rotorange bis kastanienbraun und 

schwarz-grau-anthrazit. Als Entsprechung das Farbregister RAL 840 HR:: 2001-2010 (ohne 

2005 und 2007), 3000-3011 und 7011-7031. Geringfügige Farbabweichungen sind zulässig. 

b) In die Dachflächen integrierte oder aufgesetzte Anlagen für die Solarenergie. 

Nicht zulässig sind glasierte Dachziegel.  

Wintergärten, offene Kleingaragen und Gartenhäuser sind hiervon ausgenommen. 

4.4.3 Außenwände 

Die Außenwände der Hauptgebäude und Garagen sind in Ziegelsichtmauerwerk auszuführen. 

Es dürfen nur rote und rotbraune unglasierte Vormauerziegel in Anlehnung an die RAL-Far-

ben 2001, 2002, 3000, 3002, 3013, 3016 8004, 8012, verwendet werden. Für Gliederungs- und 

Gestaltungszwecke ist die Verwendung von Holz bis zu jeweils 1/3 der einzelnen Gebäude-

seiten zulässig. In den zulässigen Anteil werden alle Öffnungen mit eingerechnet.  

Diese Bestimmungen gelten nicht für Garten- und Gerätehäuser, sowie transparente Gebäude-

teile. 

4.4.4 Schotter- und Steingärten 

Schotter- und Steingärten sind im Plangebiet unzulässig. 

Unversiegelte Gartenflächen haben eine hohe Funktion für das Kleinklima, für die Versicke-

rungsfähigkeit und auch für Arten- und Lebensgemeinschaften zu. 

Es wird darauf hingewiesen, dass unzulässige Überschreitungen der festgesetzten GRZ durch 

befestigte Schotter- oder Steingärten nach § 9 Abs. 2 NBauO in Verbindung mit § 58 Abs. 1 

NBauO kostenpflichtig geahndet werden können.  
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4.4.5 Antennenanlagen 

Antennen, Antennenanlagen und Parabolantennen sind in vom Straßenraum einsehbarer Form 

nicht zulässig. 

Bei Gebäuden, deren beide Dachflächen oder gegenüberliegende Außenwände vom öffentli-

chen Straßenraum gleichzeitig einsehbar sind, ist eine Antennenanlage und eine Parabolan-

tenne zulässig. 

4.5 Flächenbilanz 

Plangebiet 3,62 ha 

Allgemeine Wohngebiete  2,68 ha 

Verkehrsflächen 0,44 ha 

Regenrückhaltebecken 0,20 ha 

Wasserflächen – Gräben 0,10 ha 

öffentliche Grünfläche 0,08 ha 

private Grünfläche – Anpflanzung 0,12 ha 
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5 Umweltbericht 

Der Umweltbericht wird als eigenständiger Bericht vom Büro Diekmann Mosebach & Partner 

erstellt (Teil II der Begründung). 

In der Zusammenfassung des Umweltberichtes wird ausgeführt: 

Die Gemeinde Jemgum beabsichtigt den Bebauungsplan Nr. 0306 „Ditzum - Am Schöpfwerks-

tief“ aufzustellen, um die planungsrechtlichen Voraussetzungen für eine verträgliche Erwei-

terung des Siedlungsraumes zu schaffen. In Anlehnung an die umgebenden Strukturen und zur 

Schaffung weiteren Wohnraums werden allgemeine Wohngebiete, Straßenverkehrsflächen so-

wie eine öffentliche Grünfläche, Wasserflächen und ein Regenrückhaltebecken festgesetzt.  

Durch die Festsetzungen des Bebauungsplanes Nr. 0306 kommt es zu einem Verlust von Le-

bensraum für Pflanzen, was als erhebliche Beeinträchtigung zu bewerten ist. Für das Schutz-

gut Tiere (Fledermäuse) werden aufgrund von Jagdgebietsverlusten ebenfalls erhebliche Be-

einträchtigungen prognostiziert. Zusätzlich werden für das Schutzgut Boden und Fläche sowie 

für das Schutzgut Wasser erhebliche Beeinträchtigungen erwartet. Für das Schutzgut Land-

schaft und das Schutzgut Tiere (Brutvögel) werden weniger erhebliche Beeinträchtigungen 

erwartet. Weitere Beeinträchtigungen sind nicht zu erwarten. Die Eingriffe in Natur und Land-

schaft werden unter Berücksichtigung der Vermeidungs- und Minimierungsgebote im Umwelt-

bericht zum Bebauungsplan dargestellt. Die Empfehlungen reichen von der Minimierung der 

neu zu versiegelnder Fläche bis zur Festsetzung von Ausgleichsmaßnahmen. Ein verbleiben-

des Kompensationsflächendefizit wird über eine externe Kompensationsfläche ausgeglichen. 

Zusammenfassend ist festzustellen, dass unter Berücksichtigung der Maßnahmen zur Vermei-

dung, Minimierung und zum Ausgleich sowie entsprechend einzustellender Maßnahmen auf 

Ersatzflächen davon auszugehen ist, dass keine erheblichen negativen Umweltauswirkungen 

im Geltungsbereich zurückbleiben. 
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6 Ver- und Entsorgung 

6.1 Oberflächenentwässerung 

Boden 

Im geplanten Baugebiet steht bis in Tiefen zwischen 1,1m bis 2,6 m unter Geländeoberkante 

Klei an, der im Zuge der Errichtung der Kanäle und Straßen entfernt werden muss. Dieser 

obere Klei ist erfahrungsgemäß nach durchweg deichbaufähig. Frühere Untersuchungen des 

Kleis nach EAK 2002 belegen die Deichbaufähigkeit.Der unter dem oberen Klei anstehende 

Darg ist hingegen nicht deichbaufähig, weil die Organikanteile zu hoch sind. Der unterhalb 

des Dargs erbohrte Klei ist von den Baumaßnahmen nicht betroffen und fällt insoweit nicht 

als Aushubboden an. Die Aussagen basieren auf den Ergebnissen des Gutachtens „Erschlie-

ßung eines Wohngebietes Am Schöpfwerkstief“, Ditzum – Geotechnischer Bericht vom 

16.06.2022. 

Die geplanten Wohnhäuser müssen ohnehin tief gegründet werden, es wird somit nur der 

Oberboden (Mutterboden) im Zuge der Baumaßnahme abgetragen werden. Die unteren Bo-

denschichten mit sulfatsauren Böden bleiben weitestgehend unberührt. Weitere Details liegen 

erst in der Bauphase vor. 

Oberflächenentwässerung 

Für das Plangebiet wurde ein Oberflächenwasserentwässerungskonzept erarbeitet. Auf dieser 

Grundlage wird im nordwestlichen Bereich eine naturnahe Fläche für die Regenrückhaltung 

festgesetzt.  

Nördlich des Plangebietes verläuft das Gewässer II. Ordnung „Ditzumer Schöpfwerkstief“. Es 

wird ein Räumstreifen von 5 m Breite ausgehend von der Böschungsoberkante als öffentliche 

Grünfläche/Räumstreifen festgesetzt. Im Plangebiet resultiert daraus noch eine Breite von 3 

m. Die öffentliche Grünfläche - Gewässerräumstreifen ist von festen Bauten jeglicher Art frei-

zuhalten, ebenfalls sind hier Bäume und Gehölze unzulässig. Tätigkeiten im Rahmen der Gra-

benunterhaltung sind auf diesen Flächen zulässig. 

Die sonstigen Grenzgräben im Süden und Westen werden festgesetzt und sind zu erhalten. Die 

Räumung kann hier von der landwirtschaftlichen Fläche aus erfolgen. 

6.2 Schmutzwasserkanalisation 

Das Plangebiet wird über den Hoher Weg an die zentrale Abwasserkanalisation angeschlossen. 

6.3 Wasserversorgung 

Das Gebiet ist an das Trinkwassernetz angeschlossen. 

Entlang des Hoher Weg verläuft in Nord-Südrichtung innerhalb des Plangebietes eine überört-

liche Trinkwasserleitung. Sie wird festgesetzt und somit planungsrechtlich gesichert. 

6.4 Telekommunikation 

Das Gebiet ist an das vorhandene Telekommunikationsnetz angeschlossen. Die Gemeinde 

strebt an, dass das Plangebiet einen Breitbandanschluss erhält.  
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6.5 Abfall 

Die zentrale Abfallentsorgung erfolgt durch den Landkreis Leer. 

6.6 Energieversorgung 

Das Gebiet wird an das Energieversorgungsnetz angeschlossen. 

6.7 Brandschutz 

Es werden entsprechend den Anforderungen zum Brandschutz Unterflurhydranten angebracht, 

die Standorte werden mit dem Gemeindebrandmeister und dem Wasserversorgungsverband ab-

gestimmt. Dabei muss eine Löschwasserversorgung von 48 cbm pro Stunde vorgehalten wer-

den. Diese Löschwassermengen müssen für eine Löschzeit von mindestens 2 Stunden zur Ver-

fügung stehen. 
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7 Hinweise 

7.1 Baunutzungsverordnung 

Es gilt die Baunutzungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 

2017 (BGBl. I S. 3786). 

7.2 Altlasten 

Sollten bei den geplanten Bau- und Erdarbeiten Hinweise auf Altablagerungen bzw. Altstand-

orte zutage treten, so ist unverzüglich die Untere Abfallbehörde zu benachrichtigen. 

Es liegt kein Verdacht auf Kampfmittel vor. 

7.3 Archäologische Bodenfunde 

Sollten bei den geplanten Bau- und Erdarbeiten ur- oder frühgeschichtliche Bodenfunde (das 

können u.a. sein: Tongefäßscherben, Holzkohlesammlungen, Schlacken sowie auffällige Bo-

denverfärbungen und Steinkonzentrationen, auch geringe Spuren solcher Funde) gemacht wer-

den, sind diese gemäß § 14 Abs. 1 des Nds. Denkmalschutzgesetzes (NDSchG) meldepflichtig 

und müssen der Unteren Denkmalschutzbehörde des Landkreises oder der Ostfriesische Land-

schaft gemeldet werden. 

Meldepflichtig ist der Finder, der Leiter oder der Unternehmer der Arbeiten. Bodenfunde und 

Fundstellen sind nach § 14 Abs. 2 des Nds. Denkmalschutzgesetzes bis zum Ablauf von vier 

Werktagen nach der Anzeige unverändert zu lassen, bzw. ist für ihren Schutz Sorge zu tragen, 

wenn nicht die Denkmalschutzbehörde vorher die Fortsetzung der Arbeiten gestattet. 

7.4 Artenschutz 

Die Baufeldräumung/Baufeldfreimachung ist während des Fortpflanzungszeitraums vom 01. 

März bis zum 15. Juli unzulässig. Darüber hinaus ist sie unzulässig in der Zeit vom 01. März 

bis zum 30. September, sofern Gehölze oder Bäume abgeschnitten, auf den Stock gesetzt oder 

beseitigt werden oder Röhrichte zurückgeschnitten oder beseitigt werden. Sie ist in diesen 

Zeiträumen als auch bei einer Beseitigung von Bäumen im Zeitraum vom 01. Oktober bis 

Ende Februar jeweils nur zulässig, wenn die untere Naturschutzbehörde zuvor nach Vorlage 

entsprechender Nachweise der Unbedenklichkeit auf Antrag eine entsprechende Zustimmung 

erteilt hat. 

Innerhalb des Geltungsbereichs sind die Bestimmungen des § 39 BNatSchG (Allgemeiner 

Schutz wildlebender Tiere und Pflanzen) in Verbindung mit § 44 BNatSchG (Vorschriften für 

besonders geschützte und bestimmte andere Tier- und Pflanzenarten) zu beachten.  

7.5 Gewässer 

Die Grenzgewässer sind in ihrem Bestand zu erhalten. Eine wesentliche Umgestaltung des 

Gewässers oder seiner Ufer, wie z.B. durch Folie, Leitplanken o.ä., ist nicht gestattet. 

Es gilt die Verordnung des Landkreis Leer über die Schau und Unterhaltung der Gewässer 

dritter Ordnung. 
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7.6 Saatgut  

Bei der Ausbringung von Saatgut auf Flächen innerhalb des Plangebietes sowie auf Kompen-

sationsflächen ist ausschließlich regional erzeugtes Wildpflanzensaatgut aus gesicherter Her-

kunft (hier aus dem Ursprungsgebiet 1 - Nordwestdeutsches Tiefland), zertifiziert nach den 

Zulassungsvoraussetzungen des Saatgutverkehrsgesetzes gemäß VWW-Standard "VWW-Re-

giosaaten" oder gleichwertiger Art zu verwenden.  

7.7 Kompensationsflächen 

Durch die mit dem Bebauungsplan Nr. 0306 zulässigen Eingriffe entsteht ein Kompensations-

defizit. Folgende Flächen werden als Kompensationsflächen in Anspruch genommen: Flur-

stück 14 (anteilig auf 2.855 m²) und Flurstück 22 (anteilig auf 21.045 m²), Flur 3, Gemarkung 

Marienchor für das Schutzgut Pflanzen und das Schutzgut Boden. Darüber hinaus werden das 

Flurstück 14 (anteilig auf 1,25 ha) und das Flurstück 22 (anteilig auf 2,05 ha) für das Schutzgut 

Tiere (Gastvögel) herangezogen.  
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8 Verfahrensstand 

Aufgrund des § 1 Abs. 3 des Baugesetzbuches (BauGB) in Verbindung mit § 58 des Nieder-

sächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Gemeinde Jemgum 

in seiner Sitzung am .. .. 2021 die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 0306 „Ditzum - Am 

Schöpfwerkstief“ beschlossen.  

Nach Prüfung der Anregungen und Bedenken hat der Rat der Gemeinde Jemgum in seiner 

Sitzung am .. .. 2022 die Auslegung des Bebauungsplanes empfohlen und zugestimmt. Der 

Entwurf der g des Bebauungsplanes hat mit dem Begründungsentwurf mit Umweltbericht ge-

mäß § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom .. .. 2022 bis .. .. 2022 erneut öffentlich ausgelegen. 

Ort und Dauer der erneuten öffentlichen Auslegung wurden am .. .. 2022 ortsüblich bekannt-

gemacht. 

Nach Prüfung der Anregungen und Bedenken hat der Rat der Gemeinde Jemgum in seiner 

Sitzung am .. .. 2022 den Bebauungsplan Nr. 0306 „Ditzum - Am Schöpfwerkstief“ gemäß § 

10 BauGB sowie die Begründung mit Umweltbericht beschlossen. 

Jemgum, den ………………. 

 

 

.......................................................................... 

 Bürgermeister 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entwurfs- und Verfahrensbetreuung 

 

 

Oldenburg, den 12.09.2022 

 

M. Lux - Dipl. Ing.  
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Von folgenden Trägern wurden Hinweise/Anregungen gegeben: 

 

1. EWE Netz GmbH 11.08.2022 

2. Sielacht Jemgum 11.08.2022 

3. Ostfriesische Landschaft 16.08.2022 

4. NLKWN 19.08.2022 

5. LGLN Kampfmittelbeseitigungsdienst 22.08.2022 

6. Landwirtschaftlicher Hauptverein für Ostfriesland e.V. 22.08.2022 

7. LGLN Katasteramt Leer 23.08.2022 

8. Deutsche Telekom Technik GmbH 26.08.2022 

9. Landkreis Leer 01.09.2022 

10. Landwirtschaftskammer Niedersachsen 02.09.2022 

11. LBEG Hannover 02.09.2022 

  

 

Von folgenden Trägern wurden keine Hinweise/Anregungen gegeben: 

 

12. Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr –Luftfahrtbehörde- 03.08.2022 

13. Pledoc GmbH 09.08.2022 

14. Gascade 11.08.2022 

15. WSV Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Ems-Nordsee 16.08.2022 

16. Stadt Weener 18.08.2022 

17. Wasserversorgungsverband Rheiderland 01.09.2022 

 

 

 

 

Bürgern wurden Hinweise/Anregungen gegeben: 

------------------ 
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Von folgenden Trägern wurden Hinweise gegeben: 

 

 

1 EWE Netz GmbH 11.08.2022 

Stellungnahme Abwägungsvorschlag 

Vielen Dank für die Beteiligung unseres Hauses als 

Träger öffentlicher Belange. 

Im Plangebiet bzw. in unmittelbarer Nähe zum Plange-

biet befinden sich Versorgungsleitungen und/oder An-

lagen der EWE NETZ GmbH. 

Diese Leitungen und Anlagen sind in ihren Trassen 

(Lage) und Standorten (Bestand) grundsätzlich zu er-

halten und (dürfen weder beschädigt, überbaut, über-

pflanzt oder anderweitig gefährdet werden. Bitte stel-

len Sie sicher, dass diese Leitungen und Anlagen durch 

Ihr Vorhaben weder technisch noch rechtlich beein-

trächtigt werden. 

 

 

 

 

 

 

Der Hinweis wird im Zuge der Erschließungsplanung 

beachtet.  

 

 

Sollte sich durch Ihr Vorhaben die Notwendigkeit ei-

ner Anpassung unserer Anlagen, wie z.B. Änderungen, 

Beseitigung, Neuherstellung der Anlagen an anderem 

Ort (Versetzung) oder anderer Betriebsarbeiten erge-

ben, sollen dafür die gesetzlichen Vorgaben und die 

anerkannten Regeln der Technik gelten. Gleiches gilt 

auch für die gegebenenfalls notwendige Erschließung 

des Plangebietes mit Versorgungsleitungen und Anla-

gen durch EWE NETZ. Bitte planen Sie in diesem Fall 

Versorgungsstreifen bzw. -korridore für Telekommu-

nikationslinien, Elektrizitäts- und Gasversorgungslei-

tungen gemäß DIN 1998 (von min. 2,2 m) mit ein. 

Weiterhin kann für die Stromversorgung von Bauge-

bieten o. Ä. zusätzlich die Installation einer Trafosta-

tion erforderlich sein. Für die Auswahl eines geeigne-

ten Stationsplatzes (ca. 6m x 4m) möchten wir Sie bit-

ten, uns in weitere Planungen frühzeitig mit einzubin-

den. 

Bitte informieren Sie uns zudem, wenn ein wärmetech-

nisches Versorgungskonzept umgesetzt wird oder im 

Schwerpunkt auf den Einsatz von fossilen Brennstof-

fen (z.B. durch Einsatz von Wärmepumpen o. ä.) ver-

zichtet werden soll. 

 

 

 

 

 

 

Die Hinweise werden im Zuge der Erschließungspla-

nung beachtet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Hinweise werden im Zuge der Erschließungspla-

nung beachtet. Es findet eine Abstimmung statt. 

 

 

Die Kosten der Anpassungen bzw. der Betriebsarbei-

ten sind von dem Vorhabenträger vollständig zu tragen 

und der EWE NETZ GmbH zu erstatten, es sei denn 

der Vorhabenträger und die EWE NETZ GmbH haben 

eine anderslautende \. Kostentragung vertraglich gere-

gelt. 

Die EWE NETZ GmbH hat keine weiteren Bedenken 

oder Anregungen vorzubringen. 

 

 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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Wir bitten Sie, uns auch in die weiteren Planungen ein-

zubeziehen und uns frühzeitig zu beteiligen. Dies gilt 

auch für den Fall der Erschließung des Plangebietes 

mit Versorgungsleitungen durch EWE NETZ, denn 

hierfür sind beispielsweise Lage und Nutzung der Ver-

sorgungsleitung und die sich daraus ableitenden wirt-

schaftlichen Bedingungen wesentliche Faktoren. 

 

 

Die Hinweise werden im Zuge der Erschließungspla-

nung beachtet. 

Unsere Netze werden täglich weiterentwickelt und ver-

ändern sich dabei. Dies kann im betreffenden Planbe-

reich über die Laufzeit Ihres Verfahrens/Vorhabens zu 

Veränderungen im zu berücksichtigenden Leitungs- 

und Anlagenbestand führen. Wir freuen uns Ihnen eine 

stets aktuelle Anlagenauskunft über unser modernes 

Verfahren der Planauskunft zur Verfügung stellen zu 

können - damit es nicht zu Entscheidungen auf Grund-

lage veralteten Planwerkes kommt. Bitte informieren 

Sie sich deshalb gern jederzeit über die genaue Art und 

Lage unserer zu berücksichtigenden Anlagen über un-

sere Internetseite: https://www.ewe- 

netz.de/geschaeftskunden/service/leitungsplaene-ab-

rufen 

Bitte schicken Sie uns Ihre Anfragen und Mitteilungen 

zukünftig ausschließlich an unser Postfach info@ewe-

netz,de und ändern zudem die Anschrift der EWE 

NETZ GmbH in Ihrem System: Cloppenburger Str. 

302, 26133 Oldenburg. Sollte ein E-Mail Versand 

nicht möglich sein, nutzen Sie bitte nur diese postali-

sche Anschrift! 

 

 

 

 

 

Die Hinweise werden im Zuge der Erschließungspla-

nung beachtet. 

 

 

2 Sielacht Jemgum 11.08.2022 

Stellungnahme Abwägungsvorschlag 

Gegen das Vorhaben „Aufstellung des Bebauungspla-

nes Nr. 0306 „Ditzum - Am Schöpfwerkstief“ bestehen 

seitens der Sielacht Rheiderland keine grundsätzlichen 

Bedenken.  

Entlang des geplanten öffentlichen Räumstreifens soll 

eine vom Landkreis Leer geforderte 5 Meter breite pri-

vate Grünfläche mit der Auflage zum Anpflanzen von 

Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen 

festgesetzt werden. Hier wird nochmals darauf hinge-

wiesen, dass die Bepflanzung regelmäßig zurückge-

schnitten werden muss, um die Nutzung des Räum-

streifens mit den Räumfahrzeugen nicht zu behindern. 

Die Eigentümer sind hierüber zu informieren. 

 

 

 

 

 

 

Es wird ein entsprechender Hinweis in die Kaufver-

träge eingetragen werden. 
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Die erforderliche Böschungssicherung entlang des Ge-

wässers II. Ordnung „Ditzum-Bunder Sieltief ‘ muss 

beim geplanten wasserrechtlichen Verfahren im Ent-

wässerungskonzept berücksichtigt werden, damit die 

entsprechende Genehmigung der Baumaßnahme am 

Gewässer parallel erfolgen kann. Die Kosten für die 

Böschungssicherung muss der Vorhabensträger/Inves-

tor tragen. 

In Zeiten des Klimawandels kommt es vermehrt zu er-

giebigen Niederschlagsmengen in sein- kurzen Zeit-

räumen, sodass die vorhandenen Gräben das Oberwas-

ser tlw. nicht mehr gefahrenlos in Richtung der größe-

ren Vorfluter abführen können. Durch den Rückstau 

kann es in den tieferliegenden Gebieten im Verbands-

gebiet zu Überflutungen kommen. 

 

 

 

Die Hinweise werden im Zuge der Erschließungspla-

nung beachtet. Der Hinweis zu den Kosten wird zur 

Kenntnis genommen. 

 

 

 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

3 Ostfriesische Landschaft 16.08.2022 

Stellungnahme Abwägungsvorschlag 

Gegen den o.g. Bebauungsplan bestehen aus Sicht der 

archäologischen Denkmalpflege keine Bedenken. 

 

Sollten bei den vorgesehenen Bau- und Erdarbeiten ar-

chäologische Kulturdenkmale (Boden- und Baudenk-

male) festgestellt werden, sind diese unverzüglich der 

unteren Denkmalschutzbehörde oder uns zu melden. 

 

 

 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen 

und im Zuge der Erschließungsplanung beachtet. 

Wir verweisen in diesem Zusammenhang auf das Nie-

ders. Denkmalschutzgesetz vom 30.05.1978 (Nds. 

GVBI. S. 517), || 13 und 14, wonach eine Genehmigung 

der Denkmalschutzbehörde erforderlich ist, wenn Erd-

arbeiten an einer Stelle vorgenommen werden, wo 

Funde vermutet werden. Die Genehmigung kann unter 

Bedingungen und mit Auflagen erteilt werden. 

 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 

 

 

4 NLKWN 19.08.2022 

Stellungnahme Abwägungsvorschlag 

Gegen die oben genannte Planung bestehen keine Be-

denken, da wesentliche Auswirkungen auf den Was-

serhaushalt nicht erwartet werden, wenn folgende 

Punkte beachtet werden: 

- Im Plangebiet ist mit sulfatsauren Böden zu 

rechnen (https://nibis.lbeg.de/cardomap3/7per 

mlink=1jgMd3Rp). Bei Eingriffen in sul-

fatsaure Böden sind entsprechende Maßnahmen 

vorzusehen (siehe Geofakten 24 und 25 des 

LBEG). 

 

 

 

Die Hinweise werden im Zuge der Erschließungspla-

nung beachtet. 

Stellungnahme als TÖB: 

Anlagen und Gewässer des NLWKN (Bst. Aurich) im 

GB I (Landeseigene Gewässer) und GBIII (GLD) sind 

durch die Planungen nicht nachteilig betroffen. 

 

 

https://nibis.lbeg.de/cardomap3/7per%20mlink=1jgMd3Rp
https://nibis.lbeg.de/cardomap3/7per%20mlink=1jgMd3Rp
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5 LGLN Kampfmittelbeseitigungsdienst 22.08.2022 

Stellungnahme Abwägungsvorschlag 

Sie haben das Landesamt für Geoinformation und Lan-

desvermessung Niedersachsen (LGLN), Regionaldi-

rektion Hameln - Hannover (Dezernat 5 - Kampfmit-

telbeseitigungsdienst (KBD)) als Träger öffentlicher 

Belange gern. § 4 Baugesetzbuch (BauGB) beteiligt. 

Meine Ausführungen hierzu entnehmen Sie bitte der 

zweiten Seite; diese Stellungnahme ergeht kostenfrei. 

 

Sofern in meinen anliegenden Ausführungen eine wei-

tere Gefahrenerforschung empfohlen wird, mache ich 

darauf aufmerksam, dass die Gemeinden als Behörden 

der Gefahrenabwehr auch für die Maßnahmen der Ge-

fahrenerforschung zuständig sind. 

 

Eine Maßnahme der Gefahrenerforschung kann eine 

historische Erkundung sein, bei der alliierte Kriegsluft-

bilder für die Ermittlung von Kriegseinwirkungen 

durch Abwurfmunition ausgewertet werden (Luftbild-

auswertung). Der KBD hat nicht die Aufgabe, alliierte 

Luftbilder zu Zwecken der Bauleitplanung oder des 

Bauordnungsrechts kostenfrei auszuwerten. Die Luft-

bildauswertung ist vielmehr gern. § 6 Niedersächsi-

sches Umweltinformationsgesetz (NUIG) in Verbin-

dung mit § 2 Abs. 3 Niedersächsisches Verwaltungs-

kostengesetz (NVwKostG) auch für Behörden kosten-

pflichtig. 

Die Bearbeitungszeit für Luftbildauswertungen be-

trägt derzeit beim KBD ca. 16 Wochen ab Antrag-

stellung. Da diese Zeitspanne zwischen Erteilung ei-

ner Baugenehmigung und dem Baubeginn erfah-

rungsgemäß nicht verfügbar ist, empfehlen wir den 

Kommunen eine rechtzeitige Antragstellung. 

Sofern eine solche kostenpflichtige Luftbildauswer-

tung durchgeführt werden soll, bitte ich um entspre-

chende schriftliche Auftragserteilung unter Verwen-

dung des Antragsformulars und der Rahmenbedingun-

gen, die Sie über folgenden Link abrufen können: 

http://www.lgln.niedersachsen.de/startseite/kampfmit-

telbeseitiqung/luftbildauswertung/kampfmittelbeseiti-

gungsdienst-niedersachsen-163427.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eine Luftbildauswertung wurde bereits durchgeführt, 

es wurde kein Handlungsbedarf für die Fläche fest-

gestellt. 

 

 

http://www.lgln.niedersachsen.de/startseite/kampfmittelbeseitiqung/luftbildauswertung/kampfmitt
http://www.lgln.niedersachsen.de/startseite/kampfmittelbeseitiqung/luftbildauswertung/kampfmitt
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6 Landwirtschaftlicher Hauptverein für Ostfriesland e.V. 22.08.2022 

Stellungnahme Abwägungsvorschlag 

aufgrund Ihres Schreibens vom 26.07.2022 teile ich 

Ihnen nachstehend unsere Anregungen und Bedenken 

zur Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 0306 der Ge-

meinde Jemgum mit. 

 

Planungsrechtlich handelt es sich bei dem zur Wohn-

bebauung vorgesehenen Gelände um Flächen für die 

Landwirtschaft. Vor diesem Hintergrund wäre zu-

nächst zu prüfen, ob die Inanspruchnahme wirklich un-

umgänglich und nicht stattdessen eine Nachverdich-

tung in den bestehenden Wohngebieten möglich ist. 

Die Pandemie und der Ukrainekrieg haben zu einer er-

heblichen Steigerung bei den Bau- und Betriebskosten 

im Baugewerbe geführt, vielfach sind benötigte Kom-

ponenten gar nicht mehr verfügbar. In Verbindung mit 

den Schwund der Kaufkraft durch die Inflation wird 

voraussichtlich die Nachfrage nach Baugrundstücken 

zurückgehen. Dagegen wird, um die Versorgung mit 

regional erzeugten Lebensmitteln zu sichern, der Er-

halt von landwirtschaftlichen Nutzflächen mit hohem 

natürlichen Ertragspotential künftig immer wichtiger. 

 

 

 

 

 

 

Es stehen der Gemeinde Jemgum in Ditzum keine 

ausreichenden Flächen für eine Innenverdichtung zur 

Verfügung. Dieser Aspekt wurde schon im Verfahren 

zur Aufstellung des neuen Flächennutzungsplanes 

für diese Fläche ausführlich dargelegt. Durch die Pla-

nung erfolgt keine Einschränkung der benachbarten 

landwirtschaftlichen Betriebe. 

Die Auffassung, dass aktuell die Nachfrage nach 

Baugrundstücken zurückgeht, wird geteilt. Dies 

spricht aber nicht gegen die Bauleitplanung, welche 

den kurz- und mittelfristigen Bedarf decken soll. Zu-

dem ist von dem Vorhabenträger in Abstimmung mit 

der Gemeinde ohnehin eine bauabschnittsweise Er-

schließung geplant. 

 

 

Optimierungsbedarf sehen wir insbesondere noch beim 

Oberflächenentwässerungskonzept. Zunächst wäre es 

aus unserer Sicht zielführend, bereits bei der Planung 

zu gewährleisten, dass die Versiegelung auf ein Min-

destmaß beschränkt wird. Um die Verdunstung und die 

Grundwasserneubildung zu fördern, muss möglichst 

viel Fläche unbebaut bleiben. Dass lässt sich mit ent-

sprechenden Vorgaben steuern, hat sowohl bei Hitze 

und Sommertrockenheit als auch bei Starkregen eine 

ausgleichende Wirkung und lässt sich außerdem als 

unmittelbar wirksame Klimaschutzmaßnahme ver-

markten. Der Sinn eines Regenrückhaltebeckens in di-

rektem Anschluss an das Ditzumer Sieltief erschließt 

sich uns nicht. Hier sind mehr als ausreichend Kapazi-

täten zur Abfuhr überschüssiger Wassermengen vor-

handen. Ein Rückhaltebecken müsste aufwendig gegen 

Zugang von Unbefugten gesichert werden, der Unter-

halt und die Pflege solcher Anlagen ist ebenfalls mit 

unnötigem Aufwand und Kosten verbunden. 

Hinsichtlich der Sicherung der Uferbefestigung stellen 

wir in Frage, ob eine Verpflichtung der privaten 

Grundstückseigentümer ausreichend ist. 

 

 

 

 

Die Versiegelung von den Flächen im Plangebiet zur 

Folge. Die Festsetzung einer Grundflächenzahl von 

0,35 berücksichtigt vom Grundsatz das Ziel einer 

Einfamilien- und Doppelhausbebauung 

 

 

 

 

 

Die Ausführungen zum Erfordernis eines Regenrück-

haltebeckens werden zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

Die Sicherung der Uferbefestigung ist eine öffentli-

che Aufgabe, daher soll es keine private Verpflich-

tung zur Sicherung der Uferbefestigung geben. 
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Grundsätzlich ist so viel Kompensation wie irgend 

möglich innerhalb des Plangebietes vorzunehmen, um 

nicht noch zusätzlich landwirtschaftliche Nutzfläche in 

Anspruch zu nehmen. Eine Eingrünung mit Gehölzen 

lehnen wir allerdings ab, nicht nur wegen des zusätzli-

chen Flächenbedarfs, sondern auch deshalb, weil sie 

im Zielkonflikt zum Schutzzweck des angrenzenden 

Vogelschutzgebietes stehen. 

Wertbestimmende Arten sind hier vorwiegend Rast- 

und Wiesenvögel. Vertikale Strukturen wie Bäume 

und Sträucher bieten Prädatoren aller Art Ansitz- und 

Deckungsmöglichkeiten und bedeuten damit eine 

akute Gefährdung besonders der Wiesenbrüter, die auf 

offenes Gelände angewiesen sind. 

In diesem Zusammenhang wäre zu überprüfen, ob 

nicht die Beseitigung weiterer Gehölze im Umkreis der 

bestehenden Bebauung als Kompensationsmaßnahme 

bilanziert werden kann. 

 

 

 

 

 

Es wird dem Hinweis gefolgt, das Gebiet wird nicht 

nach Süden und Westen eingegrünt. Die Eingrünung 

entlang des Tiefs erfolgt um die Beeinträchtigung 

von Fledermäusen zu minimieren. 

 

 

 

 

 

 

Die Beseitigung weiterer Gehölze wird derzeit nicht 

als Möglichkeit angesehen, den Kompensationsbe-

darf zu reduzieren. 

Das gilt auch für die Anlage der geplanten Kompensa-

tionsmaßnahme in der Gemarkung Marienchor. Wegen 

der anmoorigen Bodeneigenschaften wird eine Exten-

sivierung und weitere Anhebung des Wasserstandes 

unweigerlich zu einer Zunahme unerwünschter Pflan-

zen wie der Flatterbinse führen, die den Standort für 

wertbestimmende Arten wie Gast- und Wiesenvögel 

unattraktiv macht und stattdessen als Operationsbasis 

für Beutegreifer und Prädatoren dienen wird. 

 

Die Kompensationsmaßnahmen wurden mit der Un-

teren Naturschutzbehörde abgestimmt und werden 

daher nicht verändert. 

 

 

 

 

7 LGLN – Katasteramt Leer 23.08.2022 

Stellungnahme Abwägungsvorschlag 

Zu dem Entwurf des o.g. Bebauungsplanes wird wie 

folgt Stellung genommen: 

Im Hinblick auf die erforderliche vermessungs- und ka-

tastertechnische Bescheinigung nach Absatz 41.3 W-

BauGB (RdErl.d.Nds.SozM i.d.F. vom 18.04.1996 

Nds.MBL. S .835) weise ich nachrichtlich noch auf 

Folgendes hin: 

Die Planunterlage für den Bebauungsplanentwurf ent-

spricht nicht dem aktuellen Inhalt des Liegenschafts- 

Katasters (Flurstückbezeichnung) und ist nicht vom 

Katasteramt gefertigt worden. Es kann daher auch nicht 

beurteilt werden, ob die Planunterlage den Anforderun-

gen des oben genannten Erlasses entspricht. 

Im östlichen Bereich sind keine Abstandsmaße für die 

nicht überbaubaren Grundstücksflächen angegeben. 

 

Die vermessungs- und katastertechnische Bescheini-

gung durch das Katasteramt kann daher nicht zugesagt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

Die Vermaßung wird ergänzt. 

 

Die Planunterlage wurde vom ÖbVI Beening er-

stellt, von dieser Stelle erfolgt auch die katastertech-

nische Bescheinigung. 
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8 Deutsche Telekom Technik GmbH 26.08.2022 

Stellungnahme Abwägungsvorschlag 

Die Telekom Deutschland GmbH (nachfolgend Tele-

kom genannt) - als Netzeigentümerin und Nutzungsbe-

rechtigte i. S. v. § 68 Abs. 1 TKG - hat die Deutsche 

Telekom Technik GmbH beauftragt und bevollmäch-

tigt, alle Rechte und Pflichten der Wegesicherung 

wahrzunehmen sowie alle Planverfahren Dritter entge-

genzunehmen und dementsprechend die erforderlichen 

Stellungnahmen abzugeben. Zu der o. g. Planung neh-

men wir wie folgt Stellung: 

 

Die Telekom hat bezüglich der o.g. Bauleitplanung der-

zeit weder Anregungen noch Bedenken. 

 

Bei der Bauausführung ist darauf zu achten, dass Be-

schädigungen der vorhandenen Telekommunikationsli-

nien vermieden werden und aus betrieblichen Gründen 

(z.B. im Falle von Störungen) der ungehinderte Zugang 

zu den Telekommunikationslinien jederzeit möglich 

ist. Insbesondere müssen Abdeckungen von Abzweig-

kästen und Kabelschächten sowie oberirdische Ge-

häuse soweit freigehalten werden, dass sie gefahrlos ge-

öffnet und ggf. mit Kabelziehfahrzeugen angefahren 

werden können. Es ist deshalb erforderlich, dass sich 

die Bauausführenden vor Beginn der Arbeiten über die 

Lage der zum Zeitpunkt der Bauausführung vorhande-

nen Telekommunikationslinien der Telekom informie-

ren. Die Kabelschutzanweisung der Telekom ist zu be-

achten. 

 

 

 

 

 

Die Hinweise werden im Zuge der Erschließungs-

planung beachtet. 

 

 

9 Landkreis Leer 01.09.2022 

Stellungnahme Abwägungsvorschlag 

Die Gemeinde Jemgum plant die Aufstellung des Be-

bauungsplans Nr. 0306 „Ditzum - Am Schöpfwerks-

tief" am südwestlichen Rand der Ortschaft Ditzum. 

Auf einer bisher unbebauten und als Grünland genutz-

ten Fläche von ca. 3,6 ha soll westlich des Hohen We-

ges und südlich des Ditzumer Schöpfwerktiefes ein all-

gemeines Wohngebiet realisiert werden. 

Gemäß § 1 Abs. 7 Baugesetzbuch hat die Gemeinde 

bei der Aufstellung der Bauleitpläne die öffentlichen 

und privaten Belange gegeneinander und untereinan-

der gerecht abzuwägen. Zu der o. a. Bauleitplanung 

nehme ich daher - ohne dem von Ihnen vorzunehmen-

den Abwägungsprozess vorzugreifen für die einzelnen 

von mir zu vertretenden Fachbereiche wie folgt Stel-

lung: 

 

 

 

 

 

 

 

. 
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Aus raumordnungsrechtlicher Sicht nehme ich zu die-

ser Bauleitplanung wie folgt Stellung: 

Die in meiner Im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung 

abgegebenen Stellungnahme enthaltenen Anmerkun-

gen sind in den nun vorgelegten Entwurfsunterlagen 

entsprechend berücksichtigt worden. Insbesondere er-

folgt nun mit Verweis auf die Planung zur Neuaufstel-

lung des Flächennutzungsplans der Gemeinde Jemgum 

eine ausführliche und nachvollziehbare Betrachtung 

des Wohnraumbedarfs. 

 

 

 

 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

Ergänzt wurde in der Begründung zudem eine sachge-

rechte Auseinandersetzung mit der RROP-Festlegung 

der Ortslage Ditzum als kulturelles Sachgut. Das ge-

plante Wohngebiet grenzt unmittelbar an das Fließge-

wässer Ditzumer Schöpfwerkstief. Dieses Gewässer ist 

im LROP als Vorranggebiet Biotopverbund ausgewie-

sen. Dieses Vorranggebiet ist nun ebenfalls In der Be-

gründung aufgenommen und die Verträglichkeit mit 

der Planung bewertet worden. Dabei kann dem gefolgt 

werden, dass durch die im Bebauungsplan festgesetzte 

räumliche Abgrenzung durch Gewässerrandstreifen 

und Pflanzstreifen eine unverhältnismäßige Beein-

trächtigung der ökologischen Qualität bzw. Entwick-

lungsmöglichkeit sowie Durchlässigkeit für den Bio-

topverbund ausgeschlossen wird. Dieses gilt auch vor 

dem Hintergrund, dass für den betroffenen Gewässer-

abschnitt derzeit keine geschützten Bestandteile von 

Natur und Landschaft bekannt sind. 

Insgesamt bestehen gegenüber der vorgelegten Pla-

nung der Gemeinde Jemgum aus raumordnerischer 

Sicht somit keine Bedenken. 

 

 

 

 

 

 

 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
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Aus naturschutzfachlicher Sicht ist festzustellen, dass 

meine im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung vorge-

brachten Anmerkungen in den nun vorgelegten Ent-

wurfsunterlagen nur teilweise berücksichtigt wurden. 

An den nicht berücksichtigen Aspekten meiner ersten 

Stellungnahme halte ich daher fest: 

 

- „Im Übrigen weise Ich daraufhin, dass entgegen 

der Angabe in der „Fachstellungnahme“ (s. 6) 

die Erfassungen der Federmäuse nicht mit der 

UNB abgestimmt wurden. 

 

 

 

 

- Der Entwurf sieht zur Einbindung der Bebauung 

in die freie Landschaft keine Abschirmung In 

Form eines Gehölzriegels o.a. vor. Zur Minimie-

rung des Eingriffs in das Landschaftsbild wird 

dies aus naturschutzfachlicher Sicht für geboten 

erachtet." 

 

 

 

 

 

 

 

Dem Hinweis kann nicht gefolgt werden. Die Ab-

stimmung zum Erfassungsumfang für Fledermäuse 

erfolgte - ebenso wie die Abstimmung zum Erhe-

bungsumfang für Brutvögel - im Schriftverkehr mit 

der Unteren Naturschutzbehörde des Landkreises 

Leer vom 16. Dezember und 17. Dezember 2020. 

 

 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. In Anbe-

tracht der anhaltenden Nachfrage nach großräumigen 

Wohnbauflächen hat sich die Gemeinde dazu ent-

schieden, auf eine Eingrünung zu verzichten. Auf-

grund der optischen Vorbelastungen durch die bereits 

vorhandene Bebauung kommt es durch die Umset-

zung der vorliegenden Planung zu einer geringfügi-

gen Veränderung des Landschaftsbildes. Erhebliche 

Beeinträchtigungen für das Landschaftsbild wurden 

nicht prognostiziert. Die eingestellten Kompensati-

onsmaßnahmen für andere Schutzgüter wirken sich 

ebenfalls positiv auf das Landschaftsbild aus. 

Darüber hinaus nehme ich wie folgt Stellung: 

- In den nun vorgelegten Entwurfsunterlagen 

wurde die Planung um die Festsetzung einer pri-

vaten Grünfläche angrenzend an das Ditzumer 

Schöpfwerkstief ergänzt. Dies wird grundsätz-

lich begrüßt, Jedoch ist die Breite und die vorge-

sehene Ausgestaltung nach wie vor unzu-

reichend, um den im Fledermaus-Gutachten for-

mulierten Anforderungen zur Vermeidung von 

Störungen der Fledermäuse auf dem Tief gerecht 

zu werden {s. meine erste Stellungnahme).  

 

 

 

 

- Ferner rege ich an, die Fläche als öffentliche 

Grünfläche festzusetzen, da Umsetzungsdefizite 

und entsprechender Ahndungsaufwand bei der 

Festsetzung von privaten Grünflächen als sehr 

wahrscheinlich anzunehmen sind. 

 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  

Der Gewässerräumstreifen beträgt immer eine Breite 

von mind. 5 m von der Böschungsoberkante. Da 

diese jedoch außerhalb des Geltungsbereichs liegt 

sind im Bebauungsplan nur 3 m festgesetzt. Durch 

eine angrenzende ergänzende Grünfläche wird der 

fachgutachterlichen Vorgabe Rechnung getragen und 

insgesamt eine 10m breite Abstandsfläche zur Ver-

meidung von Störungen der Fledermäuse auf dem 

Tief. Der Abstand der geplanten Wohnnutzung 

wurde demnach vergrößert und zur Vermeidung von 

Lichtemissionen wurden abschnittsweise niedrige 

Anpflanzungen festgesetzt.  

 

Der Anregung wird nicht gefolgt. Die Umsetzung der 

Anpflanzungen wird über die Grundstückskaufver-

träge geregelt. 
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- Redaktioneller Hinweis: Auf S. 6 wurden die ge-

genüber der frühzeitigen Beteiligung geringfü-

gig veränderten Flächengrößen des WA nicht an-

gepasst. 

- Zur Kompensationsplanung und den Bewirt-

schaftungsauflagen für die Kompensationsflä-

chen (5.40 f sowie S.42 f): Diese Auflagen sind 

verbindlich zu formulieren. Um klarzustellen, 

dass auch oder insbesondere eine Beweidung 

möglich ist, sind auch Auflagen zu einer Bewei-

dung aufzunehmen in Form der Festlegung von 

Beweidungsdichten während der Brutsaison der 

Wiesenbrüter (Vorschlag: Beweidung bis zum 

15.06. mit 2 Rindern/Hektar, danach bis zu 4 

Rinder/Hektar). Für das Verschließen der Grüp-

pen ist ein Lageplan zu erstellen. Es ist auch zu 

prüfen, ob von dem Einstau / der Vernässung 

Auswirkungen auf Nachbarflächen zu erwarten 

sind. 

Dem Hinweis wird gefolgt. Die veränderten Flächen-

größen werden im Umweltbericht angepasst.  

 

 

Der Anregung wird gefolgt. Der Vorschlag zu Bewei-

dungsdichten während der Brutsaison der Wiesen-

brüter wird unter den Bewirtschaftungsauflagen er-

gänzt. 

 

 

 

Zur Erreichung der Entwicklungsziele auf den Kom-

pensationsflächen sind Bewirtschaftungsauflagen zu 

berücksichtigen. Diese sind im Vorfeld durch Ab-

stimmung mit der UNB des Landkreises Leer zu kon-

kretisieren. Sofern die Maßnahme "Verschließen von 

Grüppen" durchgeführt wird, sind die hier genannten 

Anmerkungen in Absprache mit dem Landkreis zu 

klären bzw. zu bearbeiten. Im Rahmen der Umwelt-

überwachung sind auch die umzusetzenden Kompen-

sationsmaßnahmen zu überwachen. Der vorliegende 

Umweltbericht hat hierauf bereits hingewiesen. 

Die als „weitere Entwicklungsmaßnahme" for-

mulierte Herstellung von Gewässerbiotopen Ist 

ebenfalls verbindlich zu formulieren und vom 

Fachplaner in Lage und Gestaltung zu entwi-

ckeln. Andernfalls erscheint die Erreichung des 

Zielbiotoptyps, die zu einer Anerkennung der 

Wertstufensteigerung um 2 Werteinheiten führt, 

nicht sicher gegeben. 

 

 

 

 

 

 

Für eine bessere Übersicht sollte auch eine Zu-

sammenschau der Bewirtschaftungsauflagen der 

beiden Flurstücke sowie der Gastvogel-Kom-

pensation (S. 43 f) erfolgen unter Berücksichti-

gung der o. a. Aspekte. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Nach 

fachgutachterlicher Einschätzung ist schon die Be-

rücksichtigung der genannten Bewirtschaftungs-

auflagen geeignet, um das angestrebte Entwick-

lungsziel zu erreichen und den ermittelten Kompen-

sationsbedarf zu decken. Zur Klarstellung des Sach-

verhalts und Konkretisierung der Maßnahmenpla-

nung werden die „weiteren empfohlenen Entwick-

lungsmaßnahmen“, die für die Erreichung des Ent-

wicklungsziels nicht erforderlich sind, aus dem Um-

weltbericht entfernt. Im Rahmen der Umweltüber-

wachung sind auch die umzusetzenden Kompensati-

onsmaßnahmen zu überwachen (s. o.). 

 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. um 

nicht unnötig Inhalte zu wiederholen wurde an ent-

sprechender Stelle auf Seite 40 auf die Bewirtschaf-

tungsauflagen auf Seite 38 verwiesen. 

Weitere Anmerkungen bestehen zu der Planung nicht. 

Die o. g. Unterlagen sind vor einem Satzungsbe-

schluss jedoch mit meinem Amt für Planung und Na-

turschutz abzustimmen bzw. nachzureichen, um das 

Kompensationserfordernis vollständig und sachge-

recht im Rahmen dieser Bauleitplanung abgearbeitet 

zu haben. 

Dieser Anmerkung wird nicht gefolgt.  

Den obigen Anmerkungen und Hinweisen wurden 

gefolgt bzw. wurden zur Kenntnis genommen. Dem-

entsprechend sind Änderungen im Umweltbericht 

erfolgt. Es wird an dieser Stelle von einer weiteren 

Abstimmung abgesehen. 
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Aus Sicht der unteren Denkmalschutzbehörde 

(uDSchB) nehme Ich wie folgt Stellung: 

 

a) Baudenkmalpflege 

Aus baudenkmalpflegerischer Sicht bestehen keine 

Bedenken gegen die Aufstellung des Bebauungsplans 

Nr. 0306 „Ditzum - Am Schöpfwerkstief". 

Aus Sicht der Ortsbildpflege werden gestalterische 

Vorgaben in der Bauleitplanung, wie z. B. eine einge-

schossige Bauweise und die Festlegung von Materia-

lien und Farben, befürwortet. Bei der Gestaltung der 

Baukörper sollte auf eine ortstypische Material- und 

Farbwahl, sowie die Oberflächenbeschaffenheit der 

verwendeten Materialien hingewirkt werden, um das 

harmonische Ortsbild der Dorfmitte auch in die 

Ortserweiterungen zu tragen. 

Die fehlende Festlegung in den Örtlichen Bauvor-

schriften zur Material- und Farbwahl der Wandfassa-

den wird daher bemängelt und dringend eine Ergän-

zung der Örtlichen Bauvorschriften empfohlen, um 

negative Auswirkungen auf das ansonsten harmoni-

sche Ortsbild Ditzums zu vermeiden. 

 

b) Bodendenkmalpflege 

Es wird auf die Stellungnahme des Archäologischen 

Dienstes der Ostfriesischen Landschaft verwiesen, die 

in diesem Verfahren zu beteiligen ist. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Hinweis wird beachtet. Die örtlichen Bauvor-

schriften werden entsprechend um Vorgaben für 

Vormauerziegel und rote bis rotbraune Farben für 

Außenwände ergänzt. 

Aus bodenschutz- und abfallrechtlicher Sicht ist eine 

abschließende Stellungnahme anhand der vorgelegten 

Entwurfsunterlagen nicht möglich. In den eingereich-

ten Unterlagen werden die in meinen Stellungnahmen 

im Rahmen der informellen Vorab-Beteiligung sowie 

der frühzeitigen Beteiligung genannten und begründe-

ten Ausführungen zu den abfall- und bodenschutz-

rechtlichen Belangen nicht ausreichend berücksich-

tigt. 
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Begründung: 

- Die Thematik der sulfatsauren Böden wurde 

nicht ausreichend berücksichtigt. Das bereits 

vorliegende Gutachten zur Erkundung der sul-

fatsauren Böden im B-Plangebiet wird weder er-

wähnt noch bewertet und ist den Unterlagen 

nicht beigefügt. 

Die Verschiebung der Problematik der sulfatsau-

ren Böden auf die nachgeschaltete Ebene der 

Baugenehmigungsverfahren wird dem Belang 

„Vermeidung und sachgerechter Umgang mit 

Abfällen nicht gerecht. 

 

- Es wurden weiterhin keine Aussagen zu den Ab-

fallbelangen getroffen (ggf. erhebliche Aushub-

mengen im Zuge der Erschließung und Grün-

dung aufgrund der vorliegenden Bodenart 

Marsch-Niedermoor; belastete Böden bei Aus-

hub der sulfatsauren Böden, erhöhtes Verkehrs-

aufkommen durch Ab- und Anfuhr von Aushub 

und Verfüllböden usw.). Laut Abwägungsergeb-

nis sollen Aussagen zu diesen Belangen in das 

Bodengutachten eingearbeitet werden. Fraglich 

bleibt, welches Gutachten damit gemeint ist. Im 

Umweltbericht finden sich dazu keine Aussagen. 

- Die Flächeninanspruchnahme von bisher land-

wirtschaftlich genutzten Flächen wird nicht aus-

reichend begründet. Grundsätzlich ist zuerst eine 

innerörtliche Nachverdichtung und Reaktivie-

rung von innerörtlichen Brachflächen zu prüfen. 

Dazu finden sich in den Unterlagen keine Aus-

sagen. Hinsichtlich der Begründung der Flä-

cheninanspruchnahme wurde in der Begründung 

ausgeführt, dass ein Negativtrend der Bevölke-

rungsentwicklung gestoppt werden könnte. Es 

wird jedoch keine Begründung ausgeführt, wa-

rum eine innerörtliche Nachverdichtung durch 

Reaktivierung von Brachflächen nicht möglich 

ist. Hier ist die Begründung zu ergänzen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

In dem Gutachten „Erschließung eines Wohngebie-

tes Am Schöpfwerkstief“, Ditzum – Geotechnischer 

Bericht vom 16.06.2022 wird der Umgang mit den 

sulfatsauren Böden beschrieben. Der Geotechnische 

Bericht ist Bestandteil der Begründung und wird 

dem Anhang beigefügt. Insofern ist der Belang im 

Rahmen der Bauleitplanung ausreichend abgearbei-

tet. Diese Vorgaben werden im Zuge der Erschlie-

ßung und des Genehmigungsverfahrens beachtet. 

 

Die geplanten Wohnhäuser müssen ohnehin tief ge-

gründet werden, es wird somit nur der Oberboden 

(Mutterboden) im Zuge der Baumaßnahme abgetra-

gen werden. Die unteren Bodenschichten mit sul-

fatsauren Böden bleiben weitestgehend unberührt. 

Weitere Details liegen erst in der Bauphase vor. 

 

 

Die Flächenverfügbarkeit wurde im Vorfeld von der 

Gemeinde geprüft. Die Ergebnisse sind in der Be-

gründung dargelegt. Der Wohnbauflächenbedarf ist 

ausführlich im neuen Flächennutzungsplan der Ge-

meinde Jemgum dargelegt. 
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Darüber hinaus Ist nicht nachvollziehbar, in wel-

chen Zusammenhang der Satz (S. 21 Umweltbe-

richt) „Der Kartenserver des LBEG gibt die Ver-

dichtungsempfindlichkeit der Böden im Gel-

tungsbereich jedoch als sehr hoch und die Ge-

fährdung der Bodenfunktionen durch Bodenver-

dichtung demnach als gefährdet an" mit der ge-

planten Nachverdichtung stehen soll. Die Ver-

dichtungsempfindlichkeit der Böden hat nichts 

mit der dargestellten Nachverdichtung zu tun, 

sondern sagt aus, dass gerade aufgrund der vor-

liegenden Bodenart bei Befahren mit schweren 

Land- oder Baumaschinen eine Gefahr für die 

Bodenfunktion besteht. Diese Ausweisung wäre 

wiederum bei der Bewertung der Bodenbeein-

trächtigung zu berücksichtigen.  

 

 

 

Auf die Verdichtungsempfindlichkeit wird wei-

terhin nicht eingegangen. 

 

 

 

 

Aussagen zu gesunden Wohn- und Arbeitsver-

hältnissen hinsichtlich bodenschutzrechtlicher 

Belange (Vornutzung usw.) fehlen. Auf S. 6 der 

Begründung werden ausschließlich Immissions-

schutzrechtliche Einwirkung und Auswirkungen 

aus Erholungs- und Freizeitsicht betrachtet. 

Im Umweltbericht, S. 7 wird die Aussage „Bo-

denverunreinigungen und Altlasten sind nicht 

bekannt" getroffen und mit Bezug auf eine Un-

tersuchung des Büros Mustafa begründet. Es 

fehlt die Angabe, auf welche Untersuchung des 

Büros Mustafa Bezug genommen wird. Der Un-

tersuchungsbericht ist den Unterlagen nicht bei-

gefügt. Sofern auf den Bericht des Büros Mus-

tafa vom 10.06.2020 Bezug genommen wird, 

kann die Aussage zu Bodenverunreinigungen 

nicht wie dargestellt getroffen werden, da in der 

Erkundung keine Schadstoffuntersuchungen 

durchgeführt wurden, sondern die Bodenproben 

lediglich auf sulfatsaure Eigenschaften unter-

sucht wurden. Zur Vornutzung wird lediglich die 

Aussage getroffen, dass eine landwirtschaftliche 

Nutzung stattgefunden hat. Auf S. 24 wird aus-

geführt, dass anthropogene Vorbelastungen des 

Bodens infolge der intensiven landwirtschaftli-

chen Nutzung vorliegen. 

Der Belang „Vorliegen gesunder Wohn- und Ar-

beitsverhältnisse" ist nicht ausreichend und fach-

lich versiert abgearbeitet (z. B, durch eine histo-

rische Recherche zur Vornutzung, Bewertung 

anthropogene Vorbelastung aufgrund intensiver 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der nebenstehend aufgeführte Textbaustein wird zur 

Kenntnis genommen und überarbeitet. Erhebliche Be-

einträchtigungen in das Schutzgut Boden wurden 

nach Breuer bilanziert und Kompensationsmaßnah-

men eingestellt. 

 

 

 

 

Im Kapitel 4.1.5 im Umweltbericht werden Maßnah-

men zur Vermeidung und Minimierung von Eingrif-

fen auf das Schutzgut Boden und Fläche genannt. Da-

runter erfolgt ebenfalls der Verweis auf die DIN 

19639 und den Geobericht 28 „Bodenschutz beim 

Bauen“.  

 

 

 

Die Begründung wird ergänzt.  

 

 

 

 

 

 

 

Die Anregung wird zur Kenntnis genommen. An der 

Aussage "Bodenverunreinigungen und Altlasten sind 

nicht bekannt" wird festgehalten. Demnach liegen 

dazu keine weiteren Informationen vor. Dem Hin-

weis wird dahingehend gefolgt, dass der Bezug zu 

den Untersuchungen des Büros Mustafa aus dem 

Umweltbericht entfernt wird, da wie angeführt, ledig-

lich sulfatsaure Eigenschaften untersucht wurden. 

 

 

 

 

 

Die Fläche wurde bisher ausschließlich zu Zwecken 

der Landwirtschaft genutzt. Andere Vornutzungen 

und Bodenbelastungen sind nicht bekannt. 

 

 

 

 

 



Gemeinde Jemgum – Bebauungsplan Nr. 0306 „Ditzum am Schöpfwerkstief“  

Abwägung nach öffentlicher Auslegung 

 

16 

landwirtschaftlicher Nutzung). 

Auch Aussagen zur möglichen Kampfmittelbe-

lastung sind diesem Kapitel zuzuordnen. 

 

Es liegt kein Verdacht auf Kampfmittel vor. 

 

Es fehlt eine Darstellung, wie die genannten Ver-

meidungsmaßnahmen für das Schutzgut Boden 

in der Praxis bei der Realisierung des Gebietes 

umgesetzt werden sollen. Es fehlen hinreichende 

Ausführungen, wie die auf $. 34 des Umweltbe-

richtes genannten Vermeidungs- und Minimie-

rungsmaßnahmen gewährleistet und in der Pra-

xis umgesetzt werden sollen. Wie in den genann-

ten Quellen (Geobericht 28 und die DIN 19639) 

nachzulesen ist, wird für die Umsetzung der Ver-

meidungs- und Minimierungsmaßnahmen eine 

bodenkundliche Baubegleitung vorgesehen. Es 

sind daher konkrete Angaben zu ergänzen. 

Der Umweltbericht wird dahingehend konkretisiert, 

das verbindlich zu berücksichtigende Vermeidungs-

maßnahmen festgesetzt und / oder als Hinweis auf-

genommen werden. 
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- Auf S. 34 verweist ein Textbaustein auf den 

Landkreis Friesland. 

- Die Berechnung der Kompensation für das 

Schutzgut Boden ist nicht nachvollziehbar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auf S.21 wird ausgeführt, dass erhebliche Aus-

wirkungen auf den Boden zu erwarten sind. Es 

wird nicht dargelegt, wie es zu dieser Bewertung 

kommt. Es ist anzugeben, wie es zu der Einstu-

fung kommt, dass dem Boden hinsichtlich der 

Bodenfunktion eine allgemeine Bedeutung zu-

gewiesen wird. Diesbezüglich wurden in den 

Entwurfsunterlagen keine Erläuterungen er-

gänzt. Dieses ist nachzuholen. Zur Nachvoll-

ziehbarkeit ist zu begründen, warum sich die Flä-

chenangaben (Größe der Flächenneuauswei-

sung, Neuversiegelungsflächen) verändert ha-

ben. 

Dem redaktionellen Hinweis wird gefolgt und der 

Umweltbericht dementsprechend geändert.  

 

Die Berechnung der Kompensation für das Schutz-

gut Boden erfolgte nach Breuer (2006). Siehe dazu 

Umweltbericht S. 32: „Auf einer Fläche von ca. 

17.340 m² erfolgt die Versiegelung bzw. Überbau-

ung offener Bodenbereiche. Bezogen auf das 

Schutzgut Boden und Grundwasser stellt dies einen 

Eingriff dar, der zu kompensieren ist. Die Beein-

trächtigung des Schutzgutes Boden ist gem. dem 

Eingriffsmodell nach Breuer (2006) getrennt von 

den Kompensationsmaßnahmen für das Schutzgut 

Arten und Lebensgemeinschaften zu kompensieren. 

Dem Boden des Eingriffsbereichs wird eine allge-

meine Bedeutung für den Naturhaushalt zugeordnet 

(Böden mit allgemeiner Bedeutung). Durch die An-

wendung des Faktors 0,5 ergibt sich ein weiterer 

Kompensationsbedarf von ca. 8.670 m² (17.340 m² 

zurzeit nicht versiegelter Boden x Bodenfaktor 

0,5).“ 

 

Sobald eine Auswirkung entweder als nachhaltig oder 

dauerhaft einzustufen ist, kann von einer Erheblich-

keit ausgegangen werden. Eine Unterteilung im Rah-

men der Erheblichkeit als „weniger erheblich“, „er-

heblich“ oder „sehr erheblich“ erfolgt in Anlehnung 

an die Unterteilung der Arbeitshilfe „Umweltbericht 

in der Bauleitplanung - Arbeitshilfe zu den Auswir-

kungen des EAG Bau 2004 auf die Aufstellung von 

Bauleitplänen“ (SCHRÖDTER et al. 2004). Es erfolgt 

die Einstufung der Umweltauswirkungen nach fach-

gutachterlicher Einschätzung, welche für jedes 

Schutzgut verbal-argumentativ projekt- und wir-

kungsbezogen dargelegt wird.  

Seltene oder schützenswerte Böden finden sich nicht 

im Planungsraum. Dem Schutzgut Boden kommt 

durch die aktuellen Gegebenheiten und seiner allge-

mein anerkannten Bedeutung als wichtiger Grund-

stein für Lebensräume eine allgemeine Bedeutung im 

Plangebiet zu. Die vorliegenden Planunterlagen ha-

ben hierauf bereits hingewiesen. 

Es kommt zu erheblichen Auswirkungen durch die 

Möglichkeit der Neuversiegelung von bis zu 17.340 

m². 
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- Es ist zu erläutern, warum die Herstellung des 

RRB und der dadurch erneute Eingriff in den Bo-

den, noch dazu mit ggf. sulfatsaurem Boden 

nicht kompensationspflichtig ist (S. 27). Es wird 

nicht beschrieben, inwieweit eine Aufwertung 

durch das Gewässer erfolgt. Eine Gewässerher-

stellung ist zudem grundsätzlich keine Wieder-

herstellung der beeinträchtigten Bodenfunktion 

(S. 31: „Beeinträchtigte Funktionen des Natur-

haushaltes sind dann ausgeglichen, wenn die be-

einträchtigten Funktionen in gleichartiger Weise 

wiederhergestellt sind"). Geeignete Ersatzmaß-

nahmen für den Boden wären (auch nach Breuer) 

Entsiegelungsmaßnahmen an anderer Stelle. Die 

Bodenbeeinträchtigungen durch Herstellung des 

Regenrückhaltebeckens und der naturnahen Ge-

staltung werden als in sich kompensiert darge-

stellt. Es ist daher zu erläutern, warum diese Be-

wertung bzw. Einschätzung erfolgt. Auf die 

Problematik sulfatsaurer Böden wurde in den 

vorgelegten Unterlagen nicht eingegangen. 

Dem Hinweis wird dahingehend gefolgt, dass er-

läutert wird, dass das Regenrückhaltebecken auf-

grund seiner geplanten naturnahen Gestaltung in 

Hinblick auf das Schutzgut Boden als in sich kom-

pensiert angesehen wird. Wie im vorliegenden Um-

weltbericht erläutert, wird durch die Anlage des Re-

genrückhaltebeckens in Hinblick auf die Wertstu-

fen des Biotoptyps keine Aufwertung angerechnet. 

Dass durch die Anlage eines Regenrückhaltebe-

ckens eine Wiederherstellung beeinträchtigter Bo-

denfunktionen erfolgt, ist im Umweltbericht nicht 

enthalten.  

 

Der nebenstehenden Stellungnahme kann zudem 

dahingehend zugestimmt werden, dass Entsiege-

lungsmaßnahmen eine geeignete Ersatzmaßnahme 

für Eingriffe in das Schutzgut Boden sein können. 

Diese ist aber nur beispielhaft zu nennen, da dar-

über hinaus auch die Wiedervernässung von Böden, 

die Extensivierung und Rekultivierung von Flächen 

und mechanische Bodenlockerungen geeignete 

Kompensationsmaßnahmen darstellen (Breuer 

2006). 

 

- In der Begründung, S. 16, wird in der aktuellen 

Planunterlage ausgeführt, dass bis in Tiefen zwi-

schen l,1 m bis 2,6 m unter Geländeoberkante 

deichbaufähiger Klei ansteht. Es ist auszuführen, 

wie diese Darstellung mit den Ergebnissen des 

Berichtes des Büros Mustafa in Einklang zu 

bringen ist. 

Der Bericht des Büros Mustafa ist nicht mehr maß-

gebend. Die Aussage der Begründung basiert auf 

den Ergebnissen des Gutachtens „Erschließung ei-

nes Wohngebietes Am Schöpfwerkstief“, Ditzum – 

Geotechnischer Bericht vom 16.06.2022. 

 

Aus immissionsschutzrechtlicher Sicht bestehen keine 

Bedenken gegen die vorgelegte Bauleitplanung. 

 

Aus wasserwirtschaftlicher Sicht bestehen keine 

grundsätzlichen Bedenken gegen die vorgelegte Bau-

leitplanung. Eine abschließende Stellungnahme kann 

jedoch erst nach Vorlage, Prüfung und wasserrechtli-

cher Genehmigung des erforderlichen Oberflächen-

entwässerungskonzeptes erfolgen. 

 

 

 

 

Der Hinweis wird zur Kenntnis und im Weiteren bei 

der wasserrechtlichen Genehmigung beachtet. 
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Aus planungsrechtlicher Sicht weise ich auf Folgen-

des hin: 

1) In der Präambel ist zu § 84 NBauO als 

Rechtsgrundlage für die örtlichen Bauvor-

schriften der maßgebliche Absatz (Abs. 3) zu 

ergänzen. 

2) Im Vergleich zu der Vorentwurfs-PIanunter-

lage enthält die Entwurfsfassung keine Aus-

sage mehr zu einer Unzulässigkeit von gem. 

§ 4 Abs. 3 BauNVO ausnahmsweise zulässi-

gen Nutzungen (z. B. „sonstige nicht stö-

rende Gewerbebetriebe", „Anlagen für Ver-

waltung", „Gartenbaubetriebe" und „Tank-

stellen“). Ich bitte zu prüfen, ob diese aus-

nahmsweise zulässigen Nutzungen nun Be-

standteil der Planung sein sollen. 

3) Ich bitte zu prüfen, ob zu den TF Nr. 3.1 und 

3.2 (S. 2) § I6 (2) Nr. 4 BauNVO die Rechts-

grundlage bilden kann, da hier nur für Dop-

pelhäuser Regelungen getroffen werden sol-

len. Gegebenenfalls wäre das Gestaltungsziel 

über eine örtliche Bauvorschrift zu erreichen. 

4) Die in der TF Nr. 8.1 geforderten Anpflan-

zungen sind zu unbestimmt formuliert („20 

% der Fläche", „abschnittsweise", „in gleich-

mäßigen Abständen", ...). Es wird nicht er-

sichtlich, welcher Eingriffsverursacher wo 

welche Anpflanzung vorzunehmen hat. Ge-

gebenenfalls ist ein Pflanzschema zu ergän-

zen. 

5) Zu der TF Nr, 9 ist festzustellen, dass die be-

treffende Fläche als Regenrückhaltebecken 

bzw. als Fläche für die Wasserwirtschaft 

festgesetzt ist. Der Festsetzungswortlaut ist 

daher anzupassen.  

 

 

Der Hinweis wird beachtet. 

 

 

 

 

 

Es wird dem Hinweis gefolgt. Die ausnahmsweise 

zulässigen Nutzungen, wie die „Gartenbaubetriebe" 

und „Tankstellen“, werden ausgeschlossen, die text-

liche Festsetzung wird angepasst. 

 

 

 

 

Die Rechtsgrundlage wird auf § 18 Abs. 1 BauNVO 

angepasst. 

 

 

 

 

Die textliche Festsetzung wird umformuliert. 

 

 

 

 

 

 

Die textliche Festsetzung wird umformuliert. 

 

 

 

Ich bitte Sie, die Hinweise und Anregungen im weite-

ren Planverfahren zu beachten. 

 

 

 

10 Landwirtschaftskammer Niedersachsen 02.09.2022 

Stellungnahme Abwägungsvorschlag 

Aus landwirtschaftlicher Sicht weisen wir darauf hin, 

dass sich nach unserer Kenntnis im Umfeld des Plan-

gebietes „Ditzum - Am Schöpfwerkstief“ in der Ort-

schaft Ditzum landwirtschaftliche Betriebe bzw. Tier-

haltungsanlagen befinden, die über eine Gerüche emit-

tierende Tierhaltung bzw. über baurechtlich geneh-

migte Tierplätze, Mistlagerstätten und evtl. Güllehoch-

behälter verfügen. Ohne Anspruch auf Vollständigkeit 

werden hier benannt: 
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• 1. Standort: Kurzer Weg 1, Ditzum - Rinderhal-

tung. 

Bei der Planung sind die entsprechenden immissions-

schutzrechtlichen Aspekte bezüglich der bestehenden 

landwirtschaftlichen Betriebe bzw. Tierhaltungsanla-

gen zu beachten. Für die landwirtschaftlichen Tierhal-

tungsanlagen im Außenbereich sind ggfs, angemes-

sene Entwicklungsmöglichkeiten zu berücksichtigen 

 

Der Betrieb liegt etwa 600 m von der südlichen 

Plangebietsgrenze entfernt und hat somit vom 

Grundsatz schon einen ausreichenden Abstand. Zu-

dem liegen am Hoher Weg bereits Wohnsiedlungen 

in einem Abstand von nur etwa 500 m. Sie begren-

zen seine Entwicklungsmöglichkeiten bereits heute 

in Richtung Norden bzw. Plangebiet. Von dem 

Plangebiet gehen somit keine zusätzlichen Ein-

schränkungen aus. 

Wir weisen weiter darauf hin, dass landwirtschaftliche 

Nutzflächen unmittelbar an das Plangebiet grenzen. 

Auf diesen Flächen wird ggfs, im Laufe des Jahres 

Wirtschaftsdünger (Gülle, Festmist oder Jauche) aus-

gebracht, so dass eine gewisse zeitweilige Geruchsbe-

lästigung im Plangebiet demzufolge nicht grundsätz-

lich auszuschließen ist. 

 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen, der As-

pekt wird in der Begründung bereits ausgeführt. 

Zudem wird darauf hingewiesen, dass die im Zuge der 

Kompensation vorgesehene Maßnahme nicht die Exis-

tenz oder zukünftige betriebliche Entwicklung umlie-

gender landwirtschaftlicher Betriebe beeinträchtigen 

darf. 

Gegen das o. g. Vorhaben bestehen daher unsererseits 

Bedenken. 

 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und be-

achtet. 

 

 

11 LBEG Hannover 02.09.2022 

Stellungnahme Abwägungsvorschlag 

In Bezug auf die durch das LBEG vertretenen Belange 

geben wir zum o.g. Vorhaben folgende Hinweise: 

 

Boden 

Die Grundlage zur fachlichen Beurteilung des Schutz-

gutes Boden liefert in Deutschland das Bundes-Boden-

schutzgesetz l (BBodSchG) und fokussiert dabei auf 

die Bewertung der Bodenfunktionen. Bei Einwirkun-

gen auf den Boden sollen Beeinträchtigungen der na-

türlichen Bodenfunktionen und der Archivfunktion 

vermieden werden (vgl. § 1 BBodSchG). Mit Grund 

und Boden ist gemäß §1a BauGB sparsam und scho-

nend umzugehen und flächenbeanspruchende Maß-

nahmen sollten diesem Grundsatz entsprechen (LROP 

3.1.1, 04). Um die Ziele zur Reduzierung der Flächen-

neuinanspruchnahme (Niedersächsische Nachhaltig-

keitsstrategie) und der Neuversiegelung (NAGB-

NatSchG §1a) zu erreichen, ist eine verstärkte Berück-

sichtigung dieser Belange in Planungsprozessen erfor-

derlich. Die Maßnahme am Siedlungsrand kann aus 

unserer Sicht nicht als "Nachverdichtung" (Umweltbe-

richt S.24) bezeichnet werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und im 

Zuge der Erschließungsplanung beachtet. 
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Entsprechend den Daten des LBEG sind die Böden 

empfindlich gegenüber Bodenverdichtung (siehe Aus-

wertungskarte „Gefährdung der Bodenfunktionen 

durch Bodenverdichtung“ auf dem NIBIS Kartenser-

ver). Verdichtungen sind durch geeignete Maßnahmen 

zu vermeiden - zum Schutz und zur Minderung der Be-

einträchtigungen des Bodens. 

Die in Kapitel 4.1.5 des Umweltberichts aufgeführten 

Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen werden 

begrüßt. 

 

Gashochdruckleitungen, Rohrfernleitungen 

Durch das Plangebiet bzw. in unmittelbarer Nähe dazu 

verlaufen erdverlegte Hochdruckleitungen. Bei diesen 

Leitungen ist je ein Schutzstreifen zu beachten. Der 

Schutzstreifen ist von jeglicher Bebauung und von tief-

wurzelndem Pflanzenbewuchs frei zu halten. Bitte be-

teiligen Sie die in der folgenden Tabelle genannten Un-

ternehmen direkt am Verfahren, damit ggf. erforderli-

che Abstimmungsmaßnahmen eingeleitet werden kön-

nen. 

 

 

 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und be-

achtet. Nach Kenntnisstand der Gemeinde liegen sie 

außerhalb des Plangebietes und berühren die Pla-

nung nicht unmittelbar. 

Objekt-

name 

Betreiber Leitungs-

typ 

Leitungs-

status 

RG063000

000 

OGE Open 

Grid Eu-

rope 

GmbH 

Gashoch-

drucklei-

tung 

betriebsbe-

reit / in  

Betrieb 

HD_PN70 EWE 

NETZ 

GmbH 

Gashoch-

drucklei-

tung 

betriebsbe-

reit / in  

Betrieb 

 

 

Hinweise ’ 

Sofern im Zuge des o.g. Vorhabens Baumaßnahmen 

erfolgen, verweisen wir für Hinweise und Informatio-

nen zu den Baugrundverhältnissen am Standort auf den 

NIBIS-Kartenserver. Die Hinweise zum Baugrund 

bzw. den Baugrundverhältnissen ersetzen keine geo-

technische Erkundung und Untersuchung des Bau-

grundes bzw. einen geotechnischen Bericht. Geotech-

nische Baugrunderkundungen/-untersuchungen sowie 

die Erstellung des geotechnischen Berichts sollten ge-

mäß der DIN EN 1997-1 und -2 in Verbindung mit der 

DIN 4020 in den jeweils gültigen Fassungen erfolgen. 

 

 

 

 

 

 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und im 

Zuge der Erschließungsplanung beachtet. 
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Ob im Vorhabensgebiet eine Erlaubnis gem. § 7 

BBergG oder eine Bewilligung gern. § 8 BBergG er-

teilt und/oder ein Bergwerkseigentum gern. §§ 9 und 

149 BBergG verliehen bzw. aufrechterhalten wurde, 

können Sie dem NIBIS-Kartenserver entnehmen. Wir 

bitten Sie, den dort genannten Berechtigungsinhaber 

ggf. am Verfahren zu beteiligen. Rückfragen zu die-

sem Thema richten Sie bitte direkt an markscheide-

rei@ibea.niedersachsen.de. 

Informationen über möglicherweise vorhandene 

Salzabbaugerechtigkeiten finden Sie unter 

www.lbeg.niedersachsen.de/Bergbau/Bergbauberech-

tigungen/Alte_Rechte. 

In Bezug auf die durch das LBEG vertretenen Belange 

haben wir keine weiteren Hinweise oder Anregungen. 

 

 

 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und im 

Zuge der Erschließungsplanung beachtet. 

Die vorliegende Stellungnahme hat das Ziel, mögliche 

Konflikte gegenüber den raumplanerischen Belangen 

etc. ableiten und vorausschauend berücksichtigen zu 

können. Die Stellungnahme wurde auf Basis des aktu-

ellen Kenntnisstandes erstellt. Die verfügbare Daten-

grundlage ist weder als parzellenscharf zu interpretie-

ren noch erhebt sie Anspruch auf Vollständigkeit. Die 

Stellungnahme ersetzt nicht etwaige nach weiteren 

Rechtsvorschriften und Normen erforderliche Geneh-

migungen, Erlaubnisse, Bewilligungen oder objektbe-

zogene Untersuchungen. 

 

 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genom-

men. 

 

Oldenburg, den 12.09.2022 

 

 

M. Lux 

mailto:markscheiderei@ibea.niedersachsen.de
mailto:markscheiderei@ibea.niedersachsen.de
http://www.lbeq/
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2. Plangrundlage 
Kartengrundlage: Liegenschaftskarte 
 Maßstab: 1:1000 

 Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten der Niedersächsischen  
 Vermessungs- und Katasterverwaltung, 
 
 

 © 2020 
 Landesamt für Geoinformation 
 und Landesvermessung Niedersachsen 
 Regionaldirektion Aurich 

 
Die Planunterlage entspricht dem Inhalt des Liegenschaftskatasters und weist die städtebaulich bedeutsamen baulichen 
Anlagen sowie Straßen, Wege und Plätze vollständig nach (Stand vom ______________ ). Sie ist hinsichtlich der 
Darstellung der Grenzen und der baulichen Anlagen geometrisch einwandfrei. 
 
Die Übertragbarkeit der neu zu bildenden Grenzen in die Örtlichkeit ist einwandfrei möglich. 
 
Leer, den ____________  
 
ÖbVI Dipl.-Ing. Beening 
 
 
____________________________     (Siegel) 

(Unterschrift) 
________________________________________________________________________________________________ 
 
3. Entwurfs- und Verfahrensbetreuung 
Projektbearbeitung:   Dipl. Ing. Matthias Lux 
Technische Mitarbeit: D. Nordhofen 
 
Oldenburg, den ____________ 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 

Im Technologiepark Nr. 4 
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1. Art der baulichen Nutzung

Planzeichenerklärung
I. Festsetzungen

WA Allgemeine Wohngebiete

3.   Bauweise, Baulinien, Baugrenzen

Baugrenze

4.   Verkehrsflächen

Straßenverkehrsflächen

7.   Grünflächen

Öffentliche Grünfläche - Gewässerräumstreifen

8.   Wasserflächen und Flächen für die Wasserwirtschaft, den
Hochwasserschutz und die Regelung des Wasserabflusses

Wasserfläche - Graben

Regenrückhaltebecken

10.  Sonstige Planzeichen

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs
des Bebauungsplans

überbaubare Grundstücksflächen

nicht überbaubare Grundstücksflächen

2.  Maß der baulichen Nutzung

Grundflächenzahl als Höchstmaßz.B. 0,35

z.B. FH: 9,00 m Firsthöhe als Höchstmaß

Zahl der Vollgeschosse als Höchstmaßz.B. I

ED Einzel- und Doppelhäuser

ö

R

5.    Flächen für Versorgungsanlagen, für die
Abfallentsorgung und Abwasserbeseitigung

Standort für Abfallbehälter

Gewässerräumstreifen

6.  Hauptversorgungs- und Hauptabwasserleitungen

Hauptversorgungs- und Hauptabwasserleitungen unterirdisch
- Trinkwasserleitung

Private Grünflächep

9.  Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen für
Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von
Natur und Landschaft

Umgrenzung von Flächen zum Anpflanzen von Bäumen,
Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen

Kompensationsfläche
Gemarkung: Marienchor, Flur 3, Flurstück 14,22
(siehe Hinweis Nr. 7)

Straßenbegrenzungslinie auch gegenüber
Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung

Hinweise  
 
1. Baunutzungsverordnung 

Es gilt die Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 
(BGBl. I S. 3786), die durch Artikel 2 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBL. I S. 1802) geändert worden ist“ 
 

2. Altlasten 

Sollten bei den geplanten Bau- und Erdarbeiten Hinweise auf Altablagerungen bzw. Altstandorte zutage treten, so 
ist unverzüglich die Untere Abfallbehörde zu benachrichtigen. 
 

3. Archäologische Bodenfunde 

Sollten bei den geplanten Bau- und Erdarbeiten ur- oder frühgeschichtliche Bodenfunde (das können u.a. sein: 
Tongefäßscherben, Holzkohlesammlungen, Schlacken sowie auffällige Bodenverfärbungen und 
Steinkonzentrationen, auch geringe Spuren solcher Funde) gemacht werden, sind diese gemäß § 14 Abs. 1 des 
Nds. Denkmalschutzgesetzes (NDSchG) meldepflichtig und müssen der Unteren Denkmalschutzbehörde des 
Landkreises oder der Ostfriesische Landschaft gemeldet werden. 
 
Meldepflichtig ist der Finder, der Leiter oder der Unternehmer der Arbeiten. Bodenfunde und Fundstellen sind nach 
§ 14 Abs. 2 des Nds. Denkmalschutzgesetzes bis zum Ablauf von vier Werktagen nach der Anzeige unverändert zu 
lassen, bzw. ist für ihren Schutz Sorge zu tragen, wenn nicht die Denkmalschutzbehörde vorher die Fortsetzung 
der Arbeiten gestattet. 
 

4. Artenschutz 
Die Baufeldräumung/Baufeldfreimachung ist während des Fortpflanzungszeitraums vom 01. März bis zum 15. Juli 
unzulässig. Darüber hinaus ist sie unzulässig in der Zeit vom 01. März bis zum 30. September, sofern Gehölze 
oder Bäume abgeschnitten, auf den Stock gesetzt oder beseitigt werden oder Röhrichte zurückgeschnitten oder 
beseitigt werden. Sie ist in diesen Zeiträumen als auch bei einer Beseitigung von Bäumen im Zeitraum vom 01. 
Oktober bis Ende Februar jeweils nur zulässig, wenn die untere Naturschutzbehörde zuvor nach Vorlage 
entsprechender Nachweise der Unbedenklichkeit auf Antrag eine entsprechende Zustimmung erteilt hat. 
  
Innerhalb des Geltungsbereichs sind die Bestimmungen des § 39 BNatSchG (Allgemeiner Schutz wildlebender 
Tiere und Pflanzen) in Verbindung mit § 44 BNatSchG (Vorschriften für besonders geschützte und bestimmte 
andere Tier- und Pflanzenarten) zu beachten.  
 

5. Gewässer 
Die Grenzgewässer sind in ihrem Bestand zu erhalten. Eine wesentliche Umgestaltung des Gewässers oder seiner 
Ufer, wie z.B. durch Folie, Leitplanken o.ä., ist nicht gestattet. 
Es gilt die Verordnung des Landkreis Leer über die Schau und Unterhaltung der Gewässer dritter Ordnung. 
 

6. Saatgut  
Bei der Ausbringung von Saatgut auf Flächen innerhalb des Plangebietes sowie auf Kompensationsflächen ist 
ausschließlich regional erzeugtes Wildpflanzensaatgut aus gesicherter Herkunft (hier aus dem Ursprungsgebiet 1 - 
Nordwestdeutsches Tiefland), zertifiziert nach den Zulassungsvoraussetzungen des Saatgutverkehrsgesetzes 
gemäß VWW-Standard "VWW-Regiosaaten" oder gleichwertiger Art zu verwenden.  
 

7. Kompensationsflächen 
Durch die mit dem Bebauungsplan Nr. 0306 zulässigen Eingriffe entsteht ein Kompensationsdefizit. Folgende 
Flächen werden als Kompensationsflächen in Anspruch genommen: Flurstück 14 (anteilig auf 2.855 m²) und 
Flurstück 22 (anteilig auf 21.045 m²), Flur 3, Gemarkung Marienchor für das Schutzgut Pflanzen und das Schutzgut 
Boden. Darüber hinaus werden das Flurstück 14 (anteilig auf 1,25 ha) und das Flurstück 22 (anteilig auf 2,05 ha) 
für das Schutzgut Tiere (Gastvögel) herangezogen.  
 

Textliche Festsetzungen 
 
1. Allgemeine Wohngebiete WA gemäß § 4 BauNVO 

1.1 In den allgemeinen Wohngebieten WA sind von den unter § 4 Abs. 2 Nr. 2 BauNVO genannte allgemein zulässige 
Nutzung „nicht störenden Handwerksbetriebe“ nicht zulässig (gemäß § 1 Abs. 5 BauNVO). 

1.2 In den allgemeinen Wohngebieten WA sind die unter § 4 Abs. 3 BauNVO genannten ausnahmsweise zulässigen 
Nutzungen Nr. 4 und 5 „Gartenbaubetriebe“ und „Tankstellen“ nicht zulässig (gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 1 BauNVO). 

 
2. Abweichende Bauweise gemäß § 22 (4) BauNVO 

In der abweichenden Bauweise sind Gebäude wie in der offenen Bauweise zulässig, aber nur Gebäudelängen bis 
18 m zulässig. Nebenanlagen nach § 14 BauNVO und Anlagen nach § 12 BauNVO bleiben dabei unberücksichtigt. 
 

3. Höhe der baulichen Anlagen in den allgemeinen Wohngebieten WA gemäß § 18 (1) BauNVO 

3.1 Die Gebäudehöhen von Doppelhäusern sind einheitlich auszubilden. 

3.2 Die Höhen der Oberkante der fertigen Erdgeschossfußböden dürfen das Maß von 0,40 m nicht überschreiten. Die 
Sockelhöhen von Doppelhäusern sind einheitlich auszubilden. 

3.3 Unterer Bezugspunkt für die Höhenfestsetzungen sind jeweils die Fahrbahnoberkanten der angrenzenden 
öffentlichen Verkehrsflächen, gemessen mittig der jeweiligen Gebäudefassade. Oberer Bezugspunkt für die 
Firsthöhe ist die Gebäudeoberkante. 

4. Grundflächenzahl § 19 Abs. 3 BauNVO 

Die private Grünfläche ist auf die Ermittlung der Grundflächenzahl mit anzurechnen. 

5. Anzahl der Wohneinheiten gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB 

Es sind je Wohngebäude maximal zwei Wohneinheiten zulässig.  
 
Sofern als Einzelhaus mehrere Gebäude aneinandergebaut werden, ist je Wohngebäude nur eine Wohneinheit 
zulässig. 
 

6. Nebenanlagen nach § 9 (1) Nr. 2 und 4 BauGB in Verbindung mit § 14 (1) BauNVO 

Gerätehäuser außerhalb der überbaubaren Bereiche sind auf maximal 30 m2 Grundfläche je Baugrundstück 
begrenzt. Diese Nebenanlagen sind zwischen Straßenbegrenzungslinie und der straßenseitigen Baugrenze 
(Vorgärten) sowie zwischen den Böschungsoberkanten der Gräben und der rückseitigen Baugrenze nicht zulässig. 
 

7. Garagen, überdachte Stellplätze und Nebenanlagen nach § 9 (1) Nr. 2 BauGB in Verbindung mit § 12 
BauNVO 

Garagen, überdachte Stellplätze und Nebenanlagen in Form von Gebäuden sind zwischen der 
Straßenbegrenzungslinie und der straßenseitigen Baugrenze (Vorgärten) sowie zwischen Böschungsoberkante des 
Gewässers und der rückseitigen Baugrenze nicht zulässig. Stichwege sind davon ausgenommen, hier ist ein 
Abstand von mindestens 1 m zur Grenze der Verkehrsfläche einzuhalten und der 1 m – Streifen mit Sträuchern 
einzugrünen. 
 

8. Begrünung gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB 

8.1 Innerhalb der festgesetzten Fläche zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen sind  
20 % der Fläche als Strauchhecke mit heimischen, standortgerechten Gehölzarten anzulegen. Die Anpflanzungen 
erfolgen abschnittsweise und in gleichmäßigen Abständen. Die Anpflanzungen sind in der auf die Fertigstellung der 
Rohbaumaßnahmen folgenden Pflanzperiode anzulegen. Bei Abgängen oder Beseitigungen sind 
Neuanpflanzungen gleicher Art an derselben Stelle vorzunehmen. Die Gehölze dürfen eine Höhe von maximal 3,00 
m nicht überschreiten. Dies ist durch entsprechende Pflegemaßnahmen sicherzustellen. Die neben den 
Anpflanzungen verbleibenden Flächenanteile sind als halbruderale Gras- und Staudenflur oder Blühstreifen mit 
gebietsheimischem Saatgut zu entwickeln und auf Dauer zu erhalten.  

 Zu verwendende Pflanzenarten: Sträucher: Kornelkirsche, Vogelkirsche, Schlehe, Mehlbeere, Schwarzer Holunder, 
Ohrweide, Weißdorn. 

Qualität: leichte Sträucher, 1x verpflanzt, Höhe 70-80 cm, Abstand 1,5 x 2 m 

8.2 Die Anpflanzungen sind in der auf die Fertigstellung der baulichen Maßnahmen folgenden Pflanzperiode vom 
Eingriffsverursacher durchzuführen. Bei Abgang oder Beseitigung sind entsprechende Arten adäquat 
nachzupflanzen.  

 

9. Naturnahe Regenrückhaltung gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 16 + 20 BauGB 

Das Regenrückhaltebecken naturnah zu gestalten. Die Uferlinie ist geschwungen zu gestalten und die 
Böschungsneigungen sind flach zu modellieren. Das Gewässer ist weitestgehend der Sukzession zu überlassen 
und in seiner Entwässerungsfunktion zu erhalten.  
 

10. Gewässerräumstreifen gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 14 BauGB 

Die öffentliche Grünfläche - Gewässerräumstreifen ist von festen Bauten und Ablagerungen jeglicher Art 
freizuhalten, ebenfalls sind hier Bäume und Gehölze unzulässig. Tätigkeiten im Rahmen der Grabenunterhaltung 
sind auf diesen Flächen zulässig. 
 

11. Insektenfreundliche Beleuchtung gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 16 und 20 BauGB 
Im Plangebiet sind „insektenfreundliche“ Leuchten im Straßenraum zu verwenden. Es müssen warmweiße bis 
rötlich-gelbe Lampen ohne UV-Anteil verwendet werden wie z.B. Natrium-Niederdruck/ Hochdruck-Dampflampen 
oder LEDs ohne Blauanteile bis max. 3000 Kelvin /Lichtspektrum um 590 nm. Der Abstrahlwinkel der Lampen 
muss auf den Boden gerichtet sein. Der maximale Abstrahlwinkel sollte nicht mehr als ca. 30° zur Seite betragen.  
 
Die Beleuchtung ist so zu gestalten, dass die öffentliche und die private Grünfläche sowie die Fläche für 
Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft nicht beleuchtet 
werden.  

Örtliche Bauvorschriften (§ 84 Abs. 3 NBauO) Ditzum 
 
1. Dachformen und -neigung 

1.1 Es sind nur Sattel- bzw. versetzte Pultdächer, Walm- und Krüppelwalmdächer zwischen 28 und 50 Grad 
zulässig. 
Garagen gemäß § 12 BauNVO, Nebengebäude gemäß § 14 BauNVO. Dachgauben, Wintergärten, offene 
Kleingaragen und Gartenhäuser sind hiervon ausgenommen. 

1.2 Dachterrassen auf dem 1. Vollgeschoss sind davon ausgenommen. 
 

2. Dacheindeckung 

Für die Dacheindeckung sind zulässig: 

a) Tonziegel oder Betondachstein in den Farbtönen rot, rotorange bis kastanienbraun und schwarz-grau-
anthrazit Als Entsprechung das Farbregister RAL 840 HR:: 2001-2010 (ohne 2005 und 2007), 3000-
3011 und 7011-7031. Geringfügige Farbabweichungen sind zulässig. 

b) In die Dachflächen integrierte oder aufgesetzte Anlagen für die Solarenergie. 

Nicht zulässig sind glasierte Dachziegel.  
 
Wintergärten, offene Kleingaragen und Gartenhäuser sind hiervon ausgenommen. 
 

3. Außenwände 

Die Außenwände der Hauptgebäude und Garagen sind in Ziegelsichtmauerwerk auszuführen. Es dürfen nur 
rote und rotbraune unglasierte Vormauerziegel in Anlehnung an die RAL-Farben 2001, 2002, 3000, 3002, 
3013, 3016 8004, 8012, verwendet werden. Für Gliederungs- und Gestaltungszwecke ist die Verwendung 
von Holz bis zu jeweils 1/3 der einzelnen Gebäudeseiten zulässig. In den zulässigen Anteil werden alle 
Öffnungen mit eingerechnet.  
Diese Bestimmungen gelten nicht für Garten- und Gerätehäuser, sowie transparente Gebäudeteile. 
 

4. Schotter- und Steingärten 

Schotter- und Steingärten sind im Plangebiet unzulässig. 

Unversiegelte Gartenflächen haben eine hohe Funktion für das Kleinklima, für die Versickerungsfähigkeit 
und auch für Arten- und Lebensgemeinschaften zu. 

Es wird darauf hingewiesen, dass unzulässige Überschreitungen der festgesetzten GRZ durch befestigte 
Schotter- oder Steingärten nach § 9 Abs. 2 NBauO in Verbindung mit § 58 Abs. 1 NBauO kostenpflichtig 
geahndet werden können.  
 

5. Antennenanlagen 

5.1 Antennen, Antennenanlagen und Parabolantennen sind in vom Straßenraum einsehbarer Form nicht 
zulässig. 

5.2 Bei Gebäuden, deren beide Dachflächen oder gegenüberliegende Außenwände vom öffentlichen 
Straßenraum gleichzeitig einsehbar sind, ist eine Antennenanlage und eine Parabolantenne zulässig. 
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Beschlussvorlage 

 
Vorlage Nr.: BV/1124/2022/ 

 
 

Betreff: Gasversorgung in Neubaugebieten; hier: Alternativen 

Bearbeiter: Hans-Peter Heikens 

Aktenzeichen:  13.09.2022 

 
 

Beratungsfolge Termin  

Ausschuss für Bau, 
Raumplanung, Umwelt- und 
Klimaschutz 

20.09.2022  

Verwaltungsausschuss 29.09.2022  

 
 
1. Sachverhalt: 
 
Im Zusammenhang mit den Diskussionen um mögliche Maßnahmen gegen die Klimakrise, 
vor allem aber im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg und der daraus resultierenden 
Energiekrise haben sich in den vergangenen Monaten und Wochen viele Bereiche völlig 
verändert. Bisher bekannte Denkweisen mussten binnen kürzester Zeit umgestellt und neue 
Lösungen gefunden werden. 
 
Zu diesem Bereich gehört auch das Thema Energieversorgung für Wohnhäuser und die 
energetischen Anforderungen an das „neue Bauen“, insbesondere die neuen 
Energiestandards. Für energiesparende Gebäude gibt es einen Orientierungsmaßstab: die 
Effizienzhaus-Stufe. Die Kennzahl einer Effizienzhaus-Stufe gibt an, wie energieeffizient ein 
Gebäude im Vergleich zu einem Referenzgebäude ist. Nicht ohne Grund hat das 
Bundeswirtschaftsministerium vor einigen Monaten quasi „über Nacht“ die gesamte KfW-
Förderkulisse gestrichen und neu geordnet. In den Fokus der neuen Förderrichtlinien sind 
damit die Häuser der s.g. Effizienzhaus-Stufe 40 gerückt. 
 
Zum Januar 2023 bereitet das Bundeswirtschafts- und Klimaschutzministerium ein neues 
umfassendes Programm „Klimafreundliches Bauen“ vor. Das Qualitätssiegel für nachhaltiges 
Bauen soll weiterentwickelt und die Treibhausgas-Emissionen im Lebenszyklus von 
Gebäuden noch stärker in den Fokus gestellt werden. 
 
Diese Entwicklungen, aber vor allem auch die Gas-Krise, beschäftigen die örtlichen 
Energieversorger schon seit Monaten, wobei gerade die vergangenen Wochen zu 
weitreichenden Entscheidungen geführt haben. So hat die EWE AG ganz aktuell in der 
vergangenen Woche gegenüber kommunalen Vertretern angekündigt, in künftigen 
Neubaugebieten keine, bzw. nur noch in begründeten Ausnahmefällen, Gasleitungen mehr 
zu verlegen. Dies hat einerseits wirtschaftliche Gründe, weil kaum noch Haushalte vor allem 
im Neubaubereich Gasheizungen als Wärmemedium wählen, andererseits hat aber auch die 
EWE für sich das Ziel der Klimaneutralität formuliert, was in den kommenden Jahren 
konsequent umgesetzt werden soll. 
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Die Verwaltung hat aus o.g. Gründen in den vergangenen Wochen mit Blick auf die beiden 
Neubaugebiete in Jemgum und Ditzum diverse Gespräche geführt, in denen es um mögliche 
Alternativen zur Gasversorgung ging. In diese Gespräche war auch der Erschließungsträger, 
die gpl (Sparkasse) eingebunden. Der Ansatz dabei ist, dass es ohne eine Gasversorgung nur 
2 Möglichkeiten gibt, was das Thema Wärme in den Neubauten betrifft: 
 

1. Man überlässt es jedem Bauherrn selber, sich darum zu kümmern. Dies erfordert 

zusätzlich zu den Baukosten und den Kosten einer bisherigen Gasheizungsanlage teils 

erhebliche zusätzliche Investitionen (Stichwörter: PV-Anlage, Stromspeicher, Luft-

Wasser-Wärmepumpe, usw.). Die Frage, die sich die Verwaltung hierbei gestellt hat, 

ist ob sich das angesichts der enormen Baukosten und stark steigenden Kreditzinsen 

die Bauherren noch leisten können. 

2. Es wird eine zentrale Lösung geschaffen. 

Wie eine solche zentrale Lösung aussehen könnte, wird ein Vertreter der EWE während der 
Ausschuss-Sitzung vorstellen. Dabei geht es zunächst darum, die Lösungsmöglichkeiten an 
sich zu präsentieren, um eine Basis für weitere Diskussionen zu haben. 
 
Vorweg: 
 

• In Jemgum bietet sich ein s.g. kaltes Nahwärmenetz in einer benachbarten 
landwirtschaftlichen Fläche an, aus der die benötigte Wärme für alle Haushalte in 
dem Baugebiet generiert werden könnte. 

• In Ditzum würde sich sogar das benachbarte Sieltief als Wärmequelle geradezu 
aufdrängen. Hier würde man tatsächlich einen ganz neuen Weg gehen, was aber 
auch zwangsläufig intensive Gespräche mit Fachbehörden, u.a. der Unteren 
Naturschutzbehörde, erfordert. 

 
Sollte die Gemeinde Jemgum gemeinsam mit dem Erschließungsträger tatsächlich einen 
solchen Weg gehen, würde die Gemeinde im Weser-Ems-Gebiet eine Vorreiterrolle 
übernehmen, weil es sich hierbei tatsächlich um einen ganz neuen und komplett CO²-
neutralen Weg handelt, den es bisher so nicht gibt. 
 
Unabhängig davon: 
 
Aufgrund der bereits oben beschriebenen Veränderungen im Energiebereich (Anforderungen 
der Neubau-Energiestandards sowie keine Gasversorgung mehr für Neubaugebiete), die sich 
gerade in den vergangenen Wochen mehr und mehr ausweiten, ergeben sich 
Fragestellungen, die in weiteren Diskussionen erörtert werden sollten. Auch in anderen 
Kommunen finden hierzu bereits politische Diskussionen statt und werden entsprechende 
Entscheidungen getroffen. Solche Themen sind beispielsweise 

- Festlegung der Standorte von Luft-Wasser-Wärmepumpen auf Grundstücken 

(Geräuschemissionen)  

- Sollen noch Verbrennungsanlagen zur Wärmegewinnung zugelassen werden (Holz, 

Hackschnitzel, Pellets)? Diese Frage wäre auch vor dem Hintergrund der kommunalen 

Klimaneutralität zu beantworten 

- Vorschriften zu Material- und Farbgestaltungen in den Neubaugebieten: Sind z.B. 

schwarze PV-Anlagen auf einem roten Dach zulässig? 

- Sollen Klinkerfassaden weiterhin zwingend vorgeschrieben sein? (Das Qualitätssiegel 

für nachhaltiges Bauen wird von Bauunternehmen oder gerade auch Fertighaus-

Anbietern sehr vielschichtig insb. bei den Fassaden angeboten)  

- usw.  



BV/1124/2022/  Seite 3 von 3 

 

Da es sich bei diesen beschriebenen Fragestellungen um Themen handelt, die sehr wohl 
gegeneinander abgewogen werden müssen, schlägt die Verwaltung zunächst vor, die 
örtlichen Bauvorschriften für die Neubaugebiete Jemgum und Ditzum wie vorlegt zu 
beschließen. Wenn nach einem entsprechenden politischen Beschluss in den kommenden 
Monaten Antworten auf die o.g. Fragestellungen gefunden wurden, sollte geprüft werden, ob 
diese mit den beschlossenen Vorschriften vereinbar sind oder eine Änderung der örtlichen 
Bauvorschriften notwendig ist. 
 
 

 
Beschlussvorschlag: 
 
Sollte in der Sitzung erarbeitet werden. 
 

 
Finanzierung: 
 
 

 
Anlagenverzeichnis: 
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Beschlussvorlage 

 
Vorlage Nr.: BV/1125/2022/ 

 
 

Betreff: Straßenzustandskataster; hier: Weiteres Vorgehen 

Bearbeiter: Hans-Peter Heikens 

Aktenzeichen:  13.09.2022 

 
 

Beratungsfolge Termin  

Ausschuss für Bau, 
Raumplanung, Umwelt- und 
Klimaschutz 

20.09.2022  

Verwaltungsausschuss 29.09.2022  

 
 
1. Sachverhalt: 
 
Das Straßenzustandskataster der Gemeinde Jemgum wurde in den vergangenen Wochen 
überarbeitet und aktualisiert. Insgesamt ist festzustellen, dass nach den rund fünf Jahren, 
die zwischen dem ersten Zustandskataster und dem jetzt vorliegenden aktualisierten 
Kataster nach wie vor keine Straße so schlecht ist, dass dringender Handlungsbedarf 
erforderlich ist. Allerdings sollte hier in den kommenden Jahren verstärkt das Augenmerk 
drauf gerichtet werden, wie dies ja auch schon politisch signalisiert wurde. 
 
Eines sollte an dieser Stelle jedoch noch einmal deutlich werden: Keine Straße ist in einem 
derart schlechten Zustand, dass Baumaßnahmen notwendig würden, die in den Bereich der 
Straßenausbaubeitragssatzung fallen würden. Von daher muss kein Grundstückseigentümer 
in der Gemeinde Jemgum derzeit befürchten, dass er in absehbarer Zeit über die 
Straßenausbeitragssatzung zu Beiträgen herangezogen werden würde. Alle Maßnahmen, die 
sich aus dem aktuellen Zustandskataster ergeben, fallen in den Bereich der Unterhaltung und 
damit auch in die finanzielle Zuständigkeit der Gemeinde. 
 
Dennoch: Es ist ausdrücklich politischer Auftrag, Alternativen zu einer 
Straßenausbaubeitragssatzung aufzuzeigen. Auch hiermit hat sich die Verwaltung in den 
vergangenen Monaten beschäftigt bzw. Gespräche mit Fachbüros geführt, die für Kommunen 
bereits Alternativlösungen erarbeitet haben. Dieser Ansatz ist aktuell allerdings noch nicht 
soweit fortgeschritten, als dass parallel zum Straßenzustandskataster auch eine Alternative 
zum Straßenausbaubeitrag vorgelegt werden könnte. Das soll in den kommenden Wochen 
folgen. 
 
Die Verwaltung schlägt zunächst vor, dass das Straßenzustandskataster zur Diskussion in die 
Fraktionen gegeben wird. Mit Blick auf die Beratungen für den Haushalt 2023 könnte dann, 
sofern dies haushaltstechnisch darstellbar ist, erstmals ein größerer Mittelansatz für 
zwingend notwendige Maßnahme gebildet werden, um dann in den Folgehaushaltsjahren 
einen solchen Ansatz fortzuführen. 
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Beschlussvorschlag: 
 
Die Verwaltung stellt das aktualisierte Straßenzustandskataster zunächst den Fraktionen zur 
internen Besprechung zur Verfügung. Im Rahmen der Haushaltsberatungen für 2023 soll 
dann daraus in den kommenden Wochen ein erster Ansatz für die dringendsten 
Unterhaltungsmaßnahmen gebildet und in den Haushalt 2023 sowie folgende aufgenommen 
werden. 
 

 
Finanzierung: 
 
 

 
Anlagenverzeichnis: 
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Anträge 

 
Vorlage Nr.: AN/1081/2022/ 

 
 

Betreff: Antrag SPD-Fraktion; hier: Straßenausbaubeiträge 

Bearbeiter: Hans-Peter Heikens 

Aktenzeichen:  23.05.2022 

 
 

Beratungsfolge Termin  

Ausschuss für Bau, 
Raumplanung, Umwelt- und 
Klimaschutz 

24.05.2022  

 
 
Antragstext: 
 
Die SPD-Fraktion hat am 21.05.2022 per Mail den in der Anlage beigefügten Antrag zur 
Aufnahme des Themas „Straßenausbaubeiträge“ auf die Tagesordnung der Sitzung für den 
24.05.2022 gestellt. 
 

 
Beschlussvorschlag: 
 
Siehe Anlage 
 

 
Anlagenverzeichnis: 
 
Antrag der SPD-Fraktion 
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Helmut Plöger 
Menno-Peters-Str. 10 
26844 Jemgum 
Tel.: 04958 / 9 10 7 46 
Mail: helmut.ploeger@ewetel.net 

     

   SPD Fraktion 

   
 

Antrag 

 

  

 

SPD-Fraktion + Helmut Plöger + Menno-Peters-Str. 10 + 26844 Jemgum 
 

Herren 

Bürgermeister Hans-Peter Heikens 

Vorsitzender Günter Harms 
 
 

per Mail 

Jemgum, den 21. Mai 2022 
 

Betr.: Ausschuss Bau,- Raumplanung, Umwelt- und Klimaschutz am 24.05. 2022; 

Hier: Aufnahme Tagesordnungspunkt: Straßenausbaubeiträge 

 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister, 

sehr geehrter Herr Harms, 
 

die SPD Fraktion beantragt die Aufnahme des Themas: Straßenausbaubeiträge in die Tagesordnung 

der o.g. Sitzung.  
 

Beschlussvorschlag: 
 

Der Ausschuss empfiehlt dem VA / Rat die Verwaltung zu beauftragen die Satzung zu 

Straßenausbaubeiträgen zu einer Abgabeverordnung zu verändern und den Gremien zur Beratung 

vorzulegen. 

 

Begründung: 
 

Neben der Sanierung von Wirtschaftswegen werden Schäden an Straßen innerhalb der Ortschaften in der 

Gemeinde Jemgum immer sichtbarer. Beispielhalt sei hier nur der Bereich Dukelhusen genannt. Sollten die 

hierfür notwendigen Reparaturen nicht in absehbarer Zeit in Angriff genommen werden, steigen die Kosten 

dafür immer mehr.  
 

Die finanzielle Beteiligung der an den jeweiligen Straßen wohnenden Mitbürger*innen führen bei den 

meisten zu schweren Belastungen. 
 

Deshalb sollte eine Abgabenverordnung so formuliert sein, dass jährliche Abgaben von allen Anliegern der 

Straßen im gesamten Gemeindegebiet zu leisten sind. Die dadurch eingenommenen finanziellen Mittel sind 

zweckgebunden anzulegen um damit erforderliche Arbeiten an Straßen zu bezahlen. 
 

Über Details sollte in den Gremien diskutiert und entschieden werden.  

 

 

 

Mit der Bitte um Beachtung und freundlichen Grüßen 

 

 
 

 

 
 

 
 

(Vorsitzender) 
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